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___________________________________________________________________________ 
 
EDITORIAL 
___________________________________________________________________________
 
 
In diesem Jahr feiert das Interdisziplinäre Frauenforschungs-Zentrum der Universität Biele-
feld (IFF) ein doppeltes Jubiläum. 1982 ist der Universitätsschwerpunkt „Interdisziplinäre 
Forschungsgruppe Frauenforschung“ eingerichtet worden; seit 1992 gibt es das IFF in seiner 
jetzigen Form als „Interdisziplinäres Frauenforschungs-Zentrum“. Das IFF hat sich in den 
vergangenen 20 Jahren als nationales und internationales Forum der Frauen- und Geschlech-
terforschung etabliert. Seit seiner Gründung hat es als eines der ersten Forschungszentren an 
Universitäten in Deutschland zur Entwicklung, Ausgestaltung und Etablierung feministischer 
Wissenschaft und Forschung beigetragen und ist bis heute Vorreiterin und Modell für die Ein-
richtung zahlreicher anderer Zentren zur Frauen- und Geschlechterforschung. Unser 20 jähri-
ges Bestehen wollen wir im Februar 2003 mit einer Tagung begehen. Informationen hierzu 
finden Sie ab November auf unserer Homepage (http://www.uni-bielefeld.de/IFF/). 

Auch das IFF Info wird bereits seit 19 Jahren in bislang unregelmäßigen Abständen heraus-
gegeben. An dieser Stelle sei all den Frauen, die dies als Autorinnen oder als Redaktionsmit-
glieder all die Jahre ermöglicht haben, herzlich gedankt. Dennoch finden wir: Es ist an der 
Zeit, das IFF Info zu verändern. Ein anderes Layout gibt dem IFF Info bereits äußerlich ein 
neues Gesicht. Aber auch inhaltlich wollen wir, beginnend mit dieser Ausgabe, das IFF Info 
neu gestalten. Stärker als bisher möchten wir die Zeitschrift des Interdisziplinären Frauenfor-
schungs-Zentrum der Universität Bielefeld zu einem Forum des wissenschaftlichen Diskurses 
der Frauen- und Geschlechterforschung und zu einem Medium des inner- wie außeruniversitä-
ren Informationsaustausches machen. Neben der Veröffentlichung von wissenschaftlichen 
Aufsätzen und Forschungsberichten wollen wir versuchen, durch die Einführung der Rubriken 
„Aktuelle Debatte“ und „(Frauen-)Politischer Schwerpunkt“, auch für kontroverse Themen 
der Frauen- und Geschlechterforschung oder frauenpolitisch wichtige Diskussionen eine Öf-
fentlichkeit zu schaffen und zum Nachdenken und Weiterdiskutieren anzuregen.  

Die Redaktion möchte alle Leserinnen und Leser dazu ermutigen, durch interessante Aufsät-
ze, Forschungsberichte, Diskussionsbeiträge, Mitteilungen, Veranstaltungshinweise, LeserIn-
nenbriefe, Rezensionen oder Tagungsberichte daran mitzuwirken, das IFF Info zu einer le-
bendigen, interdisziplinären, anregenden und informativen Zeitschrift der Frauen- und Ge-
schlechterforschung und zu einem Forum frauen- und geschlechterpolitischer Diskussionen 
werden zu lassen. Das IFF Info wird jeweils im April und Oktober eines Jahres erscheinen, 
Beiträge können jederzeit bei der Redaktion eingereicht werden. Leserinnen und Leser, die 
gerne in unseren Verteiler aufgenommen werden möchte, bitten wir Anschrift und Email an 
die Redaktion zu schicken.  

Für diese Ausgabe wünschen wir eine anregende Lektüre! 

Anina Mischau, Redaktion 
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___________________________________________________________________________ 

Monika Noller 

Gleichstellungspolitik und Gender Studies – Studienangebot für Gleichstel-
lungsbeauftragte in Verwaltung und Wirtschaft (Machbarkeitsstudie) 
___________________________________________________________________________ 

 

„Und jeder Mann kennt sich mit Frauen natürlich bestens aus. Entweder hat er eine zu Hau-
se, und wer das nicht hat, hat doch immerhin eine Mutter gehabt und am besten sind die, die 
dann eine Mutter, eine Frau und noch eine Tochter haben, weil die sind absolute Experten. 
Wir haben damals in unserem Büro diesen Spruch kreiert: ‘Wozu Abfallwirtschaft studieren, 
hat nicht jeder einen Mülleimer zu Hause?’, weil nach diesem Motto wurde da verfahren.“ 
(GSB_2, 5/16-20) 

 

Einleitung 

Seit Beginn der Einrichtung von Gleich-
stellungsstellen in den 1980er Jahren wird 
die Frage notwendiger Qualifikationen und 
Ausbildungsvoraussetzungen für die viel-
fältigen Querschnittsaufgaben von Gleich-
stellungsbeauftragten immer wieder disku-
tiert. Aber kann ein einheitlicher Standard 
angesichts der Heterogenität der Gleich-
stellungsarbeit überhaupt formuliert wer-
den? 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommuna-
ler Frauenbüros (BAG) hat zu dieser Dis-
kussion 1995 Stellung bezogen. In ihrem 
„Positionspapier zum Berufsbild Frauen-
beauftragte“ listet die BAG das (idealtypi-
sche) Profil einer Frauenbeauftragten in 
sechs Feldern auf: Ausbildung/ Grundqua-
lifikation, Berufserfahrungen, frauenpoliti-
sche Kompetenz, Schlüsselqualifikationen, 
Methodenkompetenz/Management und 
persönliche Kompetenz (vgl. BAG 2000). 

Auch im 1999 verabschiedeten Landes-
gleichstellungsgesetz NRW wird in den 
Verwaltungsvorschriften zur Ausführung 
des Landesgleichstellungsgesetzes zu § 15 

Absatz 3 auf die erforderlichen Qualifika-
tionen von Gleichstellungsbeauftragten 
eingegangen. Die Tätigkeit erfordert dem-
nach weitreichende Kenntnisse der ein-
schlägigen rechtlichen Regelungen zu Per-
sonal- und Organisationsfragen, das Inte-
resse an allgemeinen frauenspezifischen 
Themen, die Fähigkeit zur Problemanalyse 
und konzeptionellem Arbeiten, zur Ent-
wicklung konstruktiver Maßnahmen und 
die Fähigkeit, effiziente Vernetzungen auf-
zubauen (MFJFG 2001, S. 37). 

In den Anfangsjahren wurden die (insbe-
sondere kommunalen) Gleichstellungsbe-
auftragten immer wieder mit der Skepsis 
konfrontiert, dass es sich bei den Stellen 
trotz großer Aktivitäten der Stelleninhabe-
rinnen um reine Alibistellen handele. Dies 
hatte unter anderem damit zu tun, dass die 
Mehrheit der Gleichstellungsbeauftragten 
in ihrem Handeln auf symbolische Politik 
beschränkt war und dass es ihnen als frau-
enpolitische Expertinnen nur bedingt ge-
lungen war, Diskurse und Entwicklungen 
im politisch-administrativen System mit-
zugestalten. Ein Grund hierfür ist die Er-
kenntnis aus der Verwendungsforschung 
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über sozialwissenschaftliches Wissen im 
politisch-administrativen System, dass 
insbesondere „fremdes“ Wissen in den 
Verwaltungen der Gefahr der Trivialisie-
rung unterliegt (vgl. Gröning 1992 und 
1994), was auch in dem eingangs ange-
führten Zitat deutlich wird. 

Durch die Verabschiedung des Landes-
gleichstellungsgesetzes (LGG) im Novem-
ber 1999 hat das Land Nordrhein-
Westfalen die Stellung der Gleichstel-
lungsbeauftragten formal enorm gestärkt. 
Ihre Partizipationsmöglichkeiten, zum Bei-
spiel bei Personalentscheidungen, sind 
deutlich verbessert worden. Jedoch darf 
nicht übersehen werden, dass die erfolgrei-
che Handhabung des „Instruments LGG“ 
einer Positionsrolle bedarf, die nur eine 
bestimmte, zahlenmäßig begrenzte Gruppe 
der Gleichstellungsbeauftragten mitbringt, 
nämlich diejenigen Gleichstellungsbeauf-
tragten, die über eine in der Verwaltung 
anerkannte Expertinnenausbildung zur 
Handhabung von Gesetzen verfügen. Dies 
sind bevorzugt Juristinnen, Diplom-Ver- 
waltungswirtinnen und Sozialwissenschaft-
lerinnen oder Gleichstellungsbeauftragte, 
die politisches Kapital konvertieren kön-
nen. Dagegen unterliegen Gleichstellungs-
beauftragte ohne Studium und nebenamtli-
che Gleichstellungsbeauftragte dem Di-
lemma, mit dem LGG zwar über ein wir-
kungsmächtiges frauenpolitisches Instru-
ment zu verfügen, aber als Stelleninhaberin 
nicht über das nötige Maß an formaler An-
erkennung, welches in Verwaltungen vor 
allem durch fachliche Qualifikation nach-
gewiesen wird. 

Ausgehend von diesen Überlegungen ent-
stand in Diskussionen der Projektleiterin 
mit Sprecherinnen der Landesarbeitsge-
meinschaft kommunaler Frauenbüros/ 
Gleichstellungsstellen (LAG) NRW die 

Idee, dieses Problem durch eine Zusatz-
qualifikation zu lösen, die speziell auf die 
Tätigkeit und Bedürfnisse von Gleichstel-
lungsbeauftragten zugeschnitten wäre. Das 
umfassende Weiterbildungsangebot, ange-
siedelt bei den FrauenStudien der Universi-
tät Bielefeld, sollte die Diskurs- und Hand-
lungskompetenzen der Absolventinnen für 
die Gleichstellungspolitik durch die Kop-
pelung theoretischen Wissens mit der An-
eignung von Schlüsselqualifikationen er-
weitern. Das durch eine Universität verlie-
hene Diplom als Abschluss eines mehrse-
mestrigen weiterbildenden Studiums 
„Gleichstellungspolitik und Gender Stu-
dies“ sollte ihnen in den Verwaltungen 
einen höheren Status verleihen als eine 
Kurzzeitfortbildung bei einem nichtuniver-
sitären Weiterbildungsträger und ihnen 
darüber hinaus zusätzliche Berufsperspek-
tiven eröffnen. Nicht zuletzt würde das 
weiterbildende Studium auch jene Verän-
derungen im Tätigkeits- und Berufsprofil 
der Gleichstellungsbeauftragten aufneh-
men, die über das LGG hinausgehen und 
die Veränderungen in den Verwaltungs-
strukturen und -kulturen (Neues Steue-
rungsmodell) sowie den sozialen, demo-
grafischen und strukturellen Wandel in der 
Bevölkerung berücksichtigen.  

Die Form des Fernstudiums – in Kombina-
tion mit Präsenzphasen – käme dem gerin-
gen Zeitbudget und der teilweisen Mehr-
fachbelastung durch Berufs- und Familien-
arbeit der Gleichstellungsbeauftragten ent-
gegen. Mit der Wahl eines modularen Stu-
dienangebots wäre der Heterogenität der 
Zielgruppe bezüglich ihrer unterschiedli-
chen Vorbildung und der unterschiedlich 
langen Dauer der Tätigkeit als Gleichstel-
lungsbeauftragte Rechnung getragen. 

Durch die Ansiedlung des weiterbildenden 
Studiums an einer Einrichtung wie den 
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FrauenStudien der Universität Bielefeld, 
die über einen hohen Standard an sozial-
wissenschaftlichem und frauenpolitischem 
Wissen und der räumlichen Nähe zum In-
terdisziplinären Frauenforschungs-Zentrum 
verfügt, könnten die Teilnehmerinnen zu-
sätzlich profitieren. Nicht zuletzt wäre da-
durch die Möglichkeit eines fruchtbaren 
Austausches zwischen Wissenschaft und 
frauenpolitischer Praxis gegeben, der wei-
tere Perspektiven eröffnet – sowohl für die 
Gleichstellungspraxis wie für die wissen-
schaftliche Frauen- und Gender-For- 
schung.  

Der Konzeption des weiterbildenden Stu-
diums „Gleichstellungspolitik und Gender 
Studies“ wurde eine Machbarkeitsstudie1 
vorgeschaltet, die zunächst die bestehen-
den Fortbildungserfahrungen und den for-
mulierten Bedarf seitens der Gleichstel-
lungsbeauftragten selbst untersuchen soll-
te. Dabei galt es, bereits erfahrene und an-
tizipierte Veränderungen der Gleichstel-
lungsarbeit durch Einführung des Landes-
gleichstellungsgesetzes zu berücksichtigti-
gen. 

Dass ein hohes Interesse an einer umfas-
senden Weiterqualifizierung in der vorge-
stellten Form besteht, machten die Anfra-
gen danach, „wann es denn endlich losge-
he“, gleich zu Beginn der Untersuchung 
deutlich. Auch die Ergebnisse der Untersu-
chung bestätigen den Fortbildungsbedarf, 
                                                      
1 Die Machbarkeitsstudie wurde 2001 am IFF 
durchgeführt. Das Projektteam bestand aus: Prof. 
Dr. Katharina Gröning (Leitung), Diplom-
Soziologin Monika Noller (wissenschaftliche Mit-
arbeiterin), Britta Ehrhardt und Anne Schaper (stu-
dentische Hilfskräfte). Das Projekt wurde durch das 
Ministerium für Schule, Wissenschaft und For-
schung des Landes NRW aus Mitteln des Hoch-
schul- und Wissenschaftsprogramms (HWP), Fach-
programm Chancengleichheit gefördert. 

Der vollständige Bericht ist in der Forschungsreihe 
des IFF (Band 13) erschienen. 

insbesondere hinsichtlich der Verlagerung 
der Gleichstellungsarbeit in Richtung Per-
sonalmanagement. 

Methodisches Vorgehen und Rücklauf-
statistik 

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wur-
den zunächst sieben Einzelinterviews mit 
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten 
anhand eines offenen Leitfadens durchge-
führt. Die Fragen umfassten die Bereiche: 
beruflicher Werdegang; Berufsrolle (Ar-
beitsbedingungen und Veränderungen, 
Position zum LGG etc.); Fortbildung (Stel-
lenwert von Fortbildungen für die eigene 
Professionalisierung, Anforderungsprofil 
einer Gleichstellungsbeauftragten, Weiter-
bildungs- und Qualifikationsbedürfnisse, 
Erwartungen an ein Fernstudium für 
Gleichstellungsbeauftragte etc.); Perspek-
tiven (zukünftige Aufgaben und Heraus-
forderungen für Gleichstellungsbeauftragte 
und eigene berufliche Perspektive). Die 
Interviews dauerten zwischen ein- und 
zweieinhalb Stunden, wurden aufgezeich-
net und anschließend vollständig transkri-
biert. 

Der Fragebogen beinhaltete die Themen-
komplexe Werdegang (Fragen 1-5); Fort-
bildungserfahrungen und -bedarf (Fragen 
6-21); Landesgleichstellungsgesetz NRW 
(Fragen 22-31); Angaben zur Gleichstel-
lungsstelle und Verwaltung (Fragen 32-
41). Im Rahmen der schriftlichen Erhe-
bung unter den Gleichstellungsbeauftrag-
ten im öffentlichen Dienst in Nordrhein-
Westfalen wurden 630 Fragebögen ver-
schickt2. Der Rücklauf war mit 50% er-
                                                      
2 Eine Vollerhebung liegt nicht vor. Die Gleichstel-
lungsbeauftragten der nachgeordneten Behörden 
wurden nicht vollständig in die Befragung einbezo-
gen. Die Gleichstellungsbeauftragten der kommu-
nalen Eigenbetriebe und  Krankenhäuser des Lan-
des konnten nicht berücksichtigt werden. 
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freulich hoch und verdeutlicht das große 
Interesse der Gleichstellungsbeauftragten 
am Thema.  

Der Anteil der Fragebögen von Gleichstel-
lungsbeauftragten bei Kommunen und 
Kreisen, inkl. Landschafts- und Kommu-
nalverbänden, beim Rücklauf betrug 
62,5% (Anteil an verschickten Bögen: 
59,2%), von Gleichstellungsbeauftragten 
bei (nachgeordneten) Landesbehörden 
28,9% (Anteil an verschickten Bögen: 
33,3%) und bei Hochschulen 5,7% (Anteil 
an verschickten Bögen: 7,5%).3 

Ergebnisse der schriftlichen Befragung 

Hintergrunddaten: Profil der Gleichstel-
lungsbeauftragten und der Gleichstel-
lungsstellen 

Die meisten Gleichstellungsstellen – sei es 
in Form eines Büros, sei es in Form einer 
Ansprechperson – wurden bereits vor Ein-
führung des Landesgleichstellungsgesetzes 
NRW eingerichtet. Die Detailanalyse zeigt 
insbesondere bei Kommunen/Kreisen eine 
deutliche Steigerung bei den neu eingerich-
teten Stellen nach Änderung bzw. Einfüh-
rung der Gemeindeordnung (GO) NRW im 
Jahre 1994, nämlich 37,6% im Zeitraum 
von 1994 bis 19964. Bei Land, Bezirksre-
gierungen und nachgeordneten Behörden 
wurden die meisten Stellen (39,6%) zwi-
schen 1994 und 1995 eingerichtet. Die 
Einführung des Landesgleichstellungsge-
setzes NRW schlägt sich demgegenüber 
beim vorliegenden Befragungssample nicht 
in gleichem Umfang nieder: lediglich 3,8% 
der Stellen (aller Verwaltungstypen) wur-

                                                      
3 Hier und im Folgenden: fehlende Prozent zu 100 
bedeutet „keine Angaben“. 
4 Eine ähnlich hohe Anhäufung (24,9%) gab es bei 
den Kommunen im Zeitraum 1985 bis 1987, der 
ersten „Welle“ der Einrichtung von Gleichstel-
lungsstellen. 

den in den Jahren 2000 und 2001 einge-
richtet. 

43,8% der Gleichstellungsbeauftragten des 
Auswertungssamples sind ausschließlich 
für Gleichstellungsarbeit tätig; 54,3% sind 
neben der Gleichstellungsarbeit auch mit 
anderen Aufgaben betraut. Die kommuna-
len Gleichstellungsbeauftragten sind mehr-
heitlich hauptamtlich und ausschließlich 
für Gleichstellungsarbeit zuständig 
(56,6%), die Gleichstellungsbeauftragten 
der (nachgeordneten) Landesbehörden 
(78,2%) und der Hochschulen (64,7%) 
nehmen die Funktion mehrheitlich neben 
einer sonstigen Tätigkeit wahr. Die Mehr-
zahl der Gleichstellungsstellen sind nur mit 
einer Person besetzt, der Leiterin der Stelle 
bzw. der Ansprechpartnerin für Gleichstel-
lungsfragen. 15,2% haben eine weitere 
Mitarbeiterin in Vollzeit, 23,5% in Teil-
zeit. 

Professionalisierungswege der Gleichstel-
lungsbeauftragten  

Über die Hälfte der befragten Gleichstel-
lungsbeauftragten (55,5%) verfügt über 
einen Hochschulabschluss von Universität 
oder Fachhochschule – und damit über 
eine der von der BAG genannten Grund-
qualifikationen. Von dieser Gruppe sind 
4,1% promoviert, 6,7% haben ein juristi-
sches Staatsexamen und 23,5% haben  
einen sozial- bzw. geisteswissenschafli-
chen Schwerpunkt studiert. 

21% der Gleichstellungsbeauftragten ha-
ben ein verwaltungsspezifisches Diplom 
erworben, 10,8% verfügen über eine sons-
tige Verwaltungsausbildung, 5,7% haben 
eine Ausbildung/Lehre, und je 2,9% sind 
Beamtinnen bzw. haben einen anderen 
schulischen Abschluss 
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In Frage 6 des Fragebogens wurden die 
Gleichstellungsbeauftragten aufgefordert, 
die Verwertbarkeit ihrer beruflichen Aus-
bildung hinsichtlich der Wahrnehmung der 
Querschnittsaufgaben einer Gleichstel-
lungsbeauftragten, aber auch hinsichtlich 
der Akzeptanz in der Verwaltung nach 
bestimmten Kriterien einzuschätzen. Wie 
die nachfolgende Tabelle zeigt, bezeichnet 
die Mehrheit der Gleichstellungsbeauftrag-
ten die Verwertbarkeit ihrer beruflichen 
Ausbildung für die Gleichstellungsarbeit 
als „sehr gut/gut“. 

 

Verwertbarkeit der beruflichen Vor- und 
Ausbildung für die Gleichstellungsarbeit 

 1 2 

konzeptionelles Arbeiten  78,1 20,3 

Durchsetzungsfähigkeit  74,0 25,1 

Wahrnehmung von Quer-
schnittsaufgaben  

71,1 27,9 

Verständnis von Frauen-/Gleich- 
stellungspolitik  

68,3 30,5 

Projektentwicklung und –bear- 
beitung  

67,0 31,7 

Akzeptanz in der Verwaltungshie-
rarchie  

61,0 38,1 

Verständnis und Analyse von 
Verwaltung(shandeln)  

59,7 38,4 

Reflexion und Weiterentwicklung 
der Gleichstellungsarbeit  

56,8 42,2 

Kooperation mit Frauengruppen 
und -verbänden  

56,8 41,9 

1 = sehr gut/gut, 2 = weniger gut/schlecht; n = 
315, Angaben in%, Differenz zu 100% = keine 
Angabe 

 

Legt man den einzelnen Aspekten den be-
ruflichen Abschluss der Gleichstellungsbe-

auftragten (Frage 55) zugrunde, ergibt sich 
Folgendes: 

Wertung „sehr gut/gut“ 

 Die Beamtinnen und Verwaltungswir-
tinnen unter den Gleichstellungsbeauf-
tragten schätzen die Verwertbarkeit ih-
rer Ausbildung bzgl. des Verständnis-
ses und der Analyse von Verwal-
tung(shandeln) am höchsten ein 
(86,7%; gefolgt von den Gleichstel-
lungsbeauftragten mit Promotion 
(84,6%) und einer sonstigen Verwal-
tungsausbildung (71,9%). 

 Die Gleichstellungsbeauftragten mit 
Promotion sehen die Verwertbarkeit 
vor allem bezüglich der Wahrnehmung 
von Querschnittsaufgaben (92,3%; Be-
amtin/Verwaltungswirtin: 81,3%; sozi-
al-/ geisteswissenschaftlicher Hoch-
schulabschluss: 79,5%) sowie der Pro-
jektentwicklung und Projektbearbei- 
tung (92,3%; sonstiger Hochschulab-
schluss 89,6%, sozial- bzw. geisteswis-
senschaftlicher Hochschulabschluss: 
86,3 %). 

 Die Gleichstellungsbeauftragten mit 
juristischem Staatsexamen sehen die 
Verwertbarkeit ihrer Ausbildung am 
stärksten im Bereich der Durchset-
zungsfähigkeit (90,5%; mit sozial-/ 
geisteswissenschaftlichem Hochschul-
abschluss: 82,2%; mit Promotion: 
76,9%) und der Akzeptanz in der Ver-
waltungshierarchie (81%; mit Promoti-
on: 76,9%, Beamtin/ Verwaltungswir-
tin: 74,7%) gegeben. 

                                                      
5 Es wurden die folgenden acht Kategorien gebildet: 
Beamtin/Verwaltungswirtin, sonstige Verwaltungs-
ausbildung, Promotion, Staatsexamen Jura, sozial-
/geisteswissenschaftlicher Hochschulabschluss, 
sonstiger Hochschulabschluss, sonstige Ausbil-
dung/Lehre/sonstiger schulischer Abschluss. 
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 Die Gleichstellungsbeauftragten mit 
einem sozial- oder geisteswissenschaft-
lichem Hochschulabschluss schätzen 
die Verwertbarkeit ihres Studiums am 
positivsten bezüglich der konzeptionel-
len Arbeit ein (93,2%; sonstiger Hoch-
schulabschluss: 92,5%; mit Promotion: 
91,7%), des Verständnisses von Frau-
en-/Gleichstellungspolitik (86,3%; mit 
Promotion: 84,6%; mit Ausbildung/ 
Lehre/schulischem Abschluss: 81,5%, 
mit sonstigem Hochschulabschluss 
80,6%), der Reflexion und Weiterent-
wicklung der Gleichstellungsarbeit 
(83,6%; sonstiger Hochschulabschluss: 
73,1%; Promotion: 69,2%) sowie der 
Kooperation mit Frauengruppen und -
verbänden (82,2%; mit Promotion 
69,2%; Ausbildung usw.: 66,7%). 

Wertung „weniger gut/schlecht“ 

 Als „weniger gut/schlecht“6 verwertbar 
empfinden die Gleichstellungsbeauf-
tragten mit einer sonstigen Verwal-
tungsausbildung ihre Vorkenntnisse 
insbesondere im Hinblick auf das Ver-
ständnis von Frauen-/Gleichstellungs- 
politik (54,5%; gefolgt von Beam-
tin/Verwaltungswirtin 53,3%), die Re-
flexion und Weiterentwicklung der 
Gleichstellungsarbeit (66,7%; gefolgt 
von Beamtin/Verwaltungswirtin: 64%) 
sowie den Bereich der Projektentwick-
lung und -bearbeitung (66,7%; Staats- 
examen Jura 57,1%).  

 Die Gleichstellungsbeauftragten mit 
einem sozial-/geisteswissenschaftlichen 
Hochschulabschluss sehen Defizite bei 
der Verwertbarkeit ihre Studiums hin-
sichtlich des Verständnisses und der 
Analyse von Verwaltung(shandeln) 

                                                      
6 Weitere (Vergleichs-) Angaben in Klammern 
soweit über 50% und über dem jeweiligen Durch-
schnittswert. 

(58,9%; sonstiger Hochschulabschluss 
53,7%). 

 Die Beamtinnen und Verwaltungswir-
tinnen schätzen ihre Ausbildung als 
weniger verwertbar ein hinsichtlich der 
Kooperation mit Frauengruppen und 
Frauenverbänden (68%; Staatsexamen 
Jura: 66,7%). 

Hinsichtlich der Akzeptanz in der Verwal-
tungshierarchie schätzen die Gleichstel-
lungsbeauftragten mit einer sonstigen Aus-
bildung/Lehre, einem sozial-/geistes- 
wissenschaftlichen Hochschulabschluss 
sowie einer sonstigen Verwaltungsausbil-
dung ihre beruflichen Vorkenntnisse je-
weils zur Hälfte als „sehr gut/gut“ bzw. 
„weniger gut/schlecht“ ein. 

Auf die Frage nach der Bedeutung einzel-
ner Personen oder Aspekte für ihre Profes-
sionalisierung (Mehrfachnennungen waren 
möglich) nannten die Gleichstellungsbe-
auftragten als „sehr wichtig“ an erster Stel-
le mit 83,2% den Faktor „Zeit“, der Be-
rufserfahrung und Routine mit sich bringt. 
Die Unterstützung durch einzelne Gleich-
stellungskolleginnen war für 72,4%, Fort-
bildungen und Lehrgänge für 65,7% eine 
weitere sehr wichtige Stütze bei der Pro-
fessionalisierung. Die gilt auch für Netz-
werke der Gleichstellungsbeauftragten auf 
regionaler Ebene mit 57,8%. Des weiteren 
wirkten die Netzwerke der Gleichstel-
lungsbeauftragten auf Landesebene und 
Kolleginnen und Kollegen im Haus unter-
stützend, waren jedoch, wie die Netzwerke 
der Gleichstellungsbeauftragten auf Bun-
desebene, eher partiell wichtig („weniger 
wichtig/ab und zu“ 48,9 bzw. 48,6 bzw. 
48,3%). 
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Fortbildungserfahrungen und Fortbil-
dungsbedarf 

Die Fortbildungsbereitschaft der Gleich-
stellungsbeauftragten ist sehr hoch: 86% 
des Befragungssamples haben an Fortbil-
dungen für ihr Arbeitsgebiet teilgenom-
men. Nur 13,7% verneinten diese Frage. 
30,8% der Gleichstellungsbeauftragten 
haben verwaltungsspezifische Qualifizie-
rungslehrgänge oder eine andere zertifi-
zierte berufliche Fortbildung besucht. 17% 
der Gleichstellungsbeauftragten (n = 112) 
absolvierten eine sozial oder therapeutisch 
ausgerichtete Fortbildung, 5,4% ein (Fern-) 
Studium und 2,7% Fortbildungen im EDV-
Bereich. 

Die Fortbildungsangebote der kommunalen 
Studieninstitute wurden mit 60,5% (n = 
271) am häufigsten angenommen, gefolgt 
von Angeboten der Verbände der Gleich-
stellungsbeauftragten auf Landes- oder 
Hochschulebene (LAG/BAG bzw. La-
KoF/BuKoF) mit 41,7%, Verwaltungsaka-
demien mit 18,8% und (Fach-) Hochschu-
len mit 9,6% (Mehrfachnennungen waren 
möglich). 

Inhaltlich stand das Landesgleichstellungs-
gesetz NRW bei den besuchten Fortbil-
dungen an erster Stelle: 86,3% hatten hier-
zu Fortbildungen besucht. Dieses Thema 
fiel jedoch bei der Frage nach dem zukünf-
tigen Bedarf an Fortbildungen anschlie-
ßend weit zurück (Platz 23).  

Inhalte der bisher besuchten Fortbildun-
gen7 waren (Angaben in%): 

 
86,3  Landesgleichstellungsgesetz 

52,0  Inhaltliche Einzelaspekte der Gleichstel-
lungsarbeit 

                                                      
7 n = 271, Mehrfachangaben waren möglich, aufge-
führt sind die zehn häufigsten Nennungen. 

51,3 gleichstellungsrelevante rechtliche Fragen 
in sonstigen Feldern 

46,1 sonstige Arbeitstechniken (EDV, Internet, 
etc.) 

42,8 Präsentations- und Moderationsmethoden 

40,6 Personalrecht 

40,6 Verwaltungsreform und Gleichstellungsar-
beit 

37,3 theoretische Aspekte der Gleichstellungsar-
beit  

35,8 Verhandlungstechniken 

33,9 Gender Mainstreaming 

 
Beim Fortbildungsbedarf8 fielen die zehn 
häufigsten Nennungen auf die Themen:  

 
44,8 Reflexion und Weiterentwicklung der 

Gleichstellungsarbeit und der Gleichstel-
lungspolitik 

44,8 Gender Mainstreaming 

44,8 Personalrecht 

43,2 praktische Aspekte der Gleichstellungsar-
beit  

41,9 Personalentwicklung und -auswahl 

38,4 Verwaltungsreform und Gleichstellungsar-
beit 

35,6 Verhandlungstechniken 

35,2 gleichstellungsrelevante rechtliche Fragen 
in sonstigen Feldern 

31,7 Mitarbeiterinnenführung 

29,2 Präsentations- und Moderationsmethoden 

 

Einen spezifischen Fortbildungsbedarf 
nach Einführung des Landesgleichstel-
lungsgesetzes benannten 65,7% der 
Gleichstellungsbeauftragten. Die häufigs-
ten Nennungen (über 10%) fielen auf die 
folgenden Bereiche (Angaben in%):9 

                                                      
8 n = 315, Mehrfachangaben waren möglich. 14,6% 
äußerten keinerlei Fortbildungsbedarf. 
9 n = 186, offene Antwortmöglickeit, Mehrfach-
nennungen waren möglich 
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praktische Umsetzung des LGG  39,2 

personalbezogene Fragen  28,5 

gesetzliche Grundlagen des LGG  17,2 

Frauenförderpläne  16,1 

 

Unter den Punkt „praktische Umsetzung 
des LGG“ fallen Inhalte wie Implementie-
rung in das Handeln der jeweiligen Ver-
waltung, strategisches Vorgehen, Akzep-
tanz, Leistungskontrolle. Außerdem be-
steht der Wunsch, an Hand von konkreten 
Fallbeispielen Probleme und Lösungsmög-
lichkeiten zu verdeutlichen. „Personalbe-
zogene Fragen“ umfassen alle Aspekte des 
Personalrechts sowie der Personalentwick-
lung, darunter Fragen der Beurteilung, Be-
soldung, Stellenausschreibung usw.  

Weiterhin aktuell, wenn auch nicht mehr 
im selben Maße wie bei der Einführung 
des LGG, bleibt der Aspekt der „gesetzli-
chen Grundlagen des LGG“, hier insbe-
sondere Auslegungsfragen in Einzelfällen, 
Informationen über aktuelle Rechtspre-
chungen, eine Konkretisierung der Rechte 
der Gleichstellungsbeauftragten, verbun-
den mit Fragen der Rechts(un)sicherheit 
und der Sanktionsmöglichkeiten bei Miss-
achtung des LGG. Das Stichwort „Frauen-
förderpläne“ beinhaltet insbesondere das 
Controlling der Pläne und ihre Fortschrei-
bung sowie die Analyse des Datenmateri-
als.  

An verschiedenen Stellen des Fragebogens 
wiesen die Gleichstellungsbeauftragten auf 
die Notwendigkeit hin, dass sich insbeson-
dere die Leitungsebenen der Verwaltung in 
Sachen Gleichstellung und Gender Main-
streaming qualifizieren müssten, da das 
Thema Gleichstellung nicht allein die Auf-
gabe der Gleichstellungsbeauftragten sein 
könne. Ohne entsprechende Unterstützung 

„von oben“ seien Maßnahmen und Einstel-
lungsänderungen nur schwer bis überhaupt 
nicht zu erreichen:  
„Es ist dringend erforderlich, dass ‘Gleichstel-
lung’ ein fester Bestandteil der Ausbildung für 
den mittleren, gehobenen und höheren Dienst 
im nicht technischen sowie dem technischen 
Bereich innerhalb verschiedener Verwaltungen 
wird.“ (Anmerkung im Fragebogen) 

Bereits 1987 wiesen Küpper und Schulz in 
ihren Überlegungen zur Ausgestaltung und 
Bedeutung von Fortbildungsangeboten 
unter gleichstellungsrelevanten Gesichts-
punkten darauf hin, dass die Teilnahme 
von Führungskräften an Seminaren mit 
gleichstellungspolitischen Inhalten wichtig 
sei, damit diese „erwerbstätige Frauen an-
erkennen, ihr Begabungs- und Leistungs-
potential sehen lernen und in einer mittel- 
und langfristigen Personalplanung mit ein-
beziehen“. Daher gelten ihnen die Füh-
rungskräfte und die Beschäftigten im Per-
sonalwesen als „die erste wichtige Ziel-
gruppe“ von Fort- und Weiterbildungs-
maßnamen im Hinblick auf die berufliche 
Gleichstellung von Frauen in Verwaltun-
gen und Betrieben (Küpper/Schulz 1987, 
S. 139ff.). 

Interesse am geplanten Fernstudium 

Generell können sich 30,8% der befragten 
Gleichstellungsbeauftragten eine Fortbil-
dung im Fernstudium „gut vorstellen“. 
31,7% bevorzugen Präsenzveranstaltun-
gen, 18,1% schätzen ein Fernstudium als 
zeitlich zu aufwendig ein. 

Die Gleichstellungsbeauftragten wurden 
nach ihrem Interesse an folgendem berufs-
begleitenden Fortbildungsangebot gefragt:  

Weiterbildendes Fernstudium über 3 Se-
mester (auch für Nicht-Akademikerinnen 
geöffnet), modular aufgebaut und prozess-



Gleichstellungspolitik und Genderstudies 

 15 

orientiert, mit universitärem Abschlusszer-
tifikat und den inhaltlichen Aspekten: 

 Stand und Entwicklung der Gleichstel-
lungspolitik und Gleichstellungsarbeit, 
Potentiale der Veränderung, Umset-
zungs- und Anwendungsmöglichkei-
ten neuer Instrumente (Gender 
Mainstreaming, Gleichstellungsgeset-
ze etc.) in der Praxis 

 Organisationsanalyse und Manage-
menttechniken zur Umsetzung innova-
tiver Gleichstellungspolitik unter Be-
rücksichtigung verwaltungsinterner 
Besonderheiten 

 juristische, ökonomische und verwal-
tungstechnische Qualifikationen zur 
Übernahme von Leitungsfunktionen in 
der Verwaltung“ 

51,4% der Gleichstellungsbeauftragten 
zeigten sich interessiert an dem geplanten 
Fortbildungsangebot. 2,5% kreuzten „viel-
leicht“ an. 43,5% wären an einem solchen 
Angebot nicht bzw. nicht mehr interessiert. 
Gleichstellungsbeauftragte an Hochschulen 
äußern häufiger ihr Interesse (70,6%) als 
ihre Kolleginnen bei Kommunen (51%) 
oder bei Landesbehörden (55,1%). Außer-
dem sind die „Vollzeit“-Gleichstellungs-
beauftragten (59,7%) stärker an dem Fern-
studium interessiert als diejenigen, die ne-
ben der Gleichstellungsarbeit noch eine 
weitere Funktion in der Verwaltung aus-
üben (46,8%). 

Berufliche Perspektiven der Gleichstel-
lungsbeauftragten 

54% der Befragten10 wollen weiterhin als 
Gleichstellungsbeauftragte tätig sein“. Die 
Gleichstellungsbeauftragten der (nachge-
ordneten) Landesbehörden gaben dies häu-
                                                      
10 Die Nennungen bei Frage 21 ergeben insgesamt 
mehr als 100%, da einige mehrere Angaben mach-
ten. 

figer an (68,1%) als ihre Kolleginnen bei 
Kommunen (48,2%) oder Hochschulen 
(44,4). 

39,7% erwägen einen Stellenwechsel in-
nerhalb des öffentlichen Dienstes, wobei 
diese Perspektive die Gleichstellungsbe-
auftragte bei Kommunen für sich häufiger 
in Betracht ziehen (46,7%) als ihre Kolle-
ginnen bei Landesbehörden (29,7%) oder 
an Hochschulen (5,6%). 

Auf eine Stelle außerhalb der öffentlichen 
Verwaltung wollen sich insgesamt 8% der 
Befragten bewerben. 4,4% der Gleichstel-
lungsbeauftragten möchten sich selbststän-
dig machen. 12,4% der Befragten kreuzten 
an, „andere Pläne“ zu haben, insbesondere 
die Gleichstellungsbeauftragten der Hoch-
schulen (38,9%; Kommunen 11,2%, Land 
9,9%). Genannt wurden: Promotion, ne-
benberufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit 
soll evtl. zur hauptberuflichen Perspektive 
ausgebaut werden; therapeutisch oder bera-
tende Tätigkeit, Arbeit im Ausland; Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie; Beur-
laubung aus sonstigen familiären Gründen; 
Altersteilzeit; Wohnortwechsel; Wechsel 
in den vorherigen Beruf. 

Auswirkungen des Landesgleichstel-
lungsgesetzes NRW auf die Arbeit der 
Gleichstellungsbeauftragten11 

Die bisherigen Auswirkungen des LGG 
NRW auf die eigene Arbeit beurteilen die 
Befragten überwiegend positiv: eher posi-
tiv: 71,1%, eher negativ:4,4%, gar nicht 
17,8%12.  

                                                      
11  Erste Berichte zu den Landesgleichstellungsge-
setzen in anderen Bundesländern liegen bereits vor, 
so aus Hessen (HGlG 1998) und Schleswig-
Holstein (GStG 1999). 
12 6,7% machten aufgrund ihrer erst kurzen Ar-
beitszeit und der fehlenden Vergleichsmöglichkeit 
hierzu keine Angabe. 
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Die häufigste Zustimmung (Wert 1) bei der 
Frage nach konkreten Aspekten der Verän-
derung durch das LGG (Mehrfachnennun-
gen waren möglich) erhielt mit 33,7% die 
Aussage „Die Gleichstellungspolitik wird 
dadurch nicht mehr akzeptiert, ist aber 
Fakt“. 28,9% der Gleichstellungsbeauftrag-
ten sind der Ansicht, dass ihre Einfluss-
möglichkeit in Folge des Landesgleichstel-
lungsgesetzes gestiegen und ihre Beteili-
gung an Entscheidungsprozessen selbstver-
ständlicher geworden sei.  

Insgesamt tendieren die befragten Gleich-
stellungsbeauftragten bei ihren Antworten 
zu konkreten Aspekten der Veränderung 
durch das LGG jedoch zu einer relativen 
Zustimmung (Wert 2) oder gar zu einer 
negativen Einschätzung (Wert 3). Auch in 
den Anmerkungen und Interviews wird 
deutlich, dass die Gleichstellungsbeauf-
tragten mit dem LGG zwar ein wichtiges 
Instrument zur Durchsetzung auf dem Weg 
zur Gleichstellung erhalten haben, die Ak-
zeptanz des Gesetzes und die Unterstüt-
zung seiner Ziele damit jedoch nicht auto-
matisch gegeben sind. Nach wie vor müs-
sen sich die Gleichstellungsbeauftragten in 
ihrer Arbeit gegen Widerstände behaupten. 
In verschiedenen Aussagen und Anmer-
kungen der Gleichstellungsbeauftragten 
wird immer wieder deutlich, dass ein tie-
fergehendes Bewusstsein für die Notwen-
digkeit von Gleichstellungspolitik und die 
Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten 
nach wie vor fehlt. Dies gilt sowohl auf 
Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wie auf Seiten der Leitungskräfte in den 
Verwaltungen. 

69,5% der Gleichstellungsbeauftragten 
konnten oder mussten bereits ein- oder 
mehrmals auf das LGG zurückgreifen, um 
die Interessen von Frauen durchzusetzen. 
Dies traf häufiger auf die Gleichstellungs-

beauftragten der Kommunen/Kreise und 
der Hochschulen zu als auf ihre Kollegin-
nen bei den Landesbehörden (75,4 bzw. 
76,5% gegenüber 61,5%). Die Mehrzahl 
der Einsprüche bezog sich auf personalre-
levante Entscheidungen, wie Stellenaus-
schreibungen, -besetzungen und -bewer- 
tungen, Bewerbungsverfahren, Vorstel-
lungsgespräche, Mobbing, Teilzeit, Beför-
derungen, Umstrukturierungen und ähnli-
ches. 

Mit ihren Eingriffen machten die Gleich-
stellungsbeauftragten bislang überwiegend 
positive Erfahrungen. So gaben  72,6%13 
an, ihr Einspruch oder Hinweis sei akzep-
tiert und berücksichtigt worden – teilweise 
jedoch mit Verzögerungen. Bei einem 
Fünftel wurde der Einspruch jedoch 
schlicht übergangen. 17,4% hätten sich in 
diesem Punkt (mehr) Unterstützung von 
Seiten des Ministeriums oder ihrer überge-
ordneten Behörde gewünscht. 7,8% gaben 
an, bei der Anwendung des LGG unsicher 
gewesen zu sein. 

Die Zufriedenheit mit einzelnen Regelun-
gen im Landesgleichstellungsgesetz fällt 
recht unterschiedlich aus und verweist auf 
Schwachpunkte des Gesetzes aus Sicht der 
Gleichstellungsbeauftragten. Insbesondere 
die Sanktionsmöglichkeiten im Rahmen 
des Landesgleichstellungsgesetzes be-
zeichnen die Gleichstellungsbeauftragten 
als unzureichend (50,5%). Auch die finan-
ziellen Ausstattung der Gleichstellungsstel-
len wird mehrheitlich als „unzureichend“ 
(40%) oder „zu vage“ (37,1%) angesehen. 
Die Frage der Anreizsysteme, d.h. die 
Möglichkeit der Beeinflussung von Ver-
waltungshandeln durch das Steuerungsmit-
tel Geld, sehen 32,7% die Gleichstellungs-

                                                      
13  n = 219, Mehrfachnennungen waren möglich. 
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beauftragten als unzureichend und 40% als 
zu vage geregelt. 

Als überwiegend „ausreichend“ empfinden 
die Gleichstellungsbeauftragten die Rege-
lungen bzw. Formulierungen bezüglich 
ihres Aufgabenprofils (57,5%), ihrer Ein-
beziehung bei gleichstellungsrelevanten 
Entscheidungen (58,4%) und ihrer Wider-
spruchsrechte (56,5%). Jeweils um die 
40% halten allerdings diese Punkte noch 
für zu vage oder nicht ausreichend gere-
gelt.  

Lediglich der Punkt „eigenständige Öffent-
lichkeitsarbeit“ wird von 69,8% der 
Gleichstellungsbeauftragten als ausrei-
chend angesehen. Sie war bei den meisten 
bereits vor Einführung des LGG gegeben. 

57,5% der Gleichstellungsbeauftragten 
machten Ergänzungs- bzw. Verbesse-
rungsvorschläge für das Landesgleichstel-
lungsgesetz, 36,2% äußern keinen Bedarf, 
6,3% machten keine Angaben (offene 
Antwortmöglichkeit, Mehrfachnennungen, 
n = 181). Die Veränderungswünsche lassen 
sich wie folgt zusammenfassen (Angaben 
in%):  

 
konkrete Sanktionen, Controlling, Un-
terstützung und Begleitung durch die 
übergeordnete Behörde bzw. das Minis-
terium  

41,4  

konkrete Aussagen und Angaben zu 
Aufgaben-und Berufsprofil der Gleich-
stellungsbeauftragten, Stellenausstat-
tung etc.  

41,4  

konkretere Formulierungen und Ver-
bindlichkeiten, mehr Muss- statt Soll-
Vorschriften  

37,6  

 

Auswirkungen hatte das Landesgleichstel-
lungsgesetz NRW auf die Verteilung der 
internen und externen Schwerpunktsetzung 
der Gleichstellungsarbeit, insbesondere 

(aber nicht nur) bei den kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten14. So stieg der 
Anteil der internen Arbeit von 40,1% vor 
Einführung des LGG auf 55,3% nach Ein-
führung des LGG. Die externe Arbeit ging 
entsprechend von 59,9% auf 44,7% zu-
rück. 

Den Schwerpunkt ihrer aktuellen und zu-
künftigen Arbeit sehen die Gleichstel-
lungsbeauftragten vor allem innerhalb der 
Verwaltung. Die Beteiligung bei Personal-
entscheidungen, d.h. insbesondere die Um-
setzung und Weiterentwicklung des Frau-
enförderplans halten 50,8% der Gleichstel-
lungsbeauftragten mit Abstand als wich-
tigsten Arbeitsschwerpunkt ihrer derzeiti-
gen und zukünftigen Arbeit15. Interne 
Frauenförderung beinhaltet dabei auch, 
Frauen für die Bewerbung auf Leitungspo-
sitionen zu motivieren, sie bei ihrer weite-
ren Karriere zu beraten, den weiblichen 
Nachwuchs (in Wissenschaft oder öffentli-
cher Verwaltung) zu qualifizieren und an 
Mentoring-Konzepten zu arbeiten. 

Weiter Schwerpunkte sind: Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf (16,1%), frauenspe-
zifische Themenarbeit (16,1%) Gender 
Mainstreaming in Verwaltung und Politik 
(15%), beruflichen Frauenförderung 
(13,8%), Engagement in der Arbeitsmarkt-
politik (13%). 
 

                                                      
14 Die Angaben (Mittelwerte) beziehen sich auf 
53,6% der Antworten (n = 169), davon waren 
91,6% kommunale Gleichstellungsbeauftragte. 
30,2% der Befragten waren nur für interne Frauen-
förderung/Gleichstellung zuständig (diese Angaben 
wurden deshalb nicht in die Mittelwertberechnung 
einbezogen), 10,8% machten keine Angabe zu 
diesem Punkt und  weitere 5,4% konnten wegen 
unklarer Angaben nicht in die Berechnung einbezo-
gen werden. 
15 Offene Antwortmöglichkeit, Mehrfachnennungen 
waren möglich (n = 254).  
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Zusammenfassung der Ergebnisse und 
Ausblick – Überlegungen für begleiten-
de Maßnahmen zum Landesgleichstel-
lungsgesetz NRW 

Zusammenfassung der Befragungsergeb-
nisse 

81,6% der befragten Gleichstellungsbeauf-
tragten sehen ihre berufliche Perspektive 
innerhalb der öffentlichen Verwaltung, 
54% weiterhin als Gleichstellungsbeauf-
tragte. 

Das Interesse an und die Bereitschaft zur 
Fortbildung ist bei den Gleichstellungsbe-
auftragten sehr hoch. Die Ergebnisse bestä-
tigen diesbezüglich die in der Einleitung 
vorgestellten Ausgangsüberlegungen. 

 86% der Gleichstellungsbeauftragten 
haben in der Vergangenheit Fortbil-
dungen besucht. 

 65,7% sehen einen speziellen Bedarf 
nach Einführung des Landesgleichstel-
lungsgesetzes NRW, vor allem im Be-
reich der praktischen Umsetzung des 
LGG, Fragen der Weiterentwicklung 
der Gleichstellungsarbeit und -politik 
sowie Fragen der Personalplanung und 
des Personalrechts. 

 51,4% haben Interesse an dem vor- 
gestellten Studienangebot. 

Die Einführung des Landesgleichstel-
lungsgesetzes NRW (LGG) wird insgesamt 
positiv gesehen. 71% der Gleichstellungs-
beauftragten gaben an, das LGG habe zum 
Befragungszeitpunkt eher positive Auswir-
kungen auf ihre Arbeit. Insbesondere be-
grüßen sie die Aufwertung und Festschrei-
bung der Position und der Aufgaben von 
Gleichstellungsbeauftragten im Verwal-
tungsgefüge. Die Einschätzung ist jedoch 
nicht euphorisch und fällt im Detail nüch-
tern, mitunter skeptisch aus. Kritisiert wird 

das Fehlen oder die zu vage Formulierung 
und Verankerung folgender Aspekte: 

 Sanktionsmöglichkeiten; 
 Unterstützung bei Verstößen gegen das 

LGG (z.B. durch die jeweilige überge-
ordnete Behörde bzw. das Ministeri-
um); 

 automatischer Klageweg bei Verstößen 
gegen das LGG (durch die Gleichstel-
lungsbeauftragte oder einen Interessen-
verband); 

 Steuerung durch leistungsorientierte 
Mittelvergabe bei allen Verwaltungen 
ähnlich der Regelung für die Hoch-
schulen16; 

 sonstige Unterstützung, z.B. in Form 
von Schulungen oder Beratungsange-
boten, Stärkung der Gleichstellungsbe-
auftragten beim Einlegen von Wider-
sprüchen u.a.; 

 Fortbildung von Personalverantwortli-
chen und Führungspersonal in den 
Verwaltungen zu Fragen der Gleich-
stellung und Geschlechtergerechtigkeit. 

Einschätzung der bestehenden Fortbil-
dungsangebote für Gleichstellungsbeauf-
tragte 

Es existieren verschiedene Fortbildungsan-
gebote von öffentlichen, privaten und ge-
werkschaftlichen Trägern für Gleichstel-
lungsbeauftragte (siehe dazu ausführlicher 
den Bericht). Daneben organisieren auch 
die Interessenverbände der Gleichstel-
lungsbeauftragten Fortbildungen und Ta-
                                                      
16 Die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Ham-
burg, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein ha-
ben in ihren Landesgleichstellungsgesetzen Rege-
lungen zur Frauenförderung durch öffentliche Auf-
tragsvergabe und staatliche Leistungsgewährung an 
Dritte aufgenommen. Eine Übersicht findet sich 
unter www.vernetzungsstelle.de. Siehe außerdem 
Ziegele (2000) zu „neuen Modellen der Mittelver-
gabe als Chance für wirksame Gleichstellungspoli-
tik“. 
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gungen. Ein Manko ist, dass das Wissen 
um die (Breite der) vorhandenen Angebote 
nicht sehr groß bzw. nicht zentral zugäng-
lich ist und bislang von keiner Stelle zur 
Verfügung gestellt wird. Auch ist der 
Wunsch nach Teilnahme an Fortbildungen 
höher als die tatsächliche Wahrnehmung 
der Angebote. Zeitaufwand (insbesondere 
bei den „Teilzeit“-Gleichstellungsbeauf- 
tragten) und Ortsferne, aber auch finanziel-
le Aspekte werden als Hinderungsgründe 
benannt.  

Eine generelle Schwierigkeit für die An-
bieter der Fortbildungen liegt in der Hete-
rogenität der Gruppe der Gleichstellungs-
beauftragten, sowohl hinsichtlich der un-
terschiedlichen Aufgabenfelder als auch 
hinsichtlich der unterschiedlichen Vorer-
fahrungen und der Dauer ihrer Tätigkeit als 
Gleichstellungsbeauftragte. Ein weiterer 
Aspekt ist das richtige „timing“ von Fort-
bildungen. Bei Gesetzesänderungen, wie 
z.B. den Ergänzungen der Gemeindeord-
nung NRW, durch die auf einen Schlag 
mehrere Gleichstellungsbeauftragte neu 
eingestellt wurden, oder der Einführung 
neuer Gesetze, wie dem Landesgleichstel-
lungsgesetz NRW 1999, lässt sich der Be-
darf und die notwendigen Inhalte leichter 
planen. So hatten Mitte der 1990er Jahre 
einige kommunale Studieninstitute ein 
(nicht-zertifiziertes) Fortbildungsangebot 
in ihre Programme aufgenommen, das in 
Zusammenarbeit mit dem Gleichstel-
lungsministerium NRW und der LAG 
NRW entwickelt worden war. Über die 
Nachfrage liegen jedoch keine Ergebnisse 
vor. Derzeit wird diese Angebot überarbei-
tet und um neue Aspekte ergänzt. 

Ein wichtiges Element in der Fortbildungs-
landschaft bildet die Eigeninitiative der 
Gleichstellungsbeauftragten. Dadurch kann 
ganz gezielt auf die in ihrem (Arbeits-) 

Kreis auftretenden Bedarfe reagiert und 
Know-how in Form von Vorträgen, Semi-
naren, Qualitätszirkeln usw. „einkauft“ 
werden. Diese Eigeninitiative bleibt auch 
weiterhin ein wichtiger Faktor für die 
Fortbildung. Dass darüber hinaus umfang-
reicherer Fortbildungsbedarf besteht, wo 
über einen längeren Zeitraum theoretische 
wie praktische Fragen der Gleichstellungs-
arbeit behandelt werden können, zeigt das 
Interesse an dem geplanten Fernstudium. 

Abgesehen von den reinen Verwaltungs-
lehrgängen bieten die bestehenden Ange-
bote keine oder nur eingeschränkt eine 
Weiterqualifizierung, die die Gleichstel-
lungsbeauftragten für ihre weitere berufli-
che Karriere in der Verwaltung oder dar-
über hinaus nutzen könnten und die die 
Veränderungen in der Gleichstellungspoli-
tik adäquat aufgreift. Auch die existieren-
den Frauenstudiengänge treffen den Bedarf 
hier nur bedingt. Daher entstand bei den 
FrauenStudien der Universität Bielefeld 
die Idee, ein spezifisch auf die inhaltlichen 
und zeitlichen Bedürfnisse der Gleichstel-
lungsbeauftragten zugeschnittes Fernstudi-
um zu entwickeln. Die FernUniversität 
Hagen hatte die existierende Lücke eben-
falls erkannt und wird im Rahmen eines 
virtuellen Studienangebots ein spezielles 
Angebot für die Zielgruppe Gleichstel-
lungsbeauftragte schaffen. Ein Austausch 
zwischen der FernUniversität Hagen 
(qualifizieren@VINGS) und den Frauen-
Studien der Universität Bielefeld verdeut-
lichte, dass sich die geplanten Angebote 
weitgehend decken und ein zweites Ange-
bot derzeit nicht sinnvoll ist. Vielmehr gilt 
es Synergieeffekte zu nutzen, die einen 
optimalen Einsatz des vorhandenen Know-
hows gewährleisten. Inzwischen zeichnet 
sich ab, dass Elemente des Studiums in 
Kooperation mit der FernUniversität Ha-
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gen verwirklicht werden können. So hat 
die FernUniversität Hagen den FrauenStu-
dien der Universität Bielefeld eine für das 
Vorhaben sinnvolle und attraktive Zusam-
menarbeit im Rahmen des VINGS-Projekts 
angeboten, die es ermöglicht, die Ergebnis-
se der Machbarkeitsstudie gemeinsam zu 
verwenden und in das Weiterqualifizie-
rungsangebot für Gleichstellungsbeauftrag-
te und andere Interessierte aufzunehmen 
und umzusetzen. Die Machbarkeitsstudie 
gibt wichtige Impulse für die Gestaltung 
einzelner Angebote und nimmt insbeson-
dere das Probleme des Rollen- und Positi-
onshandelns der Gleichstellungsbeauftrag-
ten auf. Der erste Durchgang von qua- 
lifizieren@VINGS wird im Wintersemes-
ter 2002/2003 starten. Auf der Internetseite 
www.vings.de sind Einzelheiten zu finden.  

Überlegungen für die Einrichtung einer 
Dokumentations- und Informationsstelle 
Gleichstellungspolitik NRW  

Die Gleichstellungsbeauftragten haben 
darauf verwiesen, dass eine entscheidende 
strukturelle Schwäche der vorhandenen 
Gesetzgebung darin besteht, dass weiter-
gehende Rechte und Sanktionsmöglichkei-
ten fehlen. Ein umfassendes Antidiskrimi-
nierungsgesetz auf Bundesebene und die 
Einrichtung von Kontrollinstanzen wären 
hierfür erforderlich, sind derzeit allerdings 
nicht in Aussicht. 

Die Erfahrungen mit der Implementation 
von Gleichstellungsregelungen in anderen 
Ländern, zum Beispiel Großbritannien 
oder den USA, wo schon sehr viel früher 
als in Deutschland Gesetze erlassen wur-
den, machen deutlich, „(…) dass Gesetze 
stets nur so einflussreich sein können wie 
die sie implementierenden Instanzen. Die 
Etablierung von Frauenförderplänen oder  
-gesetzen ohne begleitende Institutionali-

sierung von durchsetzungsfähigen, d.h. 
konkret: mit Kontrollbefugnissen und 
Sanktionsmöglichkeiten ausgestatteten, 
Durchsetzungsinstanzen überlässt Gleich-
stellung der Geschlechter dem good will 
der PersonalentscheiderInnen. Gesetzliche 
Vorgaben zur Gleichstellung von Frauen 
müssen so formuliert sein, dass ihre Nicht-
befolgung negative Konsequenzen hat“ 
(Lindecke 1995, S. 259) – bzw. aktive 
Gleichstellungspolitik positiv sanktioniert 
wird.  

Auch die Berichte zu Gleichstellungsge-
setzen in anderen Bundesländern verwei-
sen bereits darauf, dass es mit der Einfüh-
rung eines Gesetzes allein nicht getan ist. 
Teilweise Erfolge dürfen nicht übersehen 
lassen, dass die Implementierung der Ge-
setze gerade erst angefangen hat und eine 
rechtliche Verankerung (Verfassungsnorm) 
nicht der Verfassungswirklichkeit ent-
spricht. Gesetzliche Regelungen geben 
einen Rahmen vor, der mit Inhalten gefüllt 
und ggf. korrigiert werden muss, sie „kön-
nen lediglich den äußeren Veränderungs-
druck erhöhen, ihre Umsetzung bleibt be-
trieblichen oder behördlichen Akteuren 
überlassen“ (Jüngling 1997, S. 53). Be-
denklich stimmen im Zuge der Implemen-
tierung von Gleichstellungsregelungen 
Aussagen mancher Verwaltungsleiter mit 
dem Tenor: „Ist doch alles Quatsch. Das 
[LGG, M.N.] brauchen wir doch gar nicht. 
Machen Sie mal, aber brauchen wir ja 
eigentlich nicht“, wie eine Gleichstel-
lungsbeauftragte (GSB_6, S. 10/26-28) 
stellvertretend für Erfahrungen anderer 
Kolleginnen berichtet. Derartige Einstel-
lungen lassen befürchten, dass Gleichstel-
lungsfragen in Verwaltungen teilweise als 
Spielwiese betrachtet werden und nicht als 
essentieller Bestandteil einer demokrati-
schen Gesellschaft. Wie das Beispiel Hes-



Gleichstellungspolitik und Genderstudies 

 21 

sen zeigt17, werden Gleichstellungsgesetz-
gebungen gerne zur Disposition gestellt, 
sobald es opportun erscheint. 

Gleichstellungsbeauftragte machen die 
Erfahrung, dass Gleichstellungsgesetze als 
„Gesetze zweiter Klasse“ behandelt wer-
den. Ihre Einführung wird als „dem Zeit-
geist geschuldet“ verbucht. Die Gleichstel-
lung steht zwar auf dem Papier, weicht 
aber – wie dies derzeit auf bundespoliti-
scher Ebene deutlich wird – schleichend 
anderen Themen, z.B. der Familienpolitik. 
Hierbei müssen Frauen besonders darauf 
achten, nicht in die Vereinbarkeitsfalle zu 
tappen und sich durch das Hintertürchen 
nicht wieder auf traditionelle Muster fest-
legen zu lassen. Fragen der Gleichstellung 
existieren auch jenseits der Vereinbar-
keitsproblematik, z.B. nach wie vor bezüg-
lich der Teilhabe an Macht und Ressourcen 
und der Anerkennung der heterogenen 
weiblichen Lebensentwürfe, unabhängig 
von Familie und unabhängig von der 
männlichen „Normalbiografie“. 

Berichte zu den Landesgleichstellungs- 
gesetzen in Hessen und Schleswig-
Holstein machen ebenso wie die vorlie-
gende Studie deutlich, dass im Zuge der 
Implementierung von Gleichstellungsge-
setzen Lücken bei der faktischen Umset-
zung vorhanden sind. Die Einrichtung ei-
ner Dokumentations- und Informationsstel-
le Gleichstellungspolitik NRW könnte da-

                                                      
17 In Hessen gibt es inzwischen Bestrebungen, das 
HGlG durch eine sog. Experimentierklausel zu 
ergänzen, die es Kommunen und Landesbehörden 
ermöglichen soll, die bisherigen Frauenförderpläne 
auszusetzen (Information der LAG Hessen unter 
www.vernetzungsstelle.de im April 2002). Und ein 
Abgeordneter des hessischen Parlaments ist sogar 
der Ansicht, dass Frauenbeauftragte ersatzlos ge-
strichen werden müssten, da sie „anachronistisch“ 
seien und die Kommunen das Geld besser anders 
anlegen könnten (Meldung bei www.zweiwochen-
dienst.de vom 2.5.2002). 

zu beitragen, den gegebenen formaljuristi-
schen Rahmen besser zu nutzen. Die Do-
kumentationsstelle würde die Gleichstel-
lungsbeauftragten bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben unterstützen und zu mehr 
Transparenz, Kooperation der verschiede-
nen Ebenen und der Weiterentwicklung 
gleichstellungspolitischer Maßnahmen im 
öffentlichen Dienst beitragen. Eine stärkere 
Öffentlichkeit und Diskussion innovativer 
Gleichstellungspolitik könnte darüber hin-
aus wegweisenden Charakter für den pri-
vatwirtschaftlichen Sektor erhalten.  

Angesiedelt werden sollte die Dokumenta-
tionsstelle während einer Modellphase bei 
einer wissenschaftlichen Einrichtung wie 
dem Interdisziplinären Frauenforschungs-
Zentrum (IFF) der Universität Bielefeld, 
um eine engere Verzahnung von gleichstel-
lungspolitischer Praxis und Forschung zu 
gewährleisten, die unter anderem Gröning 
bereits 1992 angemahnt hat.  

Schwerpunkte der Dokumentations- und 
Informationsstelle: 

 Information, Analyse, Aufbau eines 
Kompetenzpools 

Hierzu zählen die Sammlung und Analyse 
von good-practice-Beispielen18 bei der 
Umsetzung des Landesgleichstellungsge-
setzes NRW sowie negativer Erfahrungen; 
der Aufbau eines Kompetenzpools von 
Gleichstellungsexpertinnen aller Verwal-
tungstypen, die bei der Problemlösungssu-
che vor Ort als Beraterinnen zur Verfü-
gung stehen können, und die Weiterent-
wicklung der Gleichstellungsmaßnahmen. 
Auch sollte die Erprobung wettbewerbli-
cher Elemente für Gleichstellungsmaß-

                                                      
18 Zum Beispiel hinsichtlich neuer Beurteilungsver-
fahren, Anreizsystemen, internem Gleichstellungs-
controlling, umfassender Führungskräfteentwick-
lung usw. 
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nahmen in Erwägung gezogen werden, wie 
Oppen und Wiechmann (1998, S. 9) dies 
bereits für Niedersachsen vorgeschlagen 
haben. Auch für Nordrhein-Westfalen wäre 
zu überlegen, ein dem Total E-Quality-
Prädikat vergleichbares Instrument für die 
öffentlichen Verwaltungen als zusätzlichen 
Anreiz einzuführen.  

 Entwicklung eines externen gleichstel-
lungspolitischen Controllings 

Wünschenswert ist eine landesweite Eva-
luation des Umgangs mit dem Wider-
spruchsrecht als Steuerungsinstrumentari-
um des LGG in den öffentlichen Verwal-
tungen. Die Analyse der Fälle und die da-
durch gewonnenen Einblicke in die mikro-
politische Struktur und das Handeln der 
Organisation „Verwaltung“ ermöglicht 
praktische Vorschläge für Interventionen 
und zur Umsetzung des LGG und die Ent-
wicklung eines externen Beschwerdema-
nagements, die auch als zusätzliche Modu-
le für die Weiterbildung („Organisationen 
und Gender“ etc.) ausgearbeitet werden 
sollten. 

 Aufbau einer Internetplattform und Ex-
pertinnendatenbank 

Die Sammlung und Aufarbeitung von 
good-practice-Beispielen und Umset-
zungserfahrungen sollten Bestandteil einer 
internetbasierten Informations- und Bera-
tungsbörse sein. Im Rahmen eines speziel-
len internen Forums könnte darüber hinaus 
ein Beratungsangebot installiert werden, 
das auf rechtliche und andere Anfragen 
(z.B. Maßnahmeentwicklung und –umset- 
zung, Maßnahmeevaluation) von Gleich-
stellungsbeauftragten zeitnah antworten 
könnte. Auch hierfür stünden Gleichstel-
lungsbeauftragte selbst als ‘consultants’ für 
ihre Kolleginnen, aber auch für Führungs-
kräfte und Personalverantwortliche zur 

Verfügung (vgl. Oppen/Wiechmann 1998, 
S. 45). Als Ergänzung zu den existierenden 
Netzwerken der Gleichstellungsbeauftrag-
ten käme diese Plattform auch den Gleich-
stellungsbeauftragten entgegen, die bislang 
über keine formalisierten Vernetzungs-
strukturen verfügen. Außerdem könnten 
auf dieser Plattform Fortbildungsmaßnah-
men verschiedener Träger zentral abrufbar 
sein. 

Die Darstellung der Ergebnisse im Internet 
soll zu einer stärkeren Transparenz und 
öffentlichen Diskussion von (erfolgrei-
chen) Gleichstellungsmaßnahmen führen, 
die aus der öffentlichen Verwaltung heraus 
in Wirtschaft und Gesellschaft hineinge-
tragen werden könnte. 

 Anregung von Fortbildungsangeboten 

Die geplante Kooperation mit qualifizie- 
ren@VINGS gilt es auszubauen und wei-
terzuentwickeln. Erkenntnisse aus der Ana-
lyse der good-practice-Beispiele und der 
problematischen Felder sowie aus dem 
Qualifizierungsangebot selbst fließen zu-
sammen und können für weitere Fortbil-
dungsmaßnahmen im Bereich „Gleichstel-
lungsmanagement“ genutzt werden. Die 
Angebote könnten auch Führungskräften 
und Personalverantwortlichen der unter-
schiedlichen Verwaltungstypen offen ste-
hen und zur Entwicklung von Gender-
Kompetenz in Organisationen beitragen 
(vgl. Beitrag von Pinkvoss in der Rubrik 
Berichte aus dem IFF). 
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Polizei und Gender  
___________________________________________________________________________ 

 

Im DFG-Projekt „Geschlechterkonstruktionen und Organisationswandel am Beispiel Polizei“ 
werden die Auswirkungen der Integration von Frauen in ein (ehemals) männlich dominiertes 
Feld von beruflicher Arbeit und Organisation untersucht. Die Studie geht der Frage nach, 
welche Rolle Geschlecht in organisatorischen Strukturen und Prozessen, in der alltäglichen 
Arbeit und in Diskursen um Polizei und Polizeiarbeit heute spielt. 
 

Zum Forschungsinteresse 

Dem empirischen Forschungsprojekt „Ge-
schlechterkonstruktionen und Organisati-
onswandel am Beispiel Polizei“ liegt die 
Überlegung zugrunde, dass im Kontext 
von Professionalisierungsprozessen und 
Organisationswandel, vor allem durch die 
endgültige Öffnung des gesamten Polizei-
dienstes für Frauen, Geschlechtergrenzen 
und Geschlechterkonnotationen in Bewe-
gung geraten sind.  

Theoretischer Ausgangspunkt ist, dass 
Geschlecht innerhalb von Organisationen 
von Bedeutung ist, gleichzeitig aber der 
Blick dafür offen sein muss, dass Ge-
schlecht nicht, nicht immer und vor allen 
Dingen nicht in gleicher Weise und in 
gleicher Stärke wirkt, wenn es um Arbeits-
teilung, Arbeitsbewertung, Beurteilung 
von Situationen im Arbeitsalltag und ande-
res mehr geht.1 Wie der Zusammenhang 
von Organisation und Geschlecht genau 
aussieht, wie symmetrisch oder asymmet-
risch das Verhältnis der Geschlechter, wie 
das Verhältnis von Gleichheit und Diffe-
renz bestimmt ist und in welchem Zusam-

                                                 
1 Vgl. z.B. Kuhlmann et al. (2002), Müller (1998), 
Wilz (2002). 

menhang die Organisation Polizei und ihre 
Wirkungsweisen stehen, ist empirisch zu 
klären.2 

Damit stellt sich die Frage nach Gleichheit 
und Ungleichheit von Männern und Frauen 
in Organisationen – die Frage danach, ob 
und wie Geschlechterstereotype in Organi-
sationen wirken. Der Kern der bisherigen 
Diskussion zielt auf den sich zwar wan-
delnden, aber immer noch vorhandenen 
Minderheitenstatus oder „Besonderen-Sta-
tus“ der Frauen in der Polizei als einem so-
genannten Männerberuf – ein Männerbe-
ruf, der im Kopf mancher nicht zu ihrem 
Frauenbild zu passen scheint. Aber ist der 
Kern unserer Diskussion ein quantitativer? 
Die Aussage in einer Diskussion mit Stu-
denten kürzlich an der Hochschule für Po-
lizei lässt aufmerksam werden – sie laute-
te:  
„Wenn all die Frauen, die jetzt in Ausbildung 
sind“ – in Baden-Württemberg sind dies fast 
34%, was ja durchaus nicht einer Minderheit 
entspricht – „erst einmal auf der Straße ihren 
Dienst tun müssen, bezweifele ich, dass Poli-
zeiarbeit weiter zufriedenstellend aufrecht 
erhalten werden kann. Gerade bei Frauenstrei-
fen wird es doch sicher oft zu Hilferufen kom-
men.“  
                                                 
2 Vgl. auch Pfeil (2003). 
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Solche stereotypen Vorstellungen weisen 
auf das Interesse der Fragestellung von 
„Polizei und Gender“. Als auf wenige Ori-
entierungspunkte reduzierte Vorstellungen 
über spezifische Wesens- und Verhaltens-
merkmale anderer Menschen und Men-
schengruppen haben solche Stereotype die 
Funktion in bestimmten Situationen als 
Beurteilungshilfe entlastend zu wirken, 
(scheinbare) Klarheit über die eigene Posi-
tion im Vergleich zu anderen zu verschaf-
fen. Ein weiterer wichtiger Aspekt in die-
sem Zusammenhang ist das Phänomen des 
„Tokenism“. Rosabeth Moss Kanter 
(1997) analysierte die paradoxe Situation 
von Frauen in männlich dominierten Be-
reichen: Diese ist nach ihrer Erkenntnis 
geprägt durch die hohe soziale Sichtbarkeit 
von Frauen aufgrund ihrer Minderheiten-
position. Solche vereinzelt vorzufindenden 
Frauen sind „konfrontiert mit machtvollen, 
unhinterfragten stereotypen Wahrnehmun-
gen all ihrer Handlungen. Die Eigenheit 
stereotyper Wahrnehmung ist, dass indivi-
duelle Abweichung und individuelle Ges-
taltung von Handlungsvollzügen nicht zu-
gelassen werden, sondern unter das Stereo-
typ zugeordnet und damit verleugnet wer-
den“ (Müller 1997, S. 15). 

Es bleibt eine Frage, inwieweit eine aufge-
brochene Unterrepräsentation hier Verän-
derungen bringen kann. Andere Ansätze 
gehen davon aus, dass nicht zuletzt die 
Organisationen selbst dazu beitragen, dass 
Männer und Frauen keine „Gleichen“ sein 
können. Innerhalb der modernen Arbeits-
organisation dominiert die männliche, als 
`entkörperlicht´ vorgestellte Arbeitskraft 
(Acker 1991), die auch entsexualisiert ist, 
während Körperlichkeit und Sexualität auf 
Frauen projiziert und zugleich mit diesen – 
zumindest der Vorstellung nach – aus den 
modernen Arbeitsorganisationen ausge-

schlossen wurden. Männer scheinen prin-
zipiell besser geeignet zu sein, weil sie als 
`geschlechtsneutrale´ Arbeitnehmer ver-
standen werden; „...Frauen hingegen (gel-
ten) als prinzipiell ungeeignet, weil sie in 
der kulturellen Vorstellung sexualisiert 
sind und außerdem ihre Körper immer ir-
gendwie unpassend sind“ (Müller 1997, S. 
18). Wenn Frauen sich dann betont asexu-
ell geben, entgehen sie ihrem „Schicksal“, 
über ihre Sexualität stereotypisiert zu wer-
den, nicht – ihnen wird dann eben ein 
Mangel an Attraktivität oder Weiblichkeit 
nachgesagt. Als Beispiel kann hier folgen-
de Aussage eines Studenten angeführt 
werden:  
„Diese Kollegin ist ein toller Kumpel, mit ihr 
kann man Pferde stehlen, aber als Frau kann 
man sie vergessen.“ 

Diese Überlegungen liefern relevante Be-
zugspunkte für die Fragestellung unseres 
Projektes. Inwieweit charakterisiert die 
durchaus plausible These der „entkörper-
lichten“ Arbeitskraft auch den Bereich der 
Polizei treffend? Es scheint auch angemes-
sen, eine in sich widersprüchliche Konzep-
tion von Körperlichkeit/Entkörperlichung 
anzunehmen: Für die Polizei als bürokrati-
sche Struktur gilt sicher die Abstraktion 
von Körperlichkeit – für die Selektions-
prozesse in den Beruf und das Selbstver-
ständnis eines Teils der in ihm Tätigen ist 
jedoch anzunehmen, dass ein bestimmter 
Typus von Männlichkeit oder Weiblichkeit 
zentraler Bezugspunkt für Selbstverständ-
nis und Handeln darstellt (Müller/Müller-
Franke 1999, S. 11).  

Bezugspunkte des Projekts sind also ste-
reotype Vorstellungen und das wider-
sprüchliche Bild im Hinblick auf die Integ-
ration der Frauen in die Polizei. Erfolgte 
zunächst ihre Integration über die Zuwei-
sung von spezifisch als „Frauenbereiche“ 
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konnotierten Tätigkeiten wie die Arbeit im 
Bereich der „Sitte“ oder der Verkehrser-
ziehung, so bildete sich aufgrund veränder-
ter gesetzlicher Regelungen – der Öffnung 
aller Tätigkeitsfelder für die Frauen – bei 
männlichen Bediensteten eine Abwehr 
gegen eine Aufteilung in spezifische 
„Männer“- oder „Frauentätigkeiten“ her-
aus. Diese befürworten, so Tielemann 
(1992), dass unangenehme Tätigkeiten 
dann ausschließlich für die Männer reser-
viert blieben. Es lässt sich heute von Seiten 
der männlichen wie weiblichen Bedienste-
ten insgesamt eine Tendenz feststellen, auf 
unterschiedslosen Einsatz von Frauen und 
Männern hin zu wirken, um Ungerechtig-
keit aller Art zu vermeiden.  

Diese Aspekte sind Gegenstand unseres 
soziologisch ausgerichteten Forschungs-
projektes, das sich an der Schnittstelle zwi-
schen Geschlechter- und Organisationsfor-
schung verorten lässt. Auf dem Hinter-
grund gesellschaftlichen und organisatio-
nalen Wandels, veränderter Frauen- und 
Männeranteile und anhand ausgewählter 
Aufgabenbereiche und Charakteristika 
polizeilicher Arbeit fragt das Vorhaben 
nach der Relevanz von Geschlecht inner-
halb der Organisation Polizei. Für unsere 
Untersuchungsfragestellung ist daher inte-
ressant, ob und wann Geschlechterdiffe-
renz hergestellt wird bzw. in welchen Kon-
texten dies unterbleibt – kurz, spielt das 
Geschlecht der Bediensteten in der Polizei 
eine Rolle und wenn ja, in welcher Weise 
(vgl. Müller/Müller-Franke 1999, Mül-
ler/Müller-Franke/Pfeil/Wilz 2001)? Wich-
tige Fragen sind daher: 

 Führt das Eintreten von Frauen in den 
Polizeidienst zu geschlechtsspezifi-
schen Personaleinsatzstrategien? 

 Findet trotz formal geschlechtsunspe-
zifischen Einsatzes eine geschlechts-

spezifische Aufteilung von Tätigkeiten 
oder deren Bewertung statt? 

 Welche Muster zeigen sich bei verti-
kaler oder horizontaler Betrachtung 
von Segregation? 

 Zeigen sich differenzstärkende oder 
differenzschwächende Alltagsprakti-
ken und Diskurselemente? Handlungs-
felder könnten hier sein: Routineein-
sätze, hochbelastete Einsätze (SEK), 
Einsätze bei häuslicher Gewalt und 
Verhörsituationen.  

Damit kristallisieren sich drei Untersu-
chungsdimensionen heraus: 

1. die Ebene der faktischen Aufgaben-, 
Tätigkeits- und Positionsverteilung; 

2. die Ebene des Diskurses über die Ebene 
1 und die Probleme im Polizeiberuf (Ar-
beitszeiten, Belastungen, Vereinbarkeits-
thematik, Mobbing, sexuelle Belästigung); 

3. die Ebene von Organisationswandel und 
organisationellem Lernen als Kontext für 
die Ebenen 1 und 2.  

Unsere Kernfrage nach der Verfestigung 
wie nach der Auflösung geschlechtlicher 
Konnotationen will innerhalb des polizeili-
chen Alltags ins Blickfeld nehmen 

 mit Geschlechtsbezug „aufgeladene“ 
Problembereiche wie Vereinbarkeits-
problematik, Arbeitszeitregelung und 
Karrierebedingungen; 

 geschlechtsdifferente Berufserfahrun-
gen, die Weiblichkeits- und Männ-
lichkeitskonstruktion beobachtbar ma-
chen; 

 Männlichkeits- und Weiblichkeitskon-
struktionen im öffentlichen Diskurs 
über Polizei, die als öffentlich zugäng-
liche Symbolisierungen die Selbst-
wahrnehmung von Polizisten und Po-
lizistinnen beeinflussen; 
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 wie die Polizei als Organisation selbst 
ihre eigene Entscheidung zur Professi-
onalisierung des Polizeiberufs durch 
die Einstellung von Frauen implemen-
tiert hat. 

Zum methodischen Vorgehen 

Wir haben beschrieben, dass das Ge-
schlecht der Beschäftigten zwar nicht un-
wichtig ist, gleichzeitig aber nicht immer 
und überall in gleicher Weise und Stärke 
von Belang ist oder sein muss. Aus diesem 
Grund erscheint auch methodisch ein Vor-
gehen geeignet, das verschiedene Elemente 
beinhaltet. Als vielversprechend hat es sich 
erwiesen, „harte Fakten“ und Interpretatio-
nen, die aus den Äußerungen der Befragten 
gewonnen werden, zu verbinden (vgl. Mül-
ler, Müller-Franke, Pfeil, Wilz 2001): 

 Die Analyse der Entwicklung von 
Frauen- und Männeranteilen im Zeit-
verlauf innerhalb der jeweiligen Lan-
despolizei.  

 Ergänzend werden die Berufsverläufe 
dreier ausgewählter Einstellungsjahr-
gänge mittels einer schriftlichen Be-
fragung verfolgt. Inhalte der Befra-
gung sind nicht nur die Laufbahnent-
wicklung, sondern auch die berufli-
chen Veränderungen innerhalb der 
bisherigen Beschäftigung im Polizei-
dienst. Die Untersuchung kann Auf-
schluss darüber geben, ob sich be-
stimmte typische Berufsverläufe fin-
den lassen, welches die Nahtstellen 
oder auch die zentralen Positionen in 
der Laufbahnentwicklung sind. So las-
sen sich Vergleiche zwischen Einstel-
lungskohorten, den Bediensteten bei-
der Bundesländer oder auch nach Ge-
schlecht anstellen.3 

                                                 
3 Die Auswahl der Untersuchungsjahrgänge ist 

 Kernstück der Untersuchung ist die 
Durchführung und Auswertung von je 
rund vierzig Interviews und Experten-
gesprächen in ausgesuchten Organisa-
tionseinheiten. Befragt werden Exper-
ten und Expertinnen aus den Berei-
chen Führung, Personalbeschaffung 
und -einsatz, Aus- und Fortbildung, 
psychologische oder seelsorgerische 
Fachdienste sowie Polizeibeamte, und 
-beamtinnen und Verwaltungskräfte.4 

 Die Polizei steht im Blickpunkt der 
Öffentlichkeit. Aus diesem Grund soll 
die Berichterstattung über und inner-
halb der Polizei anhand von vier Jahr-
gängen fünf bundesdeutscher Print-
medien (Die Polizei, Spiegel, Stern, 
Die Zeit und Emma) verfolgt und ana-
lysiert werden.  

Untersuchungsgegenstand sind jeweils ein 
Präsidium bzw. eine Landespolizeidirekti-
on in Nordrhein-Westfalen und Baden-
Würtemberg. Der Auswahl der jeweiligen 
Organisationseinheiten liegt eine Ver-
gleichbarkeit hinsichtlich der lokalen und 
personellen Struktur zugrunde. Mit Nord-
rhein-Westfalen und Baden-Württem- 
berg wurden zugleich Bundesländer ge-
wählt, die sich hinsichtlich der Beschäfti-
gung von Frauen wesentlich unterscheiden: 
Nordrhein-Westfalen verfügt über einen 
rund zehnjährigen Vorlauf, Frauen wurden 
dort bereits 1982 in die Schutzpolizei ein-
gestellt. Baden-Württemberg dagegen bil-

                                                                       
inhaltlich begründet und orientiert sich am Verlauf 
der Integration von Frauen in die Polizei. 
4 Die Auswertung des erhobenen Textmaterials 
erfolgt in einer Kombination von Elementen aus 
Grounded Theory, Inhaltsanalyse und Diskursana-
lyse, die ein inhaltlich geleitetes Herangehen in der 
Textauswahl und -auswertung und parallel dazu ein 
offenes Kodieren des ausgewählten Textmaterials 
ermöglicht. 
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det Frauen für die Schutzpolizei erst seit 
1987 aus. 

Aktuelle Diskussionslinien 

Nachdem sich das Forschungsprojekt noch 
in der Erhebungsphase befindet, können 
hier keine abschließenden oder „fertigen“ 
Aussagen getroffen werden. Wir möchten 
uns deshalb vor allem auf den derzeitigen 
Diskussionsstand in der Polizei beziehen 
und geben erste Hinweise, die sich im 
Hinblick daraus aus dem Projektzusam-
menhang ergeben. Unser Fokus richtet sich 
dabei insbesondere auf zwei Aspekte: Wie 
verläuft die Integration von Männern und 
Frauen in die Polizei über einen längeren 
Zeitraum, und was hat es – rein quantitativ 
– mit den Aussagen zu Frauen in Füh-
rungspositionen, zu den Ausfallzeiten 
durch Erziehungs- bzw. Elternurlaub auf 
sich? Im zweiten Abschnitt folgen wir den 
vorgestellten Diskussionslinien innerhalb 
der Polizei und greifen dabei den letzten 
Aspekt, die variable Thematisierung von 
Geschlecht unter dem Bezugspunkt 
„Männlichkeit und Weiblichkeit“ auf. Wir 
möchten anhand von immer wieder ge-
nannten Beispielen der Polizeibeamt/innen 
zeigen, wie Stereotype über Frauen und 
Männer herangezogen und verwendet wer-
den und in welcher Weise Geschlecht in 
der polizeilichen Arbeit zum Thema wird 
(oder auch nicht).  

Männer und Frauenanteile in der Polizei 

Insgesamt gesehen lassen sich mit Blick 
auf die Personalstruktur der Polizei drei 
wichtige Entwicklungslinien nennen: Die 
Zunahme an Bediensteten im Vollzugs-
dienst insgesamt, Verschiebungen in den 
Laufbahnstrukturen (ein Abbau von Stellen 
im mittleren Dienst zugunsten von Stellen 
im gehobenen Dienst) und eine deutliche 

Veränderung der Geschlechterrelationen 
(vgl. Müller/Müller-Franke/Pfeil/Wilz 
2001).  

Der Anteil an weiblichen Polizeibedienste-
ten beträgt in Nordrhein-Westfalen Ende 
des Jahres 2000 12,7%. Das ist ein massi-
ver Anstieg: Bis Anfang der achtziger Jah-
re lag der Frauenanteil unter 2%, Mitte der 
neunziger Jahre betrug er knapp über 9%. 
In der Polizei Baden-Württemberg hat sich 
der Frauenanteil in den letzten dreißig Jah-
ren ebenfalls vervielfacht. Lag er 1971 
noch bei 0,9%, beträgt er aktuell 9,8% 
(Stand 2001). Der Anteil an weiblichen 
Auszubildenden liegt noch deutlich höher: 
Er ist in Nordrhein-Westfalen Mitte der 
achtziger Jahre von zuvor 4,3% auf 20% 
gestiegen und liegt seit 1998 über 40%. 
Auch in Baden-Württemberg macht der 
Anteil von Frauen in der Ausbildung in-
zwischen mehr als 1/3 aus. Waren 1987 zu 
Beginn der Öffnung der Ausbildung zur 
Schutzpolizei für Frauen erst 13,7% Aus-
zubildende weiblich, pendelte sich dieser 
Anteil in Baden-Württemberg inzwischen 
bei rund 35% ein. 

Die veränderte Einstellungspolitik, die mit 
dem Zeitpunkt der Öffnung der Schutzpo-
lizei für Frauen begann, spiegelt sich vor 
allem auch in diesem Bereich des Polizei-
vollzugsdienstes wider. Der Frauenanteil 
hat sich in der Schutzpolizei kontinuierlich 
erhöht, während der Frauenanteil in der 
Kriminalpolizei in Nordrhein-Westfalen 
stagniert. Hier sind Ende des Jahres 2000 
knapp 10% Frauen beschäftigt; ihr Anteil 
ist damit sogar wieder leicht rückläufig.5 In 

                                                 
5 Zu beachten ist, dass die traditionelle Trennung in 
Schutz- und Kriminalpolizei in Nordrhein-West- 
falen seit Mitte der 90er Jahre aufgehoben ist. Wie 
sich diese Strukturreform im Zahlenmaterial wider-
spiegelt, bedarf noch weitergehender Analysen. 
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Baden-Württemberg dagegen ist ein leich-
ter Anstieg zu verzeichnen, der allerdings 
nicht den Veränderungen in der Schutzpo-
lizei entspricht.  

In den Sondereinheiten der Polizei ist der 
Frauenanteil gering; dies trifft auf Nord-
rhein-Westfalen wie Baden-Württemberg 
gleichermaßen zu. In Nordrhein-Westfalen 
werden in Verhandlungsgruppen (der 
Frauenanteil liegt hier überproportional 
hoch bei ungefähr 28%) oder Mobilen 
Einsatzkommandos Frauen eingesetzt 
(Frauenanteil: um 9%). In Technischen 
Einsatzgruppen und Spezialeinsatzkom-
mandos gibt es nach wie vor keine Frauen, 
obwohl ihnen diese Bereiche formal offen 
stehen (Stand: Januar 2001). Geringer als 
in den Sondereinheiten Nordrhein-West- 
falen ist der Frauenanteil in den Son-
dereinheiten Baden-Württembergs; ihr 
Anteil beträgt aktuell 5% und ist ähnlich 
verteilt wie in Nordrhein-Westfalen.  

Über Frauen in Führungspositionen lassen 
die vorliegenden Daten erst einige vorsich-
tige Interpretationen zu. Der Anteil an 
Frauen im höheren Dienst, der „Führungs-
laufbahn“, beträgt in NRW im Bereich der 
Schutzpolizei 3,9%, in der Kriminalpolizei 
9,4% (Stand 2000). In Baden-Württemberg 
liegen die Anteile niedriger: In der Schutz-
polizei findet sich im höheren Dienst nur 
eine Frau unter 193 Beamt/innen, im Be-
reich der Kriminalpolizei beträgt der Frau-
enanteil 2,8% (2001). Grund für die unter-
schiedlichen Frauenanteile im höheren 
Dienst könnte ein zeitlicher Faktor sein: In 
NRW wurden Frauen deutlich früher ein-
gestellt, so dass es den Frauen dort eher 
möglich war, diese Laufbahn einzuschla-
gen. Im gehobenen Dienst – dort sind mitt-
lere Führungspositionen angesiedelt – hat 
der Frauenanteil deutlich zugenommen, er 
beträgt beispielsweise bei der Schutzpoli-

zei in NRW im Jahr 2000 5,4%, bei der 
Kriminalpolizei knapp 10%. In Baden-
Württemberg beträgt der Frauenanteil im 
Jahr 2001 2,0% in der Schutzpolizei. Bei 
der Kriminalpolizei dagegen liegt der 
Frauenanteil im gehobenen Dienst mit 
8,6% (2001) deutlich höher. Allerdings 
sind hier auch Sachbearbeiterpositionen in 
der Regel mit Beamt/innen des gehobenen 
Dienstes besetzt und gelten nicht generell 
als Führungspositionen. 

Ein in ersten Expertengesprächen und In-
terviews häufig angesprochenes Problem 
sind die Ausfallzeiten von Frauen durch 
Schwangerschaft, Erziehungsurlaub und in 
Folge Teilzeitarbeit. Betrachtet man das 
Ausmaß der Ausfälle, zeigt sich jedoch, 
dass der Umfang äußerst gering ist. So 
befinden sich beispielsweise in Baden-
Württemberg im Jahr 2001 267 Polizei-
beamt/innen im Erziehungsurlaub, darunter 
5 Männer. Insgesamt macht der Anteil an 
Beamt/innen im Erziehungsurlaub rund 1% 
aller Beschäftigten im Polizeivollzugs-
dienst aus, rund 98% davon sind Frauen. 
Damit befinden sich insgesamt knapp 11% 
aller weiblichen Vollzugsbeamtinnen der 
baden-württembergischen Polizei derzeit 
im Erziehungs- bzw. Elternurlaub. Der 
Anteil der Teilzeitbeschäftigten im Poli-
zeivollzugsdienst6 nimmt zu; betrug ihr 
Anteil an allen Beschäftigten im Jahr 1996 
noch 0,6% (N = 133), sind es im Jahr 2001 
bereits 1,7% aller Beamten und Beamtin-
nen. Im Unterschied zur Erziehungszeit ist 
Teilzeitarbeit jedoch nicht fast ausschließ-
lich Frauensache: zwischen 40% und 50% 
der Teilzeit Beschäftigten sind Männer.  

 

                                                 
6 Teilzeitarbeit bedeutet einen Arbeitsumfang von 
mindestens 50%. 
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Zum aktuellen Diskussionsstand 

Die Diskussion um „Polizei und Gender“ 
in der Polizei lässt sich derzeit insbesonde-
re an vier Gegenstandsbereichen wahr-
nehmen: Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, sexuelle Belästigung, Frauen in 
Führungspositionen sowie „Männlichkeit 
und Weiblichkeit“ (vgl. Müller-Franke 
1998, 1999). Wir möchten diese Bereiche 
kurz darstellen und zeigen, welche An-
knüpfungspunkte sich für das vorliegende 
Forschungsfeld bieten. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
erweist sich grundsätzlich – sowohl für 
Frauen als auch für Männer – als schwie-
rig. Das „Frauenproblem“ liegt darin, dass 
ein gesellschaftliches Problem zum Frau-
enproblem gemacht wird: Der Konflikt um 
die Familienarbeit wird bisher normaler-
weise durch Frauen „gelöst“. Die Tatsache, 
dass Frauen noch immer die Hauptverant-
wortung für die Arbeit im Haushalt und in 
der Familie tragen, scheint sich nachteilig 
auf ihre Akzeptanz im Beruf auszuwirken. 
Gerade der Beginn der Familienphase stellt 
für Frauen eines der größten Probleme dar. 
Von männlichen Kollegen, insbesondere 
im Schichtdienst, werden immer wieder 
die Ausfallzeiten der Frauen durch 
Schwangerschaft, Mutterschutz und Erzie-
hungsurlaub problematisiert.  

Die gesellschaftlich erwartete wie von 
Frauen selbst empfundene Zuständigkeit 
für die Familie scheint den Frauen im Be-
ruf zum Stolperstein zu werden. Das damit 
verbundene Angewiesensein auf bestimm-
te Arbeitszeiten, die etwa durch Kinder-
betreuungsmöglichkeiten vorgegeben wer-
den, wirkt sich nicht gerade förderlich auf 
ihre Anerkennung und Entfaltungsmög-

lichkeiten aus. Daher wird die flexiblere 
Arbeitszeitgestaltung von Frauen und 
Männern gewünscht – bei Frauen sind be-
sonders Job-sharing, Blockarbeit und Teil-
zeitarbeit gefragt – aber qualifizierte Teil-
zeitarbeitsplätze sind selten. Eine eigene 
Familie kann zudem Befürchtungen näh-
ren, dass Frauen ihre berufliche Verant-
wortung nicht ernsthaft mit dem Gesamt-
einsatz ihrer Kräfte wahrnehmen bzw. 
wahrnehmen können, während Männern 
mit der Familiengründung in der Regel ein 
hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 
und Einsatz im Beruf zugeschrieben wird. 
Dass auch Männer gesetzlich angebotene 
Möglichkeiten wie den Elternurlaub oder 
Teilzeitarbeit annehmen können, steht au-
ßerhalb der Diskussion. Diese unterschied-
liche Interpretation des gleichen Faktes – 
der eigenen Familie – hat also äußert un-
terschiedliche Konsequenzen: Während 
Familie für Männer im Beruf positiv kon-
notiert ist, gereicht sie Frauen zum Nach-
teil. 

In der Polizei werden insbesondere die 
Ausfallzeiten durch Mutterschutz und Er-
ziehungsurlaub bzw. Elternurlaub im 
Schichtdienst thematisiert. Gerade bei ge-
ringer Schichtstärke ist es ein Problem, 
wenn Frauen ausfallen. Allerdings werden, 
so unsere ersten Ergebnisse der Befragung, 
diese Ausfälle genau registriert und be-
nannt, während die Ausfälle (von Frauen 
und Männern), die durch Krankheit, Ab-
ordnung und aus sonstigen Gründen ent-
stehen, mehr oder weniger unkommentiert 
toleriert werden. Diese unterschiedliche 
Bewertung eines faktischen Problems – 
Ausfälle – bedarf der genaueren Betrach-
tung, die im Forschungsfortgang aufgegrif-
fen werden soll. Eine unserer Fragen hier 
ist: Warum werden Ausfallzeiten „ver-
geschlechtlicht“ betrachtet, indem bei-
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spielsweise die Mutterschutzbestimmun-
gen als für den Polizeidienst abträglicher 
betrachtet werden als die langwierigen 
Folgen einer Miniskusoperation bei einem 
männlichen Bediensteten? Lassen sich 
auch egalitäre Tendenzen bemerken, die 
z.B. das Schwangerschaftsrisiko argumen-
tativ eher abzuschwächen versuchen? 

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz  

Nicht zuletzt durch den Suizid einer jungen 
Münchener Polizistin im Februar 1999 
wurde das Thema ‚sexuelle Belästigung“ 
auch in der Polizei breit diskutiert. Ver-
schiedene Untersuchungen haben belegt, 
dass an den unterschiedlichsten Arbeits-
plätzen, auf unterschiedlichen Hierarchie-
ebenen Frauen und Männer belästigt wer-
den. Insofern stellt der Arbeitsplatz Polizei 
keine Besonderheit dar. Eine Studie aus 
1991 – im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Jugend, Familie, Frauen und Ge-
sundheit zur Problematik von sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz erstellt – 
weist allerdings berufsvergleichend darauf 
hin, dass Belästigungssituationen in der 
Polizei besonders häufig vorkämen. Dabei 
seien Polizistinnen nicht zimperlich. Im 
Vergleich etwa zu Lehrerinnen ordnen sie 
Vorkommnisse deutlich seltener als sexu-
elle Belästigung ein. Dies gilt allerdings 
nur für die sogenannten „harmloseren“ 
Formen. Die „harten“ sexuellen Übergriffe 
werden von den befragten Polizistinnen 
besonders entschieden als Belästigung ein-
geschätzt (BMJFFG 1991, S. 280). Die 
oben genannte Studie aus Nordrhein-
Westfalen, die den Arbeitsplatz Polizei 
näher beleuchtet hat, kommt zu dem Er-
gebnis, dass etwa ein Drittel der Beamtin-
nen und ein Viertel aller weiblichen Be-
schäftigten in der Polizei schon von sexu-
eller Belästigung betroffen waren (Ministe-

rium für Inneres und Justiz NRW 1998). 
Interessant hierzu ist, dass weitere Ergeb-
nisse der Untersuchungen darauf hinzudeu-
ten scheinen, dass Frauen allgemein dazu 
neigen, sexuell gefärbte Verhaltensweisen 
und Situationen dann nicht als sexuelle 
Belästigung zu definieren, wenn sie häufi-
ger davon betroffen sind (BMJFFG 1991). 
Solches Nicht-Wahrnehmen oder Nicht-
Thematisieren eigener sexueller Belästi-
gung dient dann als Schutz vor Unzufrie-
denheit oder Ohnmacht oder als Mittel für 
Akzeptanz in der Gruppe. Vielleicht ist 
dies auch ein Anhaltspunkt dafür, dass 
viele Frauen in der Polizei über diese Fra-
gen nicht sprechen möchten oder solche 
Situationen noch nicht erlebt haben wollen.  

Im Rahmen dieses Problemfeldes orientiert 
sich unsere Arbeit an der Frage nach der 
Möglichkeit der Verfestigung oder Auflö-
sung von geschlechtlichen Konnotationen. 
Die 1998 vorgelegte Studie aus NRW zur 
sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz 
stellt die Tatsache der sexuellen Belästi-
gung von Frauen ohne Wenn und Aber 
heraus. Zugleich stellt sie aber doch selbst 
den Beginn eines neuen Umgangs mit der 
Frage dar: Nicht mehr die einzelne Frau-
enbeauftragte muss sich um das Ernstneh-
men des Themas bemühen – der zuständi-
ge Minister hat es selbst als existent be-
nannt. Die Thematisierung von „Ge-
schlecht“ als Problem, für das sich die Or-
ganisation zuständig fühlt oder nicht, hat 
damit eine neue Qualität erreicht. Die Ana-
lyse des Diskurses über sexuelle Belästi-
gung wird Hinweise zu unserer Frage ge-
ben, ob die Präsenz von Frauen in einem 
männerdominierten Kontext eher traditio-
nalisierend wirkt oder eher eine produktive 
Verunsicherung von Geschlechterkonnota-
tionen fördert (vgl. Müller/Müller-Franke 
1999, S. 15). 
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Frauen in Führungsfunktionen 

Die Frage nach der Situation von Frauen in 
Führungsfunktionen in der Polizei bzw. 
danach, ob mit der formalen Öffnung des 
Polizeiberufes für Frauen auch gleiche 
Karrierechancen verbunden sind, steht 
noch am Anfang ihrer Klärung. Wir wis-
sen, dass es bisher wenige Frauen in Füh-
rungsfunktionen gibt, was auch – aber 
nicht nur – damit zusammenhängt, dass die 
Schutzpolizei erst  vergleichsweise spät für 
Frauen geöffnet wurde.  

„Frauenbeschäftigung (...) kann als Spiegel 
gesellschaftlicher Modernisierungsprozes-
se angesehen werden“ (Rudolph 1997, S. 
30). Es eröffnen sich heute zwar Möglich-
keiten zur Individualisierung von Lebens-
stilen auch für Frauen aufgrund gestiege-
ner Bildungsabschlüsse und dem langsa-
men Aufbrechen von Stereotypen. Es gibt 
eine steigende Berufsorientierung von 
Frauen und Müttern, einmal wegen der 
verbesserten Bildungsvoraussetzungen, 
aber auch wegen der Brüchigkeit der soge-
nannten „Versorgerehe“; dies zeigen Indi-
katoren wie Scheidungsquoten oder Män-
nerarbeitslosigkeit. „Aber Frauen und 
Männer leben nach wie vor beruflich in 
weitgehend getrennten Welten“, wie „die 
sogenannte geschlechtsbezogene horizon-
tale und vertikale Arbeitssegregation“ do-
kumentiert, so das Fazit von Hedwig Ru-
dolph (ebd.). Damit ist einmal gemeint, 
dass sich Frauen und Männer auf bestimm-
te Bereiche des Arbeitsmarktes konzentrie-
ren. Zum anderen meint dies auch die Fra-
ge nach der Machtverteilung, den Füh-
rungspositionen innerhalb dieser Bereiche. 
Kennzeichen des sozialen Wandels ist, 
dass Frauen in diese sogenannten Männer-
berufe dringen, dass sie Führungspositio-
nen wahrnehmen wollen – verbunden eben 
mit entsprechenden Problemen. 

Eines der Probleme für Frauen, Karriere zu 
machen, liegt sicherlich in der Schwierig-
keit der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, den mangelnden Strukturen für eine 
ausreichende und gute Kinderbetreuung 
und insbesondere die oben genannte Zu-
ständigkeit der Frauen für das Wohlerge-
hen der Familie. Zahlreiche Untersuchun-
gen zeigen, dass bisher berufliche Karrie-
ren von Frauen mit Einbußen im Privatbe-
reich, insbesondere mit dem Verzicht auf 
Kinder, einhergehen. Indiz hierfür ist, so 
eine Studie der Universität St. Gallen aus 
1998, dass 34% der Führungsfrauen, aber 
nur 4% der Männer alleinstehend seien. 
Nur ein Fünftel der weiblichen, aber drei 
Viertel der männlichen Führungskräfte 
haben Kinder (vgl. Sobull 1998). 

Befürchtungen, dass Frauen durch 
Schwangerschaft oder Erziehungsurlaub 
ausfallen, lassen Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen als Fehlinvestitionen 
erscheinen. Bei der Besetzung von Füh-
rungspositionen lassen sich damit soge-
nannte Einstiegs- und Aufstiegsdiskrimi-
nierungen festmachen. Aufgrund stereotyp 
zugeordneter Befürchtungen werden nicht 
selten bei gleicher Qualifikation Männer 
bevorzugt eingestellt oder befördert. Die 
schon oben angeführten Aspekte zur Frage 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
schreiben sich damit auf der Führungsebe-
ne fort. Gütges (1997) beschreibt dies auch 
für die Polizei der DDR: Obwohl formal 
allein die fachlichen Voraussetzungen und 
die vorhandenen Stellen für den Aufstieg 
ausschlaggebend gewesen seien, sahen 
eine Reihe von Frauen „die Chancen-
gleichheit für Männer und Frauen zwar als 
gegeben an, bemerkten aber, daß es für 
Männer wesentlich einfacher gewesen sei, 
die angebotenen Chancen zu nutzen, da sie 
keiner Doppelbelastung unterlagen. Auf-
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grund der größeren Unabhängigkeit von 
der familiären Situation sei es für Männer 
möglich gewesen, mehr in den Beruf zu 
investieren. Es wurden viele Meinungen 
geäußert, die die Aufstiegschancen für 
Männer als wesentlich besser einschätzten 
als für Frauen. Das traditionelle Rollenver-
ständnis bei der Besetzung der Führungs-
positionen habe funktioniert und es sei 
historisch gewachsen, daß Männer mehr 
Zeit für den Beruf investieren konnten, da 
sie keiner Doppelbelastung unterlagen und 
nicht wegen Krankheit der Kinder oder 
Schwangerschaft ausfielen. Außerdem 
wurde Männern mehr Führungskompetenz 
zugebilligt. Die Förderung sei auf Männer 
ausgerichtet gewesen und sie waren in 
Führungsfunktionen erwünscht“ (ebd., S. 
21). 

Der letztere Gedanke leitet im Hinblick auf 
die Frage nach Karrierehindernissen für 
Frauen zu einem zweiten Kernaspekt über. 
Auf die Frage, warum so wenige Frauen 
bisher im Management anzutreffen seien, 
antworten Assig/Beck (1998): „Studien, ob 
aus Deutschland oder anderen Ländern, 
zeichnen das Bild von einem männlichen 
Führungsklima und einer systematischen 
Abwertung weiblicher Leistungen.“ Sie 
folgern: „Der Aufstieg von Frauen in Füh-
rungspositionen ist offensichtlich vorerst 
nur Frauen möglich, die über eine schier 
unerschöpfliche Fähigkeit verfügen, mit 
widersprüchlichen Situationen umzugehen. 
Sie sind eigenen und fremden Zweifeln, 
Befürchtungen, Widerständen, Erwartun-
gen und Ängsten ausgesetzt und befinden 
sich in einem ständigen Rollen- und Ak-
zeptanzdilemma“ (ebd., S. 28). Hier geht 
es um die Frage, an welchen Kriterien 
Leistungen von Frauen zu messen sind. 
„Die Zuschreibung von stereotypen Ver-
haltenserwartungen geht stets einher mit 

einer Geschlechterhierarchisierung. Frauen 
galten eben nicht einfach als anders, son-
dern – was die Anforderungen der traditio-
nell männlichen Berufswelt angeht – als 
ungeeignet (...) das Verhalten des Mannes 
galt als Maßstab, an dem Frauen zu messen 
sind. Gilt hingegen der messbare Erfolg 
oder gilt das tatsächliche Ergebnis eines 
Teams als Messlatte, dann zeigt sich wie 
gut Frauen tatsächlich sind“ (ebd. S. 27).7 
Ursula Müller (1997) stellt in diesem Zu-
sammenhang fest, dass „(…) ein entschei-
dender Punkt dabei zu sein scheint, wie 
traditionell das Bewusstsein der Männer in 
einem Betrieb ausgeprägt ist. Traditionel-
les männliches Selbstverständnis ist exis-
tentiell angewiesen auf Differenz zu Frau-
en“ (ebd., S. 31). Sie führt an, dass es für 
männliche Personalverantwortliche eines 
besonderen Selbstbewusstseins bedarf, um 
das Aufsehen bei seinen Kollegen zu ertra-
gen, wenn er sich für eine Frau einsetzt: 
„Hier scheint es sich um einen bisher meist 
verschwiegenen Tabubereich unter Män-
nern zu handeln: Setzt sich ein Mann öf-
fentlich für Frauen oder gar eine Frau ein, 
läuft er offenbar häufig automatisch Ge-
fahr, gehänselt, lächerlich gemacht zu 
werden oder aber persönliche Interessen an 
der entsprechenden Frau unterstellt zu be-
kommen“ (ebd., S. 30). 

Eine weitere Frage, die sich aus dem For-
schungskontext ergibt, ist die nach der 
Organisation als derjenigen, in der Chan-
cen vermittelt oder Wege blockiert wer-
den; konkret: Inwieweit bekommt das Ge-

                                                 
7 „Frauen in Führungspositionen haben zurzeit noch 
einen schweren Stand. Ihre Akzeptanz durch die 
Mitarbeiter ist nach Meinung von 56,7% der Be-
fragten schlechter als bei ihren männlichen Kolle-
gen in vergleichbaren Positionen. Bei den Mitarbei-
terinnen reduziert sich dieser Prozentsatz auf 26,0% 
(Polizeipräsidium München 1997, S.12f.) 
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schlecht der Beschäftigten eine Bedeutung, 
wenn es um die beruflichen Werdegänge 
und die Besetzung von Führungspositionen 
geht? Die gängige Argumentation lautet, 
dass angesichts der wenigen Jahre hierüber 
noch keine Aussagen getroffen werden 
können bzw. eine Veränderung in nur we-
nigen Jahren zu erwarten sei. Ist dies alles 
nur eine „Frage der Zeit“ oder spielen an-
dere Aspekte eine Rolle?  

Männlichkeit und Weiblichkeit 

Die Wahrnehmung von Männern und 
Frauen in der Polizei scheint sich nach wie 
vor noch an den tradierten Geschlechter-
rollen oder auch sogenannten geschlechts-
typischen Eigenschaften zu orientieren – 
die Frage der Wirkung von Geschlechter-
stereotypen und ihrer Einbindung in die 
organisatorische Praxis ist für den Bereich 
Polizei noch näher zu klären. 

Polizeiliche Arbeit wird nach wie vor eher 
mit männlichen besetzten Attributen wie 
Stärke, Durchsetzungsfähigkeit, Härte oder 
Rationalität belegt – Stereotype, die auch 
der klassischen Führungsrolle zugewiesen 
sind. Auch Rafael Behr (2000) beschreibt 
die Polizei als hegemonial männlich ge-
prägte Kultur, in der Normen und Riten 
männlich konnotiert und von Männern 
dominiert sind. Andererseits scheint es 
gerade durch die Frauen zu Veränderungen 
in der Akzeptanz von weichen „Werten“ 
wie Einfühlungsvermögen, deeskalieren-
den oder kommunikativen Kompetenzen 
zu kommen (vgl. Fachhochschule für Öf-
fentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz 
(Hg.) 1999, S. 29). 

Eine Studie der Berliner Fachhochschule 
für Verwaltung und Rechtspflege (2000), 
scheint Anhaltspunkte dafür zu liefern, 
dass es grundsätzlich keine Probleme im 

Hinblick auf den Einsatz von Frauen und 
Männern gebe, weist aber auch darauf hin, 
daß „bei gezieltem Hinterfragen jedoch 
sehr schnell deutlich (wird), dass dieser 
Grundsatz wohl sehr viele Ausnahmen 
beinhaltet“ und folgert: „Einerseits kann 
man als positiv einschätzen, dass zumin-
dest grundsätzlich Einigkeit darüber be-
steht, dass Frauen und Männer die gleiche 
Eignung besitzen. Andererseits sind wohl 
überholt geglaubte Vorurteile und Dogmen 
noch stärker gegenwärtig, als man es glau-
ben mag“ (ebd., S. 141). 

Polizistinnen, die mit ihrer Arbeit „ihren 
Mann“ stehen und anerkannt werden wol-
len, sehen sich häufig unter dem Druck, 
sich männlichen Normen, männlicher 
Sprache, männlichen Verhaltensweisen 
anzupassen. Greifen sie dann möglicher-
weise besonders hart durch, werden sie 
nicht selten als Bedrohung gesehen oder 
als vermännlicht verunglimpft. Häufig 
trifft man auf die Vorstellung, dass Polizis-
tinnen im Kampf um die Anerkennung 
ihrer Arbeit Teile ihrer Identität, ihres 
Frauseins aufgeben. Umgekehrt besteht für 
die Polizistin, die ihre Weiblichkeit betont, 
die Gefahr, als schwach und ungeeignet für 
den Polizeiberuf angesehen zu werden. 
Dies scheint insbesondere für Krisen- oder 
Stressmomente zu gelten. In diesem Kon-
text prägte Susan Martin schon 1979 in 
den USA die Begriffe POLICEwomen und 
PoliceWOMEN (vgl. Martin 1979, S. 314 
ff.). Sie beschreibt damit einen Rollenkon-
flikt zwischen Berufsrolle und Geschlech-
terrolle, in dem Frauen sich befinden und 
wahrgenommen werden: der Konflikt, sich 
zwischen tradierten Geschlechterrollen und 
sogenannten typisch männlichen oder 
weiblichen Eigenschaften entscheiden zu 
müssen.  
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Es zeigt sich somit, dass die wenigen bis-
herigen Arbeiten zur geschlechtsbezoge-
nen Polizeiforschung selbst eine deutliche 
Geschlechterpolarisierung voraussetzen. 
Unser Projekt folgt dem nicht, sondern 
nimmt eine komplexere Grundhaltung ein: 
Geschlecht kann, aber muss nicht immer 
zum Konflikt und zum Unterscheidungs-
kriterium im Arbeitsalltag werden. 

Männer und Frauen in der Polizei: Ge-
schlecht spielt keine Rolle? 

Ausgehend von solchen Vorstellungen, 
möchten wir im weiteren einige Diskussi-
onspunkte um „Männlichkeit“ und „Weib-
lichkeit“ in der Polizei aufgreifen und an-
hand unserer bisherigen Forschungsarbeit 
genauer betrachten. So werden Frauen in 
der Polizeiarbeit einerseits als selbstver-
ständlich und gleichgestellt angesehen; 
Zugang, Laufbahn und Tätigkeitsbereiche 
unterscheiden sich nicht von denen der 
männlichen Kollegen. Andererseits verän-
dern die gestiegenen und steigenden Frau-
enanteile nicht zwingend die Diskussionen 
um die Relevanz von Geschlecht in der 
polizeilichen Arbeit, im Gegenteil. Nach 
wie vor wird im Zusammenhang mit Frau-
en in der Polizei über deren Eignung oder 
mangelnde Eignung, Einsatzfähigkeit, be-
sondere Fähigkeiten und ihre Verwendbar-
keit diskutiert. Zwar haben zahlreiche Un-
tersuchungen der Länder im Vorfeld der 
Öffnung der Schutzpolizei  bestätigt, dass 
Frauen wie Männer uneingeschränkt für 
den Polizeidienst in Frage kommen – in 
der polizeilichen Alltagspraxis allerdings 
ist das Geschlecht der Beschäftigten nach 
wie vor von Bedeutung (vgl. Würz 1993). 
Wir möchten im weiteren anhand von typi-
schen, oft genannten Beispielen darstellen, 
wie Geschlechterstereotype in verschiede-

ner Weise herangezogen und verwendet 
werden.8  

„Im Grunde genommen werden wir „so‘n 
bisschen sondergehandelt“ 

Die Frage nach Gleichheit oder Gleichwer-
tigkeit entzündet sich immer wieder in der 
Diskussion um „Frauenstreifen“. Ausge-
hend von diesem Beispiel lässt sich zeigen, 
wie heterogen und aus welchen Perspekti-
ven die Frage nach Gleichheit und Diffe-
renz von Männern und Frauen in der Poli-
zei betrachtet werden kann.  

„Frauenstreifen“ sind oftmals Gegenstand 
äußerst unterschiedlicher Aussagen. Es 
wird angesprochen, ob diese akzeptabel, 
sinnvoll und „sicher“ genug seien oder 
nicht. So antwortet eine Polizeibeamtin auf 
die Frage, ob ihr Unterschiede aufgefallen 
seien, wenn sie mit Frauen oder Männern 
Einsätze fahre: 
„ (…) im Grunde genommen machen wir das 
hier auf der Wache so, dass wir eigentlich im-
mer gemischte Besatzungen haben – manch-
mal lässt es sich nicht ändern, dass wir auch, 
dass ich mit ‘ner weiblichen Kollegin auch 
rausfahr’. – Ja, grundsätzlich wird das von den 
Kollegen so akzeptiert, wenn wir rausfahren. 
Allerdings haben sie auch immer ein waches 
Auge, wenn wir irgendwelche Einsätze haben, 
da fahren sie dann ganz gerne als zweiten Wa-
gen immer mit. Also, im Grunde genommen 
werden wir so ‘n bisschen sondergehandelt 
und im Grunde genommen haben sie, ja, lassen 
sie uns gern, nicht gerne zusammen rausfah-
ren.“ (POM’in NRW) 

Auf die Frage der Interviewerin, warum 
das so sei, sagt sie: 

                                                 
8 Die folgenden Zitate und Beispiele stammen aus 
einer projektvorbereitenden Lehrforschung zum 
Thema „Organisation und Geschlecht am Beispiel 
der Polizei“ an der Universität Bielefeld. Hierfür 
wurden zu unterschiedlichen Themenbereichen 
Polizisten und Polizistinnen in NRW befragt. 
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„Weil sie Angst (um uns) haben!... Sie (die 
männlichen Kollegen) halt doch immer siche-
rer (sind), wenn wir ein gemischtes Team sind 
(...) irgendwie im Hintergrund, na da fahr‘ ich 
zur Unterstützung mal hin.“ (POM’in, NRW) 

Ein typisches Phänomen ist beispielsweise 
der immer wiederkehrende Hinweis dar-
auf, dass reine Frauenstreifen prinzipiell 
möglich seien und dies im Alltag der Poli-
zeiarbeit auch vorkomme, dass es keinerlei 
geschlechtsspezifisch geprägte Muster der 
Einsatzverteilung gebe und immer prakti-
sche Kriterien – Zufall, Nähe zum Einsatz-
ort, Verfügbarkeit – die Entscheidung des 
Arbeitseinsatzes leiten. Das Geschlecht der 
Streifenbesetzung könne der Kollege am 
Funk nicht abschließend erkennen. Gerade 
deshalb aber wird auf die Vorzüge der „ge-
mischten Streifen“ verwiesen: Nicht nur 
die universelle Einsatzfähigkeit (z.B. bei 
der Durchsuchung von männlichen und 
weiblichen Personen), sondern auch die 
spezifischen Fähigkeiten und Stärken von 
Männern und Frauen kämen dort am bes-
ten zur Geltung. Diese sind entlang der 
bekannten Stereotype über Männer und 
Frauen formuliert: Frauen seien einfühl-
sam, wirkten deeskalierend, Männer könn-
ten dagegen Konflikte auch körperlich 
besser austragen. So wird mit der geringe-
ren Körperkraft von Frauen argumentiert, 
die sie in der Konfrontation mit einem po-
tentiell gewalttätigen „polizeilichen Ge-
genüber“ mindestens benachteilige, wenn 
nicht sich selbst und andere gefährde. Als 
positiv wird dem gegenübergestellt, dass 
Frauen zwar körperlich benachteiligt seien, 
jedoch durch ihre kommunikativen Fähig-
keiten so manchen „Widerstand“ ohne 
Körpereinsatz auflösen könnten. Für all 
diese Beispiele werden aber auch Gegen-
beispiele genannt. So gibt es den kleinen, 
schwachen, ängstlichen Kollegen; einen, 
der gut mit Kindern umgehen kann; wie 

auch die resolute Polizistin – doch all diese 
individuellen Eigenschaften und Fähigkei-
ten gelten im Zusammenhang mit der poli-
zeilichen Arbeit eher als Ausnahme von 
der Regel. Nur am Rande sei vermerkt, 
dass uns auch Beispiele erzählt worden 
sind, die von grosser Körperkraft der weib-
lichen Bediensteten zeugen, beispielsweise 
im Falle des Herauszerrens eines betrun-
kenen Autofahrers aus seinem Auto, um 
ihn am Weiterfahren zu hindern, durch 
eine körperlich eher kleine Polizistin. 

Ein zweiter argumentativer Aspekt liegt 
nicht in den potentiellen Gefahren und 
Risiken und der daraus resultierenden 
Notwendigkeit, (mindestens) einen Mann 
im Streifenwagen zu haben, sondern in der 
fehlenden Akzeptanz, die Polizistinnen in 
manchen Bevölkerungsgruppen hätten. 
Beispielhaft hierfür sind die „türkischen 
Familienstreitigkeiten“. So erläutern meh-
rere Befragte, Frauen würden als Ge-
sprächspartnerinnen nicht akzeptiert und es 
müsse abgewartet werden, bis ein männli-
cher Beamter hinzukomme. Hier scheint 
nicht die Sorge um die Kollegin, die Ei-
gensicherung oder die Furcht der männli-
chen Kollegen, eine Kollegin könnte ihrer 
Aufgabe nicht gewachsen sein, im Vorder-
grund zu stehen, sondern zentral wird das 
polizeiliche Gegenüber, dessen Wünsche 
und Vorstellungen von Geschlecht.  Betont 
werden muss hier jedoch, dass es sich um 
Aussagen in Interviews handelt, was zu-
nächst offen lässt, ob dem Gesagten eine 
im Arbeitsalltag immer wiederkehrende 
Erfahrung entspricht. 

Das Beispiel um die „Frauenstreifen“ steht 
exemplarisch für den Konflikt um 
„Gleichheit“ oder „Gleichwertigkeit“. Die 
Differenz zwischen Männern und Frauen 
gilt zumeist unhinterfragt, während 
zugleich versucht wird, keine Bewertung 



Polizei und Gender 

 37 

damit zu verbinden. Die Devise „anders 
aber gleich (gut)“ steht für die Haltung der 
Beamten und Beamtinnen Pate. Betrachtet 
man diese Aussagen genauer, zeigen sich 
Brüche in der Argumentation: Die Gleich-
wertigkeit der Unterschiedlichkeit gilt nur 
diskursiv, in der Praxis gewichten sich die 
zugeschriebenen Kompetenzen von Män-
nern und Frauen in verschiedener Weise: 
Die körperliche Dominanz scheint immer 
von Vorteil, durch kommunikative Fähig-
keiten lässt sich ein Mangel davon zwar in 
bestimmten Krisensituationen ausgleichen, 
aber nicht immer. Somit ist eine Betonung 
der Kommunikationsfähigkeit zwar sinn-
voll, ersetzt aber nicht körperliche Domi-
nanz. Einen Schritt weiter lässt sich diese 
Bewertung ziehen, folgt man der Relativie-
rung dieser „grundlegenden weiblichen 
Kompetenz“ im Zusammenhang mit dem 
polizeilichen Gegenüber, das sich zwar 
vielleicht nicht körperlich zur Wehr setzt, 
aber schlichtweg die Polizistin als Gegen-
über verweigert. Fähigkeiten hin oder her – 
zentraler Bezugspunkt wird, toleriert auch 
durch die Kollegen, das Geschlecht der 
Bediensteten.  

Diese starke Betonung körperlicher Aspek-
te erscheint interessant. Wirft doch gerade 
der immer wieder zitierte Hinweis auf die 
unterschiedlichen körperlichen Vorausset-
zungen von Männern und Frauen die Frage 
auf, welche Bedeutung „Körperlichkeit“ 
im Hinblick auf die Herstellung von Ge-
schlecht in der polizeilichen Arbeit hat. 

„Männer sind einfach stärker“ 

Unbestritten ist in der Polizei die körperli-
che Überlegenheit männlicher Polizeibe-
amter; sie kommt insbesondere im Sinn-
bild des „Widerstandes“ oder auch am Bei-
spiel von Demonstrationseinsätzen zum 
Tragen. In der Vorstellung einer Situation 

körperlicher Bedrohung, die es erfordert, 
dem polizeilichen Gegenüber mit Körper-
kraft zu begegnen, wird von Frauen wie 
von Männern die körperliche Überlegen-
heit männlicher Polizeibediensteter betont. 
Geht es etwa darum, den anderen zu Boden 
zu zwingen und dort auch zu halten, ist es 
Stärke oder schlicht das höhere Körperge-
wicht, das einem männlichen Beamten in 
solchen Situationen hilfreich sein könnte? 
Auf die sodann angesprochene Frage, ob 
nicht häufig Körperkraft und/oder -gewicht 
durch Technik ausgeglichen werden kön-
ne, wird von den weiblichen Beamten der 
Aspekt des Trainings angesprochen. Die 
sportliche Ausbildung in der Polizei gilt 
weitgehend mit der Grundausbildung als 
abgeschlossen; Dienstsport ist jedoch Be-
standteil des Dienstes und wird von Frauen 
und Männern gemeinsam betrieben. Unter-
schiede bestehen in den sportlichen Anfor-
derungen; Männer müssen etwa für das 
Sportabzeichen mehr leisten. Das, so eine 
befragte Beamtin, liegt an den körperlichen 
Merkmalen, die „einfach anders“ seien.9  

Die in der Vorstudie Befragten berichten, 
dass weitere körperliche Ausbildungen im 
Rahmen eines regelmäßigen Schießtrai-
nings erfolgen – sofern es stattfindet, wie 
eine Polizistin anmerkt – nicht jedoch auf 
der Ebene von Selbstverteidigung und 

                                                 
9 Gerade am Beispiel der geschlechtlich differen-
zierten Anforderungen in den Sportprüfungen ent-
zündet sich die Diskussion um Gleichheit und 
Gleichstellung. Argumente wie „wenn sie (die 
Frauen) das Gleiche machen wollen, das gleiche 
Geld bekommen, sollen sie auch das Gleiche leisten 
wie wir“ oder „Verbrecher laufen immer gleich 
schnell – also müssen auch Polizistinnen genauso 
schnell laufen können wie die männlichen Kolle-
gen“. Gegenargumente sind der Hinweis auf die 
sonstigen sportlichen Prüfungen wie Olympia, die 
ebenfalls entsprechend der physikalischen Unter-
schiede zwischen Frauen und Männern differenzie-
ren (vgl. auch Pfeil 2003).  
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Kampfsporttechniken. Einige Beamte ge-
ben an, sich in Sachen Selbstverteidigung 
und körperlicher Durchsetzung in privat 
besuchten Kursen fit zu halten. In der Pra-
xis wird fehlende körperliche Übung von 
männlichen Polizeibediensteten durch 
Körperkraft oder -gewicht ausgeglichen, 
eine Möglichkeit, die den weiblichen Be-
diensteten im Durchschnitt seltener of-
fensteht. Damit kann sich andeuten, dass 
die zunächst unwidersprochen thematisier-
te körperliche Unterlegenheit weiblicher 
Bediensteter in speziellen Einsatzsituatio-
nen sich auf bestimmte Aspekte von Kör-
perlichkeit bezieht: Stärke und Gewicht. 
Verzichtet die Organisation tatsächlich 
darauf, durch Technik und Training syste-
matisch für Ausgleich zu sorgen, kann dies 
als Hinweis darauf gedeutet werden, dass 
sie selbst Geschlechterdifferenz (re-)  
produziert. 

„Frauen schießen einfach besser“ 

Das Argument, dass Männer im Hinblick 
auf die sportlichen Leistungen anders beur-
teilt werden als Frauen und dies eine Folge 
körperlicher Unterschiede ist, wird in ei-
nem anderen Fall diskursiv gewendet. Die 
Unterschiedlichkeit, die vorhanden ist, 
wird nicht übertragen auf ein anderes zent-
rales Element des Polizeidienstes: den 
Umgang mit der Waffe. Die Nutzung von 
Waffen wird üblicherweise Männern zuge-
schrieben. Und doch, so eine Beamtin, ist 
Schießen keine rein männliche Angelegen-
heit: 
„Interessant ist, beim Schießen, dass Frauen 
generell besser schießen als Männer“ und er-
klärt: „(...) vielleicht, weil viele Männer ein-
fach soo zu lässig da ran gehen oder so (...) 
und Frauen sich einfach besser konzentrieren 
können oder einfach ‘n ruhigeres Händchen 
dafür haben, aber es ist ganz oft gewesen, so, 
also nicht grundsätzlich? Aber man hat schon 

einige Fälle, zwischen, wo man wirklich sagt, 
Mensch, schießt der schlecht.“ 

Sie ergänzt:  
„Vielleicht ist im Hinterkopf ‘n bißchen, dass 
man ‘ne Frau ist und dass man eigentlich, so, 
ja, der Polizeiberuf ja doch eigentlich mal was 
für Männer nur war. Und das hört man schon 
mehr oder weniger scherzhaft dann auch, nur 
zwischendurch, aber man hört es einfach zwi-
schendurch mal, ne?“ (PK’in, NRW) 

Die unterschiedlichen Ergebnisse zwischen 
Männern und Frauen bekommen hier ein 
neues Gewicht. Frauen erweisen sich bes-
ser in einem Bereich wie dem Schießen, 
der als grundlegend männlich verstanden 
wird. Unterschiede werden auf die innere 
Haltung zurückgeführt – Lässigkeit versus 
Konzentration – und möglicherweise wie-
derum auf körperlichen Differenzen – zu-
mindest ist die Formulierung „ruhiges 
Händchen“ eine, die Körperlichkeit auf-
greift. Die Beispiele zeigen die Wider-
sprüchlichkeit der Argumentation um die 
Körperlichkeit von Männern und Frauen. 
Sind Frauen wie Männer in der Lage, die 
bestehenden Aufgaben gut zu bewältigen, 
scheint Körperlichkeit kein Thema zu sein. 
Sind Frauen – aus welchem Grund auch 
immer – in einem bestimmten, bis dato 
„männlichen“ Bereich in der Mehrzahl 
besser als ihre männlichen Kollegen, 
kommt es zu einer Umdefinition, die eben-
falls auf Geschlechtsstereotypen zurück-
greift: Frauen haben eben das „ruhigere 
Händchen.“ Schießen wird nicht als (kör-
perliche) Aufgabe definiert, sondern als 
Bereich, der mit Hilfe spezifischer Fähig-
keiten zu bewältigen ist – und scheinbar 
sind es die „weiblichen“ Fähigkeiten, die 
den Erfolg in diesem Bereich ausmachen, 
während die bislang für den Erfolg nötigen 
Eigenschaften wie Kraft, um die Waffe 
sicher zu halten, Schnelligkeit und insbe-
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sondere Körperbeherrschung und Rationa-
lität, in den Hintergrund gedrängt werden.  

Wie sich an den genannten Beispielen zei-
gen lässt, sind Geschlecht und Geschlech-
terdifferenz durchaus variabel. So ent-
scheiden einmal physische, nicht erworbe-
ne Fähigkeiten über die Einsatzfähigkeit 
der Polizeibeamten und -beamtinnen, im 
anderen Fall sind es die religiösen und 
traditionellen Werte des polizeilichen Ge-
genübers, die für die Einsatzfähigkeit eine 
Rolle spielen. Greifen dieselben physi-
schen Unterschiede nicht, um bestimmte 
Sachverhalte zu erklären oder anzuerken-
nen – die (gleich)guten Schießergebnisse 
der Frauen –, werden andere körperliche 
Merkmale herangezogen wie etwa „das 
ruhige Händchen“. In anderen Situationen, 
wo vielleicht genau diese Fähigkeit gefragt 
wäre – vorstellbar wäre der Einsatz in ei-
nem Sondereinsatzkommando – gelten 
wieder andere Begründungszusammen-
hänge. Deutlich wird aber auch, dass der 
Verweis auf unterschiedliche Körperlich-
keit keineswegs immer eine Minderbewer-
tung der weiblichen Bediensteten transpor-
tiert; auch Aufwertungen und die Kon-
struktion von weiblicher Überlegenheit 
sind mit diesem Mittel denkbar. 

„Frauen vernehmen die Opfer, Männer 
die Täter“ 

Die bisherigen Ausführungen richteten 
sich insbesondere auf Variabilität und Fle-
xibilität der Herstellung von Geschlechter-
unterschieden auf der diskursiven Ebene.  
Doch welche Bedeutung hat die unter-
schiedliche Zuschreibung von Eigenschaf-
ten und Fähigkeiten in der konkreten Poli-
zeiarbeit? Einerseits gibt es in der Polizei 
keine formale, organisatorisch angelegte 
Trennung in Männer- und Frauenaufga-
benbereiche und -tätigkeiten mehr. Ande-

rerseits zeigt sich, dass im Alltag der Poli-
zeiarbeit durchaus Vorstellungen über un-
terschiedliche Fähigkeiten, Qualifikatio-
nen, Erfahrungen und Neigungen von 
Männern und Frauen bestehen. Männern 
werden Eigenschaften wie Dominanz, 
Durchsetzungsfähigkeit, Rationalität, kon-
trollierte Emotionalität und große körperli-
che Leistungsfähigkeit zugeschrieben; als 
„weibliche“ Eigenschaften werden bspw. 
Einfühlungsvermögen, kommunikative 
Kompetenz, emotionale Intelligenz, Dees-
kalationsfähigkeit und Geduld betrachtet. 
Studien aus den Niederlanden oder aus 
Großbritannien beschreiben z.B., wie sich 
unter einem „Diskurs der Gleichheit“ 
(Schreurs et. al. 1998) eine starke Aufga-
benteilung von Polizisten und Polizistinnen 
verbirgt.10 Die ersten Interviews und eine 
Fragebogenauswertung in unserer Lehrfor-
schungsveranstaltung an der Universität 
Bielefeld zeigen: Einerseits nehmen Män-
ner und Frauen dieselben Aufgaben wahr, 
erfolgt die Aufgabenzuweisung nach dem 
Zufalls- und Anwesenheitsprinzip und gibt 
es auch keine signifikanten Unterschiede 
in den „Vorlieben“ für bestimmte Tätigkei-
ten zwischen weiblichen und männlichen 
Beamt/innen. Andererseits gibt es ständig 
kleine Abweichungen, Legitimationen, 
auch Widersprüche, die darauf hinweisen, 
dass Männer und Frauen doch eher in „ty-
pischen“ Bereichen tätig sind, es sein wol-
len und sich dafür auch geeigneter halten: 
Wo es um Frauen, Kinder und Jugendliche 
geht, sind eher Frauen gefragt, weil es ih-
ren Neigungen, ihrer Lebenserfahrung und 
ihren spezifischen Kompetenzen ent-
spricht. Wo es um gewalttätige Demonstra-
tionen, Verfolgungen oder Gewalt geht, 

                                                 
10 Vgl. Holdaway/Parker (1998), Schreurs et al. 
(1998). 
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sind entsprechend eher Männer erwünscht. 
So wird beispielsweise die Vernehmung 
von Zeug/innen und die Betreuung von 
Opfern von Polizeibeamtinnen signifikant 
häufiger als Aufgabe, die sie öfter wahr-
nehmen, benannt als von männlichen Be-
amten. Sie halten sich auch öfter als Män-
ner dafür geeignet, diese Aufgaben auszu-
üben, während Männer signifikant häufiger 
als Frauen eine Neigung und Eignung zur 
Vernehmung von Tätern angeben. Auch 
die Auswertung von qualitativem Inter-
viewmaterial bestätigt dies: 
„Mädchen werden grundsätzlich von Frauen 
vernommen, bei Jungs läuft es so, dass viele 
sagen, ja, ‘ne Frau, die wird da von allen ge-
braucht, aber die Jungs ab einem bestimmten 
Alter schon Probleme hatten, dieser Frau die-
ses Erniedrigende zu erzählen. Und ich kann 
auch nicht sagen, ich war auch mal ein Junge. 
Ich kann mir vorstellen, wie Du da gefühlt 
hast. Da haben wir dann gesagt, Jungen krie-
gen ein Team angeboten und sollen sich über-
legen.“ (Kommissariat Prävention NRW) 

Dadurch, dass die Befragte einen differen-
ten Erfahrungshintergrund von Mädchen 
und Frauen und von Jungen und Männern 
zum zentralen Bezugspunkt ihrer Argu-
mentation macht, konstruiert sie in der 
Organisation polizeilicher Arbeit zweier-
lei: Einerseits grundlegende geschlechts-
spezifische Differenzen zwischen Jungen 
und Mädchen, Männern und Frauen, die 
möglicherweise durch die polizeiliche Pra-
xis verfestigt werden. Mädchen werden, 
wenn möglich, von einer Polizeibeamtin 
vernommen, während Jungen selbst ent-
scheiden dürfen, mit wem – einem Mann 
oder einer Frau – sie reden wollen. Ande-
rerseits zeigt das Beispiel die in der Orga-
nisation vorgenommene geschlechtsspezi-
fisch geprägte Praxis des Arbeitseinsatzes, 
indem weibliche Polizeibeamte durch sol-
che Vorgehensweisen zwangsläufig häufi-
ger als männliche Beamte mit Mädchen 

bzw. Frauen als Opfer sexueller Gewalt 
sprechen. 

Problematisch an solchen Argumentatio-
nen, die von Männern wie Frauen glei-
chermaßen gebraucht werden, ist, dass sie 
zum „Selbstläufer“ werden können. Es 
bestätigt sich scheinbar in der Arbeitspra-
xis, was immer schon bekannt war – die 
unterschiedlichen Eigenschaften und Fä-
higkeiten von Männern und Frauen. Diese 
werden zur Grundlage genommen, um die 
geschlechtsspezifische Aufgabenteilung 
nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch 
zu legitimieren und festzuschreiben – ohne 
wirklich eine gesicherte Grundlage zu ha-
ben. 

Ausblick 

Deutlich wird anhand der aufgeführten 
Beispiele, wie schwierig Aussagen über 
die Relevanz der Geschlechtszugehörigkeit 
der Bediensteten sind. Wird einerseits die 
Arbeit völlig unabhängig vom Geschlecht 
der Beamten erledigt, wird an anderer Stel-
le Geschlecht zum Dreh- und Angelpunkt 
der Arbeitsorganisation. Im normalen Be-
rufsalltag ist das Geschlecht der Polizei-
beamt/innen kein Thema – allerdings 
scheint sich dies in belastenden Situationen 
offensichtlich wieder umzukehren, insbe-
sondere dann, wenn eine Frau „versagt“. 
Dann wird die Diskussion über die Eig-
nung, den Sinn und der Nutzen von Frauen 
in der Polizei wieder aufgemacht.11 Wei-
terhin scheint eine größere Sichtbarkeit 
von Frauen in Bereichen, in denen sie un-
terrepräsentiert sind, eine Rolle zu spielen. 
Diskussionen mit Polizeibeamt/innen ver-
weisen darauf, dass in Gruppen oder 

                                                 
11 Geschlecht „an sich“ ist nie ein Thema, themati-
siert wird ausschließlich das Geschlecht der weibli-
chen Beamtinnen.  



Polizei und Gender 

 41 

Schichten, in denen nur eine oder wenige 
Frauen vertreten sind, es häufiger ein 
Thema zu sein scheint, „inwieweit die Frau 
ihren Mann steht.“ Es scheint also eine 
Reihe von Aspekten zu geben, die auf 
Gleichheit und auf Differenz verweisen – 
weiterzuführen ist hier die Analyse, in-
wieweit tatsächlich quantitative Verteilun-
gen oder unterschiedliche Kontexte von 
Relevanz sind. Die Spannung zwischen 
Gleichheit einerseits und Differenz zwi-
schen den Geschlechtern andererseits ist 
ein zentrales Thema in der Diskussion des 
Zusammenhangs von Organisation und 
Geschlecht. Unser erster Blick auf das em-
pirische Material zeigt auch für den Be-
reich der Polizeiarbeit ein ausgeprägtes 
Schwanken zwischen Gleichheit – Männer 
und Frauen sind bei der Polizei gleich und 
gleichgestellt – und Differenz zwischen 
den Geschlechtern in ganz verschiedenen 
Ausprägungen – Männer und Frauen sind 
gleichwertig, aber unterschiedlich. Wie 
symmetrisch oder asymmetrisch das Ver-
hältnis zwischen Männern und Frauen ist, 
wie das Verhältnis von Gleichheit und Dif-
ferenz bestimmt ist und in welchem Zu-
sammenhang Geschlecht und organisatori-
sche Prozesse innerhalb der Polizei stehen, 
muss also weiter empirisch geklärt werden. 
Vieles spricht dafür, Organisationen – und 
damit auch die Polizei – weiterhin als 
strukturell „vergeschlechtlicht“ anzuneh-
men; neuere Untersuchungen zeigen aber 
ebenso auf, dass Geschlecht in Organisati-
onen nicht immer und nicht durchgängig 
systematisch von Bedeutung ist. Dieser 
Frage weiter nachzugehen, bleibt Aufgabe 
des laufenden Forschungsprojekts.12 

                                                 
12 Dieser Beitrag erscheint im Herbst 2002 auch in 
einer ausführlicheren Version unter dem Titel „Po-
lizei und Gender - Genese, Stand und Perspektiven 
des DFG-Forschungsprojektes ‚Geschlechterkon-
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Formell integriert – faktisch marginalisiert? 
Die Rolle von Gleichstellungsbeauftragten in Planungsprozessen in Rheinland-Pfalz 

______________________________________________________________________________________ 

 

Dieser Beitrag zeigt zum einen auf, dass zwischen der formellen und der faktischen Integrati-
on von Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in Rheinland-Pfalz im Bereich der Stadt- und 
Regionalplanung eine deutliche Kluft liegen kann. Die Auswertung eines Expertinnenge-
sprächs lässt den Prozess der Marginalisierung, dem Frauen in diesen Ämtern ausgesetzt 
sind/sein können, deutlich werden. Zum anderen werden Mechanismen der Diskriminierung 
und Gegenstrategien aufgezeigt, die in Forderungen nach Vernetzung der Akteurinnen, Enga-
gement von Bürgerinnen und frühzeitige Einmischung münden. 

 

Einleitung 

Wird der Blick auf die gesetzliche Veran-
kerung von „Frauenbelangen in der Pla-
nung“ gewendet, sieht die „Erfolgsbilanz“ 
in Rheinland-Pfalz, im Vergleich zu den 
meisten anderen Bundesländern, recht gut 
aus. Die Berücksichtigung von Frauenbe-
langen in der rheinland-pfälzischen Ge-
setzgebung in den Bereichen Planung und 
ÖPNV und die damit zum Teil erhöhten 
Partizipationsmöglichkeiten von Bürgerin-
nen oder Gleichstellungsbeauftragten sa-
gen jedoch noch nichts über die Erfolgs-
chancen einer tatsächlichen Umsetzung 
von Frauenbelangen in Planungsprozessen 
aus. Erfahrungen von Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten über ihre Rolle und 
Handlungsspielräume in Planungsprozes-
sen zeigen häufig, dass trotz gesetzlicher 
Grundlagen und administrativer Ansätze 
ihrer Beteiligung, ihre Integration in Pla-
nungsprozessen und damit die reale Um-
setzung von Frauenbelangen in der Pla-
nung nur zu häufig an der Ignoranz oder 
„Besitzstandswahrung“ der jeweiligen Pla-

nungsbehörden oder -ämter und deren zu-
meist männlicher Besetzung scheitert. Im 
Folgenden werden zunächst kurz die ge-
setzlichen Grundlagen zur Berücksichti-
gung von Frauenbelangen in der Planung 
in Rheinland-Pfalz skizziert. Den Schwer-
punkt des Beitrags bildet sodann die Dar-
stellung der Ergebnisse aus einer Expertin-
nenrunde mit kommunalen Frauen- bzw. 
Gleichstellungsbeauftragten, die die Auto-
rinnen im Rahmen eines mehrstufigen For-
schungsprojektes1 durchgeführt haben. Im 

                                                 
1 Innerhalb des Forschungsprojektes führten die 
Autorinnen im Auftrag des Ministerium für Kultur, 
Jugend, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz nach-
einander in den beiden Regionen Rheinpfalz und 
Rheinhessen-Nahe eine schriftliche Befragung von 
Gleichstellungsbeauftragten und Planer/innen 
durch. In dieser quantitativen Untersuchung wurde 
u.a. die Aufgabengebiete des Amtes/der Tätigkeit, 
Erfahrungen mit dem Thema „Frauenbelange in der 
Planung“, sowie die Dauer und Arten der Zusam-
menarbeit zwischen kommunalen Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten und kommunalen Pla-
nungsbehörden bzw. -ämtern erhoben. Dabei stellte 
sich u.a. heraus, dass Gleichstellungsbeauftragten 
aus verschiedenen Gründen der Zugang zu Pla-
nungsthemen und Planungsgremien schwer fällt 
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Zentrum dieser Expertinnenrunde stand die 
Reflexion der eigenen Erfahrungen der 
Teilnehmerinnen mit der Thematisierung 
und Umsetzung von Frauenbelangen in der 
Planung im Rahmen ihrer Tätigkeit als 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
unterschiedlicher kommunaler Ebenen. 
Ausblickend werden am Ende des Beitra-
ges zentrale Ergebnisse aus diesem Exper-
tinnengespräch auf der Folie theoretischer 
Überlegungen von Eva Cyba zu Mecha-
nismen der Diskriminierung und Strategien 
der Überwindung reflektiert. 
 
Gesetzliche Grundlagen zur Berücksich-
tigung von Frauenbelangen in der Pla-
nung in Rheinland-Pfalz2 

Die Raumordnung in Deutschland erfolgt 
auf vier Ebenen. Da ist zunächst die Bun-
desebene mit dem Bundesraumordnungs-
gesetz (BROG). Die zweite Ebene ist die 
der Landesplanung mit den jeweiligen lan-
desgesetzlichen Grundlagen. Zu den Auf-
gaben der Landesplanung gehört es, diese 
Grundsätze durch eigene Landesgesetze 
und ein Landesentwicklungsprogramm zu 
konkretisieren. Unterhalb der Landesebene 
gibt es die Ebene der Regionalplanung mit 
den Raumordnungsplänen. Ihr folgt als 
vierte Ebene die kommunale Ebene der 
Landkreise und Kommunen, in deren Zu-
ständigkeit z.B. die Aufstellung der Flä-
chennutzungs- und Bebauungspläne fällt.  
                                                                       
und offensichtlich auch schwer gemacht wird. In 
einer Expertinnenrunde mit Frauen- bzw. Gleich-
stellungsbeauftragten aus Kreisen und Gemeinden 
der Rheinpfalz wurde dieses Thema weiter vertieft, 
da durch die zahlreichen Kommentare auf den 
standardisiertren Fragebögen deutlich geworden 
war, dass die Hindernisse oft qualitative Aspekte 
betreffen und über die klassischen Befragungen 
nicht ausreichend erhoben werden können. 
2 Dieser Abschnitt fasst die hervorragende Zusam-
menstellung von Juliane Krause (1996) zusammen.  

Die gesetzlichen Grundlagen im Bereich 
Planung, die auch Aussagen zur Berück-
sichtigung von Frauenbelangen enthalten, 
sind vor allem das Landesplanungsgesetz 
und das Landesentwicklungsprogramm. 
Das Landesplanungsgesetz (LPIG) bildet 
die gesetzliche Grundlage für die Pla-
nungsbehörden. Es enthält Angaben zu den 
Aufgaben und der Organisation der Lan-
desplanung und trifft Aussagen zum Ver-
fahren und zur Wirkung des Landesent-
wicklungsprogramms, der regionalen 
Raumordnungspläne sowie zur Organisati-
on und Funktion der Planungsgemein-
schaften und der entsprechenden Beiräte. 
In diesem Gesetz wurde für Rheinland-
Pfalz in seiner Fassung von 1994 erstmals 
der Abbau ungleicher Lebensbedingungen 
von Frauen als Aufgabe und Leitvorstel-
lung der Raumordnung verankert und die 
Beteiligung von Frauen auf allen Pla-
nungsstufen und in den Planungsgremien 
festgehalten. Die wichtigsten Punkte sind 
dem im Folgenden abgebildeten Kasten 1 
zu entnehmen. 

Das Landesplanungsgesetz regelt auch die 
Erstellung eines Landesentwicklungspro-
gramms (LEP), das von der obersten Lan-
desplanungsbehörde erarbeitet wird und 
für jeweils 10 Jahre das planerische Leit-
bild darstellt. In dem 1995 veröffentlichten 
nunmehr dritten Landesentwicklungspro-
gramm (LEP III) für Rheinland-Pfalz sind 
erstmals auch frauenrelevante Aspekte 
eingeflossen, wie dem folgenden Kasten 2 
zu entnehmen ist. 

Eine dritte Ebene bzw. ein neuer Pla-
nungsbereich ergab sich aus der Bahnre-
form und der Gründung der Deutschen 
Bahn AG. Damit gab der Bund die Mono-
polstellung im Bereich des schienengebun-
denen ÖPNV auf. Mit dem „Gesetz zur 
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Regionalisierung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs“ werden die Aufgaben und 
die Finanzierung auf die Länder bzw. die 
Gebietskörperschaften übertragen. Näheres 
wird dann in den jeweiligen ÖPNV-
Gesetzen der Länder geregelt. In Rhein-
land-Pfalz trat hierfür zum 1. Januar 1996 
das Nahverkehrsgesetz (NVG) in Kraft. 
Mit ihm wird die Sicherstellung des 
ÖPNV-Betriebes den Landkreisen, kreis-

freien Städten und Zweckverbänden über-
tragen. In den allgemeinen Leitlinien des 
NVG finden sich in §3 Abs.7 Aussagen zur 
besonderen Berücksichtigung der Belange 
von Familien mit Kindern und von Frauen 
bei der Ausgestaltung des ÖPNV und in §8 
Aussagen zur Beteiligung der kommunalen 
Frauenbeauftragten bei der Erstellung des 
Nahverkehrsplanes. 

 

1. Landesplanungsgesetz (LPIG) (in der Fassung vom Dezember 1994) 
• Abbau ungleicher Lebensbedingungen von Frauen als Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung (§1, §2) 
• Beteiligung von Frauen auf allen Planungsebenen 
• Landesplanungsbeirat (ein Mitglied ist Mitglied des Landesfrauenbeirates) (§7-8) angemessene Beteili-

gung von Frauen in der Regionalvertretung (Organ der Planungsgemeinschaft) (§16) 
• Regionale Planungsbeiräte bei den Planungsgemeinschaften als „Kann - Bestimmung“ (§15-16) ein von der 

Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten entsandtes Mitglied ist Mitglied im 
regionalen Planungsbeirat (§15 Abs. 7) 

Quelle: Krause (1996, S. 35) 

 

 

2. Landesentwicklungsprogramm (LEP) (Juni 1995) 
• Leitbild für das nächste Jahrzehnt, Stärkung des ländlichen Raumes  
• Abbau siedlungsstrukturell bedingter Benachteiligungen von Frauen über die Berücksichtigung frauenspe-

zifischer Belange  
• bei raumbedeutsamen Planungen: Berücksichtigung der Anforderungen von Frauen 

- an den ÖPNV, 
- an Kinderbetreuungsmöglichkeiten, 
- an den Wohnungsbau, 
- an die Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen und die Existenzsicherung in der Landwirt-

schaft. 
• Den spezifischen Mobilitäts- und Sicherheitsbedürfnissen von Frauen soll Rechnung getragen werden.  

Quelle: Krause (1996, S. 36) 

 

In den einzelnen Planungsebenen (Land, 
Region, Kreis, Kommune) gibt es auf der 
Basis der beschriebenen gesetzlichen 
Grundlagen unterschiedliche Organe, Gre- 
mien und Beiräte, in denen Frauen vertre-
ten sein müssen bzw. sollten. Gesetzlich 
vorgeschrieben sind dabei der Landesfrau-
enbeirat (Grundlage ist eine Verwaltungs-
vorschrift der Landesregierung), der Lan-

desplanungsbeirat (§7 Landesplanungsge-
setz), die Regionalvertretung als Organ der 
Planungsgemeinschaft (§16 LPIG) und der 
Regionale Planungsbeirat (§15 LPIG). Auf 
der unteren Planungsebene (Landkreise 
und Gemeinden) gibt es noch keine gesetz-
lich geregelte Beteiligung von Frauen. Die 
folgende Abbildung 1 gibt einen Überblick 
über die bestehenden Beteiligungsmög-
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lichkeiten und skizziert darüber hinaus, 
wie eine solche Partizipation auch auf der 

kommunalen Ebene aussehen könnte.  

 

 

Abbildung 1: Beteiligungsmöglichkeiten von Frauen in einzelnen Planungsebenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle: Krause (1996, S. 42) 
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Zusammenfassend ist nach Krause (1996, 
S. 44) festzuhalten: „Die Berücksichtigung 
von Frauenbelangen in Leitlinien und 
Grundsätzen von Gesetzen und Program-
men ist eine wichtige und notwendige Sa-
che. Die Verankerung ist ein Ergebnis jah-
relanger Arbeit von Frauenorganisationen, 
-verbänden und Gleichstellungsbeauftrag-
ten. Dazu zählt auch die Verankerung der 
formalisierten Beteiligungsverfahren in 
Form von Beiräten. Dies ist auf der Ebene 
der Landesplanung bereits gelungen, auf 
den unteren Planungsebenen gibt es noch 
erhebliche Defizite.“ Im weitesten Sinne 
könnte jedoch bereits heute die „rechtliche 
Verankerung“ der Frauen- oder Gleichstel-
lungsbeauftragten (z.B. nach Landkreis-
ordnung oder Gemeindeordnung) und die 
dadurch bestimmten Aufgabenbereiche als 
eine für diese untere Planungsebenen „ge-
setzliche“ Regelung betrachtet werden. 
Welche Erfahrungen Frauen- und Gleich- 
stellungsbeauftragte auf dieser Planungs-
ebene machen, steht nun im Mittelpunkt 
des folgenden Abschnittes. 

Erfahrungen von kommunalen Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten bei der 
Thematisierung und Umsetzung von 
Frauenbelangen in der Planung 

Unter den oben geschilderten Bedingungen 
könnte nun angenommen werden, dass sich 
die Situation für Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte im Planungsbereich in 
Rheinland-Pfalz insgesamt recht günstig 
gestaltet. Wie sich jedoch faktisch die all-
tägliche Arbeit im Kontext von Planungs-
themen und -prozessen gestaltet, wurde in 
einer Expertinnenrunde erörtert, deren 
zentrale Ergebnisse im Folgenden be-
schrieben werden.  

Auswahl der Teilnehmerinnen der Exper-
tinnenrunde 

Die Gruppendiskussion sollte möglichst 
umfassend die Erfahrungen, die Situation 
und die Handlungsmöglichkeiten kommu-
naler Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragter wiedergeben. Um jedoch die Hete-
rogenität dieser Zielgruppe darstellen und 
damit möglicherweise auch strukturelle 
Bedingungen ihrer unterschiedlichen Er-
fahrungen, Arbeitsbedingungen, „Einfluss-
chancen“ usw. berücksichtigen zu können, 
wurde für die Auswahl der Teilnehmerin-
nen an dieser Expertinnenrunde, neben 
dem gemeinsamen Kriterium ihres Amtes, 
folgende weitere Kriterien berücksichtigt:  

• Die unterschiedlichen kommunalen 
Ebenen, auf denen das Amt einer Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragten 
angesiedelt sein kann, 

• den unterschiedlichen Status, den die 
Inhaberin dieses Amtes haben kann 
(z.B. ehrenamtlich oder hauptamtlich 
und dabei vollzeit oder teilzeit) sowie 
die Zeitdauer der Amtsinhaberschaft.  

Alle diese Auswahlkriterien konnten bei 
der Zusammensetzung der Expertinnen-
runde berücksichtigt werden. An der Dis-
kussionsrunde nahmen neben den beiden 
Gesprächsleiterinnen sechs Frauen- bzw. 
Gleichstellungsbeauftragte unterschiedli-
cher kommunaler Ebenen teil. Zwei Teil-
nehmerinnen vertraten die kommunale 
Ebene der Landkreise, zwei die der Städte, 
eine war Frauen- bzw. Gleichstellungsbe-
auftragte einer Verbandsgemeinde und 
eine die einer kleinen Gemeinde. Zwei der 
Frauen bekleideten dieses Amt hauptamt-
lich und in Vollzeitbeschäftigung, zwei 
hauptamtlich und in Teilzeitbeschäftigung 
und zwei Frauen übten dieses Amt ehren-
amtlich aus und erhielten hierfür nur eine 
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geringe Aufwandsentschädigung. Die 
Frauen hatten zum Zeitpunkt des Gesprä-
ches dieses Amt unterschiedlich lang inne, 
nämlich von 6 Monaten bis zu 10 Jahren.  

Die Themenschwerpunkte der Diskussi-
onsrunde 

In der Diskussionsrunde wurden entlang 
eines strukturierten Gesprächsleitfadens 
folgende Fragen thematisiert und mit den 
Teilnehmerinnen diskutiert:  

• Was verstehen Sie unter „Frauenbelan-
gen in der Planung“, welche positiven 
Effekte verbinden Sie damit?  

• Inwieweit ist der Komplex „Frauenbe-
lange in der Planung“ ein Bestandteil 
Ihrer Aufgaben?  

• In welchen speziellen Planungsberei-
chen müssten Frauenbelange (ver-
stärkt) berücksichtigt werden und wa-
rum? Wo sind die dringendsten An-
satzpunkte?  

• In welchen Bereichen oder bei welchen 
konkreten Planungsvorhaben haben Sie 
im Rahmen Ihrer Tätigkeit bereits ver-
sucht, Frauenbelange zu integrieren? 
Welche Erfolge hatten Sie dabei?  

• Auf welcher politischen/kommunalen 
Ebene und bezogen auf welches „Pla-
nungsgebiet“ sehen Sie selbst (aus Ih-
ren Erfahrungen heraus) die besten 
Umsetzungschancen? Woran scheitert 
die Realisierung oder Umsetzung von 
Frauenbelangen in der Planung? Was 
müsste getan werden, um die Realisie-
rungschancen zu erhöhen?  

Die gesamte Diskussion dauerte ca. drei 
Stunden und wurde auf Tonband aufge-
zeichnet. Anschließend wurden die Auf-
zeichnungen, d.h. das gesamte Gespräch, 
transkribiert. Die Gesprächstranskriptionen 
wurden dann nach thematischen Schwer-

punkten ausgewertet. Die wichtigsten Dis-
kussionsstränge dieser Expertinnenrunde 
sollen nun im folgenden dokumentiert 
werden. Um dabei die Gesprächsbeiträge 
und Argumente der Teilnehmerinnen mög-
lichst detailliert wiedergeben zu können, 
werden in der Darstellung entsprechende 
Originalzitate der Expertinnen integriert.  

Warum ist die Berücksichtigung von 
Frauenbelangen in der Planung wichtig? 

Einer der zentralen Aspekte in der Diskus-
sionsrunde war es, noch einmal danach zu 
fragen, was die Teilnehmerinnen selbst, 
d.h. als Person, aber natürlich auch in ihrer 
Funktion als kommunale Frauen- bzw. 
Gleichstellungsbeauftragte, unter dem 
Schlagwort „Frauenbelange in der Pla-
nung“ verstehen. In diesem Zusammen-
hang wurde auch die weitergehende Frage 
diskutiert, welche „positiven Effekte“ die 
Teilnehmerinnen damit verbinden, dass 
Frauenbelange in die Planung integriert 
werden.  

Alle Teilnehmerinnen dieser Expertinnen-
runde waren sich darin einig, dass die his-
torisch gewachsene aber bis heute noch 
gültige Zuordnung der Frauen zum Repro-
duktionsbereich einerseits, d.h. ihre Veror-
tung im primär privaten Bereich der Fami-
lie und der Haushaltsversorgung, und die 
Zuordnung der Männer zum Produktions-
bereich andererseits, d.h. deren Verortung 
im öffentlichen Bereich und Raum, u.a. 
auch eine männerdominierte Planung her-
vorgebracht hat. Männerdominiert bedeutet 
in diesem Fall nicht allein, dass die für 
Planung Verantwortlichen weit überwie-
gend männlich sind, sondern vor allem, 
dass Planungskonzepte, die den öffentli-
chen Raum betreffen, primär durch den 
männlichen Lebenszusammenhang geprägt 
und auf die Lebenssituation des außerhäu-
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sig vollerwerbstätigen Mannes zugeschnit-
ten sind.  

Der weibliche Lebenszusammenhang wur-
de dabei zumeist gar nicht oder nur unzu-
reichend berücksichtigt. Dies ist z.B. in der 
Verkehrsplanung oder ganz allgemein in 
den Bereichen einer Infrastruktur- d.h. 
Bebauungsplanung zu beobachten, um nur 
zwei Beispiele anzuführen, die die Teil-
nehmerinnen direkt ansprachen. Natürlich 
sind auch Frauen keine homogene Gruppe 
und ihre jeweilige Lebenssituation be-
stimmt ihren individuell unterschiedlichen 
Bedarf an z.B. ÖPNV-Angeboten oder 
Infrastruktureinrichtungen. Dennoch kann 
verallgemeinernd angeführt werden, dass 
die Mehrheit der Männer in ihrem Tages-
ablauf z.B. meist nur den Weg zum Ar-
beitsplatz und zurück bewältigen muss. 
Die Mehrheit der Frauen jedoch ist auf-
grund des noch immer überwiegenden Rol-
lenverständnisses neben einer möglichen 
Erwerbstätigkeit auch vorrangig für die 
Haus- und Familienarbeit zuständig. Da-
durch hat sie nicht nur einen komplexeren 
Mobilitätsbedarf (z.B. Wege mit den Kin-
dern, Wege zum Einkaufen, Wege zum 
Arbeitsplatz usw.), sondern ist auch auf 
Infrastruktureinrichtungen (z.B. Kinder-
betreuungseinrichtungen, Einkaufsmög-
lichkeiten u.ä.) angewiesen, deren gute und 
schnelle Erreichbarkeit für sie in ihrem 
Tagesverlauf eine andere Bedeutung hat 
als für den Mann.  

Die Folge des historisch gewachsenen 
doppelten Ausschlusses von Frauen aus 
der Planung und von Frauenbelangen aus 
Planungsprozessen ist jedoch, dass der 
öffentliche Raum und dessen Infrastruktur 
noch immer vorrangig entlang der Bedürf-
nisse von Männern, genauer gesagt von 
vollerwerbstätigen Männern, gestaltet 

wird. Frauenbelange in der Planung zu 
thematisieren und umzusetzen, heißt also 
vor allem, darin waren sich alle Ge-
sprächsteilnehmerinnen einig, genau diese 
Bedürfnisse von Frauen bei der Gestaltung 
des öffentlichen Raum sichtbar zu machen 
und darauf hinzuwirken, dass in 
Planungsvorhaben – egal in welchem 
Bereich oder auf welcher Planungsebene – 
auch der weibliche Lebenszusammenhang 
berücksichtigt wird. Die beiden folgenden 
exemplarisch ausgewählten Zitate verdeut- 
lichen diese Argumentation:  
„Wir haben einfach festgestellt, wir Frauen 
bewegen uns innerhalb von diesem Haus, in-
nerhalb von der Gemeinde. Männer fahren 
morgens raus, kommen abends wieder. Aber 
letztendlich in diesem Raum, wo ich mich 
bewege, habe ich selber überhaupt nichts mit-
gestaltet und merke jetzt, dass das überhaupt 
nicht zu meiner Persönlichkeit passt. Der Kin-
dergarten ist viel zu weit weg. Ich kann keinen 
Bus benutzen, weil der Weg zu weit ist und all 
solche Sachen.“ 

„Also (...) wenn ich Frauenbelange in der Pla-
nung berücksichtige, dann werde ich ja den 
völlig anderen Lebenszusammenhängen von 
Frauen gerecht. Wenn die Planung von Män-
nern vorgegeben wird, (..) dann sehen die das 
vor einem anderen Erfahrungshintergrund und 
vor dem Hintergrund anderer Möglichkeiten. 
(...) Frauen haben sehr vielen Rollenerwartun-
gen zu genügen und damit auch andere (...) 
Ansprüche an ihre Umgebung.“ 

Die Berücksichtigung des weiblichen Le-
benszusammenhanges und damit von Frau-
enbelangen in oder Bedürfnissen von Frau-
en bei Planungungsvorhaben hat nach 
Vorstellung der Teilnehmerinnen aber 
nicht nur den Effekt, dass Frauen davon 
„profitieren“, sondern, dass darüber hinaus 
insgesamt bislang unzureichend berück-
sichtigte Bedürfnisse anderer Bevölke-
rungsgruppen als die der vollerwerbstäti-
gen Männer in die Planung integriert wer-
den würden. Zwei Teilnehmerinnen haben 



Aufsätze 

 50 

dies im Gespräch noch einmal eindrücklich 
auf den Punkt gebracht: 

„Gesamtgesellschaftlich ist es so, was für 
Frauen stimmt, stimmt für alle anderen Bevöl-
kerungsgruppen auch. Dieser Bereich Mobili-
tät, (...) die berufliche Integration, die Mög-
lichkeit auch am gesellschaftlichen Leben teil-
haben zu können, wirtschaftlich selbständig zu 
sein, das trifft ja auch für andere Zielgruppen 
zu, z.B. für (...) Senioren, Seniorinnen. Das 
trifft zu für Bevölkerungsgruppen, die Nachtei-
le haben, wie z.B. Behinderte. Die müssen 
auch mobiler sein. Ob ich jetzt mit einem Roll-
stuhl in einen Bus muss oder mit einem Kin-
derwagen, die Infrastruktur, die Einkaufsmög-
lichkeiten, da sehe ich also einen ganz wichti-
gen Aspekt. Das hat auch die Forschung erge-
ben bei mir, was z.B. für die alleinerziehende 
Mutter stimmt, das stimmt auch für andere 
Zielgruppen. Die profitieren davon.”  

„Ich denke, wenn wir gemeinsam was planen, 
kann es nur für uns alle, innerhalb von dieser 
ländlichen Gemeinde (...) schöner werden, dort 
zu leben, dort zu wohnen, dort zu arbeiten.“ 

Eigene Erfahrungen mit dem Bereich 
Planung bzw. Frauenbelange in der Pla-
nung 

Der Bereich Planung oder die Integration 
von Frauenbelangen in Planungsprozesse 
ist sicherlich nicht der Aufgabenbereich, 
an den primär gedacht wird, wenn man 
über die unterschiedlichen Arbeitsfelder 
einer Frauen- oder Gleichstellungsbeauf-
tragten nachdenkt. Auch die Ergebnisse 
der Befragung unter den Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten hat gezeigt, 
dass die benannten (bisherigen) Arbeits-
schwerpunkte der Befragten eher auf ande-
ren Bereichen liegen. Das „klassische“ 
Aufgabengebiet einer kommunalen Frau-
en- bzw. Gleichstellungsbeauftragten, 
nämlich die „hausinterne“ Gleichstellung 
von Frauen im öffentlichen Dienst wurde 
dabei zusammen mit dem Thema „Gewalt 
gegen Frauen“, mit dem wohl die Arbeit 
von Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauf-

tragten auch in der Öffentlichkeit am ehes-
ten identifiziert wird, genannt, gefolgt von 
den Bereichen „Frauen und Erwerbsar-
beit“, „Kinderbetreuungseinrichtungen“ 
und „Mädchenarbeit“. Es war deshalb in 
dieser Diskussionsrunde interessant, da-
nach zu fragen, wie die anwesenden Frau-
en eigentlich dazu gekommen sind, sich 
dem Bereich Planung zuzuwenden und 
inwieweit dieser Bereich und dabei natür-
lich die Frage nach der Integration von 
Frauenbelangen in die Planung Bestandteil 
ihrer Arbeit als Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte ist. 

Interessanterweise hatten sich – unabhän-
gig von ihrer Funktion als Frauen- oder 
Gleichstellungsbeauftragte – einige der 
Teilnehmerinnen bereits vor oder außer-
halb ihres Amtes – sozusagen aus Eigenin-
teresse oder aus der Perspektive der „Be-
troffenen“ heraus – mit dem Bereich Pla-
nung beschäftigt. Der Anstoß, sich dem 
Themenkomplex Planung zu nähern, kam 
also quasi von „innen“ heraus und wurde 
dann von den Frauen ganz selbstverständ-
lich auch als Bestandteil ihrer Arbeitsbe-
reiche als kommunale Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte betrachtet: 
„Zu dem Thema ‚Frauen planen mit‘, bin ich 
eigentlich aus persönlichen Gründen gekom-
men. Ich wohne zur Zeit selber in einem Neu-
baugebiet, das ganz schrecklich ist. Auf dem 
Plan sah es wunderbar aus und herausgekom-
men ist letztendlich ein schreckliches Neubau-
gebiet. Auch deshalb (...) finde ich es interes-
sant, dieses Thema ‚Frauen planen mit‘ als 
Schwerpunkt in meiner ehrenamtlichen Arbeit 
in der Gemeinde zu hinterfragen und aktiv zu 
bearbeiten.“ 

„Ich denke, es ist auch wichtig, dass ich was zu 
meinem Privatem sage, das gehört mit dazu. 
Ich bin seit 26 Jahren verheiratet und Mutter 
dreier mittlerweile erwachsener Kinder. Und 
ich bin vor diesem Hintergrund in die Kom-
munalpolitik. Ich wohne (...) im ländlichen 
Bereich. Bin ich in die Kommunalpolitik ein-
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gestiegen, weil ich mit den sozialen Gegeben-
heiten, mit der Infrastruktur, die ich eben vor-
gefunden habe in dem Dorf, in das wir gezo-
gen sind, nicht einverstanden war. (...) Und das 
war letztendlich auch für mich die Motivation, 
mich für so eine Stelle dann, als die Zeit da 
war, zu bewerben. Das Interesse und Engage-
ment war schon da und deshalb war das auch 
dann immer ein Thema für mich in meiner 
Arbeit.“  

Andere Teilnehmerinnen der Expertinnen-
runde berichteten in der Diskussion, dass 
sie sich dem speziellen Bereich Planung 
eigentlich erst aufgrund der mit ihrer Stelle 
verbundenen Aufgabenbereiche angenähert 
haben und sich dabei jetzt in ihrer Funkti-
on eben dem Aspekt der Integration von 
Frauenbelange in der Planung widmen. Für 
sie kam der Anstoß, sich mit diesem The-
menbereich zu beschäftigen, quasi von 
„außen“, da der Bereich Planung oder be-
stimmte Planungsprozesse ganz allgemein 
Bestandteil ihres Tätigkeitsfeldes als Frau-
en- bzw. Gleichstellungsbeauftragte ist, 
was bereits durch die Inhalte ihrer Stelle 
und der damit verbundenen Aufgaben vor-
gegeben ist. Eine Teilnehmerin erzählte 
darüber hinaus, dass sie auch erst durch 
den Austausch mit anderen Frauen und 
insbesondere mit anderen Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten dazu gekom-
men ist, das Thema „Frauenbelange in der 
Planung“ auch für sich und ihre Arbeit zu 
„entdecken“: 
„Mit dem Thema Frauenbelange in der Pla-
nung konnte ich bis vor sechs Wochen gar 
nichts anfangen. (...) Ich habe nie vorher drü-
ber nachgedacht, dass es möglich ist, dass ich 
beeinflussen kann, wo ein Supermarkt bei mir 
im Dorf steht. (...) dieser Punkt, zu sagen, ja 
das kann ich, da bin ich gefragt, auf die Idee 
bin ich noch nie gekommen (...) Ich lebe in 
dem Dorf, ich bin am Kindergarten mitbetei-
ligt, ich bin an der Schule mitbeteiligt, also ich 
verbringe sehr viel Zeit in dem Dorf, mehr als 
der Mann, der es plant, aber ich bin noch nie 
auf den Gedanken gekommen, das kann ich 

mitgestalten. Aber die Antwort warum, kann 
ich euch nicht geben. Erst jetzt ist mir das so 
langsam bewusst geworden, auch durch andere 
Gespräche, und deshalb finde ich es auch so 
wichtig, mich hier mit anderen auszutauschen, 
die schon mehr Erfahrung haben, weil ich das 
Thema wirklich wichtig finde und daran arbei-
ten will.“  

Damit zeigte sich, dass die Teilnehmerin-
nen auf sehr unterschiedliche Art und Wei-
se dazu gekommen sind, das Thema „Frau-
enbelange in der Planung“ zu ihrem eige-
nen zu machen und in ihre Aufgabenberei-
che als Frauen- und Gleichstellungsbeauf-
tragte zu integrieren. Darüber, dass der 
Bereich Planung ein wichtiges Arbeitsge-
biet ist, das sich gerade auch Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte zu eigen ma-
chen sollten, waren sich alle Teilnehme-
rinnen einig. Unterschiede zeigten sich 
jedoch darin, wie intensiv dieser Bereich in 
die eigene Arbeit integriert wird bzw. wer-
den kann, ob die Frauen dabei selbst be-
stimmte „Aktionen“ aktiv initiieren (kön-
nen) oder im wesentlichen auf bestimmte 
Ereignisse oder Vorgaben der jeweiligen 
kommunalen Verwaltung reagieren (müs-
sen), ob sie ihre Funktion als Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte eher in der Or-
ganisation und Koordination z.B. bestimm-
ter Aktivitäten von Frauen „vor Ort“ be-
trachten, ob sie den Schwerpunkt auf die 
„Bewusstseinsbildung“ nach innen, d.h. in 
die Verwaltung hinein, sehen oder selbst 
aktiv in Planungsprozessen tätig werden, 
welche inhaltlichen Schwerpunkte sie für 
ihre Arbeit wählen usw. Einige Beispiele 
sollen dies im folgenden verdeutlichen.  

Eine der beiden ehrenamtlichen Frauen- 
bzw. Gleichstellungsbeauftragten berichte-
te, dass sie noch relativ wenig mit dem 
Themenkomplex zu tun hatte. Sicherlich 
auch aus dem Grund, dass sie erst wenige 
Monate im Amt ist, fühlt sie sich gerade 
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auf diesem Gebiet noch sehr unsicher und 
nimmt derzeit eher eine reaktive Haltung 
ein.  
„Ich bekomme also sämtliche Einladungen zu 
allen Ausschüssen auf meinen Schreibtisch 
und bei Ausschusspunkten, wie Neubau eines 
Supermarktes oder Umgestaltung des Bahnho-
fes, Anlegeplätze von Spielplätzen, oder kurz-
fristiges Auflösen von Spielplätzen, da probie-
re ich mich einzuschalten, zunächst aber rein 
informativ. (...) Meine Erfahrungen in der Pla-
nung sind die Teilnahme an Ausschusssitzun-
gen, in denen ich mich ganz klar überfordert 
fühle.“  

Auch die andere Teilnehmerin, die ihr Amt 
ehrenamtlich ausübt, thematisiert aufgrund 
mangelnder Vorerfahrungen Unsicherhei-
ten auf diesem Gebiet bzw. im Umgang 
mit diesem Themenbereich. Allerdings ist 
sie bereits länger als ihre Kollegin im Amt 
und hat zwischenzeitlich auch damit be-
gonnen, sich aktiv in diesen Bereich ein-
zumischen und vor allem ihre eigene Posi-
tion zu stärken, indem sie andere Frauen an 
dieses Thema heranführt.  
„Ich komme aus der Pharmazie, habe keine 
Ahnung von Bauen, sehe einfach nur, was gut 
ist und was nicht gut ist. Und zwar grade in 
Bezug auf familienfreundlich auf frauen-
freundlich. (...) Und da wo ich total überfordert 
bin, sind z. B. einfach so Vokabeln, wie hieß 
das da, Raumordnungplatz, wie hieß das da 
(Raumordnungsplan Anm. d.V.) (...) also das 
sind einfach so Vokabeln, mit denen ich bis 
heute nicht umgehen kann. (...) Mittlerweile ist 
es aber so, dass wir einen Frauenstammtisch 
gegründet haben. Aus diesem Stammtisch ist 
eine ganz aktive Frauengruppe hervorgegan-
gen, die z. B. in unserer Gemeinde jetzt Orts-
begehung gemacht hat. (...) Und einen Ortsteil 
haben wir uns jetzt schon mal sehr intensiv 
angeschaut. Haben dabei festgestellt, was uns 
gefällt, was uns nicht gefällt und was wir gerne 
verändern würden.“  

Am unmittelbarsten, dies wurde in der Dis- 
kussion sehr deutlich, sind Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte, deren Amt auf 
der Ebene der Gemeinde oder Städte ange-

siedelt sind, mit dem Bereich Planung in 
ihrer Tätigkeit konfrontiert. Kommunale 
Bebauungspläne, Konzepte der Dorferneu-
erung oder -sanierung, Stadt- oder Stadt-
teilentwicklungskonzepte u.ä. sind Berei-
che, die auch in das Aufgabengebiet einer 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
fallen, zumindest dann, wenn die Amtsin-
haberin auf der Basis der Gemeindeord-
nung auch mit den sog. „externen“ Aufga-
ben betreut ist. Während jedoch die ehren-
amtlich bestellten kommunalen Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten ihre Posi-
tion innerhalb dieser Planungsprozesse aus 
den unterschiedlichsten Gründen heraus als 
relativ „machtlos“ empfinden, konnten die 
beiden „städtischen“ hauptamtlichen Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragten davon 
berichten, dass es ihnen entweder zumin-
dest punktuell gelungen ist, sich aktiv in 
Planungsprozesse einzuschalten und diese, 
sowohl über die „Mobilisierung“ von be-
troffenen Frauen als auch über eine „Be-
wusstseinsbildung“ bei den zuständigen 
Verwaltungsstellen mit zu gestalten oder 
aber, dass sie gemeinsam mit anderen 
Frauen „vor Ort“ bestimmte Projekte ent-
wickeln und initiieren und diese dann zu 
verwirklichen versuchen. Die beiden fol-
genden Beispiele veranschaulichen diese 
Arbeitsweisen und Erfahrungen:  
„Ich habe (...) nach der Gemeindeordnung die 
externen Aufgaben, wo dieser Bereich dazuge-
hört und auch die internen Aufgaben nach dem 
Landesgleichstellungsgesetz. Die personelle 
Ausstattung unserer Gleichstellungsstelle ist 
zwar besser als anderswo, aber nicht befriedi-
gend, also keineswegs angemessen der Aufga-
ben und der Größe der Stadt. Von daher (...) 
muss ich meine Arbeit entsprechend ausrich-
ten. D. h. konkret, dass ich also solche Projekte 
nicht bis in die Tiefe verfolgen kann. Ich sehe 
meine Aufgabe viel mehr darin, den Anstoß zu 
geben, zu initiieren und andere in die Verant-
wortung zu nehmen. Anders kann ich meine 
Arbeit insgesamt nicht leisten. Und was diesen 
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Bereich angeht, sehe ich vor allem zwei Rich-
tungen für mich. Einmal dass ich innerhalb der 
Verwaltung, die im Baubereich und der Stadt-
entwicklung Verantwortlichen sensibilisiere 
und in die Verantwortung nehme und auf der 
anderen Seite Bürgerinnenbeteiligung initiiere, 
also (...) Bürgerinnen anspreche, und ihnen den 
Anstoß gebe, sich in dieser Richtung zu enga-
gieren und wenn notwendig auch zu qualifizie-
ren. Und in diese beide beiden Richtungen 
habe ich in den vergangenen Jahren an ver-
schiedenen Punkten gearbeitet. (...) mein Weg 
ist immer so, dass ich mich daran orientiere, 
was stadtpolitisch aktuell ist. Also ich gehöre 
auch zur Stadtsteuerung organisatorisch inner-
halb der Verwaltung und da kriege ich sehr 
wohl mit, was ansteht, also Thema Stadtent-
wicklung, Stadtmarketing, (...) dann Flächen-
nutzungsplan, (...) Standortsicherung, Nahver-
kehrsplan (...) usw. Also das sind die Themen, 
die im Hauptausschuss Stadtrat, Bau- und 
Grundstücksausschuss Themen sind. Und da 
versuche ich dann jeweils Eingang zu finden 
und Verschiedenes zu machen (...) in Richtung 
Frauenstadtgespräche, Anhörungen der Bürge-
rinnen, öffentliche Veranstaltungen, Gutachten 
machen lassen, die die Meinungen der Frauen 
zusammentragen und das an die verantwortli-
chen Stellen weitergeben, die zum Teil auch 
wirklich Eingang gefunden haben.“ 

„Ich habe seit knapp 1,5 Jahren eine Arbeits-
gruppe zu dem Thema „Frauen planen mit“. 
Die Arbeitsgruppe war am Anfang sehr groß, 
sehr euphorisch. Mittlerweile sind wir jetzt 
noch zu viert. Das hat aber den Vorteil, dass 
wir sehr effektiv arbeiten können. Die drei 
anderen Frauen, die da mitarbeiten von Anfang 
an, sind im Prinzip Fachfrauen. Es ist eine 
Architektin, eine Biologin, die auch Land-
schaftsplanerin ist und eine Frau, die sich um 
den ganzen Bereich, ich weiß nicht, ob das hier 
ein Begriff ist, Teilauto kümmert. (...) Wir 
haben uns ein Projekt vorgenommen, innerhalb 
eines Konversionsgebietes, ein Frauenwohn-
projekt zu initiieren. Wir haben ein Modellpro-
jekt dabei erarbeitet in Anlehnung an das 
Mainzer Modellprojekt (...) Sind mit der städti-
schen Wohnungsbaugesellschaft in Kontakt 
getreten und hatten da sehr viel Glück. Weil 
der Geschäftsführer sehr offene Ohren für uns 
hatte. Was ich jetzt in dem Zusammenhang 
auch ganz wichtig finde, also es war kein Pro-
jekt, was wir mit der Stadt gemacht haben, da 
habe ich viele Schwierigkeiten. (...) Bei dem 

Geschäftsführer der städtischen Wohnungs-
baugesellschaft war das ganz anders, der hat 
sehr eng mit uns gearbeitet.“ 

Die beiden hauptamtlichen Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten, deren Amt 
auf der Landkreisebene angesiedelt ist, 
sind nur in wenigen Fällen „direkt“ in Pla-
nungsprozesse involviert. Sie sehen daher 
einen Schwerpunkt ihrer Arbeit darin, ein-
zelne Aktivitäten von Frauen und/oder 
Kolleginnen „vor Ort“ in den Gemeinden 
oder Städten des Landkreises zu unterstüt-
zen und zu vernetzen. Darüber hinaus ver-
suchen sie auch, für überörtliche Aktivitä-
ten Initiativen anzustoßen sowie Kompe-
tenzen und Fachwissen „vor Ort“ zu bün-
deln und weiterzuvermitteln, in dem Sinne 
also Dienstleistungen für andere zu erbrin-
gen (z.B. für ihre ehrenamtlichen Kolle-
ginnen), deren Handlungsmöglichkeiten 
deutlich eingeschränkter sind.  
„Meine Arbeitsweise ist, das hat eben mit der 
Ebene des Landkreises zu tun, dass ich einer-
seits versuche, Frauen miteinander ins Ge-
spräch zu bringen aus den unterschiedlichen 
Orten und andererseits versuche, Überblicks-
projekte zu machen. So habe ich die Weiterbil-
dung für die Planung initiiert, im Rahmen für 
den ganzen Landkreis, von Süden nach Norden 
hochgehupft, geguckt, welche Planerinnen und 
Architektinnen gibt es im Landkreis und die 
vermodelt mit den einzelnen Gemeinden. (...) 
Und daraus haben sich dann auch Schwer-
punkte ergeben und dann bin ich eben ganz 
froh, wenn an einzelnen Orten Frauen aktiv 
werden, die ich dann unterstützen kann oder 
denen ich einen Kontakt vermitteln kann.“ 

Ein weiteres Aufgabengebiet der Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten in Land-
kreisen ist es, bei Planungsvorhaben auf 
der Ebene des Landkreises, zu versuchen, 
Fraueninteressen und Frauenbelange zu 
thematisieren, Anregungen von Kollegin-
nen oder Frauen(gruppen) aus den einzel-
nen betroffenen Gemeinden aufzunehmen 
und diese zu vertreten. Als ein Beispiel der 
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jüngsten Zeit wurde hierfür z.B. die Erstel-
lung des Nahverkehrsplanes genannt. Um 
diese Aufgabe oder Vermittlerinnenfunkti-
on erfüllen zu können, ist es jedoch unab-
dingbar, dies wurde noch einmal im Ge-
spräch herausgestellt, dass in den einzel-
nen Gemeinden Frauen aktiv sind. Als 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 
eines Landkreises ist es, aufgrund der viel-
fältigen Aufgaben, aber auch der Größe 
der „räumlichen Zuständigkeit“ nicht mög-
lich, gleichermaßen in allen Gemeinden 
aktiv oder gar initiativ zu sein. Die Amt-
sinhaberinnen dieser Ebene sind also sehr 
stark auf eine „Zuarbeit“ aus den Kommu-
nen angewiesen, um auf ihrer Ebene der 
kreiskommunalen Zuständigkeit „erfolg-
reich“ Frauenbelange integrieren zu kön-
nen. Eine Teilnehmerin erläuterte dies so: 
„Ich denke, im Kreis ist einmal wirklich wich-
tig, dass in jeder Gemeinde oder Verbandsge-
meinde dieser Prozess passiert. (...) Als Kreis-
frauenbeauftragte muss ich das bündeln, denn 
(...) viele Dinge, Nahverkehrsplan z. B., landet 
dann im Kreis. Und wenn ich im Kreis dann 
die 20 Stellungnahmen der Frauen aus den 
Gemeinden gehabt hätte, ich hatte aber nur 
eine, dann kann ich gucken, wenn ich da in 
dem Ausschuss bin. (...) Aber ich habe nur das 
Material, was ich mir selber herstelle. Es 
kommt nichts von außen. Dann könnte ich viel 
mehr Material da einbringen. Was ich gefor-
dert habe, war jetzt im Bereich des Nahver-
kehrsplans, dass ich gesagt habe, wir brauchen 
überhaupt nutzerinnenspezifische Bedarfsana-
lysen, um überhaupt für den Nahverkehrsplan 
konkret zu sagen, was denn eigentlich aus 
Frauensicht da rein muss. Und meine Stellung-
nahme bezog sich darauf zu sagen, davon steht 
nichts drin, und ihr habt bis jetzt auch keine 
Methodik entwickelt, um überhaupt Informati-
onen zu kriegen, was Frauen vor Ort brauchen. 
Dann heißt es aber immer so nett, ja dann ma-
chen sie doch mal. Aber alleine schaffe ich das 
nicht, da brauch ich mehr Unterstützung aus 
den Gemeinden.“ 

 

Über die Chancen, Frauenbelange in die 
Planung zu integrieren 

Neben dem Erfahrungsaustausch über 
konkrete Projekte oder Ansätze der eige-
nen Arbeit, war die Frage, wie Frauenbe-
lange in die Planung eingebracht werden 
können, ein sehr umfangreicher Punkt in 
der Diskussion. Wie bereits dargestellt, 
sind die Erfahrungen der Teilnehmerinnen 
mit dem Bereich Planung oder gar mit 
Frauenbelangen in der Planung sehr unter-
schiedlich. Dies gilt auch für ihre Erfah-
rungen über die „Erfolgschancen“, Frau-
enbelange tatsächlich zu thematisieren 
oder deren Berücksichtigung in Planungs-
prozessen zu erreichen. Hierfür wurden 
ebenfalls sehr unterschiedliche Argumente 
genannt, die aber in der Zusammenschau 
deutlich machen, dass eine ganze Reihe 
„struktureller“ Gründe zu benennen sind, 
die Chancen einer Integration von Frauen-
belange in die Planung hemmen. 

Zunächst ist festzuhalten, dass keine von 
den anwesenden Frauen- bzw. Gleichstel-
lungsbeauftragten z.B. durch ihre berufli-
che Ausbildung o.ä. Vorkenntnisse in die-
sem speziellen Bereich der Planung hatte, 
d.h. alle Frauen waren oder sind gezwun-
gen, sich in ihrer Funktion als kommunale 
Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragte in 
diesen Themenkomplex neu einzuarbeiten.  

Bereits die Möglichkeiten, sich dieses 
Thema anzueignen und dann natürlich die 
Art und Weise, wie das Thema in die eige-
ne Arbeit integriert werden kann, hängt 
offensichtlich von mehreren Faktoren ab. 
Diese wären z.B. 

• der unterschiedlicher Status als Frauen- 
bzw. Gleichstellungsbeauftragte (haupt- 
und ehrenamtlich); 
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• die mit dem Status verbundenen Res-
sourcen (z.B. Ausstattung des Amtes 
oder der Stelle); 

• wie lange die Frauen ihr „Amt“ bereits 
wahrnehmen und der damit zusammen-
hängende unterschiedlichen Erfah-
rungshintergrund; 

• der der Amtsinhaberin entgegenge-
brachten „Kooperationsbereitschaft“ in-
nerhalb der Verwaltung bzw. der der 
Verwaltung zugeordneten politischen 
Gremien. 

Hinzu kommt sicherlich, dass sich auch die 
„rechtliche Verankerung“ der Amtsinhabe-
rinnen (z.B. nach Landkreisordnung oder 
Gemeindeordnung) unterscheidet und die-
se so einen Einfluss auf die mit dem Amt 
verbundenen Aufgabenbereiche (z.B. ex-
terne Aufgaben nach GEMO oder LKO 
bzw. interne Aufgaben nach LGG), Ar-
beitsschwerpunkte, aber auch auf die 
Handlungsspielräume und die „Einfluss-
chancen“ der Frauen- bzw. Gleichstel-
lungsbeauftragten hat. Obwohl alle Teil-
nehmerinnen betonen, dass der Bereich 
Planung eine Facette ihres Aufgabengebie-
tes ist, sind die Mitwirkungschancen ins-
gesamt und damit auch das Einbringen von 
Frauenbelangen in die Planung doch sehr 
unterschiedlich.  

Ehrenamtliche Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte haben es, dies wurde sehr 
deutlich, noch schwerer als die hauptamtli-
chen, im Bereich Planung überhaupt einen 
„Fuß in die Tür“ zu bekommen. Beide 
Teilnehmerinnen, die ihr Amt ehrenamt-
lich ausüben, berichten, dass sie sich natür-
lich einerseits aufgrund mangelnder per-
sönlicher Erfahrung, aber vor allem auch 
aufgrund der eingeschränkten Möglichkei-
ten als „Ehrenamtliche“ und dem diesem 
Ehrenamt zugeschriebenen „minderen“ 

Status häufig „überfordert“ und relativ 
„machtlos“ fühlen. Überfordert meint da-
bei in erster Linie, dass es ihnen schwer 
fällt, sich in ihrer begrenzten Zeit in das 
Insiderwissen und dessen Terminologie 
einzuarbeiten, um entsprechend in Aus-
schüssen auftreten zu können. Relativ 
machtlos bedeutet, dass sie weder über 
ausreichende Ressourcen noch über die 
entsprechende zumindest formale Integra-
tion in den Verwaltungsapparat verfügen, 
die ihre Position stärken und damit auch 
ihre Einflusschancen könnten. Beides zu-
sammen begrenzt ihre Handlungsspielräu-
me und damit ihre Chancen einer Mitges-
taltung im Planungsbereich. Die beiden 
folgenden Zitate beschreiben diese Erfah-
rungen eindrücklich: 
„Es war mein erster Bauausschuss. Ich habe 
dem zuständigen Bürgermeister (...) Herr So-
undso gesagt: ich werde auf der Sitzung über-
morgen ebenfalls dabeisein. Seine Reaktion: 
Warum? Warum ich überhaupt die Einladung 
hätte, das sei eine nichtöffentliche Sitzung. 
Dann habe ich gesagt, ich bekomme alle Ein-
ladungen, und die 2 Punkte interessieren mich. 
Da müsste er sich erkundigen, ob ich da dran 
teilnehmen dürfte. Hat sich dann wohl eines 
besseren besonnen, weil das ist wirklich klar, 
ich kann zu allen Sitzungen und dann hat er 
gesagt, aja dann kommen sie halt mal. Dann 
bin ich dort also hingekommen.(...) man hat 
mich erschlagen mit irgendwelchen Karten, die 
ich aber nicht bekommen habe, (...) ich habe 
gesehen, dass sämtliche anderen Mitglieder 
solche Aktenstöße vor sich hatten, die ich 
schon mal gar nicht hatte. Von daher war für 
mich von Anfang an klar, hör zu und mache 
dich nicht lächerlich. Das war die oberste Prä-
misse. Dann kamen diese Flipchartentwürfe, 
wo ich wirklich eine viertel Stunde lang pro-
biert habe, zu überlegen, in welche Nordost-
ausrichtung ist es jetzt, wo ist hier irgendwas 
zu erkennen. (...) Und dann habe ich es nicht 
gewagt, diese Frage zu stellen. Und ich bin im 
Nachhinein torpediert worden. Ich habe dann 
meine Kollegin vom LGG angerufen, mit der 
ich ganz gut zusammenarbeite und gesagt, du, 
ich war gestern bei meiner Bauausschusssit-
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zung, so und so läuft es, und dann sagt sie ja, 
der Protokollant, Leiter des Ordnungsamtes hat 
gesagt, so hättest du auch ausgesehen, du hät-
test ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt. 
Und dies ist innerhalb von der Verwaltung 
gestreut, die Gleichstellungsbeauftragte checkt 
es nicht.“ 

„Ja gut ich erlebe das also genauso. Es wird 
gemauschelt, man wird nicht informiert, die 
Reden in einer Terminologie, die ich nicht 
verstehe usw. (...) Wir machen das ganze für 
150 Mark ehrenamtlich. Es ist ein absoluter 
Witz. (...) Weil Frauenplanung grade diese 
Sachen sind wirklich Holschulden. Das heißt, 
man bedarf sehr viel Zeit, Energie, wie sollen 
wir das machen? Man schafft es in meinem 
Augen nur, wenn man (...) Gleichstellungsbe-
auftragte nicht ehrenamtlich, sondern haupt-
amtlich in jeder Gemeinde ansiedelt. Und das 
ist ein Punkt, der muss in jedem Gremium 
noch mal diskutiert werden, das ist das A und 
O. Ansonsten schaffe ich es nicht.“ 

Deutlich besser erscheinen – zumindest 
von den Rahmenbedingungen – die Chan-
cen der hauptamtlichen Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten, in Planungs-
prozessen mitwirken zu können. Ihr Status 
als Teil der Verwaltungseinheit und die 
ihnen damit zur Verfügung stehenden Res-
sourcen stärken einerseits ihre Position und 
eröffnen andererseits weit mehr Hand-
lungsspielräume als für ehrenamtliche 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte. So 
berichteten Teilnehmerinnen davon, dass 
sie in ihrer Position, aufgrund des „morali-
schen Zwangs“ der Verwaltung, sie zu 
beteiligen, eigentlich meistens rechtzeitig 
die notwendigen Informationen bekom-
men, sie in der ihnen zur Verfügung ste-
henden Zeit und aufgrund ihrer Ressourcen 
die Möglichkeit haben, sich z.B. das In-
strument der Bürgerbeteiligung zunutze zu 
machen oder, z.B. bei Bau- oder Sanie-
rungsvorhaben, Veranstaltungen nur für 
Frauen zu organisieren. Ihre Position er-
laubt zudem eine ganz andere Form der 
Vernetzung in und außerhalb der Verwal-

tung und damit auch der Bündelung von 
Fachwissen. Der Aufbau einer solchen 
Struktur wiederum erlaubt es, dass sie 
schnell und kompetent auf einen bestimm-
ten Fragen oder Probleme reagieren kön-
nen und sei es nur in der Form, dass sie 
weiß, an wen diese Aufgabe delegiert wer-
den könnte. Auch über konkrete Koopera-
tionen mit jeweils zuständigen Stellen in-
nerhalb der Verwaltung konnte eine Teil-
nehmerin berichten, die allerdings wohl 
offensichtlich deshalb so erfolgreich ist, 
weil sich die entsprechende Planerin selbst 
das Thema „Frauenbelange in der Pla-
nung“ auf ihre Fahnen geschrieben hat.  

Die besseren Rahmenbedingungen der 
hauptamtlichen im Vergleich zu den eh-
renamtlichen Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragten haben jedoch noch nicht un-
bedingt zur Folge, dass ihnen die Integrati-
on von Frauenbelangen in der Planung 
besser oder erfolgreicher gelingt. Hierfür 
sind offensichtlich zusätzlich zwei weitere 
Faktoren entscheidend, die sich gegensei-
tig bedingen und die, offensichtlich unab- 
hängig von der Person oder „fachlichen 
Qualifikation“ der Amtsinhaberin, unab-
hängig von ihrem Status als haupt- oder 
ehrenamtliche und unabhängig von ihrer 
Amts- oder Stellenausstattung für die 
„Einflusschancen“ jeder Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte zu gelten schei- 
nen: 1. die „gesellschaftliche“ Anerken-
nung der Notwendigkeit einer Integration 
von Frauenbelangen auch im Bereich der 
Planung, insbesondere die Anerkennung 
dieser Notwendigkeit durch die zumeist 
männlichen Planer und politischen Ver-
antwortlichen in der Planung und 2. die 
Akzeptanz ihrer Arbeit als Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragte innerhalb der 
Verwaltungsebene, der sie zugeordnet 
sind, und deren Bereitschaft ihre Arbeit zu 
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unterstützen.  

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, 
auf folgendes Ergebnis hinzuweisen: In der 
Expertinnenrunde war lediglich eine Teil-
nehmerin, die von einer optimalen Einbin-
dung in die Verwaltung, einer Anerken-
nung und Unterstützung ihrer Arbeit be-
richten konnte, was sich sehr deutlich in 
ihren Erfolgen bei der Integration von 
Frauenbelangen in der Planung nieder-
schlägt. Alle anderen anwesenden Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten berichte-
ten demgegenüber in der ein oder anderen 
Weise von zum Teil völligem Unverständ-
nis, massiven Abwehrreaktionen bis hin zu 
Ausgrenzung oder ihnen entgegengebrach-
ten Aggressionen, die sie bei ihren unter-
schiedlichen Versuchen, das Thema „Frau-
enbelange in der Planung“ z.B. gegenüber 
männlichen Planern in den Verwaltungen, 
männlichen Mandatsträgern (also z.B. 
Stadt- oder Gemeinderäte), Bürgermeis-
tern, Landräte usw. zu thematisieren, er-
fahren haben. Die folgenden Beispiele 
spiegeln diese Erfahrungen drastisch wie-
der: 
„Es ist zwar jeder Kommunalpolitiker der Auf-
fassung, dass er den Frauenbelangen gerecht 
wird. Nur wenn man dann sagt, inwiefern und 
inwieweit die konkret berücksichtigt worden 
sind, dann wird die Antwort weniger konkret. 
Und meistens lassen sie sich gar nicht auf ein 
Gespräch ein. (...) Und die Bürgermeister, ich 
sage das aus meiner Erfahrung, die sehen die 
Einmischung von Frauen in der Planung auch 
nicht gern. (...) Bei Männern erlebe ich oft 
Ängste, die fühlen sich angegriffen, die Ängste 
äußern sich ganz konkret in Aggression, in 
Ablehnung, in Ausgrenzung.“ 

„Ich denke das Problem ist immer, dass die 
Männer bisher so öffentlichen Raum halt im-
mer für sich selbst verfügt haben. Und jetzt 
kommen welche und die sagen, das habt ihr 
aber nicht so optimal gemacht. Und dann sind 
das noch Frauen und dann sind es vielleicht 
sogar noch nicht mal Fachfrauen (...). Da füh-

len die sich total angegriffen und reagieren oft, 
naja, wenigstens mit Unverständnis, wenn 
nicht noch schlimmer. Und dann geht eben gar 
nichts mehr. Mal ein Beispiel: (...) ich hatte mit 
einem Planer vom Bauamt eine längere Dis-
kussion, der genau das Argument brachte: ne, 
Planung ist Planung, wir planen für alle und 
mich angeguckt hatte, als hätte ich einfach 
keine Ahnung. (...) und dann versuche ich dem 
einfach mal anhand von so einem Tag zu de-
monstrieren, was die meisten Frauen an Auf-
gaben haben, an Wegeketten und allem mögli-
chen. Und habe dann gesagt, so jetzt sagen sie 
mir mal ihren Tag, wie verläuft der? Und dann 
sind wir total in die Diskussion gekommen, da 
hat es zum Teil gefetzt, aber gebracht hat es 
nichts. Ich meine, dass er es verstanden hätte 
oder so. (...) Also ich habe mit unserer Pla-
nungsabteilung sehr viele Schwierigkeiten. Die 
ist sehr männerbesetzt, akzeptieren nicht, dass 
ich als Frauenbeauftragte und noch als Fach-
fremde (...) da mir überhaupt anmaße, mal 
anzurufen und zu sagen, ich würde sie mal um 
ein Gespräch bitten und könnten sie mir viel-
leicht noch was erklären. Finden sie absolut 
unmöglich.“ 

„Der Landrat versucht, mich systematisch aus 
diesen Sachen rauszuhalten. Also grad die 
Radwege sind ein wunderbares Beispiel, wo 
die Verwaltung mich integrieren wollte, gesagt 
hat, wir geben zu Protokoll, die Frauenbeauf-
tragte muss an diesen Sitzungen teilnehmen. 
Der Landrat hat sich geweigert. (...) es ist ja 
wunderbar, wenn sozusagen qua Verwaltung 
gezeigt wird, die Frauenbeauftragte soll gar 
nicht. Ein anderes Beispiel in diesem Zusam-
menhang: Obwohl ich an allen Ausschüssen 
teilnehme, passiert das ja meist gar nicht in den 
Ausschüssen, sondern es passiert, bevor es in 
die Ausschüsse kommt. (...) im Ausschuss liegt 
schon die Vorlage vor, da kann ich dann nur 
noch (...) als Stellungnahme schreiben: Frau-
enbelange sind nicht berücksichtigt worden. 
Manchmal geht es sogar soweit, dass vor dem 
Ausschuss meine Stellungnahme eingearbeitet 
wird (...) aber so, dass du sie nicht mehr erken-
nen kannst. Und dann gehe ich in den Auss-
chuss und sage bitteschön: das war meine Stel-
lungnahme und das ist daraus geworden.“  

Die Möglichkeit des Einmischens oder gar 
einer Mitgestaltung wird also neben 
„strukturellen“ Faktoren, die insbesondere 
den Status und die Ausstattung der jeweili-
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gen Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
ten betreffen, auch wesentlich davon mit-
bestimmt, wie groß die Steine sind, die es 
erst einmal aus dem Weg zu räumen gilt, 
bevor überhaupt mit einer Sachdiskussion 
begonnen werden kann.  

Mechanismen der Ausgrenzung und 
Marginalisierung von Frauen in der Pla- 
nung  

Die Auswertung dieser Expertinnenrunde 
wird im Folgenden mit den Ergebnissen 
einer theoretischen Arbeit von Eva Cyba 
(2002, S. 31ff) verglichen, die Mechanis-
men der Diskriminierung und Strategien 
der Überwindung in privaten und öffentli-
chen Kontexten aufgezeigt hat. Ihr Modell 
stützt sich auf eine Typologie von Konstel-
lationen, bestehend aus folgenden Mecha-
nismen: soziale Schließung, Ausbeutung, 
öffentlicher und privater Traditionalismus, 
asymmetrische Aushandlungsprozesse und 
kommunikative Abwertung. Anschließend 
zeigt sie, wie welche Mechanismen wirken 
und welche kollektiven Handlungsstrate-
gien ihrer Ansicht nach am erfolgverspre-
chendsten sind. Auf diese Vorschläge wird 
am Ende des Beitrags eingegangen. Im 
Zusammenhang der Analyse dieser Exper-
tinnenrunde sind nahezu alle von ihr er-
wähnten Mechanismen nachweisbar.  

• Mechanismus der sozialen Schließung  

Dieser Mechanismus zählt nach Cyba zu 
den am häufigsten eingesetzten Methoden 
und wurde auch in den Schilderungen der 
Expertinnen ofter genannt. Waren es früher 
noch formale Regeln (Zugangsregeln, 
Ausschlusskriterien), die Frauen den Zu-
gang zu Planungsgremien verwehrten, so 
sind es – nach Einführung der eingangs 
genannten gesetzlichen Regelungen – sub-
tilere Schließungsmechanismen, mit denen 

versucht wird, Frauen in ihrer Funktion als 
Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragter 
den Zugang zu Planungsgremien zu ver-
wehren. Dies geschieht z.B. dadurch, dass 
man „vergisst“, sie offiziell einzuladen 
bzw. ihr die Unterlagen zukommen zu las-
sen, die sie für eine kompetente Mitspra-
che benötigen würde. Oder es wird über 
das Deklarieren einer Sitzung zu einer 
„nichtöffentlichen Sitzung“ versucht, die 
Frauenbeauftragte außen vor zu halten, 
was der Vortäuschung einer formellen 
Schließung entspricht. Eine sehr beliebte 
und ungemein erfolgreiche Art der sozia-
len Schließung ist die formelle Öffnung, 
aber verbale bzw. kommunikative Schlie-
ßung, die den gezielten Einsatz von Fach-
wissen – in diesem Fall im mehrfachen 
Sinne als Herrschaftswissen zu bezeichnen 
– nutzt, um den Frauen zu signalisieren, 
dass sie unwissend und fehl am Platze 
sind. Diese Methode ist in mehrfacher 
Hinsicht sehr erfolgversprechend, da sie 
zur Einschüchterung der „unwissenden“ 
Frau dient, zum (weiteren) Zusammenrü-
cken der „wissenden“ Männergruppe führt 
und darüber hinaus der „Erfolg“ in Form 
von Schweigen der Betroffenen in einer 
derartigen Situation auch an andere kom-
muniziert werden kann (Beispiel: die von 
der Gleichstellungsbeauftragten um Rat 
gefragte Kollegin wusste bereits einen Tag 
nach der Sitzung, dass die Gleichstellungs-
beauftragte „dumm aus der Wäsche ge-
guckt hätte“). Es wird deutlich, dass der 
Mechanismus der sozialen Schließung – 
wie von Cyba dargestellt – in diesem Kon-
text die eigentlich erfolgte formelle Öff-
nung in solch einem Ausmaß torpediert, 
dass die formelle Öffnung geradezu un-
wirksam wird. 
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• Mechanismus der Ausbeutung  

Dieser Mechanismus wird in unserem Bei-
spiel vor allem in dem Fall wirksam, in 
dem nur eine Teilzeit oder stundenweise 
Entlohnung der Arbeit der Gleichstel-
lungsbeauftragten erfolgt. Besonders effek-
tiv ist die Methode im Falle des Status der 
ehrenamtlichen Frauen- oder Gleichstel-
lungsbeauftragten. Ein verstärkender Ef-
fekt tritt dadurch ein, dass sowohl im Ar-
beitsleben als auch im privaten Kontext 
diejenigen Dienstleistungen oder Produkte, 
die durch hohe Kosten entstehen, wesent-
lich höher bewertet werden als die Dienst-
leistungen oder Produkte, die „umsonst“ 
entstehen. Daraus folgt: wenn die Arbeit 
einer Person nicht durch hohe Kosten ent-
lohnt wird, dann kann sie auch nicht viel 
wert sein – ein Effekt, den ehrenamtlich 
Tätige in den unterschiedlichsten Berei-
chen erfahren müssen. 

• Mechanismus des öffentlichen/privaten 
Traditionalismus 

Dieser Mechanismus der Privilegierung 
der bisherigen Arbeitsteilung, die mit einer 
Einschränkung von Handlungsmöglichkei-
ten einher geht, muss in mehrere Aspekte 
zerlegt werden, um auf das vorliegende 
Expertinnengespräch angewandt werden 
zu können. Zum einen dient eine „frauen-
spezifische Planung“, wenn sie die rollen-
spezifische Arbeitsteilung unhinterfragt 
lässt, und „frauengerecht“ Kindergärten 
und Supermärkte in die Nähe der Wohn-
stätten rückt, einem Fortbestehen traditio-
neller Muster. Wenn sie jedoch damit ver-
bunden ist, darauf aufmerksam zu machen, 
dass es nicht zwangsläufig Aufgabe der 
Frau sein muss, die Kinderbetreuung zu 
übernehmen, kann sie durchaus dem Me-
chanismus des Traditionalismus entge-
genwirken. Zum anderen wirkt dieser Me-

chanismus des öffentlichen Traditionalis-
mus bei der Zuordnung von Aufgaben für 
die Frauenbeauftragte selbst. Ähnlich wie 
bei den Minister/innen-Ämtern (bis in den 
Bundesregierung hinein) sind Frauen – 
wenn sie überhaupt in der politischen Öf-
fentlichkeit auftreten – auch dort für die 
drei KKKs (Kirche, Kinder, Küche) zu-
ständig: das Bildungsressort, die Kinder-
betreuung (Kindergärten und Spielplätze), 
die Betreuung der Älteren, Soziales allge-
mein usw.. Mischen sie sich in die klassi-
schen Männerressorts, wie Wirtschaft, Fi-
nanzen oder eben auch Raum- und Regio-
nalplanung, dann reichen die Reaktionen 
von Verwunderung und Irritation bis hin 
zur o.g. Ausgrenzung. 

• Mechanismus der asymmetrischen 
Aushandlungsprozesse 

Ähnlich wie im familiären Kontext, aus 
dem Cyba die Beispiele ableitet, findet 
auch im öffentlichen Haushalt eine Ge-
ringschätzung der Aufgabenbereiche statt, 
die mit den – nach derzeitigen Rollenmus-
tern „weiblichen“ – Themenfeldern ein-
hergehen. Diese benachteiligte Position 
verringert die Durchsetzung von eigenen 
Nutzungsvorstellungen. Demzufolge er-
scheint es in Planungen wichtiger, sich um 
den Erhalt und Ausbau der „männlichen“ 
Arbeitsplätze zu kümmern, da diese ja 
mehr Einkommen und mehr Steuern ab-
werfen, und in dieser Logik sind auch die 
Investitionen in „männliche“ Sportarten 
(wie z.B. Fußball) wichtiger als in „weibli-
che“ Sportarten (wie Inliner-/Rollschuh- 
plätze oder Gymnastikhallen). 

• Mechanismus der kommunikativen Ab- 
wertung  

Dieser Mechanismus, der nach Cyba eine 
Sonderstellung einnimmt, zielt auf die all-
täglichen Umgangsformen von Männern 



Aufsätze 

 60 

und Frauen und zieht sich durch alle o.g. 
Mechanismen. Bei der Analyse der sozia-
len Schließung wurden bereits kommuni-
kative Elemente berücksichtigt, sie lassen 
sich jedoch weiter vertiefen. Dies beginnt 
bei Anschreiben und Einladungen, die kon-
sequent an Herrn XY gerichtet werden, 
auch wenn der Vorname des „Herrn“ ein-
deutig weiblich ist, und es setzt sich fort in 
den Zwischentönen, mit denen die Anwe-
senheit der – meist einzigen – „Dame“ im 
Gremium kommentiert wird. Auch die Art 
und Weise, wie in Gremien eine Wortmel-
dung behandelt wird, indem ihr durch 
Körperhaltung, Gestik und Mimik entwe-
der Aufmerksamkeit oder Missachtung 
(Reden mit Nachbarn, Blättern in Schrift-
stücken) gezollt wird, zählt zu den Mecha-
nismen, mit denen Frauen in Ausschüssen 
oder anderen Kontexten systematisch dis-
kriminiert werden. 

Ausblick: Wege aus der Marginalisie-
rung – oder wie wird aus der formellen 
Integration eine tatsächliche? 

Cyba zeigt in ihrem Beitrag im wesentli-
chen zwei Richtungen von Handlungsstra-
tegien auf, die gegen die o.g. Mechanis-
men der Diskriminierung angewandt wer-
den können: Dies sind zum einen, die 
rechtlichen Ansprüche auf Karriere (Quo-
ten) anzumelden und deren Überwachung 
zu garantieren sowie zum anderen die Ein-
richtungen zu fördern, die die Vereinba-
rung von beruflichem und familiärem En-
gagement ermöglichen. Was den ersten 
Punkt angeht, so ist man damit – in einigen 
Ländern zumindest – mit Vorgaben zur 
Schaffung gleicher Lebensbedingungen 
von Männern und Frauen und mit der for-
mellen Integration schon einen Schritt in 
die richtige Richtung gegangen. Die Ü-
berwachung und Prüfung, inwieweit diese 

Ziele tatsächlich eingehalten werden, steht 
noch aus. Evaluationsprogramme für die 
hehren Ziele des LEPs wären eine Maß-
nahme, die dazu beitragen könnte, dass 
man auf die faktische Ausgrenzung auf-
merksam wird und Strategien dagegen 
entwickelt. Die Möglichkeiten zur Ver- 
einbarung von Beruf und Familie müssen 
sich zunehmend dahingehend richten, dass 
diese von Männern genutzt werden und 
nicht nur dazu führen, dass ausschließlich 
Frauen als Verantwortliche für die Lösung 
dieses Koordinationsproblems angesehen 
werden.  

Die Arbeitsfelder und Partizipationsformen 
für Frauen im Aufgabenbereich Planung, 
die von den befragten Expertinnen als zu-
kunftsträchtig angesehen werden, sind fol-
gende: 

• Frauenbelange müssen bereits in die 
Erstellung von Flächennutzungsplänen 
integriert werden, da bereits hier ent-
scheidende Weichen für „untergeord-
nete Planungen“ entstehen.  

• Frauenbelange müssen grundsätzlich 
Bestandteil von Stadtentwicklungskon-
zepten, von Bebauungsplänen, von 
Planungen zur Stadt- bzw. Gemeinde-
sanierung oder -erneuerung werden. 
Sie müssen darüber hinaus dringend 
Eingang in die Verkehrsplanung fin-
den, insbesondere in den Bereich der 
Nahverkehrsplanung.  

• Vor Ort, d.h. bei konkret anstehenden 
Planungen, müssen betroffene Frauen 
angestoßen werden, sich selbst ihrer In-
teressen anzunehmen. Diese zu bün-
deln und zu vertreten ist dann eine 
zentrale Aufgabe der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten.  

• Die Vernetzung und ein institutionali-
sierter Austausch sowie eine Form der 
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Bündelung von Fachwissen, wie z.B. 
ein Frauenbeirat „Planung“ sind einzu-
richten, sowie spezielle „Weiterbil-
dungsangebote“ zu organisieren, an 
denen dann auch aktive Frauen vor Ort 
teilnehmen könnten.  

Die Ergebnisse zeigen, dass mit einer for-
mellen Institutionalisierung nur ein (wich-
tiger und notwendiger Schritt) zur Integra-
tion von Frauenbelangen in die Planung 
vollzogen ist. Dass es allerdings ein – u.U. 
weiter und dorniger – Weg von der rein 
formell in den Planungsbereich integrierten 
bis hin zur tatsächlich beteiligten Instituti-
on „Frauen- oder Gleichstellungsbeauf-
tragte“ ist, konnte diese Studie zeigen. Die 
Mechanismen, die dabei deutlich werden, 
lassen sich beschreiben und damit auch ein 
Stück weit in ihrer Wirkung entschärfen. 
Dass zu ihrer Überwindung viel persönli-
ches Engagement, Mut sowie eine gewisse 
„Dickfelligkeit“ notwendig sind, zeigen 
die Erfahrungen der Expertinnen. Dieser 
Beitrag soll zum einen darauf hinweisen, 
dass formelle Regeln gut und wichtig sind. 
Zum anderen soll er deutlich machen, dass 

aber zur ihrer Realisierung die Unterstüt-
zung von vielen Seiten notwendig ist, da-
mit aus einer formellen auch eine faktische 
Integration werden kann. 
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Ingrid Biermann 

Probleme der Codierung von Geschlecht in der modernen Gesellschaft – 
Forderungen und Diskurse der Frauenbewegung 
___________________________________________________________________________ 

 

Seit den 1980er Jahren gibt es innerhalb der Frauenbewegung einen Diskurs über „Wider-
sprüche“ und „Divergenzen“, über „Gleichheit“ und „Differenz“ sowie über „Differenzen 
zwischen Frauen“. Der Aufsatz beschäftigt sich mit der Leitunterscheidung der Frauenbewe-
gung, der Unterscheidung von Frauen und Männern. Obgleich diese Unterscheidung (nahezu) 
mühelos eingesetzt werden kann, bleibt unscharf, was damit unterschieden wird. Das kann 
aber nicht thematisiert werden und führt zu Problemen der Codierung von Geschlecht. 

 

Einleitung 

Die Theorie der gesellschaftlichen Primär-
differenzierung, der ersten Schicht gesell-
schaftlicher Gliederung (vgl. Luhmann 
1982, S.197fff.), geht davon aus, dass die 
soziale Bedeutung der Unterscheidung 
Frauen nach Männern im Laufe der gesell-
schaftlichen Evolution abnimmt und dass 
dies mit der Ausdifferenzierung des Ge-
sellschaftssystems in Richtung eigenstän-
diger, funktionsbezogener Teilbereiche zu- 
sammenhängt (Luhmann 1988, S. 60). 
Frühe Gesellschaften entwickelten ihre 
Differenzierungsformen noch aus naturalen 
Unterscheidungen wie alt/jung oder Frau/  
Mann und wiesen die Individuen darüber 
den Teilen der Gesellschaft zu (z.B. Män-
nerhäusern in archaischen Gesellschaften; 
vgl. Lipp 1988). Segmentäre Ordnungen 
waren über gleichrangige Häuser und 
Verwandtschaftsgruppen strukturiert, de-
nen jeweils Frauen und Männer mit unter-
schiedlichen Rollen angehörten. Ständi-
sche Gesellschaften behielten diese Gliede-
rung für ihre Teile, die Schichten, bei. Sie 
ordneten diese aber hierarchisch an. Die 
moderne Gesellschaft baut schließlich auf 

Teilbereichen auf, die für ihre Kontinuie-
rung nicht mehr auf Ehen und erbberech-
tigte Nachkommenschaft im Rahmen von 
Hauswirtschaften angewiesen sind sowie 
damit verbundene Geschlechterdifferenzie-
rungen. 

Die These einer im Prozess soziokulturel-
ler Evolution abnehmenden Bedeutung der 
Geschlechterunterscheidung wird in Publi-
kationen der Frauenbewegung und der 
Frauenforschung selten aufgegriffen. So 
heißt es in deren Texten, das Geschlecht 
sei „strukturierendes Prinzip von Gesell-
schaft“ (Müller 1991, S. 78) bzw. „grund-
legende Kategorie sozialer und historischer 
Realität und Wahrnehmung“ (Bock 1983, 
S. 34). Blickt man auf Forderungen wie 
z. B. „Von allem die Hälfte“ (Lang 1989 S. 
32f.) verbindet sich damit das Bild einer in 
zwei Gruppen geteilten Gesellschaft, be-
vorrechtigte Männer und benachteiligte 
Frauen, oder von „zweierlei Welten“ (Kra-
mer 1992), wenn man eine kulturfeministi-
sche Perspektive einnimmt. 

Ausgrenzungen und Exklusionen werden 
in der modernen Gesellschaft anders ge-
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wertet als in ihren Vorläuferinnen. Nun-
mehr führen sie zu Protestpotenzialen und 
sozialen Bewegungen, in deren Rahmen 
Teile der Gesellschaft für ihre Gleichheit 
und Gleichberechtigung mit anderen Be-
völkerungsteilen eintreten. Mit diesen For-
derungen berufen sie sich auf einen der 
prominentesten Werte der modernen Ge-
sellschaft. Insofern können Zweifel an der 
systemtheoretischen These einer durch den 
Übergang zur modernen Gesellschaft ab-
nehmenden gesellschaftlichen Bedeutung 
des Geschlechts angemeldet werden. Aber 
mit Blick auf die Frauenbewegung (wie 
auch andere soziale Bewegungen) stellt 
man neben Phasen des Aufs, auch solche 
des Abs fest, den Wechsel von Phasen des 
Engagements und seines Abflauens (vgl. 
Klinger 1995, S. 812). 

Die folgenden Ausarbeitungen beleuchten 
zunächst die Rolle des Geschlechts in den 
nach Ständen und Familien gegliederten 
Gesellschaften des Mittelalters und der 
Neuzeit. Sie lehnen sich dabei an die Über-
legung an, dass Gesellschaften eine erste 
bzw. ‘oberste’ Schicht der Gliederung auf-
liegt, die zugleich maßgeblich darauf Ein-
fluss nimmt, wie Individuen darin inklu-
diert sind und welche Rolle ihr Geschlecht 
dafür spielt. Sie betrachten diese Zusam-
menhänge aus dem Blickwinkel verschie-
dener Sinnebenen von Kommunikation 
und Erwartungsbildung – einem Körper-, 
einem Personen-, einem Rollen-, einem 
Programm- und einem Wertebezug (vgl. 
Luhmann 1987, S. 84ff.) – sowie unter-
schiedlicher Grade ihrer Verknüpfung.  

Geschlecht in den ständisch-segmentär 
gegliederten Gesellschaften des Mittelal-
ters und der Neuzeit  

In diesen Gesellschaften war das Unter-
scheiden von Geschlechtern an die Funkti-

on geknüpft, Ehen und Abstammungszu-
sammenhänge hervorzubringen. Auf diese 
Weise konstituierte sich seit dem Mittelal-
ter, zunächst über Landesfürsten und Stan-
desherren, dann auch über den Hochadel, 
eine Oberschicht. Aber auch für die Ange-
hörigen der unteren Schichten waren Ehe 
und Nachwuchs entscheidende Faktoren 
gesellschaftlicher Existenz: für die Lehen 
bearbeitenden Bauern des Mittelalters, 
weil Nachkommen ihre Anrechte festigten 
(vgl. Goody 1976 und 1986, Ennen 1987), 
für die Kaufleute und Handwerker der 
Neuzeit, weil ihr wirtschaftlicher Erfolg 
vom tüchtigen Zusammenwirken der Ehe-
leute und ihrer Kinder abhing (vgl. Wun-
der 1992). Für (klein-)bäuerliche Lebens-
zusammenhänge hatten sie bis ins 19. 
Jahrhundert hinein subsistenzwirtschaftli-
che Bedeutung (vgl. Bock 2000, Schildt 
1993). Ehen dienten der Sicherung ständi-
scher Schranken und der Kontinuierung 
der Herrschaft der Oberschicht. Sie waren 
die Pfeiler einer Gesellschaft, die sich bis 
ins 18. Jahrhundert über Exklusionen, den 
Zugang bzw. Nichtzugang von Teilen der 
Bevölkerung zur Ausübung von Herr-
schaft, Eigentum und Rechtssetzung defi-
nierte. Das Fundament dafür war die Zeu-
gung von erbberechtigtem männlichem 
Nachwuchs, die Verpflichtung der Frau auf 
eheliche Sexualität und deren rigide Kon-
trolle (vgl. Opitz 1987). Entsprechend war 
dem Mann im Geschlechterverhältnis eine 
Vorrangstellung eingeräumt und die Frau 
seiner (Haus-)Herrschaft unterstellt. Frau-
en hatten keine den Männern vergleichbare 
Erben- und Eigentümerposition (vgl. 
Ketsch 1984, Kuhn/Rüsen 1984, Koch 
1997). Die höhere oder niedere, mit einem 
männlichen oder weiblichen Körper aus-
stattende Geburt gab bereits die ‘Karriere’, 
die Stellung im sozialen Gefüge, vor und 
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zugleich den Zugang zu Aufgaben, Rech-
ten und Rollen bzw. den Ausschluss da-
von. Den älteren Gesellschaften gehörten 
die Einzelnen über ‘Gesamtexistenzen’ an. 
Bereits an Körper, Haltung, Kleidung und 
Habitus war erkennbar, was jemand war, 
woher sie/er kam und was sie/er durfte. 
Die Einzelnen waren Mägde, Bauern, E-
delfrauen, Ritter, Nonnen, Fürsten, Kauf-
leute, und zwar im einen wie im anderen 
Kontext. Die Sinnebenen waren eng mit-
einander verbunden. Es gab nicht die Mög-
lichkeit, sich von anderen über individuell 
gebildete Maßstäbe zu unterscheiden, nur 
sehr eingeschränkt den Zugang zu Kreisen, 
in die man nicht hineingeboren war, und 
nicht den Zugriff der Frauen auf Rechte 
des männlichen Geschlechts. Das Ge-
schlecht war Bestandteil der Regelung von 
Inklusions- und Exklusionsstrukturen und 
als Code in allen Schichten klar konturiert. 
In diesen Ordnungen konnten Frauen aber 
auch Herrschaftspositionen innehaben, 
obgleich nur dann, wenn es an männlichem 
Nachwuchs fehlte.1 Geschlechterdifferen-
zierungen waren durch die ständische Ord-
nung, durch Interessen des Herrschaftser-
halts bestimmt. Deshalb konnte das Weib-
liche auch Ausdruck von Aggressivität und 
Durchsetzungswillen sein. Frauen bildeten 
keine ‘Gegengruppe’ zu Männern und wa-
ren nicht durch gemeinsame Interessen 
geeint. Ihre Loyalität war auf die Her-
kunftsfamilie bzw. den Ehemann und den 
Stand bezogen, dem sie angehörten, nicht 
auf Frauen als gesellschaftlich unterdrück-
te Gruppe. 

Die Situation von Frauen zeichnete sich 
durch einen trennenden Parallelismus aus. 
Als Ehefrauen unterstanden sie gleichen 
                                                           
1 Beispiele: Kaiserin Kunigunde und Kaiserin 
Adelheid, Elisabeth I., Maria Theresia, Pauline zur 
Lippe. 

Anforderungen, d. h. dem Sozialverband 
und dem Mann zu dienen und Kinder zu 
gebären. Ihre Existenz war jeweils an ver-
wandtschaftliche, hauswirtschaftliche und 
ständische Interessen geknüpft und von 
deren Realisierung abhängig. Sie waren, 
obgleich in ähnlicher Lage, durch diese 
nicht geeint. Als Angehörige unterschied-
licher Schichten galten zwischen ihnen 
Über- und Unterordnungsverhältnisse. Sie 
waren „an der genossenschaftlichen Aus-
nutzung der Gleichheit (ge)hindert.“2 

Moderne Gesellschaft und Geschlecht 

Das 19. Jahrhundert führte zum endgülti-
gen Durchbruch der funktionalen Differen-
zierung. Keines der wichtigen Teilsysteme 
der modernen Gesellschaft – z. B. das 
Wirtschafts-, das Rechts-, das Erziehungs- 
oder das politische System – ist für seine 
interne Differenzierung auf familiale Seg-
mentation angewiesen, mithin auf Ehen 
und die Zeugung von Erben. So galt es 
einst für die Grundherrenschicht des Mit-
telalters, den Adel und seine Clans und 
noch für die Zünfte und Gilden der Neu-
zeit. In funktional differenzierten Gesell-
schaften gehören die Individuen nicht 
mehr einer einzigen Lebensgruppe bzw. 
Schicht an, sondern müssen mit je ver-
schiedenen Rollen an je verschiedene 
Funktionskreise angeschlossen sein. Sie 
müssen Zugang zum Arbeitsmarkt und 
zum Güter- und Dienstleistungsmarkt 
(Wirtschaftssystem) haben, als Rechtssub-
jekt bzw. als rechtlich selbständige/r Bür-
gerin/Bürger am Rechtssystem, als Schüle-
rInnen an den Institutionen des Bildungs-
systems, als WählerInnen an politischen 
Entscheidungsprozessen (politisches Sys-

                                                           
2 Zu dieser Problematik und dabei verschiedene 
Bevölkerungs- und Berufsgruppen siehe verglei-
chend Simmel (1968). 
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tem) teilnehmen können. Der Geschlech-
terunterscheidung kommt nunmehr die 
spezielle Funktion zu, (private) Familien 
zu bilden. Im 19. Jahrhundert wurde das 
Bild „polarer Geschlechtscharaktere“ und 
mit ihm das Modell einer geschlechtsspezi-
fischen Verteilung von Haus- und Er-
werbsarbeit propagiert. Die Gesellschaft 
wurde noch als eine in Familien segmen-
tierte Nation konzipiert (vgl. Wein-
bach/Stichweh 2001) bzw. als organisches 
Ganzes mit Familien als Kleinsteinheiten 
(vgl. Biermann 2001). Den Frauen wurde 
primär der Platz im privaten Bereich zu-
gewiesen. Der endgültige Umbruch zur 
modernen Gesellschaft führte zu moder-
nen, von askriptiven Merkmalen abstrahie-
renden Inklusionsnotwendigkeiten, ohne 
allerdings die Frauen darin einzubeziehen 
(vgl. Biermann 2002). Sie wurden auf die 
familiale Nahwelt verwiesen, obgleich 
doch niemand mehr nur noch in Familien 
existieren kann. Dieses Geschlechtermo-
dell sollte eine außerordentliche Breiten- 
und Fernwirkung entfalten. Bis in die 
1960er Jahre war es nahezu unangefoch-
ten, gestützt durch die Norm einer weibli-
chen Normalbiografie (vgl. Pfeil 1968, S. 
90). Mit der Reform des Ehe- und Famili-
enrechts 1976, das beide Ehepartner, also 
nunmehr auch die Frauen, zur Erwerbsar-
beit berechtigte, wurden die Norm der 
„Hausfrauenehe“ und des „Familienernäh-
rers“ juristisch angetastet. Dem folgte seit 
den 1970er Jahren eine zunehmende Inklu-
sion weiter Bevölkerungsteile in die höhe-
ren Stufen des Bildungssystems, maßgeb-
lich unter Beteiligung von Mädchen und 
Frauen. Sozialstaatliche Gesetzgebungsak-
te orientieren sich seitdem in Richtung auf 
familienunabhängige Inklusionsvermitt-
lungen (z. B. Erziehungszeiten, Pflegever-
sicherung, Ganztagsbetreuungen für Kin-

der). Nun erst setzte eine den Gesell-
schaftsstrukturen entsprechende Entwick-
lung zur Vollinklusion ein, die insbesonde-
re die Funktionssysteme Wirtschaft/Ar-
beitsmarkt und Ausbildung betraf. Im poli-
tischen System kamen Bestrebungen zur 
Ausweitung von Formen direkter Demo-
kratie auf. Gleichheit und Gleichberechti-
gung wurden zu hochrangigen gesell-
schaftlichen Postulaten. Im Zuge dieser 
Entwicklungen entstand die neue Frauen-
bewegung. Bei genauerer Betrachtung ih-
rer Forderungen und Diskurse stößt man 
jedoch auf ein Infragestellen und Wieder-
kehren der Gleichheitsforderung, auf „Wi-
dersprüche und Divergenzen“. 

Diskurse und Forderungen Frauenbe-
wegung: „Gleichheit“ und „Differenz“, 
„Differenzen zwischen Frauen“ 

Das Engagement der Frauenbewegung für 
die Gleichstellung der Frau mit dem Mann 
und für die Aufhebung geschlechtsspezifi-
scher Diskriminierungen hat seit den 
1960er Jahren zu einer Vielfalt von Be-
schreibungen und Analysen über die Le-
benssituation von Frauen geführt (vgl. 
Bock/Witych 1980, Lenz/Szypulski/Mo-
sich 1996). In den 1980er Jahren sind al-
lerdings Diskussionen hinzugetreten, die 
ausdrücklich „Divergenzen“ und „Wider-
sprüche“ innerhalb feministischer Emanzi-
pationsvorstellungen thematisierten (vgl. 
Klinger 1986). Darin ist zunächst die zwei-
fache Ausrichtung aufgegriffen worden, 
die die Schriften der Frauenbewegung 
schon von Beginn an kennzeichnete: die 
Orientierung an der Forderung der Gleich-
behandlung und Gleichstellung von Glei-
chen und zugleich am Anspruch einer 
Aufwertung des Weiblichen und der Arbeit 
von Frauen, an der Gleichwertigkeit von 
Verschiedenem. Sie haben jedoch weder 
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den Schluss alternativer Emanzipationsbe-
strebungen der „Gleichheit“ oder der „Dif-
ferenz“ noch den einer gegenseitigen Er-
gänzung beider Seiten gezogen. Wo die 
einen den Aufbruch zu einem „kulturellen 
Feminismus“ erhofften, erblickten andere 
die Rückkehr zu konservativen Leitbildern, 
traditionellen Rollenzuweisungen und die 
Desavouierung des Gleichheitspostulats 
(vgl. Klinger 1986). Diese Auseinanderset-
zungen verstärkten die Aufmerksamkeit 
für „Differenzen zwischen Frauen“ (Klin-
ger 1995, S. 802), für Unterschiede und 
Konflikte zwischen ihnen auf Grund ver-
schiedener Schichtzugehörigkeiten, Karrie-
rechancen, Hautfarben, ethnischer Zugehö-
rigkeiten und sexueller Orientierungen. 
Ältere Ansätze, die versucht hatten, neben 
der Geschlechter- auch die Klassenzugehö-
rigkeit zu berücksichtigen und beides als 
ein Verhältnis von „Haupt- und Nebenwi-
derspruch“ (Bürger 1978, S. 12, vgl. auch 
Dalla Costa/James 1973) zu ordnen, mithin 
die Lage von Frauen primär durch ihr Ge-
schlecht bestimmt sahen, hatten längst an 
Erklärungskraft eingebüßt. Sie konnten die 
Vielschichtigkeit beider Einflussfaktoren 
nicht abbilden und hatten weitere Unter-
schiede gar nicht berücksichtigt. Sie hatten 
zudem völlig außer Acht gelassen, dass 
sich auch für die Aussagen der Frauenbe-
wegung die Frage stellen könnte, ob sie 
Realitäten uneingeschränkt beschreibe und 
sogar selbst zur Konstruktion von Zweige-
schlechtlichkeit beitrage, weil schon ihr 
Anknüpfungspunkt, die „Kategorie Ge-
schlecht“ bzw. das Frau- und Mannsein 
von Menschen, zu Differenzierungen und 
Identitätsfixierungen disponiere (vgl. Gil-
demeister/Wetterer 1992, S. 207). Diese 
Kritik hat schließlich auch zur Vermutung 
eines verborgenen Biologismus des gesam-
ten Feminismus geführt (ebd.) sowie zum 

Vorwurf eines „Mainstream-Feminismus“ 
(vgl. Reinsch 1999). Zahlreiche Forderun-
gen und Diskurse würden auf den Erfah-
rungen und Interessen bürgerlicher Mittel-
schichtfrauen basieren. Vielmehr müsse 
eine Perspektive eingenommen werden, die 
über Konstruktionen von Geschlechtlich-
keit, das „doing gender“, aufkläre und sich 
an Vorstellungen von „genderlessness“ 
orientiere (vgl. Gildemeister/Wetterer 
1992, Butler 1990). Diese Position muss 
sich jedoch vorwerfen lassen, das Gespür 
für Diskriminierungs- und Ausgrenzungs-
formen verloren zu haben, die Menschen 
erfahren, „weil sie Frauen sind“ (Klinger 
1995, S. 812, vgl. auch Nussbaum 1999). 
Wer dekonstruktivistisch argumentiere, 
dürfe darüber doch nicht Gemeinsamkeiten 
zwischen Frauen außer Acht lassen. De-
konstruktivistische Ansätze könnten zur 
Entpolitisierung der Frauenbewegung füh-
ren, statt die nach wie vor bestehenden 
sozialen Ungleichheiten und Ungerechtig-
keiten zwischen den Geschlechtern, die 
Doppelbelastung von Frauen, ihre Aus-
grenzung aus der Politik und aus angese-
henen Positionen der Wirtschaft anzugrei-
fen. Die an das ethische Postulat angelehn-
te Argumentation mangelnder Gleichheit 
und Gerechtigkeit rückt die Problematik 
der Ungleichheit zwischen den Geschlech-
tern wieder unversehens in den Mittel-
punkt, ohne jedoch die anderen Vorstel-
lungen aufheben zu können. Die Diskussi-
on scheint sich im Kreis zu drehen, die 
Argumente scheinen wichtig und weniger 
wichtig, plausibel und unplausibel, je nach 
Blickwinkel, je nach der Gewichtung von 
Argumenten, der Rückversicherung an 
geschätzten Werten, der Notwendigkeit, 
Protestpotenziale zu beleben. Auf die ge-
genläufigen Diskurse blickend heißt es 
auch, kaum eine Differenz sei so „allge-
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mein und doch so schwer greifbar”, „so 
nah und so fern“ (Klinger 1995, S. 809). 
Aber wie könnte die Aufforderung zu einer 
„adäquaten und differenzierten Theorie“ 
(ebd.) eingelöst werden? 

Die Frauenbewegung: Probleme der 
Codierung von Geschlecht 

Der Vorschlag dafür lautet, diese Kontro-
versen unter dem Gesichtspunkt von Ge-
schlecht und gesellschaftlicher Inklusion 
zu beleuchten und diese Betrachtungen mit 
der Unterscheidung der verschiedenen 
Sinnebenen von Kommunikation vorzu-
nehmen. Hinzu kommt eine weitere Blick-
richtung. Die Frauenbewegung ist darauf 
angewiesen, mit der Unterscheidung von 
Frauen und Männern zu beobachten. Das 
ist ihre Leitdifferenz; dahinter gibt es kein 
Zurück. Funktionsspezifischen Codes ähn-
lich erfüllt sie das Kriterium universeller 
Gültigkeit bei gleichzeitiger Spezifikati-
on.3 Damit kann die Menschheit (rigide), 
ausschließlich auf Grund ihres Ge-
schlechts, in zwei Gruppen geteilt werden. 
Es funktioniert eine Art zweigeschlechtli-
cher Erkennungsdienst, ein ‘Sortieren auf 
einen Blick’, ohne dass man sich allerdings 
an Zuordnungsregeln rückversichern 
muss.4 Offenbar ist feministisches Enga-
gement an eine Unterscheidung gebunden, 
die sich durch konträre Eigenschaften aus-
zeichnet, durch Rigidität und Variabilität 
sowie durch Rigidität und Diffusität.  

Der Differenzfeminismus der Frauenbewe-
gung basiert mit den Beschreibungen eines 
„weiblichen Arbeitsvermögens“ (Ostner 

                                                           
3 Das ist ein wesentliches Merkmal funktionsspezi-
fischer Kodes und maßgeblich für ihre evolutionäre 
Durchsetzungsfähigkeit (vgl. dazu Luhmann 1988, 
S. 38f.). 
4 Auch das ist ein Merkmal funktionsspezifischer 
Kodierung.  

1979, S. 189) darauf, die weibliche Gebär-
fähigkeit, mithin einen Bestandteil weibli-
cher Körperlichkeit, in einen Zusammen-
hang mit ‘weiblichem’ Sozialverhalten zu 
setzen, mit „Empathie“, „Intuition“, „ganz- 
heitlicher Wahrnehmung“ (Ostner 1979, S. 
194, vgl. auch Ruddick 1980). Das ‘Bin-
deglied’ dafür ist die Arbeit von Frauen, 
der Umgang mit Kindern und die Hausar-
beit, sowie ihre Rolle als Mütter. Daraus 
erwüchsen ein spezifisches Verhalten und 
Gestaltungsvermögen. Auf diese Sichtwei-
se stützen sich auch Diskurse über eine 
„feministische“ bzw. eine „weibliche E-
thik“ (vgl. Praetorius 1995, Ruddick 1993). 

Die heutige Frauenbewegung kann sich 
nicht wie ihre Vorläuferin auf ein Pro-
gramm „organisierter Mütterlichkeit“ 
(Stoehr 1983) festlegen, nicht auf Forde-
rungen nach Frauenberufen, Frauenressorts 
und weiblichen Arbeitsmarktsegmenten. 
Das war der Versuch weiter Teile der 
Frauenbewegung des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts, gegen den starken bürgerli-
chen wie den sozialistischen Antifeminis-
mus zumindest Teilinklusionen von Frauen 
in öffentlichen Bereichen zur Anerkennung 
zu bringen. Die an Geschlechterverschie-
denheit orientierte Ausrichtung hat eine 
enge Verknüpfung der Sinnebenen von 
Körper(lichkeit) und Personsein zum Hin-
tergrund, ohne dass dies Halt an schließ-
lich Frauen vorbehaltene Aufgaben und 
Rollen hat. In die moderne Gesellschaft 
sind Individuen nicht über Gesamtexisten-
zen inkludiert, nicht mehr über ein bündi-
ges Ensemble von Aufgaben, Rollen und 
festen Einbindungen. Schon der Differenz-
feminismus des vorletzten Jahrhunderts 
versuchte sein Weiblichkeitskonzept mit 
dem Hinweis auf „Varietäten“ zu relativie-
ren. Angesichts von erfolgreichen Mathe-
matikerinnen (Sonja Kovalevsky) und an-
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gesehenen Pädagogen (Pestalozzi) hieß es, 
„Einzelne können vom Typus abweichen“ 
(Lange 1964, S. 13). 

Bei genauerem Hinsehen gelingt es dem 
Differenzfeminismus auch nicht, ein eige-
nes Werteprofil der Frauenbewegung zu 
begründen. Für humane Werte und einen 
schonenden Umgang mit der Natur enga-
gierten sich in den 1980er und 1990er Jah-
ren soziale Bewegungen wie die Friedens-
bewegung und die Ökologiebewegung. 
Diese Bewegungen beriefen sich dafür 
nicht auf eine weibliche Moral oder eine 
feministischen Ethik. Frauen oder Teile die 
Frauenbewegung waren daran beteiligt, 
aber nicht deren primäre Trägerinnen. Die 
Frauenbewegung war Teil anderer Sozial-
bewegungen. Der Ansatz einer Verschie-
denheit der Frau vom Mann disponiert 
nicht zu ausschließlich Frauen vorbehalte-
nen Zusammenschlüssen, so als handele es 
sich bei Frauen und Männern um zwei ver-
schiedene Gattungstypen oder Spezien. In 
Texten, die für differenzfeministische Po-
sitionen eintreten, finden sich (denn auch) 
irritierende Formulierungen: „(...) dass 
nicht (gemeint ist), dass es nur zwei Ge-
schlechter, es wohl aber sehr schillernde 
Übergänge gibt, aber doch, dass es vor 
allem zwei Geschlechter gibt.“ Und weiter: 
dass der Begriff des „Geschlechts als eine 
historische, gesellschaftliche eben sozio-
kulturelle Kategorie (betrachtet wird) und 
nicht als eine biologische oder ontolo-
gisch-essentielle.“ In diesem Sinne ziele 
der Begriff der „Geschlechterdifferenz 
nicht nur auf Differenzen zwischen Frauen 
und Männern, sondern ausdrücklich auch 
auf Differenzen zwischen Frauen ab.“ Ver-
allgemeinerungen und individuelle Beson-
derheiten müssten ständig im Blick blei-
ben. Nur wenige Zeilen später steht aller-
dings die Feststellung, dass es „für die 

weibliche Welt durchaus Sinn (mache), 
davon zu sprechen, dass Frauen hier ande-
re Moralauffassungen besitzen als Män-
ner.“ (Maihofer 1991, S. 51) 

Die Leitunterscheidung der Frauenbewe-
gung wird im Differenzfeminismus mit 
einem weiblichen Gestaltungs- und Ar-
beitsvermögen und weiblichen Wertorien-
tierungen in Zusammenhang bebracht. Die 
Seite des Mannes bleibt im Dunkeln bzw. 
offen. Es wird keine klare Grenze im Hin-
blick auf das gezogen, was für Frauen und 
das, was für Männer gilt. Nicht nur deshalb 
kann sie kein klares Profil entwickeln. Es 
fehlt an einer Programmatik, die für Frauen 
in unterschiedlichen Lagen und viele The-
men offen ist und Frausein als offenes 
Schema handhabt. 

Der Gleichheitsfeminismus basiert auf der 
Forderung nach Gleichbehandlung von 
Gleichen, dem Postulat menschenrechtli-
cher Gleichheit. Diese Ausrichtung distan-
ziert sich von Vorstellungen einer Ge-
schlechterverschiedenheit. Menschen, so 
die Argumentation, würden nicht als Frau-
en geboren, sondern durch die Einflüsse 
einer geschlechtsspezifischen Sozialisation 
„dazu gemacht“ (vgl. Scheu 1986). Sie 
fordert die Gleichstellung von Frauen in 
Ausbildung, Beruf und Politik. Ausgangs-
punkt ist eine alle Frauen betreffende Dis-
kriminierung, sei es als Benachteiligte in 
der Ausbildung, als Unterrepräsentierte in 
der Politik, als in schlecht bezahlte Berufe 
Abgedrängte oder von sexuelle Gewalt 
Bedrohte. Mit der Ausarbeitung von Maß-
nahmen zur Frauenförderung, von Quoten-
regelungen sowie Gleichstellungs- und 
Antidiskriminierungsgesetzen sind gleiche, 
dem Anteil der Frauen an der Bevölkerung 
entsprechende Verteilungen zum Maßstab 
für die Aufhebung von Benachteiligungen 
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geworden, für die Beurteilung des gesell-
schaftlichen und politischen Willens, „Ge-
rechtigkeitsdefizite“ (Stackelbeck/Kiewel/ 
Stiegler 1989, S. 8) auszugleichen, dafür, 
von einer nur „formalen“ zur „faktischen 
Gleichberechtigung“ der Geschlechter zu 
gelangen (vgl. Lang 1989, S. 32ff.). Frau-
enförderung, so wird hervorgehoben, müs-
se als eine „Querschnittsaufgabe“ angese-
hen werden, z. B. müssten alle staatlichen 
Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt der 
Interessen und Benachteiligungen von 
Frauen geprüft werden (Stackelbeck/Kie- 
wel/Stiegler 1989, S. 8). 

Die Leitdifferenz der Frauenbewegung, die 
Unterscheidung von Frauen und Männern, 
kommt hier in Verbindung mit dem Sche-
ma von gleich/ungleich5 zum Einsatz. Es 
werden zwei universelle und zugleich spe-
zielle Differenzen kombiniert. Da Indivi-
duen immer auch als Frauen und Männer 
in Erscheinung treten und da vielfältige 
Themen unter dem Gesichtspunkt von 
gleich/ungleich betrachtet werden können, 
entsteht eine Omnirelevanz (Stichwort: 
zentrale Strukturkategorie, Quer-
schnittsaufgabe) der Frauenfrage und der 
Anspruch, auf „die Hälfte der Gesell-
schaft“ Bezug zu nehmen. Der Gleichheits-
feminismus steckt mithin einen weiten 
thematischen Rahmen ab, ist vielfach im-
pulsgebend und ermöglicht durch ein Re-
kurrieren auf neue Themen das für soziale 
Bewegungen so wichtige In-Bewegung-
Bleiben.  

Enttäuschung über ausbleibende oder nur 
geringe Erfolge gleichstellungspolitischer 
Maßnahmen (vgl. Erler 1986, S. 38, Klin-
ger 1988) und zivilisationskritische Protes-
te haben ihm gegenüber aber auch zu kriti-
schen Stellungnahmen geführt (vgl. 

                                                           
5 Zu gleich/ungleich siehe Luhmann 1991, S. 439ff. 

Birk/Stoehr 1987, Spender 1982). Die 
Maßstäbe der Gleichheit, so der Einwand, 
hätten sich historisch einseitig über männ-
liche Normen und Biographiemodelle aus-
gebildet. Überdies würden Quoten nicht zu 
den erhofften Anteilserhöhungen führen 
(vgl. Mac Kinnon 1989, Rauschenbach 
1997). Im Zuge der Anwendung von Quo-
tenregelungen hatte der Anspruch fakti-
scher Gleichberechtigung zu Kontroversen 
über konkurrierende Gerechtigkeitsansprü-
che geführt (Ebsen 1994). Das Ziel, einer 
benachteiligten Gruppe Gleichstellung zu 
gewähren, kollidiere im konkreten Fall mit 
dem Anspruch der Leistungsgerechtigkeit, 
damit, BewerberInnen anhand ihren fach-
spezifischen Leistungen zu vergleichen 
und Merkmale wie das Geschlecht außen 
vor zu lassen (Heck 1993, S. 61). Offen-
kundig ist die Verknüpfung der Unter-
scheidung von Frauen und Männern mit 
der Gleich-Ungleich-Unterscheidung (Be-
nachteiligte und Bevorrechtigte) anderer-
seits zu offen und zu vage. Sie stützt sich 
auf den zweigeschlechtlichen Erkennungs-
dienst, ohne dass für alle Frauen und für 
alle Männer jeweils gleiche Bedingungen 
gelten. Was im Allgemeinen zutrifft, er-
weist sich im Einzelfall als abweichend 
oder vielfältiger. So hat auch jene Ausrich-
tung ihren Preis, die im Unklaren lässt, 
was unterschieden wird. Die Leitdifferenz 
der Frauenbewegung, die Unterscheidung 
von Frauen und Männern, ist ihr einge-
schlossenes ausgeschlossenes Drittes. Sie 
wird umrissen und doch nicht umrissen. 
Das ist für die Frauenbewegung von Vor- 
und Nachteil zugleich. 
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___________________________________________________________________________ 

Gewalterfahrungen von Frauen – und Männern!? 
Ein neues Thema in der bundesdeutschen Frauen-, Männer- und Geschlechterforschung  

___________________________________________________________________________ 

Nachdem im Rahmen der Frauen- und Ge-
schlechterforschung lange Zeit vor allem 
die Gewalterfahrungen von Frauen einen 
Schwerpunkt empirischer Forschung und 
macht- bzw. patriarchatskritischer Analy-
sen bildeten, und hier wie in anderen Be-
reichen der Gewaltforschung Männer und 
Jungen überwiegend als Täter in den Blick 
kamen, scheint sich nun die bundesdeut-
sche Forschungslandschaft zunehmend 
auch für die Opfer- und Gewalterfahrun-
gen von Männern zu interessieren. Diese 
Perspektivenverschiebung – heraus aus der 
einseitigen Polarisierung der Frau als Op-
fer von Gewaltverhältnissen und des Man-
nes als Täter oder Nutznießer gewaltge-
prägter Geschlechterverhältnisse – deutete 
sich im Rahmen der Frauen- und Ge-
schlechterforschung bereits Ende der 
1980er/Anfang der 1990er Jahre an, als 
beispielsweise die Problematik sexuell 
missbrauchter Jungen aufgegriffen und 
spezifische Hilfen für männliche Miss-
brauchsopfer eingefordert wurden, oder als 
die (Mit-)Täterinnenschaft von Frauen und 
Mädchen zum Thema wurde. Parallel dazu 
begannen in den letzten Jahren Teile der 
Männerbewegung und Männerforschung, 
männliche Gewalterfahrungen ins Zentrum 
ihrer Aufmerksamkeit zu rücken und das 
Leiden und die Verletzbarkeit von Jungen 
und Männern zu problematisieren. Die in 
Deutschland erste größere Tagung zu die-
sem Thema wurde im März diesen Jahres 
durch die Evangelische Akademie Tutzing 
in Kooperation mit dem Männerforscher 

Hans-Joachim Lenz vorbereitet und durch-
geführt (vgl. Tagung der Evangelischen 
Akademie Tutzing zum Thema „Männli-
che Opfererfahrungen“ vom 1.-3. März 
2002 in Heilsbronn; Tagungsdokumentati-
on erscheint demnächst.) 

Die Diskussionen im Umfeld dieser Ta-
gung scheinen darauf hinzudeuten, dass 
mit dem Aufgreifen dieser Thematik sehr 
unterschiedliche Zielsetzungen verbunden 
sind. Während ein Teil der mit der Prob-
lematik Befassten aus dem Umfeld der 
Männerforschung und Männerbewegung 
um Aufklärung, um Enttabuisierung männ-
licher Opfererfahrungen und um solidari-
sche Unterstützung der Betroffenen be-
müht ist, und in diesem Anliegen auch 
Unterstützung von Seiten der etablierten 
Frauen- und Geschlechterforschung erhält, 
scheint es einem kleineren, allerdings rela-
tiv lauten und medienpräsenten Grüppchen 
von Wissenschaftlern und Aktivisten aus 
dem Kreis der deutschen (Scheidungs-) 
Väterbewegung, um etwas ganz anderes zu 
gehen: um die Relativierung und Leug-
nung der hohen Brisanz von Gewalt gegen 
Frauen im Geschlechterverhältnis und um 
die Bekämpfung und Verhinderung frau-
enpolitischer Maßnahmen zum Abbau von 
Gewalt im häuslichen Bereich. Die in 
Deutschland aggressiv bis frauenfeindlich 
auftretenden Verfechter der These, Männer 
seien in Paarbeziehungen derselben Gewalt 
durch weibliche Beziehungspartnerinnen 
ausgesetzt wie Frauen durch männliche 
Beziehungspartner, instrumentalisieren 
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und bagatellisieren letztlich die Problema-
tik männlicher Opfererfahrungen für anti-
feministische Polemik, indem sie das hohe 
Maß von Gewalt, das Männer gerade auch 
durch andere Männer erfahren vollständig 
ausblenden und versuchen, Frauen als die 
eigentlichen Täterinnen im Geschlechter- 
verhältnis zu definieren.  

Dass beide Problembereiche – Gewalter-
fahrungen von Männern und von Frauen – 
nicht notwendigerweise gegeneinander 
ausgespielt werden müssen, sondern ge-
meinsame und vergleichende differenzierte 
Analysen durchaus zu einer Weiterent-
wicklung geschlechterkritischer Gewalt-
forschung und zur Annäherung und Solida-
risierung von Frauen-, Männer und Ge-
schlechterforschung beitragen kann, soll 
die folgende Diskussion zeigen, die im 
Rahmen eines Fachkolloquiums an der 
Universität Bielefeld im November 2002 
weitergeführt werden soll. 

Aus aktuellem Anlass wurden Wissen-
schaftlerInnen aus dem Bereich der Erfor-
schung und Prävention von Gewalt im Ge-
schlechterverhältnis darum gebeten, sich 
zu folgenden drei Fragen zu äußern:  

Sind Frauen genauso gewalttätig wie Män-
ner? Welche empirische Relevanz hat die-
se These?  

Wie sind die bisherigen deutschen und US-
amerikanischen Diskussionen zum Thema 
einzuschätzen?  

Was kann die Diskussion zur Frauen-, 
Männer- und kritischen Geschlechterfor-
schung beitragen? Wie sollte sie geführt 
werden? 

Es diskutieren: Prof. Dr. Carol Hagemann-
White aus Osnabrück und Prof. Dr. Barba-
ra Kavemann aus Berlin, beide leiten der-
zeit unter anderem die wissenschaftliche 
Begleitung der bundesdeutschen Interven-
tionsprojekte gegen häusliche Gewalt (U-
niversität Osnabrück, WIBIG); Hans-
Joachim Lenz aus Nürnberg, der sich 
schon seit längerer Zeit wissenschaftlich 
und in seinen Publikationen mit Gewalter-
fahrungen von Jungen und Männern be-
fasst und der voraussichtlich zu diesem 
Thema demnächst eine erste evaluative 
Studie für Deutschland durchführen wird; 
Dr. Monika Schröttle, die unter der wis-
senschaftlichen Verantwortung von Prof. 
Dr. Ursula Müller am IFF der Universität 
Bielefeld im Auftrag des BMFSFJ die erste 
nationale bundesdeutsche Repräsentativun-
tersuchung zu Gewalt gegen Frauen in 
Deutschland leitet und koordiniert, in Ko-
operation mit dem Sozialforschungsinstitut 
infas. 

 

___________________________________________________________________________ 

Diskussionsbeitrag: Prof. Dr. Carol Hagemann-White 
___________________________________________________________________________ 

Sind Frauen genauso gewalttätig wie 
Männer? 

Diese Frage ist doppeldeutig: „genauso“ = 
im gleichen Ausmaß, oder „genau so“ = 
auf gleiche Art und Weise?  

Die empirische Forschung, gerade wenn 
sie bewusst Aggressivität bei Mädchen und 
Frauen untersucht, findet ausgeprägte Un-
terschiede in den Aggressionsformen nach 
Geschlecht. Die finnische Forschungs-
gruppe von Kirsti Lagerspetz u.a. fand, 
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dass Mädchen sich ebenso häufig über 
andere ärgern wie Jungen, sie setzen ihren 
Ärger jedoch vorwiegend indirekt um. Die 
Forschungsgruppe um Nicki Crick be-
schrieb unter „Beziehungsaggression“ Ver- 
haltensformen besonders bei Mädchen, die 
andere durch Beschädigung ihrer Bezie-
hungen oder ihrer Zugehörigkeit zur Grup-
pe verletzen. 

Versteht man Aggression als der Wille, 
anderen etwas anzutun, so wird man sagen, 
Mädchen und Jungen seien fast gleich häu-
fig aggressiv. Hält man es hingegen für 
einen wesentlichen Unterschied, ob man 
einem anderen Menschen physische 
Schmerzen und körperliche Verletzungen 
zufügt, – viele AutorInnen unterschied-
lichster Richtung entscheiden sich dazu, 
Aggressivität oder Gewalt durch den kör-
perlichen Angriff zu definieren –, so wei-
sen auch die Ergebnisse z.B. von Crick u.a. 
eine geradezu dramatische Geschlechter-
differenz aus. 

Beide Geschlechter erleben wahrscheinlich 
gleich häufig Wut und Ärger, Jungen set-
zen Ärger etwas häufiger offen und er-
kennbar in aggressives Verhalten, ob direkt 
oder indirekt oder beides, um. Weitaus 
häufiger sind die Jungen körperlich ag-
gressiv, während Mädchen früher und häu-
figer indirekte oder sozialbezogene For-
men der Konfliktaustragung wählen. Phy-
sische Aggression lässt für beide Ge-
schlechter mit fortschreitendem Alter als 
Form der alltäglichen Konfliktbewältigung 
etwa in der Schule nach, wird aber in be-
stimmten männlichen Subkulturen weiter 
gepflegt und geübt. Offenbar handelt es 
sich, wie auch der Kulturvergleich zeigt, 
um sozial gelerntes Verhalten.  

 

Wie unterscheiden sich die deutschen 
und US-amerikanischen Diskussionen? 

In der Bundesrepublik wurde Gewalt ge-
gen Frauen erstmals durch die Frauenbe-
wegung zum Thema; sie hat nicht nur eine 
Vorreiterfunktion zur Eröffnung, sondern 
auch den Rahmen für die weitere Debatte 
gesetzt. Die „Erkenntniszäsur“ (Eberhard 
Schorsch), dass sexualisierte Gewalt mit 
dem Geschlecht zu tun hat (auch dann, 
wenn sie zwischen Männern oder zwischen 
Frauen stattfindet), lässt sich gleicherma-
ßen in der neueren kriminologischen For-
schung, in sozialwissenschaftlichen Stu-
dien, in der Psychiatrie und Psychotrauma-
tologie auffinden, wie in der feministi-
schen Literatur selbst. Sie findet in den 
politischen Verlautbarungen der Europäi-
schen Union und des Europarates Nieder-
schlag: Gewalt gegen Frauen gilt als Sym-
ptom der noch nicht eingelösten Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter. 

In den letzten Jahren wird versucht, eine 
gegenläufige Debatte um Gewalt von Frau-
en gegen Männer zu entfachen. Die These, 
dass Frauen gleich häufig Beziehungsge-
walt ausüben, begründet (zunächst 
erstaunlich) eine Ablehnung auch ge-
schlechtsneutraler Maßnahmen zugunsten 
von Gewaltopfern. Dies liegt aber daran, 
dass der Fokus die Regelung der Schei-
dungsfolgen ist, insbesondere das Sorge- 
und Umgangsrecht. Völlig ausgeklammert 
bleibt, dass Männer als Erwachsene so-
wohl physische Gewalt wie auch sexuelle 
Gewalt überwiegend durch andere Männer 
erleiden; wie überhaupt das Leiden kaum 
interessiert. Gewalt in der Kindheit (ob 
sexuell oder körperlich), die Männer und 
Frauen verüben können, bleibt auch ausge-
blendet, wenn der Blick auf die Paarbezie-
hung verengt bleibt. 
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In den USA entsprang die öffentliche Dis-
kussion um Gewalt in der Ehe und in der 
Familie zwei konkurrierenden Diskursen. 
Die amerikanische Frauenbewegung mach-
te anfangs die Vergewaltigung zum Thema 
(die ersten „rape crisis centers“ wurden 
1970 geschaffen). Zur gleichen Zeit wand-
ten sich Familiensoziologen dem Problem 
körperlicher Gewalttätigkeit innerhalb der 
Familie zu. Früh hat sich dort ein For-
schungskonzept etabliert, das primär an der 
Transmission der Akzeptanz von Gewalt 
innerhalb der Familie über die Generatio-
nen interessiert war. In der Folge war die 
Forschung in z. T. erbitterte Kontroversen 
verstrickt, die den Gegenstand der For-
schung, die adäquate Untersuchungsme-
thode sowie die Bedeutung der Daten und 
Befunde betrafen. In den letzten zehn Jah-
ren hat sich diese Kontroverse allerdings 
erheblich entschärft. Es zeichnet sich eine 
übereinstimmende Einschätzung ab, dass 
beide Geschlechter schlagen können, bei 

Frauen aber das Verletzungsrisiko höher 
ist und sie weit eher in einer Beziehung 
regelmäßig misshandelt werden. 

Wie sollte die Diskussion geführt wer-
den? 

Die feministische Gewaltdiskussion ließ 
sich durch die Geschlechtsbezogenheit von 
Gewalt dazu verführen, dem Thema zu-
sätzliches „Gepäck“ aufzubürden. Sym-
ptom dafür ist u.a., dass kaum über Männer 
als Opfer von Gewalt gesprochen wird, 
obwohl genau dies geeignet wäre, das 
Männerbild zu differenzieren. Es wäre 
nötig, die heimlichen Lehrpläne aufzude-
cken und zu verabschieden, die sich der 
hohen emotionalen wie symbolischen „La-
dung“ von Gewalt zunutze machen, weil 
dabei die Betroffenen unweigerlich Mittel 
für fremde Zwecke werden. Dies könnte 
dazu befreien, der authentischen Anstren-
gung um Grenzsetzung, Überwindung, 
Heilung mehr Raum zu verschaffen 

 

___________________________________________________________________________ 

Diskussionsbeitrag: Prof. Dr. Barbara Kavemann  
___________________________________________________________________________

Zum Stand der Diskussion 

Frauen und Männer sind im Laufe ihres 
Lebens häufig Opfer von Gewalt – Männer 
etwas häufiger als Frauen – und in beiden 
Fällen sind die Gewalttäter überwiegend 
Männer. Unterschiedlich ist die Art der 
Gewalt, der beide Geschlechter ausgesetzt 
sind: Soweit bislang bekannt, sind Männer 
häufiger als Frauen Opfer von Körperver-
letzung, Frauen hingegen deutlich häufiger 
als Männer Opfer von Vergewaltigung und 
anderen Formen sexualisierter Gewalt. Der 
Kontext des Gewalterlebens unterscheidet 
sich ebenfalls nach Geschlecht: Frauen 

werden häufiger Opfer durch Beziehungs-
partner oder Familienangehörige, Männer 
häufiger durch Bekannte oder Fremde. 
Frauen erleiden mehr Gewalt im privaten 
Raum, Männer häufiger im öffentlichen 
Raum. Auch die Risiken, die mit der Ge-
walt einhergehen, sind unterschiedlich: 
Frauen werden häufiger als Männer im 
Kontext häuslicher Gewalt verletzt oder 
getötet. Das Verletzungsrisiko für Frauen 
steigt, wenn die körperliche bzw. sexuelle 
Gewalt von einem Beziehungspartner aus-
geht. Für  Männer sinkt das Verletzungsri-
siko, wenn die Gewalt von ihrer Bezie-
hungspartnerin ausgeht (Tjaden & Thoen-
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nes 2000a und 200b, National Crime Vic-
timization Study 1994).  

Geht es um häusliche Gewalt – um Ge-
waltausübung in intimen oder engen sozia-
len Beziehungen zwischen Erwachsenen – 
dann ist festzustellen, dass vorliegende 
Studien unterschiedliche Phänomene mes-
sen: Während in Studien, die einen hohen 
Anteil männlicher Opfer und weiblicher 
Täterinnen aufweisen (vgl. Archer 2000), 
überwiegend „common domestic violence“ 
erhoben wird, gewaltförmige, handgreifli-
che Auseinandersetzungen beider Bezie-
hungspartner im Konflikt, geht es in Stu-
dien, die einen überwiegenden Anteil 
weiblicher Opfer und männlicher Täter 
nachweisen, um systematische Misshand-
lung in einem Klima von Angst, Kontrolle 
und Isolierung (vgl. Hagemann-White u.a. 
1981, Tjaden & Thoennes 2000a).  

Lange Zeit wurde diese Unterschiedlich-
keit nicht erkannt und es wurden heftige 
Auseinandersetzungen darum geführt, ob 
die jeweiligen Studien zu „richtigen“ oder 
„falschen“ Ergebnissen gekommen seien. 
Bis in die Unterstützungspraxis und die 
Interventionskonzepte hinein reichte dieser 
Streit z.B. zwischen Frauenberatungsstel-
len und Frauenhäusern auf der einen und 
(Männer)Beratungsstellen, die Täterpro-
gramme anboten, auf der anderen Seite: 
Inzwischen scheint klar, dass der Streit vor 
allem auch deshalb unfruchtbar blieb, weil 
beide Einrichtungen von einer anderen 
Zielgruppe ausgingen: Die Männer, die 
sich selbst in Beratungsstellen melden – in 
der Regel auf Druck der Partnerin – sind 
nicht die Männer der Frauenhausbewohne-
rinnen und dementsprechend haben die 
Partnerinnen der Kursteilnehmer andere 
Erwartungen und Pläne als diejenigen, die 
ins Frauenhaus geflüchtet sind. Die Bereit-

schaft, Unterschiede bei Gewalt im Kon-
text von Beziehung anzuerkennen, kann 
hier zur Verbesserung von Kooperation 
und zur Optimierung von Unterstützungs-
angeboten führen. Interessant wird es zu-
künftig werden, wenn durch veränderte 
juristische Intervention bei häuslicher Ge-
walt häufiger Weisungen in Täterpro-
gramme ausgesprochen werden und die 
sog. Freiwilligenarbeit in diesem Bereich 
in den Hintergrund tritt. Dann werden Ü-
berschneidungen bei den Nutzerinnen von 
Zufluchtseinrichtungen und Gewiesenen in 
die Programme sehr viel öfter sein als bis-
her. 

Es steht inzwischen für viele nicht mehr in 
Frage, dass Gewalt gegen Männer ein 
wichtiges gesellschaftliches Thema ist. 
Auch ist unbezweifelt, dass Frauen in 
Partnerschaften gewalttätig werden1. Jegli-
che Gewalttat muss jedoch, um sie in ihrer 
Bedeutung für Opfer und Täter zu erfassen, 
in ihrem Kontext gesehen werden. Für die 
weitere Forschung stellen sich hier interes-
sante Fragen der Methodik, der Definition 
ihres Forschungsgegenstandes und For-
schungszieles. Es dürfte sich als sinnvoll 
erweisen, neben allgemeinen Erhebungen 
zur Häufigkeit und Verbreitung von Ge-
walt Fragen nach zielgruppenspezifischen 
Risiken und dem Zusammenhang zwischen 
häuslicher Gewalt, sozialen Lebensbedin-
gungen und protektiven Faktoren in den 
Mittelpunkt zu stellen. 

Thesen für eine weiterführende Diskus-
sion 

Was sagen uns diese Forschungsergebnisse 
und was kann Inhalt einer fruchtbaren Aus-

                                                 
1 Und dies nicht nur gegenüber männlichen Part-
nern, sondern auch gegenüber Partnerinnen in les-
bischen Beziehungen (vgl. Ohms 1993).  
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einandersetzung über Gewalt gegen Frauen 
und Gewalt gegen Männer sein? Ich möch-
te die Aufmerksamkeit von der sehr spezi-
fischen Problematik der Gewalt von Frau-
en gegen männliche Partner etwas erwei-
tern und generell die Frage nach der Ge-
walt gegen Männer stellen. Folgende The-
sen stelle ich zur Diskussion: 

Männergewalt gegen Männer ist ein ver-
leugnetes Problem 

• Gewalt gegen Männer ist ein verbreite-
tes gesellschaftliches Problem. Es han-
delt sich überwiegend um Männerge-
walt. 

• Diese Erlebnisse von Männern dürfen 
gesellschaftlich nicht Thema werden, 
sie verschwinden hinter Begriffen wie 
„Straßengewalt“, „Gewalt in der Schu-
le“, „Gewalt im öffentlichen Raum“, 
„Schlägereien“ usw. 

• Für das Gewalterleben von Männern 
gibt es keinen öffentlichen Raum, in 
dem diese Erlebnisse Anerkennung und 
Mitgefühl erfahren. 

• Weiterhin werden Männlichkeiten kul-
tiviert, die Gewalt fördern, Opfer stig-
matisieren und die es männlichen Ge-
waltopfern erschweren, Angst und Leid 
auszudrücken.2 

• Es existiert keine starke soziale Bewe-
gung, die sich gegen Gewalt von Män-
nern gegen Männer richtet. 

• Die Verleugnung des Opfer-Werdens 
von Männern fördert reaktiv Täter-
schaft. 

                                                 
2 Spannend fände ich eine Auseinandersetzung mit 
dem Männerbild der Fachfrauen in der Arbeit ge-
gen Männergewalt. Manchmal scheint mir, dass 
auch hier sehr traditionelle Männlichkeitskonzepte 
existieren, die es schwer machen, Männer als Ge-
waltopfer ernst zu nehmen. 

Häusliche Gewalt von Frauen gegen 
Männer ist eine Thematisierung auf Um-
wegen 

• Die Diskussion über Gewalt von Frauen 
gegen Männer thematisiert männliches 
Opfer-Werden. Allerdings wird hier nur 
der relativ kleine Ausschnitt männlicher 
Opfer durch weibliche Täterinnen zur 
Sprache gebracht. 

• Die verleugnete, verbotene Thematik 
männlichen Opfer-Werdens gewinnt 
durch das sensationalisierte Beispiel 
weiblicher Täterschaft öffentliche Auf-
merksamkeit. 

• Ziel der Debatte ist jedoch in weiten 
Teilen eher das Diskreditieren feminis-
tischer Positionen als das Werben um 
Mitgefühl und Unterstützung für männ-
liche Opfer. 

• Diese Thematisierung auf Umwegen 
birgt das Risiko, dass der Großteil der 
Gewalt gegen Männer erneut nicht 
Thema wird. 

• Die aktuelle Thematisierung birgt aber 
auch die Chance, jetzt die Gelegenheit 
zu ergreifen und das Opfer-Werden von 
Männern nicht nur durch Frauen, son-
dern auch durch Männergewalt öffent-
lich zu machen. 

• Männer, die diese Diskussion seriös 
führen, können sich der Unterstützung 
vieler (Fach)Frauen sicher sein. 

• Wenn diese Diskussion jedoch dafür 
funktionalisiert wird, Unterstützungsan-
gebote für misshandelte Frauen zu dis-
kreditieren, wie zur Zeit beobachtet 
werden kann, dann wird diese Chance 
verschenkt. 
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Weshalb es auch für Frauen, die gegen 
Männergewalt arbeiten, interessant und 
wichtig sein kann, über Gewalt gegen 
Männer nachzudenken 

• Paarbeziehungen sind bislang einer der 
wenigen Orte – für viele Männer viel-
leicht der einzige Ort – an dem Männer 
ihre Gewalt- und Opfererlebnisse aus-
drücken und mitteilen können und auf 
Mitgefühl treffen können. 

• Die Bearbeitung dieser Gewalt wird 
somit privatisiert – eine interessante Pa-
rallele zur Privatisierung der Gewalt 
gegen Frauen – und Männern sowie 
ganz stark auch deren Partnerinnen auf-
gebürdet. 

• Die Tatsache, dass die Partnerin viel 
über den Mann weiß, was sonst nie-
mand weiß, kann dazu führen, das sie 
für ihn besonders wichtig ist und er die 
Beziehung um jeden Preis erhalten will. 
Der Wunsch der Partnerin, sich zu tren-
nen, stellt somit eine große Bedrohung 
dar. Gewalt kann dann als Mittel einge-
setzt werden, um die Frau zu kontrollie-
ren und zu halten. Abhängigkeit des 
Mannes von der Beziehung muss als Ri-
sikofaktor gesehen werden. 

• Das intime Wissen um die „andere Sei-
te“ des Partners kann Frauen trotz Ge-
walt durch den Partner an ihn binden 
und eine Trennung sehr erschweren. Sie 
sind dann durch Mitleid gebunden. Sie 
gewinnen den Eindruck, dass er verlo-
ren ist ohne sie. Dies bestärkt einerseits 
die Beziehungsmacht der Frau, lässt sie 
aber andererseits in Gewaltverhältnissen 
ausharren. 

• Gäbe es einen öffentlichen Raum, wo 
das Gewalterleben von Männern thema-
tisiert werden könnte, wäre Männern 

geholfen, Frauen wären entlastet und 
Anlässe zu Kontrollverhalten reduziert. 

Es gibt aus meiner Sicht triftige Gründe, 
sich mit der Gewalt gegen Männer zu be-
fassen – auch der Gewalt, die bereits 
männliche Kinder und Jugendliche er-
leiden. Die Gewalt, die von Frauen aus-
geht, muss gesehen und analysiert werden, 
kurz gesagt: Auf Idealisierungen ebenso 
wie auch Dämonisierungen sollte verzich-
tet und sich mit Neugier und Erkenntnisin-
teresse den aufgeworfenen Fragen genähert 
werden. Der wichtigste Grund, weshalb 
alle Frauen und Männer diese Seite der 
Problematik ernst nehmen sollten, ist, dass 
jede Person, die Gewalt erleben musste, 
ein Recht auf Unterstützung hat. Dafür 
müssen Männer nicht die Hälfte aller Op-
fer von häuslicher Gewalt sein. Die Kon-
kurrenz um den ersten Platz in der Opfer-
hierarchie ist unsinnig. Wenn Männer sich 
stärker gegen Männergewalt engagieren, 
anstatt die Diskussion zu instrumentalisie-
ren als Retourkutsche gegen das vermeint-
liche Unrecht, dass ihnen der Feminismus 
zugefügt hat und wenn Frauen ihren Ge-
waltdiskurs kritisch durchleuchten3 und 
Bereitschaft entwickeln, Gewaltprävention 
in ihrer Gesamtheit als Herausforderung an 
die Gesellschaft zu verstehen, dann könnte 
die Auseinandersetzung sehr interessant 
werden. Neue Erkenntnisse sind in Zukunft 
durch die Studie zu Gewalt gegen Frauen 
und die Pilotstudie zu Gewalt gegen Män-
ner in Deutschland zu erwarten. 

                                                 
3 Vgl. die Auseinandersetzung mit sexuellem Miss-
brauch durch Frauen an Mädchen und Jungen (Ka-
vemann 1995) 
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___________________________________________________________________________ 

Diskussionsbeitrag: Hans-Joachim Lenz 
___________________________________________________________________________

Sind Frauen genauso gewalttätig wie 
Männer? Welche empirische Relevanz 
hat diese These?  

Solange Männern im Rahmen der Kultur 
der Zweigeschlechtlichkeit der gleiche 
Grad an Verletzlichkeit wie Frauen vor-
enthalten bleibt (und sie ihn sich selbst 
vorenthalten, weil sie diesem Geschlech-
tersystem aufsitzen) und im Rahmen von 
bisheriger Gewaltforschung „das offene 
Geheimnis“ der Übergriffe gegen Männer 
nicht gewusst werden will, also auch nicht 
nach potentiellen Gewalterfahrungen durch 
das andere Geschlecht befragt werden, und 
folglich über ihre potentiellen Gewalter-
fahrungen nicht kommuniziert wird, lässt 
sich eine empirisch belegte Antwort auf 
die Frage aus der Perspektive männlicher 
Opfer (noch) nicht wissen.  

Vermutlich sind Frauen nicht genauso, 
sondern anders gewalttätig. Bislang gesi-
cherte Indizien für die Gewalttätigkeit von 
Frauen liegen vor hinsichtlich: 

• Kindesmisshandlung und -tötung (vgl. 
Trube-Becker) 

• weiblicher Gewalt gegen Jungen (z. B. 
Mutter-Sohn-Inzest; vgl. Hirsch) 

• zunehmender Gewalttätigkeit bei Mäd-
chen, wie dies im Rahmen der Jugend-
hilfe gegenwärtig konstatiert wird.  

Wie sind die bisherigen deutschen und 
US-amerikanischen Diskussionen zum 
Thema einzuschätzen?  

Aus der US-amerikanischen Forschung in 
den 70er Jahren über Gewalt in Familien – 
insbesondere durch die Studien von Su-

sanne Steinmetz – gibt es einige wichtige 
Anstöße für das Bewusstwerden der Be-
dingungen der Möglichkeit von häuslicher 
Gewalt gegen männliche Partner, der Me-
chanismen ihrer kulturellen Verdrängung 
(Scham!), der geschlechtsinduzierten blin-
den Flecken im wissenschaftlichen Er-
kenntnisprozess und der (politisch-medi- 
alen) Funktionalisierung einiger Ergebnis-
se als Instrument im Geschlechterkampf.  

In Deutschland wird diese US-amerika-
nische Diskussion aus Anlass der Beratun-
gen über das Gewaltschutzgesetz Ende der 
90er Jahre aufgegriffen. Dabei bemächtigt 
sich eine kleine Gruppe „scheidungsge-
schädigter“, maskulinistisch sich gebär-
dender Männer des zeitgleich beginnenden 
Diskurses um männliche Opfer im Sinne 
einer gegen die Frauenbewegung gerichte-
ten geschlechterkämpferischen Retourkut-
sche. Dieser bleibt zugleich einer Einen-
gung des Opferdiskurses auf Gewalt in 
heterosexuellen Intimpartnerschaften und 
hier speziell der weiblichen Täterschaft 
verhaftet. Übergriffe aus anderen potentiel-
len Gewaltbereichen, die Männer erleiden, 
werden nicht nur ausgeblendet (wie z.B. 
Mobbing, Machtmissbrauch und sexuelle 
Belästigung von Männern am Arbeits-
platz), sondern es bleibt das überwiegend 
gegen das eigene Geschlechtsgenossen 
gerichtete Gewaltpotential völlig verdeckt 
(z.B. Körperverletzungen). 
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Was kann die Diskussion zur Frauen-, 
Männer- und Geschlechterforschung 
beitragen? Wie sollte sie geführt wer-
den? 

Ein angemessener Dialog zwischen den 
Geschlechtern über die beiden Geschlech-
ter zugemutete Gewalt setzt voraus bzw. 
könnte günstigstenfalls bewirken, dass 

• Gewalt als Beziehungsstörung wahrge-
nommen wird (Bauriedl); 

• die stereotype Dichotomisierung der 
Zuschreibungen (Männer: kriegerisch, 
Täter und nicht so verletzlich; Frauen: 
friedlich, Opfer und leicht verletzbar) 
aufgelöst und damit die Ebene des 
Machtkampfes zwischen den Ge-
schlechtern transzendiert wird; 

• gegenseitiges Vertrauen, gegenseitige 
Wertschätzung und Empathie als 
Grundlage der Kommunikation akzep-
tiert wird; 

• anerkannt wird, dass das andere Ge-
schlecht anders als das eigene ist und 
anders gesehen wird, dass verschiedene 
Varianten von Mannsein und Frausein 
ohne Bewertung die gleiche Berechti-
gung haben;  

• beide Geschlechter fähig werden, mit 
Aggressionen konstruktiv umzugehen 
und die Gewaltdistanzierung größere 
Bedeutung erlangt als die Gewaltauffäl-

ligkeit;  

• der Mythos des starken und unverletzli-
chen Mannes zugunsten einer differen-
zierteren Wahrnehmung der Verletz-
lichkeit von Männern aufgegeben wird 
und Männer ermuntert werden, über ih-
re Verletzungen zu sprechen; 

• und letztlich, dass erst das vorurteils-
freie, selbstreflexive Hinterfragen, was 
jedes Geschlecht zum Entstehen und zur 
Aufrechterhaltung der herrschenden 
Gewaltverhältnisse beiträgt, den Raum 
für weiterführende Perspektiven bieten 
kann.  

Bestenfalls kann es über derart angemes-
sene Zugänge gelingen, die Verletzungen 
von Frauen und Männern als gemeinsames 
und öffentliches Thema zu skandalisieren 
und politisch gegen die Verursachenden 
anzugehen. Jede Verletzung eines Mäd-
chens oder Jungens, eines Mannes oder 
einer Frau ist eine zu viel. 

Mein Traum ist, dass die Bekämpfung der 
Gewalt in den Geschlechterverhältnissen  
ein Ausgangspunkt für neue Solidaritäten 
zwischen beiden Geschlechtern werden 
könnte, wofür unter Umständen das Pro-
gramm der Geschlechterdemokratie einen 
Ort böte, wo Frauen endlich hören können, 
was Männer bislang nicht zu sagen wag-
ten.  

 

___________________________________________________________________________ 

Diskussionsbeitrag: Dr. Monika Schröttle 
___________________________________________________________________________

Einige Thesen zur Debatte um Gewalt-
erfahrungen von Männern und Frauen. 

• Eine differenziertere und auch verglei-
chende Betrachtung der Opfererfahrun-

gen und der Täterwerdung von Frauen 
und Männern in verschiedenen Bezie-
hungskontexten kann dazu beitragen, 
einseitig geschlechterpolarisierenden 



Gewalterfahrungen 

 81 

Vorstellungen von Frauen als Opfern 
und Männern als Tätern qua Biologie 
oder Geschlechtszugehörigkeit entge-
genzuwirken und damit ein realistische-
res, facettenreicheres Bild bestehender 
Macht- und Gewaltverhältnisse in der 
Gesellschaft zu erhalten. 

• Die Enttabuisierung und Aufdeckung 
von männlichen Opfererfahrungen zeigt 
auf, dass auch Männer und Jungen 
durch die Gewalt von Männern (und 
Frauen) geschädigt und verletzt werden 
und damit ein vitales Interesse am Ab-
bau dieser Gewalt haben müssen. Diese 
Erkenntnis kann neue Solidarisierungen 
zwischen engagierten Frauen und Män-
nern in Forschung und politisch-sozialer 
Praxis bei der Bekämpfung und Präven-
tion von Gewalt befördern. 

• Die Auflösung des einen Mythos – 
Männer seien nur Täter und keine Opfer 
von Gewalt – sollte nicht in den Aufbau 
neuer, unreflektierter Mythen – Männer 
seien nur Opfer von Gewalt und Frauen 
die eigentlichen Täterinnen – führen.  

• WissenschaftlerInnen und PraktikerIn-
nen gleich welchen Geschlechts, die 
heute Gewalt erforschen und sich für 
einen Abbau der Gewalt in unterschied-
lichen Kontexten einsetzen, kann es 
heute nicht mehr darum gehen, einen 
Opfer- oder Täterstatus pauschal für das 
eigene oder ein anderes Geschlecht zu 
behaupten und festzuschreiben – das 
wäre unrealistisch und würde lediglich 
der Aufrechterhaltung von Feindbildern 
dienen.  

• Notwendig sind vielmehr differenzierte, 
empirisch gut unterfütterte Analysen 
über den Zusammenhang von Macht, 
Gewalt, Geschlecht und anderen wich-
tigen gewaltbeeinflussenden Faktoren, 

die sowohl die Bedingungen für Gewalt 
wie auch die Bedingungen für konstruk-
tive, gewaltfreiere Umgangsweisen in 
verschiedenen Beziehungskontexten i-
dentifizieren.   

• Bei der Beschreibung und Diskussion 
männlicher und weiblicher Opferer- 
fahrungen sollte künftig noch genauer 
und differenzierter aufgeschlüsselt wer-
den, wo bzw. in welchen sozialen Kon-
texten unterschiedliche (Gruppen von) 
Männern und Frauen verstärkt Opfer 
von psychischer, physischer und sexuel-
ler Gewalt werden, wer jeweils Täter 
und Täterinnen sind, was die Tatursa-
chen und die Tatmotive sind, wie die 
Gewalterfahrungen jeweils verarbeitet 
werden, und in welche  gesellschaftli-
chen Macht- und Abhängigkeitsverhält-
nisse die Gewalt jeweils eingebunden 
ist.  

• Zunehmend interessant könnte auch die 
Frage werden, wie eigene Opfererfah-
rungen geschlechtsspezifisch und kon-
textspezifisch verarbeitet werden, wo 
und warum auf eher aggressive oder e-
her depressive oder auch konstruktivere 
Verarbeitungsweisen zurückgegriffen 
wird, wo eigene Opfererfahrungen die 
Täterschaft in anderen Beziehungskon-
texten befördern können und wo dies 
nicht der Fall ist. Dadurch könnte besser 
identifiziert werden, wie die unheilvol-
len Gewaltkreisläufe und –verschie- 
bungen unterbrochen werden könnten 
und wo tatsächlich Spielräume für Ver-
änderungen hin zu gewaltfreieren Ge-
sellschaftsverhältnissen vorliegen.  

• Nicht unerheblich ist außerdem die Ein-
bettung von Gewalterfahrungen in ge-
sellschaftliche Diskriminierungs-, Ab-
hängigkeits- und Unterdrückungsver-
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hältnisse. Wo werden Menschen zu Op-
fern von Gewalt, weil sie einer be-
stimmten sozialen Gruppe angehören, 
unter spezifischen Abhängigkeitsver-
hältnissen stehen, sich nicht wehren 
können oder ihr Verhalten gesellschaft-
lich erwarteten Mustern nicht ent-
spricht? Es ist nicht das selbe, ob ein 
Junge verletzt wird, weil er sich mit ei-
nem anderen gleich starken oder gleich 
aggressivem Jungen/Mädchen prügelt 
oder ob er verprügelt wird, weil er nicht 
den erwarteten Rollenklischees eines 
wehrhaften Jungen entspricht. Es ist ein 
qualitativer Unterschied, ob jemand Op-
fer rassistischer, frauen-, schwulen- o-
der lesbenfeindlicher Übergriffe wird, 
ob jemand sich in bestimmten Gewaltsi-
tuationen wehren oder ihnen entgehen 
kann oder die Gewalt in extremen Ab-
hängigkeits- und Machtkonstellationen 
erlebt und ihr ausgeliefert ist, etwa 
wenn ein Junge/Mädchen von Vater o-
der Mutter misshandelt oder sexuell 
missbraucht wird. 

• Anzuerkennen, dass die Geschlechtszu-
gehörigkeit (nur) eines von mehreren 
wichtigen Strukturierungsmerkmalen 
für die Beschreibung bestehender 
Macht-, Diskriminierungs- und Gewalt-
verhältnisse ist, und überlagert bzw. 
verwoben ist mit anderen relevanten 
Strukturkategorien, etwa Alter und Ge-
neration, ethnischer und sozialer Her-
kunft, sexueller Orientierung usw., kann 
in zukünftigen Diskussionen helfen,  
sowohl einfache geschlechterpolarisie-
rende Sichtweisen (und kollektive 
Schuldzuweisungen) aufzulösen, wie 
auch den Tendenzen einer allzu starken 
Individualisierung von Gewaltverhält-
nissen entgegenzuwirken. 

• Für mich ergibt sich ein aktives Interes-
se feministischer gewaltpräventiver Ar-
beit und Forschung an der Thematisie-
rung auch männlicher Opfererfahrungen 
zunächst aus dem  grundsätzlichen hu-
manistischen Anliegen heraus, Gewalt-
opfer ernst zu nehmen, deren Erfahrun-
gen nicht zu leugnen und Solidarität 
und Mitgefühl für Opfer von Gewalt 
und Diskriminierung gleich welchen 
Geschlechts, welcher sozialen/ethni- 
schen Herkunft und welcher sexuellen 
Orientierung aufzubringen.  

• Zweitens kann das Ernstnehmen männ-
licher Opfererfahrungen und Verletzun-
gen ein wichtiger Beitrag für die Prä-
vention männlicher Gewalt gegen Frau-
en, Männer und Kinder sein.  

• Drittens scheint es mir angesichts der 
vielfältigen Verbindungen und Wech-
selwirkungen unterschiedlicher Gewalt-
formen und -kontexte heute notwendig 
und zeitgemäß, auf  breitere gesell-
schaftliche Analysen und Koalitionen 
hinzuarbeiten, wenn es um die Be-
schreibung und den Abbau von Gewalt 
in allen Bereichen der Gesellschaft 
geht. Bei aller Unterschiedlichkeit eint 
viele von uns das gemeinsame Interesse, 
Gewalt in den verschiedenen Bereichen 
von Gesellschaft und Politik zu verrin-
gern und Gewaltopfern die bestmögli-
che Hilfe und Unterstützung zukommen 
zu lassen. Wenn nun zunehmend auch 
Männer erkennen, wie sehr sie unter der 
Gewalt von Männern (und teilweise von 
Frauen) leiden und zu erkennen geben, 
dass sie mit Gewalt und Grenzverlet-
zung nicht (mehr) einverstanden sind, 
stärkt das diese gemeinsamen Anliegen. 

• Ich sehe in dieser Diskussion eine große 
Chance für neue Bündnisse zum Abbau 
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und zur Prävention von Gewalt und für 
den Aufbau verbesserter Geschlechter-
beziehungen auf gesellschaftlicher Mik-
ro- und Makroebene. Beides wird ein 
wichtiger Baustein für die dringend er-
forderliche Kultivierung und Befrie-
dung von Politik und Gesellschaft sein. 
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Veranstaltungsankündigung: Das IFF wird an der Universität Bielefeld am 01. November 
2002 in kleinerem Rahmen ein Kolloquium zu den Gewalterfahrungen von Männern und 
Frauen durchführen, auf dem diese Ansätze weiterdiskutiert werden. Die Veranstaltung soll 
wird dann in einem kleinen Reader dokumentiert werden. 
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___________________________________________________________________________ 

Geplante Kürzungen der Landesregierung NRW gefährden Hilfeeinrich-
tungen für Frauen und Mädchen 
___________________________________________________________________________

 

Sieben Jahre rot-grüne Koalition konnten 
bisher frauenpolitisch als Erfolg gewertet 
werden. Neben der konzeptionellen und 
rechtlichen Weiterentwicklung war auch 
der Förderausbau von Frauenprojekten, -
selbsthilfeeinrichtungen und -initiativen 
ein wichtiges politisches Anliegen. Ein 
besonderer Schwerpunkt war der Bereich 
Gewalt gegen Frauen und Kinder. Das Er-
reichte konnte sich, auch im Vergleich zu 
anderen Bundesländern, wahrhaftig sehen 
lassen. Bei allen Haushaltsverhandlungen 
war es vor allem der grünen Verhand-
lungskommission gelungen, die Förderung 
frauenpolitischer Maßnahmen deutlich 
auszubauen. Ihre Argumente konnten viel-
fach sogar die Opposition überzeugen, so 
dass z.B. im vergangenen Jahr fast alle 
bündnisgrünen Haushaltsanträge einstim-
mig beschlossen wurden. Nun im verflix-
ten siebten Jahr der Koalition soll mit die-
sem „breiten“ Konsens anscheinend 
Schluss sein; vor allem die SPD spielt hier 
eine mehr als unrühmliche Rolle. 

Entgegen allen Zusagen von Frauenminis-
terin Birgit Fischer im Vorfeld der Be-
schlüsse zum Haushaltsentwurf, dass sie 
mit notwendigen Kürzungen keine Struktu-
ren zerstören wird, plant sie insbesondere 
den Einrichtungen die Mittel zu streichen, 
die erst unter Rot-Grün in die Förderung 
aufgenommen wurden. Auf Null gesetzt 
werden soll u.a. die Förderung der Notrufe, 
Wildwasser und ähnlicher Einrichtungen 
(47 Einrichtungen), die  Zufluchtstätten für 
Mädchen (3 Einrichtungen), Prostituier-

tenprojekte (3 Einrichtungen), der Landes-
aktionsplan häusliche Gewalt, die geplante 
Landeskoordinierungsstelle Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen (geplante Einrich-
tung mit 24-stündiger Erreichbarkeit). 
Darüber hinaus sind Kürzungen bei Frau-
enberatungsstellen (Mittel für eine neue 
Beratungsstelle soll gestrichen werden) 
und bei Prävention/Selbstbehauptungskur- 
se geplant.  

Auch wenn die ein oder andere Kürzung 
angesichts der schwierigen Haushaltslage 
unausweichlich ist, sind vor allem die 
Streichungen der Fördermittel für wichtige 
frauenpolitische Strukturen nicht hinnehm-
bar. Es kann, so die frauenpolitische Spre-
cherin der Grünen im Landtag NRW, Ma-
rianne Hürten, nicht sein, dass sich das 
Land aus der Förderung von Beratungsein-
richtungen zum Bereich sexualisierte Ge-
walt zurückzieht. Erschwerend kommt hin- 
zu, dass auch in anderen Ressorts frauenre-
levante Förderungen gestrichen werden. So 
sollen z.B. im Haushalt des Innenministe-
riums die Mittel für zur Betreuung von 
Abschiebehäftlingen in der Frauenabschie-
behaftanstalt Neuss gestrichen werden. Die 
geplanten Kürzungen sind nicht nur frau-
enpolitisch eine Provokation, sie sind eine 
Entsolidarisierung mit Opfern (sexueller) 
Gewalt und zerstören wichtige Infrastruk-
tureinrichtungen und Projekte für Frauen 
und Mädchen in NRW. Stellvertretend für 
viele andere Einrichtungen und Projekte 
haben wir drei Einrichtungen in Bielefeld 
gebeten, hierzu eine Stellungnahme ab-
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zugeben. Was die Kürzungen für ihre Ar-
beit bedeuten, berichten im Folgenden die 
Zufluchtstätte des Mädchenhaus Bielefeld 
e.V., BellZett und der Frauennotruf Biele-
feld e.V.. Mit diesen Stellungnahmen wol-
len wir einen Beitrag zur Herstellung einer 

Frauenöffentlichkeit leisten und zu einer 
Unterstützung des landesweiten Protestes 
gegen die geplanten Kürzungen im Haus-
halt 2003 aufrufen. 

Die Redaktion

 

___________________________________________________________________________ 

Mädchenhaus Bielefeld e.V. 

Die Zufluchtstätten in NRW müssen erhalten bleiben! 
___________________________________________________________________________

 

In Bielefeld wurde im Juni 1992 die erste 
Zufluchtstätte für Mädchen in NRW eröff-
net und während der ersten 5 Jahre als 
Modellprojekt durch Bundesmittel und bis 
Ende 1994 durch Mittel des Landschafts-
verbandes gefördert. Seit 1992 beteiligt 
sich auch das Land NRW mit zuletzt jähr-
lich 102.258 € (für 2002) an der Finanzie-
rung der Personal- und Sachkosten der 
Zufluchtstätte des Mädchenhaus Bielefeld 
e.V. Damit finanziert sich die Zufluchtstät-
te aus Pflegesätzen (kommunale Mittel) 
und Landesmitteln. Im Juli 2002 erhielten 
wir die Information, dass diese Mittel im 
Haushaltsansatz für das Jahr 2003 zur Kür-
zung vorgesehen sind und voraussichtlich 
im Dezember 2002 mit einer endgültigen 
Entscheidung zu den Landesmitteln zu 
rechnen ist.  

Die Zufluchtstätte des Mädchenhaus Biele-
feld ist die erste und einzige in NRW, die 
eine Angebotspalette vorhält, wie sie in 
Mädchenhauskonzepten vorgesehen sind. 
Sie bildet damit einen nicht wegzudenken-
den Baustein in dem Netz aus den Angebo-
ten: Beratung, Wohnen und Kriseninter-

vention, die im Mädchenhaus Bielefeld im 
Sinne einer flexiblen und qualifizierten 
Hilfestruktur für Mädchen vorgehalten 
wird.  

Zur Arbeit der Zufluchtsstätte 

Das Angebot der Zufluchtstätte des Mäd-
chenhaus Bielefeld e.V. leistet wichtige 
Beiträge, sowohl auf der individuellen als 
auch auf struktureller Ebene. 

Auf der individuellen Ebene bietet sie 
Mädchen unbürokratische Hilfe, Schutz 
vor Gewalt und Unterstützung bei der 
Entwicklung einer tragfähigen Lebensper-
spektive an. Dieses Angebot wird von 
Mädchen, die sexualisierte, körperliche 
bzw. seelische Gewalt erlebt haben lan-
desweit in Anspruch genommen. Mädchen, 
die vor häuslicher Gewalt flüchten, die von 
ihren Eltern misshandelt oder vernachläs-
sigt werden, Mädchen, die gegen ihren 
Willen verheiratet werden sollen, um nur 
einige  Problembereiche zu nennen, suchen 
und finden in der Zufluchtstätte ein fach-
lich qualifiziertes und auf ihre Lebenslage 
zugeschnittenes Angebot, zur Beendigung 
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der Krise und zur Planung einer tragfähi-
gen Lebensperspektive.  

Die Entwicklung mädchenspezifischer 
Konzepte zur Krisenintervention und zum 
Schutz vor Gewalt, leistet jedoch nicht nur 
einen Beitrag auf der individuellen Ebene 
jedes einzelnen Mädchens. Die Leistung 
der Zufluchtstättenarbeit besteht auch dar-
in, diese Erkenntnisse und Konzepte auf 
struktureller Ebene wirksam werden zu 
lassen. Das heißt: Durch die parteiliche, 
auf die Lebenslagen bzw. -erfahrungen von 
Mädchen zugeschnittene, Arbeitsweise, die 
erst durch das „Modell Zufluchtstätte“ 
möglich ist, wird landesweit ein wichtiger 
Beitrag zur Weiterentwicklung und Quali-
fizierung einer geschlechtsspezifischen  
Jugendhilfe, insbesondere im Bereich der 
Hilfen zur Erziehung geleistet. Themenbe-
reiche, die durch die Arbeit der Mädchen-
häuser/der Zufluchtstätte stärker in die 
Diskussion gebracht wurden und zur Wei-
terentwicklung des Zufluchtstättenkonzep-
tes beigetragen haben sind z.B.:  

• Das Ausmaß sexualisierter Gewalt ge-
gen Mädchen – Folgen sexualisierter 
Gewalt, Entwicklung pädagogischer 
Konzepte im Bereich Hilfen zur Erzie-
hung, zum Schutz der Mädchen; 

• der unterschiedliche Umgang mit Mäd-
chen und Jungen in der Jugendhilfe; 

• Lesbische Mädchen und Jugendhilfe; 
• Mädchen zwischen Jugendhilfe und 

Psychiatrie; 
• Mädchen zwischen Jugendhilfe und 

„Straße“; 
• Gewalttätige Mädchen; 
• Mädchen und geschlossene Unterbrin-

gung; 
• Mädchen mit Migrationshintergrund in 

der Jugendhilfe, Mädchen mit ungesi-
chertem Aufenthaltsstatus, Forderung 

und Umsetzung eines interkulturellen 
Ansatzes in der „eingedeutschten Ju-
gendhilfe“ (50% der Mädchen in der 
Zufluchtstätte sind Migrantinnen, bzw. 
Mädchen mit unterschiedlichen kultu-
rellen Hintergründen, kaum eine findet 
in der deutschen Jugendhilfe ein für ih-
re Lebenssituation passendes Angebot). 

• Auch die jüngste Diskussion um das 
Thema häusliche Gewalt steht in direk-
tem Zusammenhang mit dem Angebot 
der Zufluchtstätte. Das Angebot der 
Zufluchtstätte ermöglicht es gerade den 
Mädchen, deren Mütter sich nicht aus 
der Gewaltsituation lösen können, für 
sich einen Ausweg zu finden, der ihnen 
eine Lebensperspektive ohne Gewalt 
eröffnet. 

Aufgrund der qualifizierten Weiterent-
wicklung zu mädchenspezifischen Themen 
wird die Zufluchtstätte mittlerweile auch 
als Fachstelle für Mädchenthemen  in An-
spruch genommen. Es gehen immer wieder 
Anfragen bei uns ein, bei denen es nicht 
direkt um eine Einzelfallhilfe in der Zu-
flucht geht, sondern unsere Fachkenntnis 
abgefragt wird z.B. bei der Entwicklung 
individueller Hilfeformen für Mädchen 
(außerhalb der Zuflucht) oder es geht um 
Einschätzungen oder Ideen zu bestimmten 
mädchenspezifischen Themenbereichen, z. 
B. in der Jugendhilfeplanung oder auch bei 
der Gestaltung von Jugendhilfeangeboten 
für Mädchen. Damit leistet die Zuflucht-
stätte einen nicht wegzudenkenden Beitrag 
zur Weiterentwicklung und Förderung der 
landesweiten Infrastruktur zum Schutz von 
Mädchen und Frauen vor Gewalt.  
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Zufluchtstätten wirken der Benachteili-
gung von Mädchen in der Jugendhilfe 
entgegen  

Wie wichtig die Fortsetzung dieser Arbeit 
ist, beweist auch die aktuelle Statistik der 
Hilfen zur Erziehung. Für Mädchen wer-
den erzieherische Hilfen immer noch selte-
ner gewährt als für Jungen. Die sehr unter-
schiedliche Wahrnehmung von Mädchen 
und Jungen zeigt sich auch bei näherer 
Betrachtung der Bedarfsbegründung für 
(teil-)stationäre Maßnahmen. Bei Mädchen 
werden die Schwierigkeiten der Familie 
eher in den Vordergrund gerückt, und die 
individuellen Schwierigkeiten des Mäd-
chen selbst werden dabei häufig übersehen. 
Mädchen wird für den Familienzusam-
menhalt eine wesentlich zentralere Rolle 
zugewiesen als Jungen. So übernehmen sie 
häufig die Verantwortung für das Funktio-
nieren der Familie, und nicht selten trägt 
auch die Jugendhilfe dazu bei, dass sie 
diese Rolle weiterhin ausfüllen. Die Statis-
tik zeigt, dass Mädchen zu Beginn der Hil-
fe älter sind als Jungen und häufig haben 
sich ihre Problemlagen bis zur Hilfegewäh-
rung dramatisch zugespitzt. 

Schutzmaßnahmen, in der Regel in Folge 
der Flucht der Mädchen aus dem Eltern-
haus, (Inobhutnahmen zur Kriseninterven-
tion, so wie sie auch in der Zufluchtstätte 
in Bielefeld geleistet wird), finden bei 
Mädchen ab 14 Jahren erheblich häufiger 
statt als bei Jungen. Bei Jungen geht die 
Initiative für eine erzieherische Hilfe in 
54,9% auf die Initiative der Mütter oder 
Väter zurück, sowie in je 20% auf die In-
tervention des Jugendamtes oder der Schu-
le. Mädchen initiieren demgegenüber we-
sentlich häufiger (in 43% der Fälle) „ihre“ 
erzieherische Hilfe selbst. Sie sind weit 
mehr auf ihr eigenes Tun und Handeln 

angewiesen, wenn sie Unterstützung au-
ßerhalb der eigenen Familie benötigen.  

Das Konzept der Zufluchtstätte kommt 
dieser Eigeninitiative der Mädchen durch 
das Angebot der schnellen und unbürokra-
tischen Hilfe entgegen und leistet damit 
einen wichtigen Beitrag, Gewaltsituationen 
so früh wie möglich zu beenden. 

Die Zufluchtstätte des Mädchenhaus Biele-
feld trägt erheblich dazu bei, dem Bild, das 
Mädchen eher weniger problembelastet 
erscheinen läßt, entgegenzuwirken und die 
unauffälligeren Signale der Mädchen ge-
nauer in den Blick zu nehmen. Tatsache 
ist, dass die Jugendhilfe in ihrem bisheri-
gen Verfahren Mädchen benachteiligt. Ju-
gendhilfe reagiert noch immer vor allem 
auf Auffälligkeiten wie Gewalt, Randale 
und Kriminalität; Auffälligkeiten mit de-
nen eher Jungen auf sich aufmerksam ma-
chen. Auffälliges Verhalten erzeugt Hand-
lungsdruck. Mädchen tendieren eher zu 
sozialverträglicheren, d.h. unauffälligeren, 
nicht störenden, vielmehr gegen sich selbst 
gerichteten Reaktionsweisen auf Konflikte. 
So wird z.B. selbstverletzendes Verhalten 
– oft in Folge von körperlichen, seelischen 
oder sexualisierten Gewalterfahrungen – 
nicht zur Sprache kommen, wenn es keine 
Einrichtungen und Fachkräfte gibt, die es 
dem Mädchen erlauben, in einer geschütz-
ten Atmosphäre darüber zu reden. Das An-
gebot der Zufluchtstätte macht dem Mäd-
chen Mut, ihre ganze Geschichte zu erzäh-
len, denn sie muß weder befürchten, dass 
sie als erstes ihr „abweichendes“ Verhalten 
korrigieren muß, noch dass ihr die Schuld 
für ihr Verhalten gegeben wird. Das erfor-
dert ein hohes Maß an Sensibilität und 
(Fach-)Kenntnis über die gesamte Lebens-
situation und die Überlebensstrategien von 
Mädchen. Es braucht Zeit und Geduld, um 
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die oftmals im Verborgenen liegenden 
Notlagen der Mädchen zu ergründen.  

Die Landesförderung der Zufluchtstätten 
trägt bislang dazu bei, dieser andauernden 
Benachteiligung deutlich entgegenzuwir-
ken und mit den Zufluchtstätten mädchen-
spezifische Angebote zu fördern, die den 
Blick schärfen und die Sensibilität fördern, 
für die leisen, oft unauffälligeren Signale 
der Mädchen.   

In NRW, dem bevölkerungsstärksten Bun-
desland gibt es nur 3 Zufluchtstätten für 
Mädchen. Für die Zufluchtstätte in Biele-
feld ist von Beginn an mit einer hohen Be-
legung durch auswärtige Mädchen kalku-
liert worden. Die Statistiken bestätigen 
diese Zahlen. Die Zufluchtstätte des Mäd-
chenhaus Bielefeld e.V wird sowohl von 
Mädchen aus Bielefeld, der gesamten Re-
gion OWL als auch aus NRW angefragt.  

Statistik über die Belegungsanteile Biele-
feld und Auswärtige  

Jahr Bielefeld Auswärtige 
1995 34,60 % 65,43 % 
1996 35,43 % 64,57 % 
1997 49,07 % 50,93 % 
1998 42,24 % 57,76 % 
1999 48,95 % 51,05 % 
2000 44,56 % 55,44 % 
2001 54,09 % 45,91 % 
Durchschnitt 44,13 % 55,87 % 

Die Streichung der Landesmittel hat 
Konsequenzen für die Mädchen und für 
die gesamte Jugendhilfe in NRW 

• Die Streichung der Landesmittel ge-
fährdet das Minimalangebot von drei 
Zufluchtstätten für Mädchen in NRW. 

• Ein flächendeckendes Angebot war in 
den letzten 10 Jahren nicht umzuset-
zen.  

• Zufluchtstätten haben nach wie vor 
Modellcharakter und leisten einen 

wichtigen Beitrag zur Weiterentwick-
lung und Qualifizierung der Jugendhil-
fe landesweit.  

• Die Kürzung der Landesmittel ist 
gleichzusetzen mit der Schließung die-
ser Angebote. Der Wegfall der Lan-
desmittel würde z.B. für die Zuflucht-
stätte in Bielefeld ab Januar 2003 eine 
Pflegesatzerhöhung von 36,40 € pro 
Belegungstag bedeuten. Dies wäre eine 
Kostensteigerung von 21%. Eine sol-
che Kostensteigerung ist bei den vielen 
unterschiedlichen kommunalen Ju-
gendämtern nicht durchzusetzen. Der 
finanzielle Druck würde über die Pfle-
gesatzdiskussion direkt an die Mäd-
chen weitergegeben, denen ein Zu-
fluchtstättenaufenthalt dann allein aus 
Kostengründen verwehrt würde.  

• Tatsache ist, dass die Jugendhilfe Mäd-
chen benachteiligt. Diese Tendenz 
würde durch die Einsparungen der 
Landesmittel für die Zufluchtstätten 
fortgesetzt und es sind wieder Mäd-
chen, die dadurch besonders hart ge-
troffen werden.  

Die Verfassung des Landes NRW garan-
tiert in Artikel 6 Abs. 2 Kindern und Ju-
gendlichen ein Recht auf Entwicklung und 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit, auf gewalt-
freie Erziehung und den Schutz vor Ge-
walt, Vernachlässigung und Ausbeutung.  

Die Landesmittel zur Förderung der Zu-
fluchtstätten in NRW leisten einen wichti-
gen Beitrag, dieses Versprechen auch ein-
zulösen. Mit der ersatzlosen Streichung 
dieser Mittel wird auch der Weiterentwick-
lung und Qualifizierung einer mädchenge-
rechten Jugendhilfe ein schwerer Schlag 
versetzt. Die Streichung der Mittel, ohne 
die bisherige Arbeit der Zufluchtstätten 
einer Evaluation zu unterziehen, kommt 
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• Fachliche Unterstützung in Richtung 
einer genderorientierten Schulentwick-
lung 

• Selbstbewusste Schülerinnen/Schüler 

Was steht für das BellZett auf dem 
Spiel? 

BellZett ist in NRW eine der großen An-
bieterinnen in diesem Programm. Mit der 
Mädchenarbeit an 30-40 Schulen jährlich 
ist dieser Bereich ein wichtiges Standbein. 
Die Sperre bedeutet für uns aktuell einen 
Verlust von geplanten Einnahmen in Höhe 
von ca. 30.000,- €. Das gefährdet konkret 
Arbeitsplätze.  

Die sinnvolle Kooperation mit Schulen im 
bisherigen Umfang (auf fachlicher, perso-
neller und schulpolitischer Ebene) wird 
sich verringern. Perspektivisch braucht es 
Zeit und finanzielle Mittel gemeinsam mit 
den Schulen neue Formen der Finanzie-
rung zu entwickeln und zu etablieren. 

Unser politischer Einsatz für das Recht 
jedes Mädchens auf Prävention von Gewalt 
und Persönlichkeitsstärkung – unabhängig 
ihres finanziellen Hintergrunds. Bellzett 
setzt sich seit Bestehen mit viel politischer 
Arbeit, Aktivierung von Fördermitteln und 
Energie dafür ein, allen Mädchen Selbst-
behauptungskurse zu ermöglichen. 

BellZett fordert: 

Es ist unter den Aspekten von Effizienz 
und Nachhaltigkeit der bereits eingesetzten 
Mittel im Initiativprogramm (seit 1998), 
der riesigen Nachfrage und positiven Beur-
teilung von Schulseite her untragbar, die 

Gelder völlig ohne Übergangsfristen, in 
denen sich weitere Finanzierungsmöglich-
keiten, Kooperationen oder Schulentwick-
lung auf diesem Gebiet realisieren können, 
auf Null zu kürzen. 

Wir fordern, dass die Gelder in der bishe-
rigen Höhe von 750.000,- € sofort bewil-
ligt werden – dafür sprechen alle oben ge-
nannten Fakten, Ziele, Erfahrungen.  

Unser Engagement besteht neben der di-
rekten Arbeit mit den Mädchen und den 
Schulen auch darin, mitzuwirken, Angebo-
te für Mädchen auf breiter Ebene zu Imp-
lementieren. Sinnvoll wäre es Strategien 
aufzugreifen und zu erweitern, die es Schu-
len erlauben, solche Projekte langfristig zu 
finanzieren und durchzuführen. Denkbar 
ist hier z.B. Austausch über Finanzie-
rungsmöglichkeiten, Staffelung der Lan-
desgelder nach sozialen Kriterien (z.B. 
Bedarf an Schulen in sozialen Brennpunk-
ten), Finanzierung von Maßnahmen zur 
Etablierung von Sponsoring. 

Britta Maier 

Kontakt 
BellZett – Frauen machen Frauen fit 
Sudbrackstr. 36a, 33613 Bielefeld 
Tel. 0521-122109 / Fax 0521-122106 
info@bellzett.de 
www.bellzett.de 
 

Um den Alltagsbetrieb aufrechterhalten zu 
können und um Zeit zu haben, ein neues 
Konzept zur Zusammenarbeit mit Schulen 
zu entwickeln, freuen wir uns über Spenden 
und alle Formen der Unterstützung. 
 

 

 

 



(Frauen-)Politischer Brennpunkt 

 90

heitlichkeit, Ressourcenorientierung und 
Realitätsbezug.  

Da der Verein für die Mädchenarbeit nur 
eine geringe kommunale Förderung erhält, 
müssen alle Betriebskosten (Personal, pä-
dagogische Sachkosten, Werbung, Raum-
miete etc.) auf die Kursgebühren der Teil-
nehmerinnen umgelegt werden. Viele 
Mädchen werden dementsprechend nur 
schwer, allenfalls mit einer Außenfinanzie-
rung z.B. über das Initiativprogramm 
Selbstbehauptung und Konflikttraining an 
Schulen, erreicht.  

MädchenStärken an Schulen – Gelder 
im Haushalt gesperrt 

Ziel des Initiativprogramms „Selbstbe-
hauptung und Konflikttraining für Mäd-
chen und Jungen an Schulen“ ist es, als 
Maßnahme zur Gewaltprävention Kurse 
zur Selbstbehauptung, Persönlichkeitsstär-
kung und Konfliktbearbeitung für Mäd-
chen und Jungen an Schulen zu initiieren. 
Als wesentliche Inhalte werden für Mäd-
chen und Jungen die Reflexion von ge-
schlechtsspezifischen Rollen und gewalt-
freie Konfliktbearbeitung formuliert; zur 
Persönlichkeitsstärkung von Mädchen wird 
explizit Prävention von Gewalt und sexuel-
lem Missbrauch genannt. 

Mit diesen Projekten hat das Thema Ge-
waltprävention als Ansatz von Persönlich-
keitsstärkung von Mädchen und Jungen 
breiteren Einzug in die Schulen gehalten. 
Gleichzeitig forcierte das BellZett Fortbil-
dungen für Lehrerinnen und Lehrer zum 
Thema Persönlichkeitsstärkung von Mäd-
chen an Schulen (Mädchenarbeit). 

Das Land Nordrhein Westfalen hat aktuell 
die Gelder für das Initiativprogramm mit 
einer Haushaltssperre belegt. Zur Zeit ist 

völlig unklar, ob das Programm in diesem 
Jahr noch „entsperrt“ wird. Klar ist, dass 
selbst bei Aufhebung der Haushaltssperre 
den Schulen nur die Hälfte des ursprüngli-
chen Betrages (von beantragten 750.000,- 
€ jetzt noch im gesperrten Haushalt 
375.000,- € vorgesehen) zur Verfügung 
gestellt wird.  

Was steht für Mädchen auf dem Spiel? 

• Mädchenstärkende und mädchenspezifi-
sche Angebote zur Gewaltprävention an 
Schulen (Parteilichkeit, Bedürfnisorien-
tierung, Ressourcenorientierung) 

• Fachkompetente Angebote und Infor-
mationen zur Prävention von sexuali-
sierter Gewalt 

• Unterstützung beim Aufbrechen (inner-
schulischer) Gewaltstrukturen 

• Unterstützung, Austausch und Fortbil-
dung von Lehrerinnen und Lehrern 

Was steht für Eltern auf dem Spiel? 

• Initiierung oder Vertiefung von Gewalt-
prävention an Schulen 

• Stärkung von Mädchen/Prävention von 
Gewalt unabhängig von finanziellen 
Ressourcen 

• Finanzielle Entlastung 
• Fachkompetenz und Qualitätsstandards 

der Angebote 

Was steht für Schulen auf dem Spiel? 

• Fortbildung/Qualifizierung von Lehre-
rinnen und Lehrern  

• Bereicherung des schulischen Angebots 
/Impulse „von außen“ 

• Bewährten Kooperationen sowohl auf 
fachlicher als auch auf personeller Ebe-
ne zur Verankerung von Mädchenarbeit 

• Einbindung von Prävention ins Schul-
konzept als Querschnittsaufgabe  
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• Fachliche Unterstützung in Richtung 
einer genderorientierten Schulentwick-
lung 

• Selbstbewusste Schülerinnen/Schüler 

Was steht für das BellZett auf dem 
Spiel? 

BellZett ist in NRW eine der großen An-
bieterinnen in diesem Programm. Mit der 
Mädchenarbeit an 30-40 Schulen jährlich 
ist dieser Bereich ein wichtiges Standbein. 
Die Sperre bedeutet für uns aktuell einen 
Verlust von geplanten Einnahmen in Höhe 
von ca. 30.000,- €. Das gefährdet konkret 
Arbeitsplätze.  

Die sinnvolle Kooperation mit Schulen im 
bisherigen Umfang (auf fachlicher, perso-
neller und schulpolitischer Ebene) wird 
sich verringern. Perspektivisch braucht es 
Zeit und finanzielle Mittel gemeinsam mit 
den Schulen neue Formen der Finanzie-
rung zu entwickeln und zu etablieren. 

Unser politischer Einsatz für das Recht 
jedes Mädchens auf Prävention von Gewalt 
und Persönlichkeitsstärkung – unabhängig 
ihres finanziellen Hintergrunds. Bellzett 
setzt sich seit Bestehen mit viel politischer 
Arbeit, Aktivierung von Fördermitteln und 
Energie dafür ein, allen Mädchen Selbst-
behauptungskurse zu ermöglichen. 

BellZett fordert: 

Es ist unter den Aspekten von Effizienz 
und Nachhaltigkeit der bereits eingesetzten 
Mittel im Initiativprogramm (seit 1998), 
der riesigen Nachfrage und positiven Beur-
teilung von Schulseite her untragbar, die 

Gelder völlig ohne Übergangsfristen, in 
denen sich weitere Finanzierungsmöglich-
keiten, Kooperationen oder Schulentwick-
lung auf diesem Gebiet realisieren können, 
auf Null zu kürzen. 

Wir fordern, dass die Gelder in der bishe-
rigen Höhe von 750.000,- € sofort bewil-
ligt werden – dafür sprechen alle oben ge-
nannten Fakten, Ziele, Erfahrungen.  

Unser Engagement besteht neben der di-
rekten Arbeit mit den Mädchen und den 
Schulen auch darin, mitzuwirken, Angebo-
te für Mädchen auf breiter Ebene zu Imp-
lementieren. Sinnvoll wäre es Strategien 
aufzugreifen und zu erweitern, die es Schu-
len erlauben, solche Projekte langfristig zu 
finanzieren und durchzuführen. Denkbar 
ist hier z.B. Austausch über Finanzie-
rungsmöglichkeiten, Staffelung der Lan-
desgelder nach sozialen Kriterien (z.B. 
Bedarf an Schulen in sozialen Brennpunk-
ten), Finanzierung von Maßnahmen zur 
Etablierung von Sponsoring. 

Britta Maier 

Kontakt 
BellZett – Frauen machen Frauen fit 
Sudbrackstr. 36a, 33613 Bielefeld 
Tel. 0521-122109 / Fax 0521-122106 
info@bellzett.de 
www.bellzett.de 
 

Um den Alltagsbetrieb aufrechterhalten zu 
können und um Zeit zu haben, ein neues 
Konzept zur Zusammenarbeit mit Schulen 
zu entwickeln, freuen wir uns über Spenden 
und alle Formen der Unterstützung. 
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___________________________________________________________________________ 

Frauennotruf Bielefeld e.V. 

Solidarität mit den Opfern sexueller Gewalt – Kürzungen verhindern 
___________________________________________________________________________

 

Der FRAUENNOTRUF Bielefeld e.V. 
arbeitet bereits im zwanzigsten Jahr im 
Bereich sexualisierter Gewalt gegen Mäd-
chen und Frauen. Der Verein ist nach Jah-
ren der Selbsthilfearbeit entstanden und ist 
heute eine Beratungsstelle für alle Mäd-
chen und Frauen ab 16 Jahren, die eine 
(versuchte) Vergewaltigung oder andere 
sexualisierte Gewalterfahrungen erleben 
mussten. Das können z.B. sein: Telefonter-
ror, Anmache auf der Straße, sexuelle Be-
lästigung am Arbeitsplatz und Übergriffe 
durch TherapeutInnen, ÄrztInnen und an-
dere. 

Mit unserem kostenlosen und anonymen 
Beratungs- und Unterstützungsangebot 
geben wir Mädchen und Frauen aller Nati-
onalitäten die Möglichkeit, sich in einen 
geschützten Rahmen mit der erlebten Ge-
walt und deren Auswirkungen auf ihr Le-
ben auseinander zu setzen.  

Wir bieten neben unseren Telefonsprech-
zeiten (Montags 18-22, Dienstags 10-12, 
Donnerstag 14-18 Uhr), auch persönliche 
Beratungstermine an. In der Regel haben 
wir keine Wartezeiten, so dass den Betrof-
fenen schnell und unbürokratisch geholfen 
werden kann. 

Außerdem bieten wir Unterstützung bei 
der Suche nach kompetenten ÄrztInnen, 
RechtsanwältInnen, Therapeutinnen etc. 
und begleiten Frauen, die das möchten, zur 
ÄrztIn, AnwältIn, Polizei, Versorgungs-
amt, etc.  

Ein Schwerpunkt der Arbeit des 
FRAUENNOTRUF e.V. ist die Vorberei-
tung und die Begleitung vor und während 
des Gerichtsprozesses. Die Betroffenen 
werden von uns soweit wie möglich auf 
diese belastende Situation vorbereitet, z.B. 
durch ein vorheriges Besuchen eines ver-
gleichbaren anderen Prozesses. Bei ent-
sprechender Nachfrage organisieren wir 
angeleitete Gruppen und Selbsthilfegrup-
pen.  

Seit zwei Jahren sind wir in der Lage rus-
sisch- und türkischsprachigen Frauen, für 
jeweils zwei Stunden die Woche, ein tele-
fonisches Beratungsangebot in ihrer Mut-
tersprache anzubieten (für türkischsprachi-
ge Frauen Montags 16-18, für russisch-
sprachige Frauen Dienstags 18.30-20.30). 

Zusätzlich bieten wir zweimal im Monat in 
der Universität Bielefeld Sprechzeiten (L3-
119) für Mitarbeiterinnen und Studentin-
nen an, die sexuelle Diskriminierung und 
Gewalt an der Uni erlebt haben. Neben 
psychologischer Beratung, begleiten und 
beraten wir betroffene Frauen bei infor-
mellen und formellen Beschwerdewegen 
innerhalb und außerhalb der Universität.  

Darüber hinaus bildet der Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit einen wesentlichen Schwer-
punkt unserer Arbeit, da im Bereich „sexu-
alisierte Gewalt“ nach wie vor extrem viele 
Tabus und Vorurteile existieren, die sich 
durch eine hohe Dunkelziffer bzw. geringe 
Anzeigenbereitschaft ausdrücken. Auf 
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kommunaler Ebene (Frauenprojekte Ple-
num Bielefeld) arbeiten wir eng mit ande-
ren Frauenprojekten zusammen, auf Lan-
des- und Bundesebene mit anderen Notru-
fen (Landesarbeitsgemeinschaft der Frau-
ennotrufe NRW; Bundesnotruftreffen). 
Über die Arbeit in verschiedenen lokalen 
Gremien wollen wir an der Verbesserung 
der Situationen für Betroffene arbeiten und 
in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein 
schaffen. 

Die personelle Situation des FRAUEN- 
NOTRUF Bielefeld e.V. war in all den 
Jahren selten ausreichend, nicht zuletzt 
deshalb, weil aus finanziellen Gründen 
kaum genügend Stellen eingerichtet wer-
den können. Daher ist der Verein auf zu-
sätzliche Spenden und Mitgliedsbeiträge 
dringend angewiesen.  

Das Team setzt sich aus zwei Psycholo-
ginnen mit je einer halben Stelle, die je-
weils von Stadt und Land finanziert wer-
den, und einer Diplomsozialwirtin mit ge-
ringem Stundenumfang zusammen. Dane- 
ben tragen noch 5 Ehrenamtliche und 2 
Honorarfrauen die Arbeit des FRAUEN- 
NOTRUF mit, die sonst kaum zu bewälti-
gen wäre. 

Mit Entsetzen mussten wir vor zwei Mona-
ten aus der Presse erfahren, dass unsere 
Arbeit nun auch noch durch die Streichung 
der Landesmittel gefährdet ist. Der Haus-
haltsentwurf der rot-grünen Landesregie-
rung für 2003 sieht vor, dass die finanziel-
len Zuschüsse für sämtliche FRAUEN- 
NOTRUFE in NRW komplett gestrichen 
werden. Dies alles geschieht, ohne das die 
betroffenen Einrichtungen vorab von die-
sem Vorhaben informiert worden sind. Wir 
empfinden es als zynisch, zum einen neue 
Gesetze zum Schutze von Mädchen und 

Frauen zu erlassen (Gewaltschutzgesetz 
seit Januar 2002), damit die gesellschaftli-
che Notwendigkeit an zu erkennen. Zum 
anderen jedoch die dringend notwendigen 
Hilfen für die Opfer zu streichen! 

Für den FRAUENNOTRUF Bielefeld e.V. 
würden diese Streichungen bedeuten, dass 
eine halbe Stelle wegfiele und die Bera-
tungsstelle mit nur einer Fachkraft aufrecht 
erhalten werden müsste. Schon zur jetzigen 
Zeit können die Mitarbeiterinnen die 
Nachfrage an Beratung und Begleitung nur 
schwer bewältigen. Bei einer Streichung 
der Personalmittel sind gravierende Folgen 
für das Hilfsangebot zu erwarten.  

Konkrete Folgen für betroffene Frauen und 
Mädchen aus Bielefeld und Umgebung 
wären: 

• Ein Großteil der Klientinnen könnte 
nicht mehr beraten und müsste abge-
wiesen werden. 

• Begleitung zur Polizei, zur Rechtsan-
wältIn, bei Anzeigenerstattung etc. 
müssten wegfallen, ebenso die Bera-
tung von MigrantInnen, denn sie könn-
te wegen fehlender Anbindung der Ho-
norarkräfte nicht aufrechterhalten wer-
den.  

• Besonders zeitaufwändige Unterstüt-
zung, wie Prozessvorbereitung und -
begleitung könnte in dem Umfang 
nicht mehr angeboten werden. 

Als gesamtgesellschaftliche Folgen dieser 
Kürzungen wären zu nennen: 

• Zahlreiche Arbeitskreise und Koopera-
tionsprojekte können nicht mehr wahr-
genommen werden. Das heißt z.B. dass 
die in der Vergangenheit aufgebaute 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Poli-
zei und Justiz zur Verbesserung der Si-
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tuation von Mädchen und Frauen weg-
fallen würde.  

• Die gesamte Öffentlichkeitsarbeit in 
diesem tabuisierten Bereich müsste 
eingeschränkt werden. 

• Letztlich müssten wir auf Grund man-
gelnder Einarbeitung und Anbindung 
auf die Unterstützung ehrenamtlicher 
Fachfrauen verzichten, was unser An-
gebot noch weiter reduzieren würde.  

Für den FRAUENNOTRUF Bielefeld e.V. 
wären die Streichungen der Personalkosten 
gleichzusetzen mit einer Streichung des 
Beratungsangebots. Die eingesparten Gel-
der als Kostensenkung zu betrachten, ist 
mehr als kurzsichtig; denn dauerhaft wer-
den sie höhere Folgekosten nach sich zie-
hen, weil durch die professionelle Bera-
tung und Begleitung ein Teil der Sekundär-
traumatisierung von betroffenen Frauen 
und Angehörigen vermieden und damit das 
Gesundheitswesen entlastet werden kann.  

Wir appellieren an die Landesregierung die 
geplanten Streichungen zurückzunehmen.   

Dies wird uns jedoch nur gelingen, wenn 
wir es schaffen, einen großen Teil der Öf-
fentlichkeit auf diese bedrohliche Situation 
aufmerksam zu machen und uns bei die-
sem Protest zu unterstützen! Momentan 
sammeln wir Unterschriften und starten 
eine Protest Postkarten Aktion, die wir am 
10.10.2002 an den Düsseldorfer Landtags-
präsidenten überreichen werden.  

Zeigen Sie ihre Solidarität mit den Op-
fern sexueller Gewalt und unterstützen 
Sie uns bei unserem Protest! 

 
Weitere Informationen können Sie übers 
Internet beziehen, unter 
www.frauennotrufe-erhalten.de  
www.frauennotruf-bielefeld.de 
oder telefonisch unter 0521/12 42 48 
 
Kontakt 
Frauennotruf e.V. 
Jöllenbecker Str. 57, 33613 Bielefeld 
Fon: 0521-12 42 48  

 



95 

 

Silja Polzin 

Virtual International Gender Studies:  
Erfolgreicher Start des Studienprogramms 

 

71 Studierende aus vielen Teilen Deutschlands und dem benachbarten Österreich haben die 
Chance genutzt, im Sommersemester 2002 erstmals Virtual International Gender Studies 
(VINGS) online zu studieren. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) geförderte Projekt VINGS wird unter der Konsortialführung des Interdisziplinären 
Frauenforschungs-Zentrums der Universität Bielefeld in Kooperation mit der FernUniversität 
Hagen, der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Hannover durchgeführt. Ziel des 
Projekts mit einer Laufzeit von 33 Monaten ist die Entwicklung, Realisierung und Etablie-
rung eines interdisziplinär und international ausgerichteten virtuellen Studienangebotes im 
Bereich der Geschlechterforschung. Das kooperative Lernen via Internet ermöglicht das Stu-
dium bei namhaften ExpertInnen aus dem In- und Ausland. 

 

Entwicklungsarbeiten im Projekt 

Dem Start der ersten drei Kurse im Som-
mersemester 2002 ging eine Projektphase 
engagierter Entwicklungsarbeit voraus. 
Innerhalb eines Jahres waren das Studien- 
und das Weiterbildungsprogramm, die 
Studierendenverwaltung, der Online-
Campus1 und die ersten medienbasierten 
Kurse zu realisieren. Um die damit ver-
bundenen komplexen Aufgaben zu meis-
tern, haben sich im Projekt VINGS2 vier 
Arbeitsbereiche gebildet: 

• AG Curriculum 
• AG Mediendidaktik/Mediengestaltung 
• AG Technik 
• AG Evaluation 

Insbesondere im ersten Projektjahr haben 
die AG Technik und die AG Mediendidak-
tik/Mediengestaltung kontinuierlich zu-
                                                 
1 Die Lernumgebung wird im folgenden kurz  vor-
gestellt. 
2 Vgl. Bericht über Konzeption und Ziele des Pro-
jekts in IFF-Info, Nr. 23/WS 2001/02 

sammengearbeitet, um eine leicht bedien-
bare Lern- und Kursumgebung für die On-
line-Seminare von VINGS zu realisieren.  

Nach mediendidaktischen Vorgaben, tech-
nischen und auch finanziellen Abwägun-
gen wurde die virtuelle Lern- und Kurs-
umgebung in einem bewusst sparsamen, 
elegant-effizienten Design entworfen, de-
ren Akzeptanz im Rahmen der projektbe-
gleitenden Systemevaluation unter die Lu-
pe genommen wird.  

Aber was nützt eine Hülle ohne Fülle? Für 
die Inhalte hat die AG Curriculum gesorgt, 
die an der Feinabstimmung des Studien-
programms im Umfang eines Masters bzw. 
Magisternebenfaches weitergearbeitet hat, 
Autorinnen für die medial aufzubereiten-
den Lehr-/Lernmaterialien, Dozentinnen 
und Tutorinnen engagiert und intensiv be-
treut hat. Bei der mediendidaktischen und -
technischen Qualifizierung der Lehrenden 
wiederum griff die enge Verzahnung der 
AG Curriculum mit der AG Mediendidak-
tik/Mediengestaltung.  
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Die Projektarbeiten konnten sich auf eine 
Zielgruppenanalyse der AG Evaluation 
stützen, die erste wichtige Hinweise über 
potentielle VINGS-Studierende gab. Mit 
der Durchführung der ersten VINGS-
Seminare ist die projektbegleitende Evalu-
ation, deren wichtigstes Ziel die Qualitäts-
sicherung ist, in die zweite Phase überge-
gangen: die Kursevaluation3.  

Parallel zu dem Studienangebot „VINGS 
studieren” wurde im Rahmen des Projekts 
ein berufsbgeleitendes Weiterbildungspro-
gramm „VINGS qualifizieren” entwickelt, 
das für Gleichstellungsarbeit und Füh-
rungsaufgaben qualifiziert und im WS 
2002/03 beginnt4. Über Konzeption und 
Ziele der Weiterbildung „VINGS qualifi-
zieren” berichtet Projekt-Mitarbeiterin 
Kirsten Pinkvoss in dieser Ausgabe des 
IFF-Info.  

Zielgruppenanalyse 

Vor dem Start der ersten Kurse wurde im 
Rahmen der projektbegleitenden Evaluati-
on eine Befragung von Studierenden der 
vier kooperierenden Hochschulen durchge-
führt. Im Sinne der TeilnehmerInnenorien-
tierung als einem zentralen mediendidakti-
schen Leitprinzip5 von VINGS hatte diese 
Voruntersuchung das Ziel, ein differenzier-
tes Bild der potentiellen Zielgruppe eines 
virtuellen Studienangebotes im Bereich der 
Geschlechterforschung zu ermitteln. 
                                                 
3 In einer der nächsten Ausgaben des IFF-Info wird 
über die Ergebnisse der Kursevaluation berichtet. 
4 Eine im Jahr 2001 unter der Leitung von Prof. Dr. 
Katharina Gröning am IFF durchgeführte Mach-
barkeitsstudie belegt den großen Bedarf an Fortbil-
dungen für Gleichstellungsarbeit. Vgl. hierzu den 
Bericht von Monika Noller über die Ergebnisse der 
Machbarkeitsstudie in dieser IFF-Info-Ausgabe. 
5 Die Leitprinzipien sind im mediendidaktischen 
Basiskonzept von VINGS verankert, das projektbe-
gleitend fortgeschrieben wird.  

Fokussiert wurden die Bereiche: Compu-
ter- und Internetkompetenzen, technische 
Zugangsmöglichkeiten, thematische Inte-
ressen an einem interdisziplinären Studien-
angebot im Bereich der Geschlechterfor-
schung, Motivation zu praktischen Erfah-
rungen mit  neuen Lehr- und Lernformen, 
Bildungsstand und berufliche Belastung. 
Die Ergebnisse der Auswertung von 270 
Fragebögen sind im folgenden kurz zu-
sammengefasst.  

Großes Interesse an Gender Studies 

Die meisten Befragten hatte bereits Lehr-
angebote im Bereich der Geschlechterfor-
schung genutzt, vor allem an den Universi-
täten Hannover, Bielefeld und Bochum, die 
sich durch Schwerpunkte im Bereich Gen-
der Studies in Lehre und Forschung aus-
zeichnen. Insgesamt war gut die Hälfte der 
Befragten daran interessiert, Gender Stu-
dies zu studieren, wenn ein solcher Stu-
diengang angeboten würde. Die themati-
schen Schwerpunkte des Studienpro-
gramms VINGS riefen bei Fern- und Prä-
senzstudierenden große Resonanz hervor. 
Am schwächsten war das Interesse an einer 
„Einführung in das virtuelle Lernen und 
Lehren”.6 Das mag damit zusammenhän-
gen, dass fast zwei Drittel der Befragten 
sich als computererfahren einschätzten, 
mehr als 80 Prozent von ihnen gern mit 
dem PC arbeiteten und fast alle bereits das 

                                                 
6 Da hier einigen Befragten möglicherweise sprach-
lich der Zugang zum Thema ein wenig verstellt 
war, wurde der Kurs im Sinne der TeilnehmerIn-
nenorientierung mit „Studieren im Netz” griffiger 
betitelt. 20 VINGS-Studierende haben den Kurs zur 
Erweiterung ihrer theoretischen und praktischen 
Internetkenntnisse belegt. An der Universität Biele-
feld wurde bereits der Wunsch geäußert, diesen 
Online-Kurs auch für nicht in VINGS eingeschrie-
bene Studierende zu öffnen.         
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Internet genutzt hatten, mehr als die Hälfte 
sogar häufig.       

Erfahrungen mit PC und Internet 

Zugangsbarrieren zu Netzdiensten spielten 
für die Befragten keine Rolle. 92,2 Prozent 
stand zu Hause ein Computer zur Verfü-
gung, 34,4 Prozent am Arbeitsplatz und 
31,1 Prozent in der Universität. Spezifi-
sche Differenzen zeigten sich zwischen 
Präsenz- und Fernstudierenden. Von den 
Befragten, die zur Zeit der Untersuchung 
an einer der drei am Projekt beteiligten 
Präsenzuniversitäten in Bielefeld, Bochum 
oder Hannover studierten, konnten rund 60 
Prozent einen Computer an der Hochschule 
nutzen. Von den befragten Studierenden der 
FernUniversität Hagen hatten 41 Prozent 
Zugriff auf einen PC mit Internetanschluss 
an ihrem Arbeitsplatz. Zu den häufigsten 
und routiniertesten Computeranwendungen 
gehörten nach Angaben der Befragten 
Textverarbeitung sowie Informations- und 
Literaturrecherchen via Internet. Virtuelle 
Hochschulseminare hatten bisher nur 7,1 
Prozent der Befragten belegt.  

Fernstudierende deutlich älter 

Deutliche Unterschiede zwischen Präsenz-
universitäten und FernUniversitäten zeig-
ten sich in Altersstruktur, beruflicher Belas-
tung und Qualifizierung. Die Mehrheit der 
Studierenden an den Präsenzuniversitäten 
absolvierte ein Erststudium und war zum 
Zeitpunkt der Befragung bis zu 24 Jahre 
alt, die wenigsten waren älter als 30. Einer 
Teilzeitbeschäftigung gingen mehr als 70 
Prozent der Studierenden an Präsenzuni-
versitäten nach. Die meisten davon arbeite-
ten bis zu 19 Stunden pro Woche. Der 
Vorteil örtlicher und zeitlicher Flexibilität 
von mediengestützten bzw. webbasierten 
Lernangeboten kann demnach auch Prä-

senzstudierenden die Integration von Stu-
dium und Erwerbstätigkeit erleichtern.  

An der FernUniversität hingegen liegt der 
Altersdurchschnitt deutlich höher. 60 Pro-
zent der Fernstudierenden, die an der Be-
fragung teilnahmen, waren 30-40 Jahre alt, 
mehr als 20 Prozent älter als 40. Nur 20 
Prozent waren jünger als 30. Entsprechend 
der Altersstruktur war mehr als die Hälfte 
der Fernstudierenden vollzeiterwerbstätig, 
knapp 30 Prozent arbeiteten in Teilzeitbe-
schäftigungsverhältnissen. Die meisten 
Fernstudierenden verfügten bereits über 
einen Hochschulabschluss und absolvier-
ten an der FernUniversität Hagen – in der 
Regel berufsbegleitend – ein zweites Stu-
dium.  

Über die Auswirkungen der unterschiedli-
chen bildungs- und berufsbiographischen 
Kontexte von Fernstudierenden und Prä-
senzstudierenden auf Studienmotivation, 
Qualifikationsziele und Anforderungen hin-
sichtlich zeitlicher und organisatorischer 
Rahmenbedingungen eines virtuellen Stu-
diums, das auf intensive Kooperation und 
Kommunikation angelegt ist, wird die Pro-
jektevaluation nähere Aufschlüsse ergeben.  

Erste Kurse vermitteln Basiswissen 

Die ersten drei VINGS-Kurse wurden im 
Sommersemester 2002 erfolgreich durchge-
führt. In Grundlagen I vermittelten zwei 
Seminare inhaltliches und methodisches 
Basiswissen und die für das netzbasierte 
Studieren notwendigen Medien- und Inter-
netkompetenzen. Prof. Dr. Ilse Lenz, Ruhr-
Universität Bochum, und Dr. Paula-Irene 
Villa, Universität Hannover, boten in einer 
länderübergreifenden Lehrkooperation das 
Online-Seminar „Einführung in die Inter-
nationale Geschlechterforschung” an. Be-
handelt wurden verschiedene Ansätze zum 
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Verständnis von Geschlecht als grundle-
gendem gesellschaftlichen Strukturprinzip 
auf der einen Seite und als wissenschaftli-
cher Analysekategorie auf der anderen 
Seite.  

In dem Online-Kurs „Studieren im Netz” 
konnten VINGS-Studierende vertiefende 
Internetkompetenzen erwerben, die für die 
Nutzung von Netzdiensten als Lern- und 
Lehrmedium erforderlich sind. Behandelt 
wurden Themen wie selbstgesteuerte Lern-
organisation,  Kommunikation und Koope-
ration, wissenschaftliches Recherchieren 
und Publizieren im Netz. Dieser VINGS-
Basiskurs wird von Silja Polzin und Anne 
Reckmeyer im Wintersemester ein zweites 
Mal angeboten.  

In Grundlagen II bereiten einführende 
Propädeutika auf die vier Schwerpunktmo-

dule vor, in die sich VINGS in der Haupt-
phase auffächert: 

• Globalisierung, Europäisierung,  
 Regionalisierung 

• Gesellschaftliche Transformationen im 
Verhältnis von Arbeit und Geschlecht 

• Körper, Sexualität, Gesundheit 

• Geschlechterverhältnisse und  
 Umbrüche in Lebensformen 

Im Sommersemester 2002 wurde das erste 
Propädeutikum zur Einführung in das Mo-
dul „Gesellschaftliche Transformationen 
im Verhältnis von Arbeit und Geschlecht” 
durchgeführt. Das von Prof. Dr. Regina 
Becker-Schmidt, Universität Hannover, 
angebotene Seminar führte in den Zusam-
menhang von Arbeit und Geschlecht ein. 

 

Struktur des Studienprogramms VINGS 
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„Ausgehend davon, dass Frauen in anderer 
Weise als Männer zwischen verschiedenen 
Praxisfeldern wie Hausarbeit, Subsisten-
zarbeit, care work, Erwerbstätigkeit und 
Ehrenamt pendeln, werden Differenzen 
herausgearbeitet, die sich aus unterschied-
lichen Zusammensetzungen des jeweiligen 
Ensembles „Arbeit“ ergeben”, so die Se-
minarankündigung. Als innovativer media-
ler Vermittlungsansatz wurden Bedeu-
tungsdimensionen von „Geschlecht“, fe-
ministische Forschungsperspektiven und 
mit diesen verbundene Problemstellungen 
in visualisierter Form als multimedial auf-
bereitete concept maps transparent ge-
macht, die in aufwendiger und engagierter 
Entwicklungsarbeit produziert und auf CD 
gebrannt wurden. 

Zulassung und Zertifizierung 

Zulassungsbedingung während des Modell-
durchlaufs von VINGS ist ein fortgeschrit-
tenes Grundstudium in den Sozial-, Erzie-
hungs-, Kultur- und Geisteswissenschaf-
ten. Ein Abschluss ist während der Projekt-
laufzeit nicht möglich, wohl aber die Zerti-
fizierung einzelner erfolgreich absolvierter 
Kurse.7 Um eine hochschulübergreifende 
Anerkennung von Leistungsnachweisen zu 
erleichtern, wird nach dem European Cre-
dit Transfer System zertifiziert werden. 
Dies soll eine Integration von VINGS-
Seminaren in bestehende Präsenzstudien-
gänge ermöglichen. 

 

 

 
                                                 
7 Einzelheiten zu Einschreibung, Kursanmeldung 
und Leistungsnachweisen sind über die aktuellen 
Informationen zum Studienprogramm im Internet 
zu erfahren: http://www.vings.de 

Webbasierte VINGS-Lernumgebung  

Die Realisierung der virtuellen Lernum-
gebung von VINGS unter der Federfüh-
rung des Interdisziplinären Frauenfor-
schungs-Zentrums an der Universität Bie-
lefeld orientierte sich an einem von der 
AG Mediendidaktik/Mediengestaltung und 
der AG Technik erarbeiteten Kriterien-
Katalog, der sich an den im mediendidakti-
schen Basiskonzept entworfenen Lehr-
/Lernszenarien ausrichtete. Die komplexe 
Konzeption und Realisierung kann in die-
sem Rahmen nur sehr verkürzt dargestellt 
werden. Zu den wichtigen Anforderungen 
gehörten Plattformunabhängigkeit, Bedie-
nungsfreundlichkeit und  die Vermeidung 
von offener oder latenter Diskriminierung 
einzelner BenutzerInnen-Gruppen durch 
funktionales Konzept, Design oder 
Einsatzbedingungen des Systems. Dazu 
zählten ferner dezentrale Editierbarkeit 
und Konvertierbarkeit von Inhalten, didak-
tische Offenheit des Systems, leicht be-
dienbare Kommunikations- und Koopera-
tionswerkzeuge, Datenschutz, Sicherheit, 
Integration vorhandener heterogener Sys-
temkomponenten und Berücksichtigung 
von Standards. Für die Studierenden sollte 
kein Installationsaufwand nötig sein. Die 
Übertragung von Daten sollte schnell und 
reibungslos funktionieren. Wie die 
Erfahrungen in E-Learning-Projekten 
zeigen, kann nicht alles, was 
wünschenswert ist, mit gleicher Priorität 
verwirklicht werden.8 Für das VINGS-
                                                 
8  Vgl. zur Auswahl von E-Learning-Plattformen u. 
a. die vom Ministerium für Schule, Wissenschaft und 
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen in Auf-
trag gegebene und im April 2002 veröffentlichte 
Studie „Anforderungen an eine eLearning-Plattform 
– Innovation und Integration”,  URL: 
http://www.medien-bildung.net/lernplattformen 
/lernplattformen_3.php/spezialthemen/lernplattfo
rmen (Stand 20.09.2002). Eine aktuelle Übersicht 
verschiedener Expertisen zur Auswahl und Evaluati-
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Für das VINGS-Projekt standen didakti-
sche Überlegungen bei allen technisch-
funk- 
tional-gestalterischen Entscheidungs- und 
Realisierungsprozessen an erster Stelle. 

Hinsichtlich der Studierendenverwaltung 
konnte das Projekt auf die leistungsfähige 
Plattform der Virtuellen Universität (VU) 
der FernUniversität zurückgreifen, mit der 
Daten von rund 70.000 Fernstudierenden 
elektronisch verwaltet werden.  

Das VINGS-Projekt mit seinem auf vier 
Standorte verteilten Team hatte die 
schwierige Aufgabe zu lösen, heterogene 
Systeme bzw. Systemkomponenten zur 
Vermittlung von Studieninhalten, virtuel-
len Kommunikation, Zusammenarbeit und 
Verwaltung zusammenzuführen, ohne dass 
dies an der interaktiven Anwendungsober-
fläche für die Studierenden spürbar wurde. 

Gender und Mediendidaktik  

Im VINGS-Projekt hat sich die Überzeu-
gung der Informatikerin Britta Schinzel 
bestätigt,  „(...) keine spezifische Didaktik 
für Frauen zu fordern: Sie würden dadurch 
erneut festgelegt auf ein rollenspezifisches 
Verhalten, dem sie womöglich gar durch 
die Beschäftigung mit Neuen Medien zu 
entkommen versuchen.“9 Die kritische 
Reflexion genderrelevanter Implikationen 
bei der Konzeption und Realisierung me-
dial vermittelter Lehr-/Lernprozesse gehört 

                                                                       
on von Lernplattformen bietet das Internet-Portal zur 
BMBF-Förderung „Neue Medien in der Bildung”, 
URL: http://www.medien-bildung.net/lernplattformen 
/lernplattformen_3.php/spezialthemen/lernplattform
en (Stand 20.09.2002).  
9 Schinzel, Britta (2001): e-learning für alle: Gen-
dersensitive Mediendidaktik. In: Ernst, U. (Hrsg.): 
Gender und Neue Medien. Innsbruck.  
URL: http://fem.uibk.ac.at/nmtagung.html (Stand 
20.09.2002). 

zu den kontinuierlichen Aufgaben des 
VINGS-Projekts. Denn wie Britta Schinzel 
betont, wäre es falsch, „es (...) dabei zu 
belassen, wie eine androzentrische Kultur 
der Informationstechnik Strukturen, Ge-
wichte und Symbole setzt (...). Dann dreht 
sich die Spirale von männlicher Identifika-
tion mit Technik, Anziehung von Män-
nern, die die Technik gestalten und männ-
lichem Design, das Frauen ausschließt, 
weiter.” 

Ergänzend zu den Projekten, die im Rah-
men des Förderprogramms „Neue Medien 
in der Bidlung” umgesetzt werden, hat das 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) ein projektübergreifendes 
Begleitvorhaben zum Gender Mainstrea-
ming in Auftrag gegeben, zu dessen Auf-
gaben es gehört, die laufenden eLearning-
Projekte „darin zu unterstützen, ihre Ent-
wicklungsarbeiten auf die geschlechtsspe-
zifischen Bedingungen multimedialen Ler-
nens und auf die Interessen von Frauen 
auszurichten.” VINGS ist im Arbeitskreis 
Gender des Begleitvorhabens vertreten und 
wirkt an der Etablierung von Standards 
mit, die dazu beitragen, dass weibliche und 
männliche Lernende und Studierende die 
vielfältigen Optionen von eLearning für 
ihre Entwicklung ausschöpfen, die Nut-
zung neuer Medien in allen Gesellschafts-
bereichen kompetent und kritisch reflektie-
ren sowie an Gestaltungsprozessen glei-
chermaßen teilhaben können.   

Leitung des Kooperationsprojekts VINGS  

Prof. Dr. Ursula Müller (Konsortialführung) 
Universität Bielefeld  
Fakultät für Soziologie und Interdisziplinäres 
Frauenforschungs-Zentrum (IFF) 

Prof. Dr. Ilse Lenz 
Ruhr-Universität-Bochum  
Fakultät für Sozialwissenschaft 
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Ulrike Schultz, AOR  
FernUniversität Hagen  
Fachbereich Rechtswissenschaft, Zentrum für 
Fernstudienentwicklung (ZFE) 

Prof. Dr. Gudrun-Axeli Knapp  
Universität Hannover  
Psychologisches Institut 

Kontakt  
Silja Polzin M.A. (Zentrale Projektkoordination) 
Universität Bielefeld 
Interdisziplinäres Frauenforschungs-Zentrum 
Silja.Polzin@uni-bielefeld.de 

Weitere Informationen  

http://www.vings.de

 

 

 

VINGS Studieren: Online-Kurse im Wintersemester 2002/2003   

VINGS - Grundlagen I 
 
Studieren im Netz  
Silja Polzin und Anne Reckmeyer (Universität Bielefeld) 
Für das Studium im Rahmen von VINGS sind Medienkompetenzen im Umgang mit dem Internet als 
Lernmedium erforderlich, die in diesem Seminar erworben werden können. Vermittelt werden Kennt-
nisse und Handlungskompetenzen in folgenden Bereichen: Arbeiten mit der VINGS-Lernumgebung, 
Professionelle Nutzung von Internetdiensten, Kooperation und Kommunikation, wissenschaftliches 
Arbeiten und Recherchieren im Netz, Lernorganisation und Publizieren im Netz. 
Beginn: 21.10.2002 
 
 
VINGS - Grundlagen II 
 
Globalisierung, Europäisierung, Regionalisierung und Geschlecht  
Ilse Lenz (Ruhr-Universität Bochum), Brigitte Young, Katy Teubener (Universität Münster)  
Die Globalisierung vollzieht sich im Zusammenhang asymmetrischer Geschlechterverhältnisse und 
trägt umgekehrt zu deren Veränderung bei. Chancen und Risiken werden neue verteilt, wobei Frauen 
in vielen Regionen unter den Stress von Informalisierung und Flexibilisierung der Arbeit geraten. A-
ber auch die bisherigen Normierungen von hegemonialer Männlichkeit werden hinterfragt. Die wirt-
schaftliche und politische Globalisierung in Deutschland konzentriert sich auf die EU und die Triade; 
daran setzen auch neue Regelungsansätze an. Globale soziale Bewegungen, besonders die Frauen-
netzwerke, haben die neuen Formen von Ungleichheit in der Globalisierung kritisiert und umfassende 
Lösungsansätze formuliert (vgl. Weltfrauenkonferenz von Peking 1995). In dem virtuellen Seminar 
sollen die besonderen Möglichkeiten des Internet vorgestellt und genutzt werden: Recherche, Kennen-
lernen wesentlicher Links, Diskussion usw. Am Schluss ist ein virtueller internationaler Round Table 
mit Expertinnen geplant. Folgende Themen und Fragestellungen werden behandelt: Was ist Globali-
sierung?  Informalisierung der Arbeit  Finanzmärkte, Staat und organisierte Kriminalität  Glo-
balisierung und Umwelt  Globalisierung und Militarisierung  Internationale Frauenbewegungen 
und Lösungsansätze.  
Vorbesprechung: Do 17-10.2002, 12-14 h, RUB, Zip-Pool der Fakultät für Sozialwissenschaft 
Teilnahmevoraussetzung: Hauptstudium  
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Modernisierung von Identitäten und Lebensformen  
Mechtild Oechsle (Universität Bielefeld)  
Modernisierungsprozesse in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben zu einer Ausdifferenzie-
rung von Lebensformen geführt und stellen neue Anforderungen an die Gestaltung des eigenen Le-
bens. Die alltägliche Lebensführung wie die biographische Gestaltung des eigenen Lebenslaufs sind 
entscheidungsoffener geworden, ohne deshalb die institutionelle Steuerung von Lebensformen und 
Lebensläufen außer Kraft zu setzen. Auch die ökonomischen und soziokulturellen Ressourcen zur 
Gestaltung des eigenen Lebens sind nach wie vor ungleich verteilt. Umbrüche in den Lebensformen 
betreffen beide Geschlechter; unklar ist, welche Chancen für ein verändertes Geschlechterverhältnis 
sich mit diesen Umbrüchen verbinden und welche Risiken dieser Modernisierungsprozess für Frauen 
wie Männer impliziert. Behandelt werden u.a. folgende Themen: Sozialer Wandel und die Modernisie-
rung von Lebensformen  Wandel der Intimität - neue Beziehungsmuster innerhalb und außerhalb 
der Familie  Arbeit, Zeit und Lebensführung - neue Lebensformen zwischen Erwerbsarbeit und 
privaten Bindungen  Neue Leitbilder für beide Geschlechter? Lebensformen und kulturelle Symbo-
lisierungen von Geschlecht in den Medien  Gestaltung des eigenen Lebens - individuelle Lebens-
planung oder Steuerung durch Institutionen? 
Beginn der Online-Einführung: 28.10.2002 (Kennenlernen, Vertrautmachen mit der Lernumgebung, 
inhaltlicher Überblick)  
Präsenzveranstaltung: 14.11.2002, 12.00-16.00 Uhr, Universität Bielefeld, Raum C01-226 
Start des Online-Seminars: 18.11.2002 
 
 
 
 
VINGS Hauptphase  
 
Modul: Gesellschaftliche Transformationen im Verhältnis von Arbeit und Geschlecht 
 
Arbeitsbiografien von Frauen (interdisziplinäres VINGS-Seminar mit internationalem Team) 
Regina Becker-Schmidt (Universität Hannover), Irene Dölling (Potsdam), Elena Meshcherkina (Mos-
kau), Florence Weiss (Basel)  
Arbeitsbiografien von Frauen sind diskontinuierlicher als die von Männern. Politische Transformatio-
nen und ökonomische Umbrüche, z.B. durch Globalisierung, verstärken die Wechselverhältnisse, de-
nen berufstätige Frauen im Hin- und Her zwischen Haushalt und Beruf ausgesetzt sind. An vier Kons-
tellationen wollen wir die Veränderungen in weiblichen Lebensverhältnissen untersuchen, die durch 
gesellschaftliche Umstrukturierungen zu Stande kommen. Am Beispiel „Westdeutschland“ werde ich 
unter soziologischen und sozialpsychologischen Aspekten analysieren, was sich hinter dem Phänomen 
„Diskontinuität“ unter den Bedingungen neoliberaler Arbeitspolitik verbirgt. Irene Dölling (Potsdam) 
zeichnet nach, welche Auswirkungen der Zusammenstoß von zwei Modellen der Modernisierung (un-
ter kapitalistischen/unter sozialistischen Vorzeichen) für Frauen aus den neuen deutschen Bundeslän-
dern nach der Wende hat. Elena Meshcherkina (Moskau) beschäftigt sich mit der Ära nach der Pe-
ristroika: wie schlagen sich neue Arbeitsmarktverhältnisse auf die soziale Stellung und das kulturelle 
Selbstbild der Geschlechter nieder? Florence Weiss (Basel) führt vor, wie sich das Leben von Iatmul-
Frauen in Papua-Neuguinea ändert, die aus einem traditionellen Dorf in eine von neokolonialistischen 
Tendenzen und westlicher Wirtschaftsweise geprägten Stadt ziehen. Im Zentrum des virtuellen Semi-
nars, in dem neben Text andere Medien (Foto, Film, Video, Zeichnung) eingesetzt werden, steht die 
Frage, mit welchen Formen des Eigensinns Frauen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten 
auf Umbrüche reagieren. Die Online-Lehre wird durch Präsenzphasen ergänzt, ein Internet-Forum und 
E-Mail-Sprechstunden sollen Gelegenheit zum Austausch und zur Kommunikation bieten. 
Beginn: Mitte Oktober 2002 
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Work, Welfare States, and Social Policies 
Christiane Lemke (Universität Hannover)  
This Internet-seminar will focus on the relationships between gender and welfare states in comparative 
perspective. It will introduce students to the concept of work and welfare states and explore how gender 
relations are built into welfare state arrangement and how they are in turn affecting the relationships be-
tween women and men in our societies. Historically, social policies served to protect (male) workers from 
hardships such as disability and unemployment, while social support for women (and children) was either 
based on men´s paid work or part of poor relief. Based on the concept of social citizenship recent feminist 
scholarship has uncovered that social policies were deeply gendered inasmuch as they favored men´s 
(paid) work over women´s (unpaid) contribution to society in form of child raring, care work, and other 
social services provided in households and voluntary social activity. Much of the current debate is thus 
centered around the issue of reevaluating women´s „work“ and improving their access to the labor mar-
ket. The goal is to develop a more encompassing concept of universal social support promoting „gender 
equity“ (Nancy Fraser). The seminar is divided into work session in seminar rooms and e-learning 
through computer-based units. It will combine theoretical work with case studies approaches. We will 
begin with theoretical and conceptual issues centered around concepts of work and welfare states. Key 
questions will center around different social policies arrangement to enable parents to combine work and 
family. Therefore, we will address important issues such as the significance of employment for women, 
child care arrangements, social assistance, and social rights. Case studies will be drawn from different 
types of welfare regimes, including Germany, the United States, Sweden, and Poland as a society in tran-
sition. We will then focus on European social policies and strategies to improve gender equity, such as 
gender mainstreaming, and explore the significance of the EU for changing gender relations. This semi-
nar will be mostly held in English, but there will be some materials in German available. Students will 
have the chance to communicate with international scholars in the field and to use international materials.  
Beginn: Mitte Oktober, erstes Blockseminar am 28. Oktober 2002 
 

 
Einzelheiten zu Einschreibung, Kursanmeldung und Leistungsnachweisen  

sind über die aktuellen Informationen zum Studienprogramm im Internet zu erfahren:  
http://www.vings.de 
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Kirsten Pinkvoss 

VINGS – Qualifizierungsangebot Gleichstellung 
Weiterbildungstudium für Gleichstellungsarbeit und Führungskräfte 

 

 

Mit drei Kursen beginnt im Oktober 2002 das internetbasierte Weiterbildungsprogramm 
VINGS – Qualifizierung Gleichstellung. Es richtet sich an Interessierte, die in der Frauen- 
und Gleichstellungsarbeit öffentlicher und privater Institutionen, sowie in politischen Funkti-
onen und Führungspositionen tätig sind. Die „Qualifizierung Gleichstellung“ vermittelt so-
wohl wissenschaftliche und praktische Grundlagen als auch aktuelles Wissen der Gleichstel-
lungsarbeit. Ziel ist es, die Gleichstellungsarbeit zu professionalisieren und Führungskompe-
tenzen zu trainieren. Das modular konzipierte Qualifizierungsangebot läuft in der Pilotphase 
über drei Semester, anschließend als Jahresprogramm. 

 

Im Rahmen des Projektes VINGS – Virtual 
International Gender Studies – bietet die 
FernUniversität Hagen ein Qualifizierungs- 
und Weiterbildungsprogramm für Gleich-
stellungsarbeit und Führungskräfte an.  

Ziele der Weiterbildung 

Angesprochen sind Frauen und Männer, 
die in verschiedenen Bereichen öffentli-
cher wie privater Institutionen und Organi-
sationen mit Gleichstellungsarbeit befasst 
sind oder sich auf eine solche Aufgabe 
vorbereiten wollen. Darüber hinaus richtet 
sich das Programm an Beschäftigte im 
Personalwesen und an Menschen in politi-
schen Ämtern und in Führungspositionen. 
Das Programm deckt ein breites Bedarfs-
spektrum in allen gleichstellungsrelevanten 
Arbeitsfeldern von Hochschulen, Kommu-
nen, Ministerien, nachgeordneten Behör-
den, in der privaten Wirtschaft, in Verbän-
den und bei kirchlichen Einrichtungen ab. 

Ziel des Angebots ist es, die für die Frau-
en- und Gleichstellungsarbeit notwendigen 

Grundlagen zu vermitteln und gleichzeitig 
für Führungsaufgaben zu qualifizieren. 

Mit dieser besonderen Ausrichtung wird 
aktiv der Gefahr entgegen getreten, dass 
Gleichstellungsarbeit für die in diesem Be-
reich Tätigen zu einer Karriere-Sackgasse 
wird. 

Inhalte 

Inhaltlich sind die Seminare und Kurse des 
Qualifizierungsangebots auf die Aufgaben 
und Ziele der Gleichstellungsarbeit, auf 
Umsetzungsstrategien, typische Problem-
felder, Gleichstellungsarbeits-management, 
Personalentwicklung sowie eine Vorberei-
tung zur Übernahme von Führungsaufga-
ben ausgerichtet. Das modular aufgebaute 
Programm gliedert sich in  übergreifende 
Studienmodule, die für alle Bereiche der 
Gleichstellungsarbeit relevant sind, und in 
spezifische Module, die nach unterschied-
lichen Kontexten der Gleichstellungspra-
xis, wie Kommunen, Hochschulen oder 
Unternehmen, aufgefächert sind.  
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Kurse der Pilotphase im Überblick: 

Kurs: Grundlagen der Gleichstellungsar-
beit 

Kurs: Praxis der Gleichstellungsarbeit 

Kurs: Arbeitsrecht und Personalentwick-
lung 

Kurs: Familie und Recht in der Berufs-
praxis 

Kurs: Geschlecht, Körper, Kultur 

Kurs: Gleichstellungsarbeit in verschie-
denen Praxisfeldern (Hochschule, 
Verwaltung / Kommunalverwal-
tung, Wirtschaft) 

Kurs: Gender und Schreiben 
Schreibprojekt „Der Frauenstaat“ 

Weitere Kurse sind in Planung. 

Kurse im WS 2002/2003 

Im Wintersemester werden folgende drei 
Kurse angeboten:  

Grundlagen der Gleichstellungsarbei 

Der Kurs „Grundlagen der Gleichstel-
lungsarbeit“ beginnt mit einem Rückblick 
in die Geschichte der Frauenbewegung und 
bietet einen systematischen Überblick von 
den Anfängen über die „geteilte Frauen-
bewegung“ in der Zeit vor der deutschen 
Vereinigung bis heute. Die bereits damals 
auftauchenden Fragen nach dem Wesen 
der Weiblichkeit und dem Verhältnis der 
Geschlechter in der Gesellschaft werden 
im zweiten Teil des Kurses systematisch 
und theoriegeleitet bearbeitet und im drit-
ten Teil „Frauenpolitik“ auf die Geschich-
te, Konzepte und Strategien der Gleichstel-
lungsarbeit für die Praxis umgesetzt. Der 
Kurs beinhaltet weiterhin rechtliche As-
pekte der Gleichstellung sowohl innerhalb 
Deutschlands als auch bezogen auf interna-

tionale Normen wie Menschenrechte und 
Völkerrecht.  Ferner wird „Gender 
Mainstreaming“ in seiner Entwicklung und 
Anwendung in der Praxis kritisch darge-
stellt. 

Gender und Schreiben 

Das Angebot „Gender und Schreiben“ hat 
zum Ziel, bei Teilnehmenden das selbst-
bewusste, phantasievolle sowie themen- 
und situationsangemessene Schreiben zu 
trainieren und damit lebenspraktische wie 
literarische Möglichkeiten schriftlicher 
Gestaltung zu eröffnen. Dies geschieht  
durch die Teilnahme am Schreibprojekt 
»Der Frauenstaat« des virtuellen Hagener 
AutorInnenseminars. Die Teilnehmenden 
verfassen fiktionale Texte in verschiedenen 
Gattungen zu unterschiedlichen Themen. 
Sie werden dabei über den gesamten 
Schreibprozess von der Themenvergabe 
über die Wahl der geeigneten Mittel bis hin 
zu Kritik und Revision begleitet und unter-
stützt. Im Plenum, der virtuellen Diskussi-
onsrunde des Seminars, lernen sie sich in 
ihren unterschiedlichen Schreibmotivatio-
nen und -ansprüchen kennen und können 
sich untereinander über die sie bewegen-
den Fragen, Unsicherheiten und Überzeu-
gungen hinsichtlich ihrer Texte austau-
schen.  

Es handelt sich um ein virtuelles Seminar 
mit Zugriff auf eine eigene Homepage, 
URL: http://www.frauenstaat.de, auf deren 
öffentlich zugänglichen Seiten Interessierte 
sich über den aktuellen Stand des Schreib-
projekts im Rahmen des AutorInnensemi-
nars informieren können. Die Arbeit im 
Seminar via Mailingliste und E-Mail-
Kommunikation realisiert.  

Zeit: 1.12.2002 bis 31.3.2003. Die Semi-
narphase bis zum 31.12.2002 dient der 
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Vorbereitung resp. der Textlektüre. 

Studieren im Netz 

Die Teilnehmenden des Qualifizierungsan-
gebots Gleichstellung können im  Winter-
semester 2002/2003 an dem Online-
Seminar „Studieren im Netz“ teilnehmen, 
das im Rahmen des virtuellen Studienpro-
gramms „VINGS studieren“ angeboten 
wird. Der Kurs vermittelt Medienkompe-
tenzen, die im Umgang mit dem Internet 
als Lernmedium erforderlich sind (vgl. 
Kursbeschreibung im vorherigen Beitrag) 

Ablauf des Weiterbildungsprogramms 

Das Angebot ist als Jahresprogramm kon-
zipiert, in der Pilotphase läuft es über drei 
Semester. Das Arbeitsvolumen erstreckt 
sich über 32 bis 36 Studienwochen mit 
jeweils etwa 10 Stunden. 

Methodisch wird eine Kombination von 
internetbasierter Fernlehre und Präsenz-
modulen angestrebt. Das Internet unter-
stützt dabei die Kommunikation zwischen 
Teilnehmenden und fungiert als Distributi-
onsmedium der vorrangig schriftlichen 
Materialen, die dem Medium entsprechend 
gestaltet und aufbereitet werden. Durch 
Links werden Verbindungen zu anderen 
Web-Angeboten geschaffen. Das Bereit-
stellen der Materialien im Netz ermöglicht 
rasche Aktualisierungen. Die Kommunika-
tionsgruppen und -foren können der Dis-
kussion von Lehrtexten und besonderen 
Fragestellungen dienen, sowie dem Erfah-
rungsaustausch und der Information über 
aktuelle Entwicklungen. Diese Form der 
Weiterbildung soll ein zeit- und ortsunab-
hängiges Studieren ermöglichen, damit 
dem geringen Zeitbudget und der teilwei-
sen Mehrfachbelastung durch Berufs- und 
Familienarbeit der Teilnehmenden Rech-
nung getragen wird. 

Präsenzphasen 

Präsenzmodule bieten vor allem psychoso-
ziales Training an. Dies umfasst die pro-
fessionelle Darstellung der eigenen Person, 
diskursive Techniken wie Moderation, 
Verhandlungsführung oder Konfliktkom-
munikation. Hinzu kommen die Vermitt-
lung von Grundlagen der Öffentlichkeits-
arbeit sowie der unmittelbare Erfahrungs-
austausch. Bei den Präsenzphasen handelt 
es sich um ein zusätzliches Angebot, sie 
sind für den Erwerb des Zertifikats jedoch 
nicht verpflichtend. 

Modularer Aufbau 

Das Weiterbildungsprogramm wird in mo-
dularisierter Form angeboten. Die Kurse 
können komplett oder einzeln belegt und 
zertifiziert werden. Damit soll der Hetero-
genität der Zielgruppe bezüglich unter-
schiedlicher Vorbildung, Aufgabenfelder 
und Erfahrungen in der Frauen- und 
Gleichstellungsarbeit Rechnung getragen 
werden. Durch diesen Aufbau steht es Inte-
ressierten frei, das Programm als komplette 
Fortbildung zu belegen und zertifizieren zu 
lassen oder eine Auswahl einzelner Kurse 
zu treffen.  

Abschluss 

Den erfolgreichen Abschluss des Weiter-
bildungsstudiums „Qualifizierungsangebot 
Gleichstellung“ bescheinigt ein Zertifikat 
der FernUniversität Hagen. Für den Ab-
schluss müssen insgesamt vier Kurse er-
folgreich bearbeitet und eine Abschlussar-
beit verfasst werden. Es besteht auch die 
Möglichkeit, sich einzelne Kurse zertifizie-
ren zu lassen. 

Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahmebedingungen richten sich 
nach dem Hochschulgesetz des Landes 
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Nordrhein-Westfalen. Danach ist die erfor-
derliche Eignung im Beruf, insbesondere 
durch Berufsausbildung und Studium oder 
auf andere Weise nachzuweisen. 

Die Grundgebühr beträgt pro Semester 
25€. Damit haben Sie Zugang zur „Lern-
umgebung“, einem nicht öffentlich zu-
gänglichen Internetportal. Hier finden Sie 
vielfältige Materialien zu den Bereichen 
Gleichstellung und Gender Studies aus 
dem Blickwinkel unterschiedlicher Diszip-
linen. Es werden eine umfangreiche Link-
sammlung, ein Veranstaltungskalender, 
Literatur und vieles mehr zur Verfügung 
gestellt. Hier ersteht auch eine Sammlung 
von „best practise“-Beispielen zu aktuellen 
Entwicklungen, die nach den Bedürfnissen 
der Teilnehmenden gestaltet werden soll. 
Konkrete Fallbeispiele sollen Probleme 
und Lösungsmöglichkeiten verdeutlichen. 
Interessierte können an dieser Stelle eigene 
Fälle einbringen. Ferner besteht die Mög-
lichkeit für VINGS-Teilnehmende, sich 
untereinander auszutauschen, Informatio-
nen weiterzugeben und vieles mehr. 

In der Grundgebühr sind auch die allge-
meinen Leistungen der FernUniversität 
Hagen, wie z.B. die kostenlose Benutzung 

der Hochschulbibliothek, E-Mail Account 
etc. enthalten.  

Kursgebühren fallen für die einzelnen be-
legten Kurse an. Während der Pilotphase 
bis Ende 2003 beträgt die Kursgebühr 80€, 
später 150€. Von den Kursgebühren aus-
genommen ist der Kurs „Studieren im 
Netz“.  

 

 

Anmeldung 

Nähere Informationen zur Anmaldung für 
das WS 2002/2003, zur Einschreibung, 
Studienordnung und Kursinhalte, sind auf 
der folgenden Internetseite zu finden: 
URL: http:// www.vings.de.  

 

Kontakt: 
Kirsten Pinkvoss 
FernUniversität Hagen 
Zentrum für Fernstudienentwicklung (ZFE) 
In der Krone 17 
58099 Hagen 
Telefon: 02331 987 4219 
Fax: 02331 688896  
E-Mail: qualifizieren@vings.de
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___________________________________________________________________________ 

Istanbul als Kunstort 
___________________________________________________________________________

 

Kunst Macht Geschlecht 

„Istanbul als Kunstort in Gender Perspek-
tive“ war das Thema einer vom Ministeri-
um für Städtebau und Wohnen, Kultur und 
Sport des Landes Nordrhein-Westfalen 
geförderten Recherche-Reise sowie eines 
gemeinsam von Prof. Tomur Atagök (Ma-
lerin und Professorin für Ausstellungswe-
sen und Museologie), Susanne Albrecht 
(Kunstpädagogin und Bildhauerin, Univer-
sität Bielefeld), Dr. Irene Below (Kunsthis-
torikerin, Universität Bielefeld) und Gül-
sün Karamustafa (Bildende Künstlerin, 
Istanbul) konzipierten Workshops in der 
Yildiz Teknik Üniversitesi im Februar 
2002. Mit dieser Kooperation mit Wissen-
schaftlerinnen und Künstlerinnen aus ei-
nem anderen kulturellen Kontext wollten 
wir im Rahmen des am Interdisziplinären 
Frauenforschungszentrum (IFF) angesie-
delten Projekts „Kunstorte in Gender-
perspektive – Bildende Künstlerinnen in 
Provinz und Metropole im interkulturellen 
Vergleich“ Istanbul als eine für die geplan-
te Untersuchung ausgewählte Metropole 
erkunden und  die Frage nach der Bedeu-
tung des Ortes für die Lebenssituation und 
die Produktion Bildender Künstlerinnen in 
einem sich globalisierenden Kunstbetrieb 
diskutieren. Gemeinsam sollten vor Ort 
Formen längerfristiger gleichberechtigter 
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftle-
rinnen und Künstlerinnen aus Deutschland 
und der Türkei für ein geplantes künftiges 
Forschungsprojekt entwickelt werden. 

Damit wurde die Expertinnentagung 
„Kunstorte in Genderperspektive“ fortge-

setzt, die die Frage nach der Bedeutung 
und den Hierarchien der Orte mit Gästen 
aus Brasilien, Deutschland, Polen, Südafri-
ka und den USA im September 2001 the-
matisiert hatte.   

Istanbul erscheint für die Fragestellung 
besonders ertragreich – als Ort, der durch 
vielfältige Kulturen und Konflikte geprägt 
ist, als Brücke zwischen Europa und Asien, 
als Veranstaltungsort von inzwischen 7 
Kunstbiennalen und durch die bemerkens-
werte Zahl von neuerdings auch internatio-
nal beachteten Künstlerinnen. Genauere 
Kenntnisse der zeitgenössischen türkischen 
Kunstszene und ein interkultureller Dialog 
mit türkischen Künstlerinnen und Wissen-
schaftlerinnen erweisen sich auch im Hin-
blick auf türkische MigrantInnen in 
Deutschland als dringend geboten. In die-
sem Sinn führten die Recherche vor Ort 
und der Workshop die Ausstellung von 
Künstlerinnen aus der Türkei im Frauen-
Museum Bonn (2001) und die Ausstellung 
„Im Zeichen der Stadt“ im Kunstmuseum 
Bonn (2001) weiter. 

Bei dem Workshop, an dem sich Bildende 
Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen un-
terschiedlicher Disziplinen sowie im ersten 
Teil auch Studentinnen beteiligten, mach-
ten die Gäste den Anfang: Irene Below 
entwickelte die zentralen Hypothesen des 
geplanten Projekts zur Bedeutung von 
Geographien und Geschlecht im aktuellen 
sich globalisierenden Kunstbetrieb. Susan-
ne Albrecht stellte die auf der Bielefelder 
Tagung gewonnenen ersten Erkenntnisse 
zu den geopolitischen und geschlechtspezi-
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fischen Hierarchien an konkreten Orten in 
Deutschland, Polen, Südafrika, Brasilien 
und den USA vor. Im Hinblick auf die 
konkrete Arbeit in Istanbul und in einem 
Provinzort in der Türkei und für längerfris-
tige Formen der Zusammenarbeit mit Ko-
operationspartnerinnen vor Ort wurde das 
Modell der „Filialen“ skizziert und das 
sichtbare Künstlerinnenarchiv „einsehbar“ 
des Frauenkunstforums Ostwestfalen-
Lippe (fkf-owl) präsentiert, das – im Rah-
men eines universitären Lehrforschungs-
projekts von Irene Below initiiert – inzwi-
schen die Arbeit von über 150 Künstlerin-
nen der Region dokumentiert. Es stellte 
sich die Frage, ob mit dem Aufbau eines 
vergleichbaren Archivs für Istanbul im 
Rahmen der Lehrtätigkeit an der Kunstfa-
kultät der Yildiz Teknik Universitesi be-
gonnen werden könnte.     

Darauf folgten die im Folgenden in ge-
kürzter Form dokumentierten Vorträge zur 
Situation in Istanbul. Tomur Atagök und 
Gülsün Karamustafa charakterisierten – 
orientiert an vier für die Bielefelder Exper-
tinnentagung entwickelten Fragen zur Be-
deutung der Orte, allerdings mit einer stär-
keren Berücksichtigung der konkreten 
künstlerischen Arbeit – den Kunstort Is-
tanbul aus unterschiedlichen Perspektiven 
und fragten dabei nach den Zusammen-
hängen von Geschlecht und Macht im 
Kontext hierarchisierter Geographien auf 
dem Feld der Kunst.  

In Tomur Atagöks Beitrag „Istanbul as an 
Art Space“ stehen die strukturellen histori-
schen und institutionellen Rahmenbedin-
gungen im Zentrum. Vor dieser Folie wird 
die Präsenz von Künstlerinnen im Kunst-
betrieb beschrieben. 

Gülsün Karamustafa, die seit Beginn der 
Postkolonialismusdebatte vor gut 10 Jah-
ren mit ihren Arbeiten international und 

auch in Deutschland einen prominenten 
Platz in den wichtigen Ausstellungen inne-
hat, stellt in „Somewhere in between“ – a 
personal view ihre Position im Kontext 
feministischer Bewegungen in der Türkei 
seit den 70er Jahren vor sowie ihre künstle-
rische Auseinandersetzung mit westlichen, 
aber auch mit spezifisch türkischen Identi-
tätskonstruktionen.    

Dieser Input bildete die Grundlage zu leb-
haften Diskussionen mit den anwesenden 
Künstlerinnen, Soziologinnen und Kunst-
wissenschaftlerinnen über die spezifischen 
Bedingungen vor Ort und die Position Is-
tanbuls im internationalen Kunstbetrieb.  

Zwei Aspekte waren für uns als „Zugereis-
te“ besonders interessant: 

1. Wie in Deutschland besteht offenbar 
auch in der Türkei unter den ganz jungen 
Künstlerinnen die Tendenz, sich weder als 
Feministinnen noch gar unter Labels wie  
„Frauenkunst“ oder „Kunst von Frauen“ 
subsumieren zu lassen. 

2. Auffallend waren für uns die ambivalen-
te Haltung beim Umgang mit den Begrif-
fen „Provinz“ und „Metropole“ oder 
„Zentrum“ und „Peripherie“. Als hegemo-
niale Termini zunächst abgelehnt wurde im 
Laufe der Diskussion klar, dass die Begrif-
fe aus türkischer Perspektive relational 
gebraucht werden: Erscheint Istanbul im 
Vergleich zu den westlichen Kunstzentren 
eindeutig als „Provinz“, so wird es im 
Vergleich zu Ankara selbstverständlich 
zum „Zentrum“, andere Orte in der Türkei 
spielen im Kunstbetrieb offenbar so gut 
wie keine Rolle. Mit einem gewissen Er-
staunen und selbstkritisch bemerkten die 
Beteiligten ihre geringen Kenntnisse des 
Kunstgeschehens in der Türkei außerhalb 
Istanbuls und der Hauptstadt Ankara. An-
gesichts der Tatsache, dass auch an ande-
ren türkischen Orten – so beispielsweise in 
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Mersin – Hochschulen mit Kunstabteilun-
gen, Ausstellungsorte und Kunstsymposien 
existieren, blieb die Frage, weshalb bei 
regionalen und lokalen künstlerischen Ak-
tivitäten ein solcher blinder Fleck herrscht, 
offen. 

Am Ende zogen die türkischen Diskussi-
onspartnerinnen überwiegend ein positives 
Resümee: „Wir haben angefangen über uns 
selbst nachzudenken, wir waren bisher zu 
sehr in unserer Situation gefangen und 
wollen mehr nach aussen in Kommunikati-
on treten, wir brauchen solche Projekte als 
erste Schritte um eine Gemeinschaft zu 
gründen, wir möchten unsere Isolation 
verlassen“ – so fasste eine Künstlerin das 
Ergebnis zusammen.  

Insgesamt gelang es auch, die Vorstellun-
gen zur weiteren Kooperation im Rahmen 
des geplanten Projekts zu konkretisieren. 
Das Konzept des Künstlerinnenarchivs 
stieß auf besonderes Interesse und Tomur 
Atagök hat inzwischen die ersten Schritte 
eingeleitet, um eine solches Projekt im 
Rahmen der Lehre an der Hochschule zu 
realisieren. Im Rahmen des vom Ministeri-
um für Schule, Wissenschaft und For-
schung des Landes Nordrhein-Westfalen 
angestrebten langfristigen Konzepts für 
eine Zusammenarbeit zwischen NRW und 
der Türkei auf Hochschulebene soll die 
Kooperation auf dem für Oktober 2002 
geplanten Symposium in Münster mit To-
mur Atagök und der Dekanin der Kunstfa-
kultät Mersin, Berika Ypekbayrak fortge-
setzt werden.  

Susanne Albrecht, Irene Below 
IFF, Universität Bielefeld 
 
Die Beiträge des Bielefelder workshops „Kunstorte 
in Genderperspektive“ (September 2001) sind im 
Internet nachzulesen (deutsch und englisch) unter 
www.uni-bielefeld.de/IFF/for/projekte/for-prl6.htm 

Die Projektgruppe ist dabei, einen ausführlichen 
Bericht über die Ergebnisse des Istanbuler 
Workshops und die ungekürzten Vorträge ebenfalls 
im Netz zugänglich zu machen. 

 

Istanbul as an art space 

Istanbul is a metropolis with a population 
of 10 million people, but the official re-
ports do not include 2-3 million immi-
grants invading the city both from the 
inland of Anatolia, and from further East 
with countries from Asia and Europe. The 
city becomes more of a centre/border 
megatown with tourists during summer 
travelling for İstanbul as a destination for 
its historical and natural uniqueness along 
with their nostalgia for the Orient. Istanbul, 
the gateway between the East and the West 
for many centuries, has become a centre 
away from the centre (of West) in the last 
ten years, after the opening of borders. The 
fabric of the city is naturally affected. It 
has become a collage of cultures, a patch-
work, but it can not be said that the art 
world is that seriously affected by the vis-
ual arts in general. In that way it is a non-
centre. 

Furthermore the local art scene does not 
see itself positioned within the interna-
tional art world after seven International 
Istanbul Biennials, organized by the Istan-
bul Foundation for Culture and Arts since 
1987. We feel the lack of an active art mu-
seum is one of the basic reasons that con-
tributes to this ongoing regionality. Of the 
45 museums in Istanbul the Mimar Sinan 
University Painting and Sculpture Museum 
founded in 1937 with a collection of Turk-
ish art of 150 years and works of some 
foreign artists is often closed to public. 
[……] 

The new „Istanbul Museum of Contempo-
rary Art” under the title „Project 4L“ that 
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opened its doors in September 2001 as a 
result of the cooperation between Can El-
giz, an architect who is an art collector, 
and Vasıf Kortun, an international curator, 
will certainly activate the dynamism 
needed in our present world. It should be 
added that another initiative to found an art 
museum by the Istanbul Art Museum 
Foundation will probably contribute to the 
internationalism of Istanbul. 

Another activity that might have had inter-
national effects, but did not, is Istanbul Art 
Fair organized by the Association of Art 
Gallery Owners, completing its 11th year, 
with only one or two galleries from other 
countries out of 50-60 galleries participat-
ing in it. The city does not have a gallery 
of foreign origin; neither does it have a 
gallery that collaborates with galleries of 
other countries. Besides the 50-60 private 
galleries that show at the Istanbul Art Fair, 
with possibly another 50 smaller galleries, 
Bank and Holding cultural centers with 
their major and small branch galleries total 
to approximately 200 art spaces.  

The State Galleries under the Ministry of 
Culture also provide space for a small fee 
for those artists who apply there. Another 
major space available for a fee, is Atatürk 
Cultural Centre of the Ministry of Culture. 
The city administration also have small 
cultural centres in each small town that is 
part of the municipality. All these various 
state and city galleries as well as private 
galleries and galleries of banks and private 
sector give ample exhibition space to the 
artists of various standing. While a statu-
esque place such as art museum is not used 
for major exhibitions, historical spaces that 
have been used specificly for the Istanbul 
Biennial have set the trend for alternative 
spaces. An artist, if he can pay the fee the 
State or the Municipality asks, can exhibit 

at only one of the most historical building. 
So it becomes very hard to determine the 
hierarchies by the places.  

A quick historical view should set the 
background for the present: The Westerni-
zation that started in the middle of the 
nineteenth century of Ottoman rule en-
couraged military personnel to study art 
and paint Western style replaying tradi-
tional miniature art. The first art school, 
State Academy of Fine Arts founded in 
1883 continued to be the most important 
source for education as well as organiza-
tion and inspiration. The closing down of 
The Art School for Women (started in 
1914) in 1924 allowed co-educational 
training. It should be added that public 
houses since 1932 and State Galleries since 
1960s have been also set to spread art 
through the society. The artists that taught 
at the Academy became the leaders in the 
art world, exhibiting, writing, organizing 
and jurying until 60s. The uniqueness of 
the State Academy of Fine Arts was gone 
with a second school, when School of Ap-
plied Arts now Marmara University 
opened in 1957 in Istanbul. Today 6 other 
universities in Istanbul both state and pri-
vate  are offering art courses in various 
faculties, with exhibition spaces to show 
works of artists, academic artists, and stu-
dents. 

The art scene presents a rather healthy 
view of competition for the young artists, 
but not particularly for the women artists. 
The few gallery space with particular vi-
sion and carefully written text on artists 
give enough ground for women artists to 
believe that all is well. The newly estab-
lished curators, acting more objectively 
without any preference for the artists on 
their male or female identity strengthen 
this belief further. Every artist in Istanbul 
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as in the rest of Turkey struggles in each 
town. There is no grants or state funds for 
the artists or projects.[…] 

However a feminist approach and evalua-
tion are needed to show that there is a hier-
archy depending on gender. 

When we have more women students 
studying art, more women artists, more 
women art dealers, the decision making is 
not in the hands of women; The number of 
art works in the museum is a proof of this 
case against the women artists. The juried 
exhibitions with the juries and award win-
ners set another example, Istanbul Biennial 
and the 20 years-old exhibition „Contem-
porary Istanbul Artists“ with the mission to 
support upcoming young artists illustrate 
the male dominant art scene. The subject 
whether this is a result of artistic evalua-
tion or reflects certain prejudices does not 
come up. 

In a society of transition such as Turkey 
where its immediate needs are of fulfilling 
the minimum standards of living, security, 
health, housing, education for 2/3 of its 
members, arts and culture is not a preroga-
tive. So the art market is limited in allow-
ing a small number of artists’ work to be 
sold, making it very hard economically for 
both men and women artists. Yet the sales 
tabloid, or the top ten list in the last few 
years does not include women artists. On 
the other hand since almost all women art-
ists come from middle or upper middle 
class, there is little need for them to sell art 
works; a satisfaction by selling to friends  
and relatives supplies the necessary sense 
of success. 

Since the Mimar Sinan University Painting 
and Sculpture Museum does not generally 
buy works, and the few collectors are buy-
ing works through the few art dealers and 
galleries,  there is hardly any possibility to 

get works into these collections for the 
women artists. In order to get into interna-
tional circles, international exhibitions, 
curators, art dealers and museums are 
needed. The relationships that the Interna-
tional Istanbul Biennial started is the only 
mega program artists of Istanbul can de-
pend on for Internationalisation. However 
what it provides in the name of possibili-
ties also has become it setbacks: The colo-
nial tendencies of the curators, lack of 
funding for other local initiatives and exhi-
bitions and a competitive atmosphere for 
dwindling resources are two important 
items that should not be forgotten. The 
eagerness of the Western world to include 
the „other“ at the centre to contribute to the 
success of the marginalized: women and 
the third world artists for the globalization 
brings forth the need for evaluation.  

I would like to conclude my remarks by 
wishing the cooperation among women 
artists for a more productive women-art. 

Prof. Tomur Atagök, Yıldız Technical Uni-
versity, Chairperson, Museum Studies 
Program 

 

„Somewhere in between“ – a personal 
view  

I first would like to thank Tomur Atagök 
for her informative speech on what is hap-
pening nowadays in Turkey on artist’ 
scene, from the women’s view, as well as 
the historical ground that it is based upon. 
Her speech was very informative and not 
much is left for me to continue on the same 
subject. It is true that in all recent artistic 
activities in the world the woman artists 
are really running in front. When we look 
through the number of women artists who 
participate international biennials, some-
times it is the half or even a bit more. It has 
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been like this throughout recent Istanbul 
Biennale’s also.  

But how can we interpret this situation? I 
really think that it depends on the extreme 
challenge from the woman artists who has 
nothing to loose. Male artists always have 
the anxiety of being in the art market. They 
never dare to loose their position they 
gained within the canons of art history  and 
they were always more suspicious than 
women for updating themselves with the 
paradigm shifts lived through the last dec-
ades of the 20th century. 

Here I would like to comment on one more 
thing that my colleague mentioned. That is 
the situation of the artist in Turkey, where 
do we stand in the society and from which 
background we come from. A German 
friend of mine who stayed in Istanbul with 
a stipendium for 3 months, had spend some 
time in Brazil before she came. When I 
talked to her about art and artists situation 
in Turkey, she said ‘it looks very much like 
the view from Brazil’. You are all either 
from the middle class or upper middle 
class but you do not have many representa-
tives of the working class families. This 
question came into my mind when we were 
talking about the provincial artist commu-
nities or provincial artist herself to come 
here to speak on behalf of herself and 
about her problems. I began to ask myself 
how many provincial artists I know? How 
much we are communicating with provin-
cial artists as artists from Istanbul? To 
what extent we are open to share their 
problems? So far these are things that has 
not been discussed thoroughly within us. 

We always call ourselves peripheric artists. 
We are standing in the periphery of the art 
world, the center is always out there. But 
nowadays the periphery and the center 
have shifted and new combinations came 

into view. Still the Turkish artists in gen-
eral blame the system and complain about 
never being given a chance in the world art 
scene. Here we may raise another question 
concerning the peripheric artist, as we are 
standing in the periphery as a nation where 
are we positioning them? Are we not creat-
ing another periphery within our peripheric 
situation? 

I would like to speak about another topic 
that has not been mentioned since morning. 
The feminist actions and feminist group 
movements within women artists. The ex-
istence of the movement was based in big 
cities since the beginning and it dated back 
to 1970’s. We may also interpret it as a 
central organisational system flourishing in 
the big cities. At first the artists usually 
reacted together with political groups with 
the motto „the freedom of women depends 
on the freedom of the society“ Many 
women artists were involved by contribut-
ing to the action by creating posters, mak-
ing illustrations for publications but never 
coming together as a group which think, 
work and create together as feminist artists, 
making feminist projects. Even today you 
cannot meet feminist artist groups who 
only deal with feminist issues.   

I was educated in Fine Arts Academy in 
Istanbul. By the time, due to my fathers 
position as a civil servant we were living in 
Ankara and I made a great effort to come 
to Istanbul because the only  Fine Arts 
Academy then, was in this city. Since my 
childhood my only choice was to be an 
artist and to realize this dream of mine I 
again had to move towards the center, to 
the most advanced city for arts and culture.  

The last decade of the 20th Century had  
been a very interesting time for me. It 70’s 
and 80’s  as artists we always lived in the 
inner circle, held all our exhibitions within 
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Turkey and we really could never find the 
possibilities of opening  our selves to the 
world art circles. The new discussions, 
shifting of center and periphery donated a 
very important possibility to us by giving 
the chance to travel with our works and to 
show in different parts of the world. 

I would like to speak about a project of 
mine that I realized for several years in 
several different cities and venues. It is a 
project on Orientalism. 

I find this topic important for, as a woman 
from Istanbul I am neither standing on the 
side which is the exact Orient nor the 
Western side who is gazing upon it. I posi-

tion myself somewhere in between.  

I was invited to an exhibition „Inclu-
sion/Exclusion“ which took place 1995 in 
Graz, and which was really a good discus-
sion arena about Postcolonial issues. In the 
meantime I came across a miniature in one 
of the books of the Turkish author Metin 
And.The book contained a series of paint-
ings from occidental sources that shared a 
common thematic of the daily life in the 
Ottoman Empire. One picture immediately 
struck me as being distinct from the others, 
I changed its scale and used it in my instal-
lation which I made for this show  

 

Fig1.: Gülsün Karamustafa:, Presentation of an early Representation, Installation, Laser print, Sticking Letters, 
1995-98 
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Although it was painted in the 16 th cen-
tury, its content matched perfectly to  
those, used in the 19th century Orientalist 
paintings. It depicted a slave market scene 
where European women, passed through a 
type of quality control where Ottoman men 
examined under their skirts and inside their 
bustiers. In addition, a naked black woman 
was being harshly pushed to the fore-
ground by another dealer. Every detail to 
be seen in future Orientalist paintings ex-
isted in this small 12 x 17 cm. Aquarelle. I 
used this blurred image that I had blown up 
to 500 x 600 cm. from this book. I com-
pleted the installation by bringing up my 
special questions about my identity. 

Time gave me another opportunity and two 
years later, I was asked to show this work 
in Museum Fridericianum, Kassel. I knew 
that the original book from the 16 th cen-
tury was in one of the main libraries in this 
city. At that time I had the opportunity to 
see the book, touch it and have a profes-
sional photograph made from the original 
image. It was only an illustration album 

that did not include any text. The book was 
produced by an anonymous German 
painter who visited Istanbul to observe 
daily life. He was surely successful in 
painting those delicate scenes, but he dealt 
with the themes from an occidental view-
point looking to the Orient. He focused on 
his subject and selected his themes exactly 
like a contemporary news photographer 
with a slight tint of distortion and exag-
geration. 

While I was working over the same issue 
and preparing my other works related to 
Orientalism, I became more convinced that 
I was following the right way. 19th Cen-
tury Orientalists have a different approach 
to Istanbul and the Ottoman Empire than 
other spots in the East. With the Ottomans 
they have a veil between their subject and 
themselves. In a peeping situation, they 
gaze from behind a barrier. 

The second  work I did relate to Oriental-
ism was „fragmenting/FRAGMENTS“ 

 

Fig. 2.: Gülsün Karamustafa, Fragmenting/FRAGMENTS, 15x20, Laser prints, 1999 
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Edward Said once said that the Orientalists 
were looking  towards the east through 
fragments. They did not like to deal with 
everything as a whole. For example while 
translating a poetry book they were only 
translating ones that were more attractive 
to them, leaving the rest. In a painting they 
were only pushing forward the scene 
which they want to see. Therefore I 
thought, I should use the same method 
towards them. I fragmented the Orientalist 
paintings. Through this deed it was easier 
to discover the western male gaze upon the 
eastern woman..  

Another method I applied in this project 
was  to cut out the images from these 
paintings  and double them up. Maybe very 
simple method of making art but the dou-
bling action again was opening us a new 
window and letting us to read the real 
meaning, pointing towards the representa-
tional issue much better. I gathered groups 
of figures from Orientalist paintings first in 
small sizes and later as big as human size 
and put them together on the wall as instal-
lations.  

The last project of mine I want to speak 
about is called „Le Visage Turc“  

 

 

 

 

where I am only making a presentation. As 
an artist here I choose to stand behind the 
scene, for the material I use, is effective 
enough to express my feelings and ideas.  

I was very impressed when I saw those 
pictures, which were published in 1938, in 
English, French and German language, as 
propaganda material for the new Republic, 
before the death of Atatürk. That was the 
magazine ‘La Turqie Kemalist‘ ‘Kemalist 
Türkiye‘ and in every issue there were 
groups of photographs which were called 
„Le Visage Turc“. What stroke me at first 
sight when I saw these photos, was their 
resemblance to „National Socialist“ images 
in Germany as well as the „Soviet social-
ist” faces from the USSR from the same 
period, that is pre-Second World War. 
What I did was to select three strong faces 
and put them together under their original 
title.  

I would like to thank the organization for 
this workshop as it gave me the 
opportunity to speak on my own behalf 
about the experiences of a woman artist. It 
also was very interesting that it brought in 
the problematics of the women artists from 
the periphery, arousing new questions to be 
discussed and solved. 

Gülsün Karamustafa, Istanbul 

Fig. 3: Gülsün Kara-
mustafa, Le Visage 
Turc 110x130, laser 
print 1998 
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___________________________________________________________________________ 

Neue Forschungsprojekte am IFF 
___________________________________________________________________________

 

Erste nationale Repräsentativuntersu-
chung zu Gewalt gegen Frauen in 
Deutschland  

Gewalt gegen Frauen und Kinder ist in den 
letzten Jahren zu einem drängenden Thema 
nationaler, europäischer und internationa-
ler Politik geworden. Seit den späten 
1980er Jahren sind insbesondere im euro-
päischen Kontext umfangreiche Aktions-
pläne und politische Maßnahmekataloge 
zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und Kinder erstellt worden, begleitet von 
großen nationalen Repräsentativuntersu-
chungen über Ausmaß, Formen Ursachen 
und Folgen von Gewalt gegen Frauen. Für 
Deutschland stand eine solche Untersu-
chung bislang noch aus. Das IFF hat sich 
erfolgreich an der Ausschreibung des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend beteiligt, das eine re-
präsentative und europäisch vergleichbare 
Studie zu den Gewalterfahrungen von 
Frauen für Deutschland in Auftrag gegeben 
hat. Der Projektvorschlag des IFF in Ko-
operation mit infas hat sich gegen Angebo-
te anderer renommierter Forschungsein-
richtungen durchsetzen können und von 
dem international besetzten Gutachtergre-
mium den Zuschlag erhalten.  

Die geplante Studie ist Bestandteil des 
nationalen Aktionsplans der Bundesregie-
rung zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und steht darüber hinaus im inter-
nationalen Kontext der Erforschung und 
Bekämpfung von Gewalt im sozialen Nah-
raum. Ihr zentrales Anliegen ist es, beste-
hende Forschungsdefizite über das Aus-

maß verschiedener Formen und Ausprä-
gungen von Gewalt gegen Frauen in unter-
schiedlichen Lebenskontexten zu schlies 
sen. Darüber hinaus sollen detaillierte Ana-
lysen der Kontexte, Ursachen und Entste-
hungszusammenhänge dazu beitragen, den 
konkreten Handlungs- und Hilfebedarf zu 
ermitteln und eine empirisch solide, dem 
europäischen Standard angemessene Da-
tenbasis für gezielte Maßnahmen und Stra-
tegien zum Abbau von Gewalt im Ge-
schlechterverhältnis schaffen. 

In der seit März 2002 am IFF angesiedel-
ten Untersuchung werden im Rahmen der 
repräsentativen Hauptuntersuchung ab Ja-
nuar 2003 in Kooperation mit infas 10.000 
Frauen in ganz Deutschland zu ihren Ge-
walterfahrungen, zu ihrem Sicherheitsge-
fühl und auch zu ihrem gesundheitlichen 
Wohlbefinden anhand eines standardisier-
ten Fragebogens ausführlich befragt. Er-
mittelt werden in den face-to-face-
Interviews die Prävalenzen, Erscheinungs-
formen, Entstehungszusammenhänge und 
gesundheitlichen wie seelischen Folgen 
von psychischer, physischer und sexueller 
Gewalt in unterschiedlichen Lebenskontex-
ten. Thematisiert werden sowohl verschie-
dene Formen außerhäuslicher Gewalt 
durch Fremde, Bekannte, Arbeitskollegen  
wie auch innerhäuslicher Gewalt durch 
aktuelle und ehemalige Beziehungspartner, 
letztere im Rahmen eines schriftlichen 
Selbstausfüllers. 

Derzeit wird der Fragebogen für die reprä-
sentative Hauptuntersuchung entwickelt 
und getestet, der neueste internationale 
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Methodenkenntnisse in der Erforschung 
von Gewalt gegen Frauen berücksichtigt. 
Er orientiert sich – um eine bessere europä-
ische Vergleichbarkeit zu gewährleisten – 
an den Methoden bisher durchgeführter 
nationaler Untersuchungen in Europa, be-
zieht aber auch US-amerikanische Metho-
denentwicklungen mit ein. Darüber hinaus 
werden Themenbereiche, die für die aktu-
elle politische Diskussion und Präventi-
onsdebatte in Deutschland relevant sind, 
eingearbeitet, etwa die Nutzung und Zu-
friedenheit mit spezifischen Hilfseinein-
richtungen für misshandelte Frauen, die 
Inanspruchnahme von Polizei und Gerich-
ten und ihre Folgen, sowie mögliche erste 
Erfahrungen mit koordinierten Interventi-
onsprojekten sowie dem neuen Gewalt-
schutzgesetz der Bundesregierung.  

Die Vorbereitung und Durchführung der 
repräsentativen Hauptuntersuchung wird 
begleitet und unterstützt von einem Fach-
beirat, der sich aus deutschen und interna-
tionalen WissenschaftlerInnen und Fach-
kräften zusammensetzt, die in dem Feld 
über profunde Erfahrungen und Kenntnisse 
verfügen. Die Ergebnisse der Untersu-
chung sollen bis Mai 2004 vorliegen. 

Zusätzlich zur repräsentativen Hauptunter-
suchung sind an das Forschungsprojekt 
noch zwei weitere Teiluntersuchungen 
angekoppelt, die jene Bereiche ausleuch-
ten, die im Rahmen der repräsentativen 
Hauptuntersuchung nur ungenügend erfasst 
werden können. Eine Teilpopulationen-
Zusatzbefragungen, die durch IFF-Projekt- 
mitarbeiterinnen vorbereitet und koordi-
niert wird,  thematisiert die Gewalterfah-
rungen einiger schwer zugänglicher Frau-
enpopulationen mit spezifischen Zugän-
gen, Methoden und Herangehensweisen. In 
Kooperation mit mehreren Universitäten, 
Fachhochschulen und Hilfeprojekten wird 

derzeit für die zusätzliche Erhebung bei 
Prostituierten, Asylbewerberinnen und in- 
haftierten Frauen in Gefängnissen eine 
Konzeption erarbeitet. Sie soll einerseits 
eine Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen 
der Hauptuntersuchung gewährleisten, an- 
dererseits auf die spezifischen Gewalter-
fahrungen dieser – bislang in der Gewalt-
forschung  weitgehend unberücksichtigten 
– Gruppen von Frauen eingehen. Dieser 
Untersuchungsteil wird ebenfalls Anfang 
2003 in die Phase der empirischen Umset-
zung kommen und bis Mai 2004 ausgewer-
tet und dokumentiert sein. 

Um den konkreten Unterstützungs- und 
Hilfebedarf gewaltbetroffener Frauen in 
Deutschland noch genauer zu ermitteln und 
die Strategien für eine verbesserte  Präven-
tion von Gewalt gegen Frauen auszubauen, 
werden in einem weiteren Teil der Unter-
suchung ab Sommer 2003 Gruppendiskus-
sionen mit Betroffenen durchgeführt, die 
als Stichprobe aus der repräsentativen 
Hauptuntersuchung gezogen wurden. Da 
sich bisherige Präventionsmaßnahmen fast 
ausschließlich an jenen Betroffenen aus-
richten ließen, deren Problemlagen im 
Rahmen des Hilfesystems oder der polizei-
lichen/gerichtlichen Interventionen sicht-
bar geworden sind, erhofft sich das Projekt 
durch diese zusätzliche qualitative Teilun-
tersuchung breitere Erkenntnisse über den 
Hilfe- und Unterstützungsbedarf gerade 
jener Frauen, deren Gewalterfahrungen 
bislang noch kaum gesellschaftlich sicht-
bar und bekannt geworden sind.  

Die Untersuchung ist eingebunden in nati-
onale und internationale Forschungsnetz-
werke zur Frauen-, Männer-, Geschlechter- 
und Gewaltforschung und kooperiert eng 
mit Teilen der bundesdeutschen Fachpraxis 
im Bereich der Bekämpfung und Präventi-
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on von Gewalt im Geschlechter- und Ge-
nerationenverhältnis. 

Projektleitung und wiss. Verantwortung: 
Dr. Monika Schröttle, Prof. Dr. Ursula 
Müller; Wiss. Mitarbeiterinnen: Christa 
Oppenheimer, M.A. (wiss. Mitarbeiterin), 
Monika Holzbecher (wiss. Honorarkraft), 
Stefanie Soine (wiss. Mitarbeiterin, vo-
rauss. ab März 2003); Sachbearbeitung und 
Organisation: Barbara Schulz, Dipl.soc.; 
Stud. Hilfskraft: Alexandra Münster; Fi-
nanzierung und Auftraggeber: BMFSFJ; 
Kooperationspartner: infas (Durchführung 
der Repräsentativbefragung) 

Monika Schröttle 

Kontakt 
Interdisziplinäres Frauenforschungszentrum 
der Universität Bielefeld (IFF), Projekt: „Re-
präsentativuntersuchung zu Gewalt gegen 
Frauen“, PF 100131, 33501 Bielefeld,  
Tel.: 0521-106-4572; Fax: -2985,  
Email: barbara.schulz@uni-bielefeld.de 
 

 

Frauen- und Geschlechterforschung an 
der Fakultät für Soziologie in St. Peters-
burg  

Seit dem 15. Juli 2002 wird am Interdis-
ziplinären Frauenforschungs-Zentrum 
(IFF) der Universität Bielefeld unter der 
Leitung von Prof. Dr. Ursula Müller ein 
neues Tempus Tacis Projekt bearbeitet. 
Das Projekt „Geschlechterstudien als Be-
standteil soziologischer Lehre“ ist ein Ko-
operationsprojekt des IFF, der Soziologi-
schen Fakultät der Staatlichen Universität 
St. Petersburg und des Institut für Politik-
wissenschaften der Universität Wien. Es 
wird die Institutionalisierung von Frauen- 
und Geschlechterforschung an der Fakultät 
für Soziologie der Universität St. Peters-
burg voranbringen. Dabei soll insbesonde-

re die curriculare Verankerung von Frauen- 
und Geschlechterthemen in Lehre und For-
schung mit den Schwerpunkten Sozialpoli-
tik, Bürgerinitiative und Sozialarbeit in der 
russischen Transformationsgesellschaft un- 
terstützt werden.  

Die Frauen- und Geschlechterforschung 
hat in Westeuropa die Wissenschaftsent-
wicklung und den Blick auf die Wissen-
schaft verändert und um neue Inhalte er-
weitert. Frauen- und Geschlechterthemen 
in Lehre und Forschung werden hier im-
mer mehr zu einem wesentlichen Bestand-
teil der verschiedenen Wissenschaftsdis-
ziplinen. Dabei sind in den verschiedenen 
Phasen der Institutionalisierung Erfahrun-
gen und Erkenntnisse gesammelt worden, 
die als Handlungsempfehlungen im Hin-
blick auf eine Etablierung der Frauen- und 
Geschlechterforschung in Osteuropa wei-
tergegeben werden können. Mit externer 
Unterstützung soll dieser Prozess forciert 
werden. Ein solches Projekt muss über 
einen längerfristigen Zeitraum angelegt 
sein, um Effekte und Ergebnisse des Pro-
jektvorhabens bewerten und einschätzen zu 
können. Die Forschungskooperation des 
IFF zielt deshalb darauf, eine Verankerung 
der Frauen- und Geschlechterforschung 
durch Vernetzungen und Kooperationen zu 
initiieren und dauerhaft zu etablieren. 

Die gegenwärtigen radikalen Verände-
rungen in Russland betreffen ganz we-
sentlich die Frauen. Und nicht nur des-
halb, weil sie mit rd. 53% die Mehrzahl 
der russischen Bevölkerung stellen. Son-
dern, weil unter den Bedingungen des Ü-
bergangs zur Marktwirtschaft ihre alten, 
ungelösten Probleme bei der Erwerbsbe-
teiligung, der politischen Teilnahme und 
im Alltag mit übernommen worden sind: 
niedriges Qualifikationsniveau, geringer 
Arbeitslohn, zusätzliche Belastungen bei 
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der Organisation des Alltagslebens. Hin-
zu kommen neue Probleme: die hohe Ar-
beitslosenquote, die Wiederbelebung einer 
Ideologie der „ursprünglichen Funktion“ 
der Frau, sich voll und ganz der Familie 
zu widmen, das Fehlen einer politischen 
Lobby für Frauen. Gleichzeitig geht ein 
Prozess vonstatten, Frauen aus den höhe-
ren staatlichen Funktionen herauszudrän-
gen. Ihnen bleibt, wie schon seit Jahrhun-
derten, der private Bereich. Das verleiht der 
Hyperzentrierung der Mutterrolle, dem 
matrizentrierten Modell in der russischen 
Kultur zusätzliche Beständigkeit. Dieses 
Bild wird auch ständig im russischen Fern-
sehen vermittelt, besonders durch Wer-
bung, die auf traditionelle Geschlechter-
verhältnisse und -zuweisungen rekurriert 
und diese damit permanent reproduziert.  

In der heutigen russischen Politik, die ei-
nerseits die ökonomische und soziale 
Überbelastung der Frauen zu berücksichti-
gen hat und sich andererseits mit gesell-
schaftlichen Vorurteilen gegenüber der e-
manzipatorischen Frage und dem Feminis-
mus auseinandersetzen muss, sind Kon-
zepte zu entwickeln, die den konkreten 
Bedingungen der russischen Gesellschaft 
entsprechen. Dafür müssen zuerst instituti-
onelle Strukturen geschaffen und wirksa-
me Instrumentarien für die Durchsetzung 
von Fraueninteressen auf politischer Ebene 
ausgelotet werden. Aber soziale und öko-
nomische Existenzsicherung lassen politi-
sche Aktivitäten zweitrangig erscheinen.  

Der Übergang von hierarchischen Macht-
strukturen des totalitären Staates männli-
cher Prägung zu hierarchisch strukturier-
ten Machtpositionen des demokratischen 
Staates männlicher Prägung, wie er in 
Russland sichtbar wird, lässt die Frauen 
außen vor. Die russische Gesellschaft ist 
eine konservative mit traditionellen Bil-

dern von Weiblichkeit. Die Sozialisation 
der russischen Frauen folgt heute verstärkt 
diesen Leitbildern, obgleich sie den Interes-
sen einer Vielzahl von Frauen widerspre-
chen und die Erfahrungshorizonte aus über 
70 Jahren propagierter Gleichstellung der 
Geschlechter außen vor lassen.  

Den wichtigsten sozialen Zusammenhang 
in Vergangenheit und Gegenwart bildet 
die Familie als Gegengewicht zu einer 
stark politisierten Gesellschaft. Dieser 
Bereich ist weiblich besetzt. Familie 
beinhaltet aber auch Ungleichheiten 
zwischen und innerhalb der Geschlechter.  

Die hier kurz skizzierten allgemeinen Be-
dingungen, in denen Frauen sich heute in 
Russland bewegen, werden in ihrer Wider-
sprüchlichkeit von der russischen Soziolo-
gie nur am Rande wahrgenommen, teil-
weise sogar vollständig ignoriert. Ge-
schlechtsspezifische Aspekte werden in 
der wissenschaftlichen Literatur kaum 
diskutiert, wenn doch, so zumeist im Zu-
sammenhang mit Familie. 

Dennoch tritt heute die Geschlechterper-
spektive allmählich aus ihrer Geschlos-
senheit in den öffentlichen Raum. Ziel des 
Projektes ist es, diesen Prozess zu unter-
stützen, zu einer Demokratisierung von 
Geschlecht in den verschiedenen Berei-
chen der russischen Gesellschaft beizutra-
gen sowie Maßnahmen zur Förderung und 
Unterstützung von Frauen zu entwickeln. 
Dieses Anliegen wird durch eine sozial-
wissenschaftliche Ausbildung unterstützt, 
die zunächst an der Universität in St. Pe-
tersburg den Bereich Frauen- und Ge-
schlechterforschung aufnimmt und zwar 
mit Ausbildungsanteilen, die konkrete so-
ziale Problem aufgreifen und auf deren 
Lösung durch sozialpolitische und sozial-
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arbeiterische Maßnahmen ausgerichtet 
sind. 

Das Projekt baut im wesentlichen auf den 
Austausch der Erfahrungen mit „Gender 
Studies“ von Wissenschaftlerinnen aus Ost 
und West. Interessierte Wissenschaftlerin-
nen, die in St. Petersburg eine Lehrveran-
staltung zu „Gender Studies“ anbieten 
möchten oder sich in einem anderen Rah-

men an dem Projekt beteiligen wollen, 
können sich mit der Koordinatorin in Ver-
bindung setzten. 

Rita Dittrich, Birgitta Wrede 

Kontakt  
PD Dr. Rita Dittrich, IFF, Universität Biele-
feld, Raum T7-226, Tel 0521/106-4576,  
Email: rita.dittrich1@uni-bielefeld.de 
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___________________________________________________________________________ 

Susann Fegter 

Frauen-Computerraum  
___________________________________________________________________________ 

 

Seit April 2002 gibt es auf der Galerie gegenüber dem Haupteingang (T1-177) einen Frauen-
Computerraum. 15 Rechnerplätze stehen dort täglich von 8 –22 Uhr allen Nutzerinnen der 
Universität zur Verfügung. Zum Angebot gehören neben regelmäßigen und kostenlosen 
Computerkursen auch Beratungszeiten: Alexandra Goj und Sonja Hunscha vom Hochschulre-
chenzentrum (HRZ) sind an vier Tagen in der Woche präsent und stehen bei Problemen mit 
Rat und Tat zur Seite. Ihre Beratungszeiten sind am Raum ausgehängt. Inhalt und Zeiten der 
Computerkurse können bei ihnen erfragt werden oder hängen an der Pinnwand im Raum aus. 
Für das Wintersemester 02/03 sind sowohl Anfängerinnenkurse für Internet und Word ge-
plant, als auch Kurse zu PowerPoint-Präsentationen und Photoshop. Der Raum geht auf eine 
Initiative der Gleichstellungsbeauftragten der Uni Bielefeld zurück. 

 

Zur Geschichte 

Mit der Eröffnung des Raumes geht eine 
lange Planungsphase zu Ende. Bereits im 
Jahr 2000 wurde der „Frauen-Computer- 
raum“ vom damaligen FrauenLesben-
AStA angestoßen. Auslöser war ein Beläs-
tigungsvorfall im HRZ, der eine Auseinan-
dersetzung mit dem Thema „Frauen und 
Computer/Internet“ nach sich zog. Dabei 
wurde deutlich, dass sich mehrere Frauen 
in den Computerräumen nicht wohl fühlten 
und Ausweichstrategien entwickelt hatten. 
Zusätzlich offenbarten Studien, dass mehr 
weibliche als männliche Studierende einen 
Bedarf an der Ausdehnung von Kompeten-
zen im Bereich Computer haben. So trat 
der FrauenLesben-AStA im Herbst 2000 
mit einem Antrag für einen Frauencompu-
terraum an das Rektorat heran. Vorbilder 
von anderen Unis gab es dabei nicht.  

Das Rektorat war dem Projekt gegenüber 
zunächst überwiegend positiv eingestellt 
und auch das HRZ signalisierte deutliches 
Interesse; auch vor dem Hintergrund seiner 

chronischen Überlastung in den ange-
stammten HRZ-Räumen. Deswegen si-
cherte Herr Nienaber als kommissarischer 
Leiter des HRZ auch frühzeitig zu, den 
systemtechnischen Betrieb zu übernehmen.  
Dennoch stockte das Projekt bald an der 
Raumfrage. Ab diesem Zeitpunkt waren 
längere Verhandlungen notwendig, bis es 
gelang, sich auf einen zentral gelegenen 
Raum zu einigen. Während dieser Phase 
ging das Projekt im Frühjahr 2001 mit Su-
sann Fegter vom AstA in die Belange der 
Gleichstellungsbeauftragten über. Die de-
finitive Zusage über Raum und Ausstat-
tung erfolgte schließlich im September 
2001. Danach waren das HRZ, die zustän-
digen Dezernate und die Gleichstellungs-
beauftragten noch ca. 5 Monate mit der 
Einrichtung und Ausstattung des Raumes 
beschäftigt.  

Das Ergebnis ist ein moderner Arbeitsraum 
mit Flachbildschirmen, neuen Möbeln, 
rückenfreundlichen Stühlen und einer hel-
len Atmosphäre. Die Lage gegenüber dem 
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Haupteingang auf der Galerie gewährleis-
tet zudem auch noch in den Abendstunden 
eine gute Einbindung in den Publikums-
verkehr. Abgerundet wurden die Planun-
gen durch die Zusage des HRZ, zwei stu-
dentische Hilfskräfte, Alexandra Goj und 
Sonja Hunscha, sowohl mit den Bera-
tungszeiten als auch mit der Durchführung 
von Computerkursen zu beauftragen. Wäh-
rend diese beiden das Kursangebot für An-
fängerinnen abdecken, bietet das Frauen-
büro in Kooperation mit der uniinternen 
Weiterbildungsstelle zusätzlich Kurse zur 
Qualifikation für Fortgeschrittene an (wie 
PowerPoint, Photoshop, etc.).  

Im SS 2002 schließlich wurde der Frauen-
Computerraum eröffnet. Die erste Bilanz 
am Ende des Sommersemesters ist sehr 
positiv ausgefallen. Obwohl wenig Wer-
bung gemacht wurde, hat sich der Raum 
schnell herumgesprochen und ist im Er-
gebnis immer gut besucht. Die Kommenta-
re auf den ausgehängten Meinungszetteln 
sind durchweg positiv und befürworten 
noch eine Ausdehnung der Öffnungszeiten 
auf das Wochenende. Bisher wurde davon 
jedoch wegen der dann mangelnden sozia-
len Kontrolle abgesehen. Da sich die Be-
fürchtungen im Hinblick auf Diebstahl und 
Vandalismus bisher – zum Glück – nicht 
erfüllt haben, kann unter Umständen tat-
sächlich über eine Ausweitung nachge-
dacht wird.  

Auch Ärger mit Männer ist bisher weitge-
hend ausgeblieben. In der Anfangszeit fan-
den zwar viele auffällig laute, abfällige 
Gespräche vor dem Raum statt, aber dieses 
Mitteilungsbedürfnis hat sich gelegt. Zent-
ral wird hier sicherlich auch in Zukunft 
sein, deutlich zu machen, dass die Bevor-
zugung, als die Frauenförderung in diesem 
Fall wirkt, faktisch aber einen Ausgleich 
für eine strukturelle Benachteiligung dar-

stellt und somit dem Ziel der Gleichstel-
lung dient und nicht auf Besserstellung 
ausgerichtet ist Diese Argumentation soll 
im folgenden ausgeführt werden. 

Warum ein Frauen-Computerraum? 

Mit der Einrichtung des Raumes reagiert 
die Universität darauf, dass sich im Hin-
blick auf Unterschiede zwischen Studie-
renden im Bereich Computerkenntnisse 
und -nutzung das Geschlecht als die rele-
vante Unterscheidungsgröße herausgestellt 
hat:  

So zeigen Studien, dass Studentinnen ge-
genüber dem Bereich Technik, Computer 
und Internet insgesamt mehr Skepsis, Un-
sicherheit und negative Einstellungen zum 
Ausdruck bringen als ihre Kommilitonen. 
Sie verfügen auch seltener über einen ei-
genen PC und sind schlechter im Ausstat-
tungsniveau. Männliche Studierende wei-
sen dagegen eine höhere Vertrautheit und 
Selbstsicherheit im Umgang mit Compu-
tern auf, haben positivere Einstellungen 
und können im Schnitt auch auf eine länge-
re PC-Erfahrung zurückblicken als ihre 
Kommilitoninnen (vgl. Berghaus 1999). 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, daß 
Computer- und Internetkenntnisse zu den 
zentralen Qualifikationskriterien auf dem 
heutigen Arbeitsmarkt zählen und den Zu-
gang zu genau jenen Bereichen eröffnen, in 
dem der Bedarf an qualifizierten Kräften 
steigt, war es der Universität wichtig, sich 
mit den Ursachen dieses Phänomens zu 
beschäftigen und ihnen entgegenzuwirken.  

Die Ursachen dieser Differenzen sind nicht 
kognitiver sondern motivationaler Art und 
hängen mit einer geschlechtsspezifischen 
Techniksozialisation zusammen: Dazu 
gehört, dass Technik auf der symbolischen 
Ebene nach wie vor zum männlich konno-
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tierten Bereich gehört (vgl. Richter u.a. 
2001). Ein Interesse an Computern läßt 
sich daher mit einem männlichen Selbst-
bild konsistent verbinden, während ein 
Computerinteresse bei Frauen eher zu Am-
bivalenzen zwischen gesellschaftlichen 
Erwartungen und Selbstbild führen kann 
(vgl. Lander 1995). Ein Desinteresse im 
technischen Bereich kann geradezu zu ei-
ner Bestätigung weiblicher Geschlechts-
identität genutzt werden (vgl. Herzog 
1996). Dass diese kulturellen Muster schon 
im Kindesalter wirken, zeigt das LBS-
Kinderbarometer 1999: Während fast 50% 
der Jungen einen eigenen PC besitzen, 
trifft dies nur auf 29% der Mädchen zu. 
Jungen wünschen sich auch häufiger etwas 
computerbezogenes zum Geburtstag (35% 
zu 9%) und nennen das Computerspielen 
als erste Lieblingsbeschäftigungen, wäh-
rend es bei den Mädchen erst an dritter 
Stelle genannt wird (LBS-Initiative Junge 
Familie 1999).  

Untersuchungen mit SchülerInnen zeigen 
auch, dass Vorurteile über den Zusammen-
hang von Frauen und Technik nach wie vor 
virulent sind: Jungen wie Mädchen sind 
davon überzeugt daß Jungen besser im 
Umgang mit Computern seien als Mädchen 
(vgl. Faulstich-Wieland 1987). 

Das alles hat zur Folge, dass Jungen und 
Männer sich mit größerer Selbstverständ-
lichkeit Computer- und Internetkenntnisse 
aneignen, während manche Frauen Berüh-
rungsängste entwickeln. Entsprechende 
Wahrnehmungsmuster prägen auch die 
Interaktion in universitären Computerräu-
men: Hier ist ein dominierendes Auftreten 
noch immer eher bei Männern zu beobach-
ten, während Studentinnen häufiger Unsi-
cherheiten bezüglich der eigenen Fertigkei-
ten äußern (vgl. Berghaus 1999). Schnelle 
Ratschläge wohlmeinender Kommilitonen 

statt echter Hilfe zur Selbsthilfe verstärken 
dieses Gefühl häufig noch.  

Genau das Gegenteil gilt es aber zu för-
dern, nämlich ein positives Selbstbild von 
Frauen im Umgang mit Computern, das 
sich vor allem durch Erfolgserlebnisse und 
kontinuierliche Praxis bildet (vgl. Hanno-
ver 1992). Wie Studien zu monoedukati-
vem Unterricht in naturwissenschaftlichen 
Fächern an Schulen gezeigt haben, macht 
es hierzu Sinn, die Dynamik koedukativer 
Lern- und Arbeitssituationen aufzubrechen 
(vgl. Kessels u.a. 2002).  

Der Frauen-Computerraum setzt genau an 
dieser Stelle an: Er  

• bietet allen Studentinnen und Mitarbei-
terinnen der Universität einen Raum, in 
dem Geschlecht als Unterscheidungs-
kategorie wegfällt und schafft dadurch 
andere Rahmenbedingungen für die 
Arbeit am Computer und im Internet. 

• bietet mit seinem Kurs- und Beratungs-
angebote die Möglichkeit, Kenntnisse 
zu erwerben und Fähigkeiten zu 
verbessern. 

• bietet die Möglichkeit, sich von kom-
petenten Frauen beraten zu lassen. 

• reduziert die Wahrscheinlichkeit, von 
pornographischen Seiten auf benach-
barten Rechnern belästigt zu werden. 

• liegt sehr zentral und ist auch in den 
Abendstunden noch gut in den Publi-
kumsverkehr eingebunden.  

Zu Nachfragen über Nutzungsmöglichkei-
ten des Raumes durch weitere Einrichtun-
gen der Universität steht das Frauenbüro 
gerne für Auskünfte zur verfügen.  
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___________________________________________________________________________ 

Mechthild Oechsle 

Die Zeitfalle –.(k)ein deutsches Problem?  
___________________________________________________________________________ 

 

Der folgende Beitrag entspricht der Einleitung für die deutsche Übersetzung des Buchs von 
Arlie Russel Hochschild „The Time Bind“ aus dem Jahr 1997. Sie wird im Oktober 2002 un-
ter dem Titel „Keine Zeit. Wenn die Firma zum Zuhause wird und zu Hause nur Arbeit war-
tet“ in der Reihe Geschlecht und Gesellschaft bei Leske&Budrich veröffentlicht (vgl. Neuer-
scheinungen). Mit diesem Beitrag soll bereits jetzt das Interesse der Leserin und des Lesers 
für dieses überaus spannende Buch geweckt werden. 

 

Das Problem der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie oder vielleicht zeitgemäßer, 
der Balance von Arbeit und Leben und die 
damit verbundenen Zeitnöte, selten ist es 
eindringlicher analysiert worden als in 
Hochschilds Bestseller „The Time Bind“. 
Suggeriert der Begriff der Vereinbarkeit 
oder der Balance, dass die Zeitordnungen 
des Erwerbssystems mit denen der Famili-
en zu vereinbaren wären und eine Balance 
gelingen könnte, so entlarvt Hochschild 
diesen Optimismus als individuelle und 
kollektive Selbsttäuschung. Mehr noch, ihr 
Buch ist ein bestürzendes Dokument einer 
misslingenden Balance, eine Analyse der 
erdrückenden Dominanz der Arbeitszeit 
über die Familienzeit und ihrer Kosten für 
das Familienleben und das Aufwachsen 
von Kindern in den USA der 1990er Jahre. 

Diese Dominanz der Arbeitszeit ist aller-
dings keine, die den Beschäftigten als pu-
rer Oktroy aufgezwungen wird, wie wir 
dies aus historischen Analysen frühkapita-
listischer Arbeitszeitregimes kennen (vgl. 
etwa Thompson 1972). In subtilen Analy-
sen zeigt Hochschild, dass die Umpolung 
zwischen Arbeit und Zuhause durchaus mit 
dem Einverständnis der Arbeitenden rech-
nen kann – für beide Geschlechter kann der 

Arbeitsplatz attraktiver werden als das Zu-
hause. Der Wandel in den Wertorientie-
rungen wird durch die Entwicklung einer 
Unternehmenskultur gefördert, die den 
Beschäftigten Anerkennung und Wert-
schätzung am Arbeitsplatz vermittelt und 
dazu beiträgt, dass sie sich bei der Arbeit 
mehr und mehr wie zu Hause fühlen und 
deshalb immer mehr Zeit an diesem Ar-
beitsplatz verbringen. Im Gegenzug wird 
die Zeit zu Hause immer knapper, das Fa-
milienleben gerät unter die Imperative ei-
nes tayloristischen Zeitregimes.  

Hochschild steht mit ihrer Analyse kei-
neswegs allein. Andere prominente Auto-
ren wie Robert Putnam und Robert Reich 
stellen die Frage, ob das Amerika der New 
Economy nicht zuviel an Familien- und 
Lebenszeit und an Gemeinschaftsleben 
geopfert hat. Putnam beklagt den Verlust 
und die Ausdünnung des Gemeinschaftsle-
bens (Putnam 1995) und Reich beschreibt 
den „unglaublichen Schwund der Familie“ 
und den hohen Preis, den die Arbeit der 
New Economy dem Familienleben abver-
langt (Reich 2002). 

Die eindringlichen Beschreibungen der 
Zeitnöte berufstätiger Eltern, die Innenan-
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sichten der amerikanischen Zeitarchitektur, 
die uns Hochschilds Lektüre vermittelt, 
sind sie überhaupt auf die Situation in der 
Bundesrepublik übertragbar? Sind diese 
überlangen Arbeitszeiten und die damit 
verbundene Zeitkultur nicht ein amerikani-
sches Phänomen, weit entfernt von der 
bundesrepublikanischen Wirklichkeit mit 
einer tariflichen Wochenarbeitszeit von 
teilweise 35 Stunden, bis zu 30 Tagen Jah-
resurlaub, 14 Wochen bezahltem Mutter-
schutz und drei Jahren Elternurlaub? 

Hochschild sieht Deutschland eher als ein 
arbeitszeitpolitisches Musterland, durchaus 
ein Vorbild in Sachen Arbeitszeitregulie-
rung. In ihren Überlegungen, wie der Zeit-
falle zu entkommen sei, weist sie, neben 
Schweden, immer wieder auf Deutschland 
als Beispiel für eine bessere zeitliche Ba-
lance von Arbeit und Leben hin. Sind also 
Hochschilds Analysen der Zeitfalle auf 
Deutschland übertragbar? Ist das, was sie 
beschreibt, nicht weit entfern von der Zeit-
kultur der Bundesrepublik? Oder ist dieses 
amerikanische Modell der Beziehung zwi-
schen der Arbeitswelt und der Welt des 
Zuhauses vielleicht doch eines, das auch 
auf uns zukommen könnte?  

Auch in Deutschland haben sich die Ar-
beitszeiten und Modelle ihrer Regulierung 
in den letzten 20 Jahren verändert. Trotz 
aller gewerkschaftlichen Bemühungen um 
weitere Arbeitszeitverkürzung gibt es eine 
Stagnation bei den tariflichen Arbeitszeit-
verkürzungen und in den 1990er Jahren in 
manchen Bereichen sogar eine Verlänge-
rung der effektiven Arbeitszeiten. Eine 
jüngst erschienene Studie geht sogar davon 
aus, „dass die 40-Stundenwoche in 
Deutschland günstigstenfalls weiterhin die 
faktische Durchschnittsarbeitszeit für Voll-
zeitkräfte ist und vielleicht sogar davon 
ausgegangen werden muss, dass die 40-

Stunden-Schwelle ungefähr die Mitte zwi-
schen tariflichen und tatsächlichen Ar-
beitszeiten in Deutschland markiert“ 
(Bosch u.a. 2002, S. 39). Eine Repräsenta-
tiverhebung in allen 15 Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und in Norwegen im 
Jahr 1998 kommt zu dem Ergebnis, dass 
die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit 
aller Beschäftigten in Deutschland 38,8 
Stunden beträgt, die tatsächliche Wochen-
arbeitszeit von Beschäftigten, die sich 
selbst als Vollzeitkräfte bezeichnen, sogar 
44,4 Stunden und damit 1,3 Stunden mehr 
als der europäische Durchschnitt mit 43,1 
Stunden (Bielenski 2000). 

Neben der Stagnation der tariflichen Ar-
beitszeitverkürzung und einer partiellen 
Verlängerung der effektiven Arbeitszeit ist 
die Situation in Deutschland vor allem 
durch einen Prozess der Flexibilisierung 
von Arbeitszeiten gekennzeichnet. Seit 
Mitte der 80er Jahre findet eine Deregulie-
rung der Arbeitszeit in Form von zuneh-
mender Wochenendarbeit, Schicht-, A-
bend- und Nachtarbeit, von Vertrauensar-
beitszeit und Jahresarbeitszeitmodellen, 
von befristeter Beschäftigung, Teilzeitar-
beit und geringfügiger Beschäftigung so-
wie Heimarbeit und alternierender Telear-
beit statt. Die Einschätzungen des Ausma-
ßes und der Tragweite dieser Flexibilisie-
rungstendenzen differieren, aber unbe-
streitbar ist, dass in einem relevanten 
Ausmaß eine Erosion der Normalarbeitzeit 
und damit verbunden eine teilweise Auflö-
sung kollektiver Arbeitszeitstrukturen statt-
findet und schon stattgefunden hat (Gar-
hammer 1999). 

Die Deregulierung der Arbeitszeit scheint 
sich in Abhängigkeit vom Qualifikations-
niveau und z.T. vom Geschlecht in zwei 
gegensätzliche Richtungen zu bewegen. 
Zum einen beobachten wir einen Trend in 
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Richtung Aufsplittung von Vollzeitarbeit 
in Teilzeitarbeit und geringfügige Beschäf-
tigung; hierbei sinken die wöchentlichen 
Durchschnittsarbeitszeiten dieser – meist 
weiblichen – Beschäftigten. Zum anderen 
führen neue Formen der Arbeitsorganisati-
on und neue Managementmethoden zur 
Verlängerung von Arbeitszeiten über die 
tariflich oder vertraglich vereinbarten Ar-
beitszeiten hinaus. Dies gilt insbesondere 
für hochqualifizierte Angestellte, die 
„möglicherweise als Vorreiter neuer For-
men der individuellen Arbeitszeitgestal-
tung angesehen werden können“ (Wagner 
2000, S. 258/259). In ihrer Analyse der 
Daten des Sozioökonomischen Panels stellt 
Wagner fest, dass gerade für hochqualifi-
zierte Angestellte die Differenz zwischen 
vereinbarter und tatsächlicher Arbeitszeit 
größer wird, dass von diesen vermehrt und 
häufig unentgeltlich Überstunden geleistet 
werden und dass es bei einem wachsenden 
Anteil der hochqualifizierten Angestellten 
keine vertragliche Regelungen über die 
Dauer der Arbeitszeit mehr gibt (ebd., S. 
264). 

Die ‚schleichende‘ Verlängerung von Ar-
beitszeiten, gerade im Zusammenhang mit 
ihrer Flexibilisierung, ist bislang vor allem 
im gewerkschaftlichen Kontext unter dem 
Stichwort des „Arbeitens ohne Ende“ the-
matisiert worden. Interessant ist hier etwa 
das Beispiel von IBM, wo die Einführung 
der Vertrauensarbeitszeit von einem mas-
siven Zuwachs an Arbeitsbelastungen und 
einer Verlängerung der Arbeitszeit beglei-
tet war und zu einer Reihe von gewerk-
schaftlichen Aktionen im Kampf gegen das 
„Arbeiten ohne Ende“ geführt hat (Picks-
haus 2000) Wenig untersucht worden ist 
bisher, wie sich diese überlangen Arbeits-
zeiten auf das Familienleben auswirken. 

Interessanter, auch für die sozialwissen-
schaftliche Forschung, sind offenbar ‚spek-
takulärere‘ Formen und Modelle der Ar-
beitszeitflexibilisierung, vor allem wenn 
sie mit Arbeitszeitverkürzungen einherge-
hen. So ist etwa das Modell der 28,8 Stun-
denwoche bei VW in seinen Auswirkungen 
auf die Beschäftigten und ihr Familienle-
ben relativ breit erforscht worden (Jür-
gens/Reinecke 1998), auch über die Aus-
wirkungen von Blockfreizeiten und Sabba-
ticals auf Familienzeiten gibt es erste em-
pirische Hinweise (Pfahl/Reuyß 2002). 
Kritisch wurde vor allem angemerkt, dass 
sich die Flexibilisierung der Arbeitszeit bei 
VW wie auch in anderen Betrieben weitaus 
stärker an den Anforderungen des Unter-
nehmens als an den individuellen Zeitwün-
schen der Beschäftigten orientiert und die 
mit der Flexibilisierung verbundenen 
Hoffnungen und Wünsche auf mehr Zeit-
souveränität sich nur bedingt erfüllen (Hil-
debrandt u.a. 2000). 

Nicht nur auf der Ebene der faktischen 
Arbeitszeiten scheint sich eine Trendwen-
de in Richtung längerer Arbeitszeiten an-
zudeuten. Auch in den Arbeitszeitpräferen-
zen der Beschäftigten zeigen sich bemer-
kenswerte Veränderungen. In einer Aus-
wertung der Daten des Sozioökonomischen 
Panels durch das Deutsche Institut für 
Wirtschaft (DIW) zeigen sich deutliche 
Veränderungen in den Arbeitszeitpräferen-
zen zwischen 1993 und 1997. Nach diesen 
Daten wollten 1997 in Westdeutschland 
fast ebenso viele Frauen ihre Arbeitszeit 
ausweiten (27%) wie einschränken (29%), 
während 1993 die Anteile 11% bzw. 36% 
betrugen. Im Jahr 1997 wollten 44% der 
vollbeschäftigten Männer mit einem Kind 
unter drei Jahren im Haushalt ihre Arbeits-
zeit ausweiten, während noch 1993 prak-
tisch kein vollbeschäftigter Mann mit ei-
nem Kleinkind im Haushalt seine Arbeits-
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zeit ausdehnen wollte und fast zwei Drittel 
eine Verkürzung anstrebten (1997 nur noch 
ein knappes Fünftel) (Holst/Schupp 1998, 
S. 3). In Ostdeutschland ist 1997 generell 
eine höhere Erwerbsorientierung beider 
Geschlechter zu verzeichnen; der überwie-
gende Teil der Beschäftigten, sowohl 
Männer wie Frauen, möchte einer Er-
werbstätigkeit im Umfang von 35 und 40 
Stunden nachgehen, ein Fünftel aller Män-
ner und 7% der Frauen wünschen sich eine 
Arbeitszeit von mehr als 40 Stunden. Ge-
nerell stellt die Studie fest, das die Akzep-
tanz für weitere Arbeitszeitverkürzungen 
deutlich gesunken und der Wunsch nach 
Ausweitung der Arbeitszeit erheblich ge-
stiegen ist (Holst/Schupp 1998, S. 6). 
Gründe für diese Wünsche nach einer 
Ausweitung der Arbeitszeit sehen die Au-
toren im Realeinkommensverlust, in der 
bereits vollzogenen Arbeitszeitverkürzung 
und in neuen Arbeitszeitmodellen. Ob die-
se veränderten Arbeitzeitpräferenzen auf 
einen tiefergehenden Wertewandel im 
Verhältnis von Arbeit und Leben hinwei-
sen, bleibt offen und wird von den Autoren 
so nicht diskutiert. 

Natürlich geht es nicht nur um individuelle 
Arbeitszeiten und Arbeitszeitpräferenzen. 
Wenn wir uns fragen, ob die von Hoch-
schild beschriebene Zeitfalle auch für 
Deutschland Bedeutung gewinnen könnte, 
dann müssen wir auch familiale Erwerbs-
muster in beiden Ländern vergleichen und 
nach dem Muster der Erwerbsintegration 
von Frauen in Deutschland fragen. Auch 
hier gibt es deutliche Unterschiede. Trotz 
der Zunahme der Erwerbsbeteiligung von 
Frauen kann, zumindest für Westdeutsch-
land, noch immer von der Dominanz eines, 
wenn auch modernisierten männlichen 
Ernährermodells ausgegangen werden; in 
Ostdeutschland finden wir eher ein Dual 
Earner Modell mit Tendenz zu egalitären 

Erwerbsmustern (Dingeldey 1999). Rund 
40% aller Haushalte in Westdeutschland 
mit Kindern unter 15 Jahren haben einen 
männlichen Alleinernährer, ca. 50% dieser 
Haushalte sind Zweiverdienerhaushalte, in 
knapp 30% aller Haushalte mit Kindern 
unter 15 Jahren besteht das familiale Er-
werbsmuster aus der Kombination Voll-
zeitarbeit des Mannes und Teilzeitarbeit 
der Frau.  

Dies mag vielleicht dazu beitragen, dass 
das Problem der Zeitnot zumindest in 
westdeutschen Familien weniger drama-
tisch ist als in den USA. Allerdings wäre es 
falsch, von einem einheitlichen Profil fa-
milialer Erwerbsmuster auszugehen. In 
immerhin einem Fünftel aller westdeut-
schen Haushalte mit Kindern unter 15 Jah-
ren arbeiten beide Partner Vollzeit, in Ost-
deutschland sind es fast 46%. Geht man 
davon aus, dass im Zuge steigender Frau-
enerwerbstätigkeit das Modell des männli-
chen Familienernährers weiter abnehmen 
wird und Zweiverdiener-Haushalte weiter 
zunehmen (Dingeldey 1999), dann können 
wir uns vorstellen, dass zunehmend auch 
Familien in Ost- und Westdeutschland von 
der „Zeitfalle“ betroffen sind.  

Doch auch wenn die Arbeitszeiten in 
Deutschland noch immer unter denen der 
USA liegen und auch das Modell der Er-
werbsintegration von Frauen ein anderes 
ist, das Problem der Balance zwischen Ar-
beit und Leben gewinnt auch in der Bun-
desrepublik zunehmend an Aufmerksam-
keit. Bemerkenswert ist das derzeitige Me-
dieninteresse am Thema Work-Life-
Balance. Von einem Wertewandel in der 
Arbeitswelt ist die Rede und von Arbeit-
nehmern, die nicht mehr bereit seien, sich 
ausschließlich für ihre Arbeit zu engagie-
ren, sondern den Ausgleich mit ihrem Pri-
vatleben suchen würden (Schneider 2001). 
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Die FAZ schreibt in ihrem Hochschulan-
zeiger: „Die Krieger der New Economy 
sind müde. Was haben sie nicht auch alles 
gegeben: Arbeit Tag und Nacht bei Fertig-
pizza und Cola aus der Dose (...) Der Preis 
war hoch: Nicht nur sind ihre Aktienoptio-
nen nichts mehr wert, viele Start-up-
Helden haben schlicht ihre Gesundheit 
ruiniert. Aber sie sind nicht die einzigen: 
Die Wirtschaftskapitäne der Old Economy 
sind genauso müde. (...)‘Work-Life-
Balance!‘ heißt deshalb der neueste 
Schlachtruf, der aus den Strategieabteilun-
gen der Unternehmen tönt“ (Jacoby 2002, 
S. 6). 

Aber – wie tragfähig sind solche Konzepte, 
schaffen sie wirklich eine bessere Balance 
von Arbeit und Leben, gewinnen Familien 
dadurch mehr Zeit oder geraten die Be-
schäftigten nur in neue Zeitfallen? Hoch-
schilds Studie könnte uns hier zu mehr 
Skepsis veranlassen, hat doch ihre Studie 
gezeigt, dass solche Programme bei ihrer 
Umsetzung auf mehr Hinternisse stoßen als 
wir zunächst annehmen. Die Zeitschrift 
management&training kommt 2001 in ei-
nem Heft mit dem Schwerpunkt Work-
Life-Balance zu dem Ergebnis, dass die 
Unternehmen noch nicht hinter diesem 
Konzept stehen. „In den Unternehmen 
sieht es ganz anders aus. Hier sind traditio-
nelle Werte wie Pflichtbewusstsein, Fleiß 
und eine ausgedehnte Arbeitszeit immer 
noch karriereentscheidend. (...) In den 
meisten Firmen steigt eher der permanente 
Leistungsdruck“ (Schneider 2001) Bei 
ihrer Recherche fand Schneider „kein ein-
ziges Unternehmen“, das ein umfassendes 
Konzept zur Work-Life-Balance eingeführt 
hat. Einzelne Elemente sind eher „Benefits 
zur Mitarbeiterbindung, die es schon lange 
gibt und die heute – vielleicht aus Image-
gründen – nach außen als Fördermaßnah-
men zur Work-Life-Balance dargestellt 

werden. Doch Verantwortung für die Um-
setzung will keiner übernehmen. (Schnei-
der 2001, S. 3) 

Nimmt man die angebotenen Programme 
genauer unter die Lupe, dann lassen sich 
im wesentliche zwei Varianten unterschei-
den. Zum einen handelt es sich um flexible 
Arbeitszeitmodelle, die es ermöglichen 
sollen, das Privatleben besser mit dem Be-
ruf abzustimmen. Zum anderen ist festzu-
stellen, dass typische Freizeitelemente wie 
Schlafen, Duschen, Fitness in die Arbeits-
welt integriert werden  „Damit wird eben-
falls Work-Life-Balance betrieben – je-
doch innerhalb der Arbeitswelt.“ (Mai 
2001, S. 12). Den Arbeitsplatz ein Stück 
weit zum Zuhause machen – was bedeutet 
dies für den anderen Pol, das Zuhause, die 
Familie? Ist dies nicht nur ein weiterer 
Schritt zur Verstärkung der kulturellen 
Dominanz der Erwerbsarbeit und zur Ver-
längerung der Arbeitszeit. Ist eine solche 
Verschmelzung von Arbeit und Leben 
wünschenswert, „mit Fitnessgeräten am 
Arbeitsplatz, Freizeit im Kreis der lieben 
Kollegen und Laptop-Arbeit zu Hause“ 
oder verstärkt die Anreicherung des Ar-
beitsplatzes mit solchen Elementen des 
Zuhauses letztlich Workalholismus und 
Burn-out? (Jacoby 2002, S. 6). 

Bei aller Skepsis gegenüber den Verspre-
chungen der Work-Life-Balance-Program- 
me sollten wir aber nicht übersehen, dass 
das Interesse an dieser Thematik auf ein 
sehr reales Problem der Lebensführung 
verweist. Wie kann eine Balance zwischen 
Arbeit und Leben gelingen, wenn es im 
Zuge eines tiefgreifenden Strukturwandels 
zur Entgrenzung von Arbeit (Döhl u.a. 
2001) kommt und die klaren Grenzziehun-
gen zwischen Erwerbsarbeit und Nichter-
werbsarbeit, zwischen Arbeitszeit und 
Freizeit, sich tendenziell auflösen? Was 
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bedeutet dies für unsere Vorstellungen von 
Erwerbsarbeit und Zuhause und wie gestal-
tet sich die Relation von Erwerbsarbeit und 
privater Lebensführung unter diesen Be-
dingungen? Die These vom flexiblen „Un-
ternehmer der eigenen Arbeitskraft“ 
(Voß/Pongratz 1998) betont vor allem das 
Übergreifen von Marktimperative auf das 
Leben außerhalb der Erwerbsarbeit. Der 
Arbeitskraftunternehmer ist gezwungen, 
aktiv die Vermarktung seiner Arbeitskraft 
zu betreiben. Der Alltag wird damit zu 
einem Ort systematischer Effizienzsteige-
rung und zu einem Objekt weiterer Ratio-
nalisierung und Zeit zu einer zentralen 
Gestaltungsdimension in diesem Prozess 
(Hildebrandt u.a. 2000). Die „Verbetriebli-
chung“ der Lebensführung wird in diesem 
Zusammenhang als weiterer Rationalisie-
rungsschritt gesehen, der nun auf den pri-
vaten Lebensbereich übergreift. Be-
schränkt sich dieser Prozess der Entgren-
zung von Arbeit aber darauf, dass „ar-
beitsweltliche Forderungen an die Le-
benswelt gestellt werden“ oder ziehen 
nicht ebenso „lebensweltliche Anforderun-
gen in die Arbeitswelt“ ein (Döhl u.a. 
2001, S. 228) – in Form von sozialen 
Kompetenzen, Teamarbeit und Anerken-
nung? Hochschilds Analyse kann uns auch 
hier für die Wechselbeziehungen zwischen 
dem Arbeitsplatz und der Welt des Zuhau-
ses sensibilisieren. 

Wenn wir davon ausgehen, dass die Erosi-
on bisheriger Grenzziehungen zwischen 
Arbeit und Leben zu einem wesentlichen 
Charakteristikum neuer Formen der Ar-
beitsorganisation gehört und auch private 
Lebensformen davon tangiert sind, dann 
stellt sich die Frage, mit welchen Konzep-
ten und Begriffen dieser Prozess untersucht 
werden kann. Integrative Konzepte wie das 
der alltäglichen Lebensführung (Jur-
czyk/Rerrich 1993), das allerdings mehr 

die individuelle Lebensführung analysiert 
oder das Konzept der familialen Lebens-
führung (Jürgens 2001), das die Ver-
schränkung verschiedener Lebensführun-
gen im Rahmen von Familie untersucht, 
sind hier fruchtbare Ansätze. Zu bedenken 
ist allerdings, dass es sich bei den zu unter-
suchenden Prozessen um mehr als die 
Kombination klar definierter Elemente 
handelt. Wir werden uns wie Hochschild 
fragen müssen, was denn Erwerbsarbeit 
und Zuhause unter diesen veränderten Be-
dingungen bedeuten und ob sich die Kate-
gorien unserer Analyse nicht auch verän-
dern müssen (vgl. dazu auch Döhl u.a. 
2001). Am Beispiel von Amerco, einem 
großen amerikanischen Unternehmen, 
zeigt Hochschild exemplarisch die Wech-
selbeziehungen zwischen den beiden emo-
tionalen Kulturen von Erwerbsarbeit und 
Familie, ihre innere Verflechtung und ihre 
Konkurrenz miteinander und sie führt uns 
vor Augen, wie Arbeit und Zuhause für 
viele Beschäftigte eine andere Bedeutung 
gewinnen. 

Die Analyse des inneren Zusammenhangs 
der verschiedenen gesellschaftlichen Teil-
bereiche, ihrer Trennungen und Verknüp-
fungen (Becker-Schmidt 1998) ist ein we-
sentliches theoretisches und methodisches 
Prinzip einer gesellschaftstheoretisch ori-
entierten Frauen- und Geschlechterfor-
schung (Knapp/Wetterer 2001). Erst der 
Blick auf den Zusammenhang scheinbar 
getrennter Bereiche und ihrer strukturellen 
Asymmetrien erlaubt es, Strukturzusam-
menhänge und Reproduktionsmuster einer 
Gesellschaft im Zusammenhang mit der 
Verfasstheit des Geschlechterverhältnisses 
zu analysieren. Die strukturelle Dominanz 
der Erwerbsarbeit gegenüber die Familie, 
die Durchsetzungsschwäche der Familie 
gegenüber Arbeitsmarktvorgaben (Krüger 
1995) verweisen auf die asymmetrische 
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Relation der verschiedenen Institutionen 
und auf die in ihnen geronnene Geschlech-
terstruktur.  

Solange sich an dieser Hierarchisierung 
zwischen Familie und Arbeitsmarkt nichts 
ändert, solange die Institutionen des Ar-
beitsmarktes und der Familie und darüber 
hinaus die der Bildung und der Sozialpoli-
tik nicht in ein neues Verhältnis zueinander 
treten (Krüger 1995), solange wird die zu-
nehmende Erwerbsbeteiligung von Frauen 
wenig an der strukturellen Asymmetrie des 
Geschlechterverhältnisses ändern und zu-
dem die Belastungen der Familie und an-
derer privater Bindungen weiter verschär-
fen. 

Hochschild zeigt, wie die zunehmende 
Erwerbsintegration von Frauen (bei an-
sonsten unveränderten Rahmenbedingun-
gen) zu einem Zeitkrieg zwischen den Ge-
schlechtern führt, der auf dem Rücken der 
verletzlichsten Mitglieder dieses Systems, 
den Kindern und anderen pflegebedürfti-
gen Personen, ausgetragen wird. An dieser 
Stelle Hochschild mißzuverstehen, wäre 
bedauerlich. Sicher, sie argumentiert auch 
moralisch und politisch und sie fragt nach 
den Kosten dieses Arbeitszeitregimes für 
das Familienleben und vor allem für die 
Kinder. Aber nichts liegt ihr ferner, als 
diese Kosten auf das Konto der Erwerbsbe-
teiligung von Frauen zu verbuchen. Sie 
zeigt, warum für Männer wie für Frauen 
die Erwerbsarbeit so attraktiv ist, sie analy-
siert, wie im Zuge einer neuen Unterneh-
menskultur und der damit verbundenen 
Anerkennung, Wertschätzung und Auto-
nomie in der Arbeit der Arbeitsplatz noch 
mehr an Anziehungskraft gewinnt – und 
das Zuhause an Attraktivität verliert. Sie 
beschreibt eindringlich die Folgen dieses 
Wertewandels für die Familie und sie fragt, 
wie viel Elternzeit Kinder brauchen und 

wie viel Betreuung durch Institutionen. 
Diese Frage richtet sich jedoch an beide 
Geschlechter gleichermaßen. Sie ignoriert 
keineswegs die kulturellen und institutio-
nellen Rahmenbedingungen dieser Werte-
verschiebung, zeichnet aber akribisch 
nach, wie Individuen sich angesichts dieser 
Parameter orientieren und welche Ent-
scheidungen sie treffen oder auch nicht 
treffen.  

Arlie Hochschild macht aber auch deutlich, 
dass es bei der Zeitfalle um mehr geht als 
um individuelles Zeitmanagement oder um 
individuelle biographische Entscheidun-
gen. Sie skizziert mögliche Ziele und Ak-
teure einer neuen Zeitbewegung und betont 
die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen 
Regulierung von Arbeitszeit. Nur auf diese 
Weise kann es zu einer Balance zwischen 
der Erwerbsarbeit und dem Zuhause, zwi-
schen der Arbeitszeit und der Zeit für bio-
graphische Bindungen an Andere kommen. 
Im Zentrum einer solchen Zeitbewegung 
müsste die Frage stehen, „wie Frauen und 
Männer einander ebenbürtig werden kön-
nen in einer stärker kindorientierten und 
mit mehr Bürgersinn ausgestatteten Gesell-
schaft“.  

Im Vorwort zur deutschen Ausgabe seines 
Buches „The Future of Sucess. Wie wir 
morgen arbeiten werden“ betont Robert 
Reich, dass die deutsche Gesellschaft e-
benso wie andere Gesellschaften Europas 
entscheiden muss, ob sie den von ihm be-
schriebenen Kapitalismus amerikanischer 
Prägung übernehmen und den damit ver-
bundenen Preis in Form eines „Schwunds“ 
an Familien- und Gemeinschaftsleben be-
zahlen möchte. Letztlich geht es um die 
grundlegende Frage, wie die Relation zwi-
schen der Sphäre der Ökonomie und dem 
Leben zu Hause und in der Gemeinschaft 
aussehen soll. 
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Die Lektüre von „Keine Zeit“ kann uns die 
Tragweite solcher Entscheidungen bewusst 
machen und uns für den Preis bestimmter 
Entwicklungen im Verhältnis von Er-
werbsarbeit und Zuhause sensibilisieren. 
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hilfreich sein können. Darüber hinaus geht 
es darum, die Öffentlichkeit und Wirt-
schaft auf die Stärken der Mädchen auf-
merksam zu machen, um einer gut ausge-
bildeten Generation junger Frauen weitrei-
chende Zukunftsperspektiven zu eröffnen. 

In Bielefeld, wo die bundesweite Koordi-
nierungsstelle des Girls´Day ihren Sitz hat, 
riefen acht Unternehmen zum Mädchen-
Zukunftstag auf. Insgesamt erlebten 454 
Mädchen einen fast „ganz normaler Ar-
beitstag“. Beim Wilhelm Bertelsmann Ver-
lag lernten die Mädchen, traditionelle Be-
rufe wie Buchbinderin oder Druckerin oder 
die Tätigkeiten einer Mediengestalterin 
kennen. An der Universität Bielefeld hat-
ten 225 Mädchen die Möglichkeit, Ein-
blick in die Fakultäten für Physik, Chemie, 
Biologie, Mathematik und die Technische 
Fakultät zu erhalten und sich über die na-
turwissenschaftlichen Studiengänge zu 
informieren.  

Deutliche Signale setzten bundesweit all 
jene Instanzen, die an der Berufsfindung 
und Berufsorientierung der Mädchen direkt 
und indirekt beteiligt sind. Mehrheitlich 
griffen Familie, Schule, Medien und Ar-
beitgeber/innen die Zielsetzung des 
Girls´Day – Mädchen-Zukunftstages auf 
und engagierten sich zum Teil sehr öffent-
lichkeitswirksam in die Richtung „ge-
schlechtsspezifische Berufsorientierung“. 
Insgesamt stieß die Idee „Berufsorientie-
rung geschlechtsspezifisch auszurichten“ 
im vergangenen Jahr auf eine enorme Re-
sonanz. Mehr als 1.200 Veranstalter/innen 
nahmen an dem Aktionstag teil und öffne-
ten die Türen ihrer Produktionsstätten, 
Büros und Labore für die Mädchen. Es 
zeigt sich, dass ein insgesamt geschlechts-
spezifisches Engagement geweckt werden 
konnte. So zeichnet sich die Tendenz ab, 
dass auch spezielle Angebote für Jungen 

ausgeschrieben werden, um diese über 
bisher „männeruntypische“ Berufsfelder zu 
informieren. Möglicherweise kann auf die-
sem Wege das gesellschaftliche Phänomen 
von „frauentypischen und männertypi-
schen“ Berufen eingeebnet werden.  

Aufschluss darüber, ob das Konzept des 
Girls´Day – Mädchen-Zukunftstages sich 
tatsächlich als bundesweiter Berufsorien-
tierungstag etablieren kann, soll die wis-
senschaftliche Begleitung geben. So wur-
den die Veranstalter/innen sowie die teil-
nehmenden Mädchen mit einem standardi-
sierten Fragebogen zu ihren Erfahrungen 
mit dem Girls´Day, zu Strategien der Ge-
winnung von Frauen für technische Berufs-
felder und zu Berufswünschen befragt. 
Eine standardisierte Befragung der Schulen 
soll Aufschluss darüber geben, inwiefern 
der Girls´Day aus Sicht der Lehrkräfte eine 
sinnvolle Ergänzung des berufsorientieren-
den Unterrichts darstellt oder was für Un-
terstützungsbedarf hierfür notwendig ist. 
Ferner soll in Erfahrung gebracht werden, 
inwieweit sich das Berufswahlverhalten 
der Mädchen durch den Aktionstag zur 
Berufsorientierung verändert. 

Auch im nächsten Jahr gibt es wieder einen 
Girls´Day. Der ursprüngliche Termin, der 
vierte Donnerstag im April, wurde wegen 
Osterferien in zehn Bundesländern auf den 
08. Mai 2003 verschoben. Für das Jahr 
2003 sollen mindestens 2.000 Veranstal-
ter/innen gewonnen werden, die am 
Girls´Day Plätze für 80.000 Mädchen an-
bieten. Interessierte können sich auf die 
Liste der Regionalen Arbeitskreise im In-
ternet unter www.girls-day.de eintragen. 

 
Jenniger Reker, Kompetenzzentrum Frauen in 
Informationsgesellschaft und Technologie, 
Projekt Girls´Day, Wilhelm-Bertelsmann-Str. 
10, 33602 Bielefeld, Email: reker@girlsday.de 
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